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Präsident 

Flöttl, Rosa Weber, Wilhelmine Moik, Hoff- ' Vizekanzler Dr. Pittermann: Ich habe in 
mann, Dr . Staribacher, Dr. h. c. Dipl.-Ing. Figl , dieser Angelegenheit den Vorsitzenden des 
Krammer, Dipl.-Ing. Dr. Lechner, Dr. Piffl- Vorstandes, Herrn Generaldirektor Bergrat 
Percevic, Weidinger und Wührer. Oberegger, um Auskunft gebeten. Er hat 

mir dazu folgendes mitgeteilt : 
Fragestunde 

"Der Generaldirektor der Österreichisch­
Präsident: Wir gelangen zur Fragestunde. Alpine Montangesellschaft hat von der am 

Ich beginne jetzt - um 10 Uhr 2 Minuten - 20. Juni 1962 im Werkshotel der Hütte 
mit dem Aufruf der Anfragen. Donawitz stattfindenden Tagung des Zentral­

Wir kommen zur Anfrage 450jM des Herrn verbandes der Rentner und Pensionisten Öster­
Abgeordneten Glaser an den Herrn Vizekanzler, reichs überhaupt keine Kenntnis gehabt. Die 
betreffend Zensur des Fernsehprogrammes : Räume des Werkshotels wurden dem Ver-

Welche gesetzlichen Bestimmungen ermäch- anstalter' von der Hütte Donawitz zur Ver­
tigen Sie, das Fernsehprogramm zu zensurieren, fügung gestellt, die Werkskapelle und der 
wie dies am Mittwoch, den 4. Juli 1962, an- Hüttenchor haben dem Veranstalter direkt 
läßlich einer geplanten Sendtmg des Finanz- M '  1 W d . h 1 ministeriums laut Auskunft des Herrn Direktors ihre itwlr nmg zugesagt. e er 10 a s 
Freund tatsächlich geschehen ist ? Generaldirektor noch die Generaldirektion war 
Präsident: Ich erteile dem Herrn Vize- mit dieser Frage vorher befasst." 

kanzler das Wort. Präsident : Eine Zusatzfrage. 
Vizekanzler Dr. Pittermann: Hohes Haus t Abgeordneter Brauneis : Herr Vizekanzler ! 

Ich habe weder am 4. Juli noch zu einem Ist Ihnen bekannt, daß sich die Werksdirek­
anderen Zeitpunkt dem Herrn Fernsehdirektor tionen bei der Alpine in ähnlichen Fällen 
irgendwelche Weisungen erteilt, da ich dazu auch über die Anordnung der Generaldirektion 
keinerlei Vollmacht besitze . ' hinwegsetzen ? 

Präsident: Eine Zusatzfrage. Präsident: Bitte, Herr Vizekanzler. 
Abgeordneter Glaser: Herr Vizekanzler ! 

Sie sind an und für sich dafür bekannt, daß 
Sie die Möglichkeiten des Pressegesetzes hin­
sichtlich Berichtigungen und Entgegnungen 
in jeder Form nützen. Der Herr Fernseh­
direktor Freund hat also - und das ist in 
verschiedenen Zeitungen zu lesen gewesen -
zum Ausdruck gebracht, daß auf Grund 
Ihrer Intervention und nach Rücksprache mit 
Ihnen eine Sendung des Finanzministeriums 
unterblieben ist. (A bg . P r o b s t: In Ihren 
Parteizeitungen ist das g estanden !) 

Präsident: Bitte, Herr Vizekanzler. 
Vizekanzler Dr. Pittermann: Ich habe diesen 

Pressemeldungen entnommen, daß eine solche 
Äußerung dem Herrn Generalsekretär Dr. Wit­
halm gegenüber gemacht worden sein soll. 
Da mir bekannt ist, daß auch Generalsekretäre 
der politischen Parteien kein Weisungsrecht 
haben, habe ich diese Meldung nicht beachtet. 
(Heiterk eit bei der SPO.) 

Vizekanzler Dr. Pittermann: Die General­
direktion der Alpine hat - auch das ist 
mir mitgeteilt worden - diesen Vorfall zum 
Anlaß genommen, neuerlich der Werksdirek­
tion folgendes mitzuteilen: 

"Wir sehen uns dv,her genötigt, Sie nochmals 
auf die Verfügung zu verweisen,  daß das 
Werkshotel für Veranstaltungen von politi­
schen Parteien oder denen nahestehenden 
Organisationen grundsätzlich nicht zur Ver­
fügung gestellt werden darf. Außerdem müssen 
wir zum letzten Mal die von Herrn General­
direktor Oberegger erteilte Weisung in Er­
innerung bringen, daß die Räumlichkeiten 
des Werkshotels nur mit seiner ausdrücklichen 
Genehmigung oder der Genehmigung des 
Generalsekretariates vergeben werden dürfen. 
Wir ersuchen Sie dringend, diese Weisung in 
Zukunft striktest zu beachten." 

Präsident: Eine zweite Zusatzfrage. 
Abgeordneter Brauneis : Herr Vizekanzler ! 

Präsident: Wir gelangen zur Anfrage 466jM Können Sie mir sagen, wie es überhaupt zu 
des Herrn Abgeordneten Brauneis an den der Genehmigung gekommen ist � 
Herrn Vizekanzler, betreffend Alpine Montan-
gesellschaft, Hütte Donawitz: Präsident: Bitte, Herr Vizekanzler. 

Ist es richtig, daß der Generaldirektor der Vize kanzler Dr. Pittermann: Ich habe nicht 
Österreichisch-AlpineMontangesellschaf� f':ir eine Gelegenheit gehabt, mit dem Werks direktor . 
Propagandaveranstaltung d�s kommlmIstI�chen von Donawitz darüber zu reden. Von seiten 
Zentralrentnerverbandes, dIe am 20. JunI auf B '  b d " 'l d ß de Gelände des Werkshotels der Hütte Dona- des etne srates wur e mIr mltgetel t, a 
wi: stattfand, die Werkskapelle lmd den ein ehemaliger Werksangehöriger, der schon 
Hüttenchor der Hütte Donawitz zur Verfügtmg 

I 
in Pension ist, vorgesprochen hat und münd-

stellte ? lich um die Überlassung des Werkshotels vom 
Präsident: Bitte, Herr Vizekanzler. Werksdirektor Narbeshuber für eine Veran-
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Vizekanzler Dr. Pittermann 

staltung des erwähnten Zentralverbandes der 
Rentner und der Pensionisten ersucht habe. 
Dieser ehemalige Werksangehörige war dem 
Werksdirektor aus der Vergangenheit als 
"alter Kämpfer" der NSDAP und angablich 
auch als SS-Mann bekannt, sodaß er daraus 
nicht schließen konnte, daß der Genannte 
für eine kommunistische Organisation inter­
veniert. (Allgemeine Heiterkeit.) 

Präsident: Ich danke, Herr Vizekanzler. 

Wir gelangen zur Anfrage 451jM des Herrn 
Abgeordneten Dr. Geißler an den Herrn 
Innenminister, betreffend Jugendtage in Kap­
fenberg: 

Welche Maßnahmen gedenken Sie, Herr 
Minister, zu ergreifen, um skandalöse Vorfälle, 
wie sie sich bei den Roten Jugendtagen in 
Kapfenberg am 9. und 10. Juni 1962 ereignet 
haben, in Zuktmft zu verhindern ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Inneres Afritsch: Hohes 
Haus ! Nach den mir vorliegenden Berichten 
der Sicherheitsbehörden haben sich bei der 
in Frage stehenden Veranstaltung, an der 
etwa 8000 bis 10.000 Jugendliche aus Öster­
reich, der Bundesrepublik Deutschland und 
der Schweiz teilgenommen haben, keine 
größeren Zwischenfälle ereignet. Es wurde 
übereinstimmend festgestellt, daß in Anbetracht 
dieser großen Anzahl von Tdlnehmern das 
Pfingsttreffen einen ruhigen Verlauf genom­
men hat. Daß dem Stadthild durch die Anwe­
senheit so vieler Jugendlicher ein besonderes 
Gepräge gegaben wurde, liegt in der Natur der 
Sache. 

Daß es durch den von der Bezirkshaupt­
mannschaft bewilligten Fackelzug auch zu 
einer gewissen Behinderung des Verkehrs ge­
kommen ist, ließ sich trotz der getroffenen 
Vorkehrungen nicht ganz vermeiden. 

Präsident : Eine Zmatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Geißler: Herr Minister! 
Ist Ihnen bekannt, daß die gesamte Bevöl­
kerung von Kapfenberg über die Vorfälle 
anläßlich der Roten Jugendtage entrüstet 
und empört ist? (Hei terkeit bei der SPÖ. -
Abg. Ma t eicek: Ein HeT1seher! - Abg. 
Dr. M i g sc h :  Aber, aber!) 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 
Bundesminister für Inneres Afritsch: Zu 

, dieser Zusatz frage möchte ich sagen, daß mir 
bisher überhaupt nicht bekannt wurde, daß 
die Bevölkerung von Kapfenberg wegen dieses 
Jugendtreffens empört war. Ich weiß nicht, 
ob Sie, Herr Abgeordneter, die politischen 
Verhältnisse in Kapfenberg kennen. (Abg . 
Pr inke: Er ist ja.ein Steirer !) 

Präsident: Eine zweite �usatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Geißler: Herr Minister! 
Sind Sie bereit, weitere Berichte über die 
Vorfälle in Kapfenberg am 9. und 10. Juni 
anzufordern und allenfalls nochmaJs Erhe­
bungen einzuleiten? (Ruf bei der SpO: 
Kein Anlaß! - Abg. Eib egger: Wozu denn?) 

Bundesminister für Inneres Afritsch: Auf 
Grund Ihrer Anfrage habe ich mir von den 
zuständigen Sicherheitsbehörden einen Bericht 
geben lassen. Übereinstimmend wurde mit­
geteilt, daß es zu kleineren Zwischenfällen 
gekommen ist, von denen ich ja schon ge­
sprochen habe. (Rufe bei der Ov P: Aha !) 
Es ist selbstverständlich, daß es bei jeder 
großen Veranstaltung zu kleinen Verkehrs­
behinderungen kommt. Aber übereinstimmend 
wurde gesagt, daß kein Grund zum Ein­
schreiten gegeben war und daß im großen 
und ganzen das Treffen der Sozialistischen 
Jugend zu Pfingsten ruhig verlaufen ist. 

Präsident : Wir kommen zur Anfrage 460/M 
des Herrn Abgeordneten Dr. van Tongel an 
den Herrn Innenminister, betreffend "Inter­
nationales Institut für den Weltfrieden": 

Sind Ihnen die Bestrebungen bekannt, in 
Wien im Rahmen des "Internationalen Instituts 
für den Weltfrieden" ein Propagandazentrum 
des "Weltfriedensrates" für weltweite, aber 
getarnte kommunistische Agitation zu eta­
blieren, welches zur Aktivierung der Propa­
ganda Moskaus in den nichtkommunistischen 
Ländern dienen soll und durch Koordinierung 
verschiedener internationaler Frontorganisa­
tionen wie "Weltgewerkschaftsbund", "Welt­
btmd demokratischer Jugend", "Internationale 
demokratische Frauenfäderation" tmd so weiter 
eine "Agit-Prop-Zentrale" als Ersatz für die 
unzweckmäßig gewordene "Komintern" dar­
stellen soll ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Inneres Afritsch: Der 
in der Anfrage erwähnte Verein, der richtig 
"Interllp.tionales Institut für den Frieden" 
heißt und seinen Sitz in Wien hat, wurde 
im Juni 1957 - das habe ich in diesem Haus 
schon einmal erwähnt und betont - gebildet 
und vom Bundesministerium für Inneres nicht 
untersagt. 

Wie ich schon in der Beantwortung der 
mündlichen Anfrage des Herrn Abgeordneten 
Dr. Gredler vom 17. Mai 1962 mitgeteilt 
habe, hat sich der Verein gemäß § 2 seiner 
Statuten zum Ziel gesetzt, zur Erhaltung, 
Sicherung und Festigung des Friedens in 
der ganzen Welt beizutragen und in diesem 
Sinne auch einschlägige Resolutionen, Empfeh­
hmgen und Beschlüsse zu fördern, zu ver­
öffentlichen, zu verbreiten, zu kommentieren 
und zu propagieren. Insbesondere gilt dies 
für die Enunziationen der Weltfriedensbewe-
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gung, des Weltfriedensrates und aller nationa­
len und internationalen Organisationen, die sich 
mit der Arbeit für den Frieden beschäftigen. 

Zur Erreichung des Vereinszweckes will 
der Verein engste Verbindung und Zusammen­
arbeit herstellen beziehungsweise erhalten 
mit der UNO, den Religionsgemeinschaften, 
dem Internationalen Roten Kreuz und vielen 
anderen Institutionen, darunter auch mit dem 
Weltfriedensrat und dessen Organen. Solange 
sich die Tätigkeit des Institutes im Rahmen 
dieser Statutenbestimmungen bewegt, besteht 
nach dem Vereinsgesetz keine Handhabe, ein-
zuschreiten. ' 

Konkrete Wahrnehmungen im Sinne der ge­
genständlichen Anfrage, insbesondere darüber, 
daß der Verein als zweite Agitationsstelle der 
Propagandazentrale als Ersatz für die bereits 
vor Jahren aufgelöste "Komintern" fungieren 
soll, konnten bisher nicht gemacht werden. 
Der Tätigkeit des Vereines wird jedoch, wie 
ich bereits auch hier im Hohen Hause betont 
habe, von den Sicherheitsbehörden auch weiter­
hin besonderes Augenmerk zugewendet. (Abg . 
1)r. H ote n e d e r: Bis ihnen die gebratenen 
Friedenstauben in den M und fliegen! 
Heiterkeit. ) 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. van Tongel : Herr Minister! 
Diese Pläne, von denen in meiner mündlichen 
Anfrage die Rede ist, nämlich die Pläne auf 
Schaffung eines Propagandazentrums, waren 
in einem Artikel im Moskauer "Kommunist" 
von A. Arzumanyan, der im März 1962 er­
schienen ist, erstmalig ziemlich klar ausge­
drückt. Arzumanyan ist Leiter des Sowjeti­
schen Institutes für Weltwirtschaft und inter­
nationale Ver bindungen. 

Ich frage: Ist Ihnen, Herr Minister, dieser 
bemerkenswerte Artikel im Führungsorgan 
der sowjetischen Kommunistischen Partei im 
Zusammenhang mit den in der Folge zu seiner 
Durchführung ausgearbeiteten Plänen be­
kannt� 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 
Bundesminister für Inneres Afritsch: Der 

Artikel ist mir nicht bekannt, und er ist auch 
unseren Sicherheitsbehörden nicht bekannt. 
Wir werden uns aber diesen Artikel ver­
schaffen und ihn aufmerksam lesen. (Hei­
terkeit. - Abg .  Dr . van T o n g e l :  Sie haben 
es ja leichter als der Fragesteller !) 

Präsident: Eine zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. van Tongel :  Herr Minister! 
Werden die österreichischen Behörden eine 
solche erweiterte Tätigkeit des bereits be­
stehenden Propagandazentrums Wien IV., 
Möllwaldplatz 5, zulassen, die in hohem Maße 

geeignet ist, unsere Neutralität zu gefährden, 
da sie eine verstärkte Wühlarbeit des in 
Österreich verbotenen Weltfriedensrates gegen 
befreundete Staaten und Regierungen dar­
stellt, zumal nicht nur die österreichische, 
sondern auch die internationale Öffentlichkeit 
diese seit 1959 gesteigerte Wühlarbeit ge­
tarnter internationaler kommunistischer Or­
ganisationen von Österreich aus mit zunehmen­
der Beunruhigung verfolgt � 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Inneres Afritsch: Darauf 
kann ich nur erwidern - was ich schon einige 
Male gesagt habe -, daß wir die Tätigkeit 
des "Internationalen Institutes für den Frie­
den" genauestens beobachten, und falls gegen 
das Gesetz irgend wie verstoßen wird oder 
wenn sich dieses Institut gegenäie Sicherheit 
unseres Staates irgendwie vergeht, werden 
die Sicherheitsbehörden entsprechend ein­
schreiten. 

Präsident : Wir gelangen zur Anfrage 484{M 
des Herrn Abgeordneten Dr. Hetzenauer an 
den Herrn Innenminister , betreffend Einreise­
kontrolle an der italienischen Grenze: 

Haben ästerreichische Grenzkontrollorgane 
das Recht, auf italienischem Staatsgebiet im 
Eisenbahnreiseverkehr eine Einreisekontrolle 
durchzuführen, wie eine solche von italienischen 
Organen auf österreichischem Boden vorge­
nommen wird � 
Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Inneres Afritsch: Die 
österreichischen Grenzpolizeiorgane sind der­
zeit berechtigt, auf der Strecke von Tarvis 
bis zur österreichischen Staatsgrenze bei Ar­
noldstein im Einreiseverkehr die Paßkontrolle 
auf italienischem Staatsgebiet in den Zügen 
durchzuführen. In der Bahnstation am Bren­
ner haben die österreichischen Organe das 
Recht, im stehenden Zug auf italienischem 
Staatsge biet die Paßkontrolle zu beginnen. 

Die Befugnis der italienischen Grenzkontroll­
organe, auf österreichischem Staatsgebiet zu 
kontrollieren, ist in der im Jahre 1947 abge­
schlossenen Abmachung, einem Modus vivendi, 
festgelegt. In dem vorbereiteten Entwurf 
eines österreichisch-italienischen Grenzabkom­
mens ist eine Kontrolle österreichischer Polizei­
organe auf italienischem Staatsgebiet ab Fran­
zensfeste beziehungsweise ab Pontafel vorge­
sehen. 

Das Kontrollrecht der italienischen Grenz­
polizeiorgane auf österreichischem Staatsge­
biet ist nach dem in Punkt 1 erwähnten Modus 
vivendi auf der Strecke von Steinach am Bren­
ner bis zur Staatsgrenze gegeben. Bei der 
letzten Fahrplankonferenz zwischen österrei­
chisehen, deutschen und italienischen Vertre-
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tern in München wurde vom Vertreter des Bun­
des ministeriums für Inneres nochmals hervor­
gehoben, daß österreichischerseits ein Kontroll­
recht nur von der letzten Station auf öster­
reichischem Staatsgebiet bis zur Staatsgrenze 
zugelassen wird. Nur in den Fällen; in denen die 
Züge zwischen Innsbruck und dem Brenner 
nicht anhalten, können die italienischen Or­
gane bereits in Innsbruck zusteigen. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Hetzenauer : Herr Minister! 
Warum wurde nicht schon bisher völlige 
Gegenseitigkeit in der Frage der Einreise­
kontrolle vereinbart? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Inneres Afritsch: Ich 
habe bereits erwähnt, daß an einem ncuen 
Kontrollabkommen gearbeitet wird, und es 
wird dabei selbstverständlich auf die Rezi­
prozität der Rechte gesehen werden. Nach 
dem, was ich hier berichtet habe, haben ja 
auch unsere Organe das Recht, aufitalienischem 
Ge biet zuzusteigen beziehungsweise am Brenner 
im stehenden Zug auf italienischem Staatsge­
biet mit der Kontrolle zu beginnen. 

Präsident:  Eine weitere Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Hetzenauer : Wie lange 
noch wollen Sie, Herr Minister, die gegen­
wärtige Begünstigung Italiens angesichts der 
Tatsache aufrechterhalten, daß österrei­
chische Staats bürger durch den Einreisesicht­
vermerkzwang Italiens diskriminiert werden? 

Präsident:  Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Inneres Afritsch: Das ist 
in erster Linie nicht eine Angelegenheit des In­
nenministeriums, sondern eine Angelegenheit 
des Bundesministeriums für Auswärtige Ange­
legenheiten, wie überhaupt alle diese Fragen 
mehrere Ministerien berühren. Der jetzige 
Zustand ist der rechtmäßige Zustand, und wir 
haben nicht die Absicht gehabt, den recht­
mäßigen Zustand jetzt zu ändern. Allerdings 
werden in der letzten Zeit Verhandlungen über 
ein besseres Kontrollrecht auf österreichi­
sehern und italienischem Gebiet durchgeführt. 

Präsident : Wir gelangen zur Anfrage 461jM 
des Herrn Abgeordneten Kindl an den Herrn 
Bundesminister für Inneres, betreffend den 
Österreichischen Kameradschaftsbund : 

Ist der Österreichische Kameradschaftsbund 
ein nach dem ästerreichischen Vereinsgesetz 
gestatteter Verein ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Inneres Afrits ch: Der 
Österreichische Kameradschafts bund ist ein 
Verein, dessen Bildung am 24. 4. 1951 nach 

dem Vereinsgesetz vom Jahre 1867 bei. der 
Sicher heitsdirektion für Wien angezeigt und 
innerhalb der Untersagungsfrist nicht unter. 
sagt worden ist. Nach einer im Jahre 1952 
erfolgten Statutenänderung, bei der die Bil. 
dung von Zweigvereinen in den Bundesländern 
vorgesehen wurde, fällt der genannte Verein 
nunmehr in die Zuständigkeit des Bundes. 
ministeriums für Inneres als Vereinsbehörde. 
Derzeit gründet der Verein Österreichischer 
Kameradschaftsbund seinen Rechtsbestand 
auf die am 11. 7. 1958 angezeigte und inner. 
halb der Untersagungsfrist nicht untersagte 
Umbildung. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Kindl: Herr Minister! Wie 
konnte es dann anläßlich der Vorbereitungen 
zum Kameradschaftsbundtreffen in Schwechat 
zu den skandalösen Vorfällen kommen, die 
darin gipfelten, daß die Polizei dieses Treffen 
zu verhindern suchte 1 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Inneres Afritsch: Zu 
dem Kameradschaftstreffen in Schwechat 
möchte ich sagen, daß die Polizei einen Auf­
marsch in Schwechat nicht verboten hat, 
sondern im Gegenteil, es wurde in langwierigen 
Verhandlungen im Einvernehmen mit der Be. 
zirkshauptmannschaft und der Sicherheits. 
direktion vereinbart, daß die Fahnenwoihe -
als solche war die Veranstaltung deklariert -
stattfinden kann, aber von einem Aufmarsch 
durch Schwechat Abstand genommen wird. 

Präsident:  Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Kindl: Herr Minister! Sind 
Sie bereit, die im Vereins gesetz zugesicherten 
demokratischen Rechte auch dem Österrei. 
chisehen Kameradschaftsbund zu gewähr­
leisten 1 ( A bg. Hol 0 u b e k : Wenn er sich 
demo kratisch verhält, schon!) 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Inneres Afritsch:  Dazu 
möchte ich nur sagen: Es werden sehr viele 
Veranstaltungen des Österreichischen Kame­
radschafts bundes durchgeführt, und in der 
Regel werden sie auch genehmigt. Es kann 
natürlich vorkommen, daß wir eine Veran­
staltung - wie im vorigen Jahr das Edelweiß· 
Treffen in Innsbruck - aus innerpolitischen 
Gründen nicht bewilligen können. ( Abg. 
Kind l: Aus innerpo litischen Gründen?) 

Präsident: Danke, Herr Minister. 

Wir kommen zur Anfrage 447/M des Herrn 
Abgeordneten Dr. Gredler an den Herrn 
Justiz minister , betreffend ordentliche Gerichte 
und Verwaltungsgerichtshof : 
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Sind
. 

die ordentlichen Gerichte in Ange-! Präsident : Danke, Herr Minister. 
legenhelten des Wohnungswiederaufbaues an 

I Erkenntnisse des Verwaltlmgsgerichtshofes ge- Wir kommen zur Anfrage 452/M des Herrn 
bunden ? Abgeordneten Dr. Grünsteidl an den Herrn 
Präsident: Bitte, Herr Minister. I Unterrichts minister, betreffend Einkommen-

Bundesminister für Justiz Dr. Broda : Der I steuer ausländischer Studenten: 

Herr Abgeordnete Dr. Gredler möge mir ver- Ist nach der nunmehr gehandhabten Praxis 

zeihen, er hat diesmal eine sehr abstrakte der Finanzämter, derzufolge ausländische Stu-

Frage gestellt, und ich werde daher auch nur 
denten, die an österreichischen Hochschulen 
studieren, der Einkommensteuer unterworfen 

abstrakt antworten können. werden, mit einem Rückgang der ausländischen 
Im zivilgerichtlichen Verfahren sind die or- Hörer an österreichischen Hochschulen zu 

dentlichen Gerichte grundsätzlich' an die Ent- rechnen ? 

scheidungen der Verwaltungsbehörden, so- Präsident : Bitte, Herr Minister. 
weit diese Entscheidungen Vorfragen für ge­
richtliche Entscheidungen betreffen, gebunden. 
Das gilt auch für Erkenntnisse des Verwaltungs­
gerichtshofes, wenn dieser in der Sache selbst 
entscheidet. Das ist im Säumnisverfahren der 
Fall. Eine darüber hinausgehende Bindung 
der ordentlichen Gerichte an die Rechts­
ansichten des Verwaltungsgerichtshofes, an Be­
gründungen zu seinen Erkenntnissen, besteht 
nicht. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Gredler : Ich darf, Herr 
Minister, konkretisieren, wobei ich gleich 
einräumen möchte, daß die Rechtsverhält­
nisse sehr kompliziert liegen, und ich darf 
mir vielleicht vorbehalten, Ihnen den FaJI 
schriftlich zu unterbreiten, da ich glaube, 
daß eine Gesetzeslücke vorliegt. 

Meine Zusatzfrage lautet konkret : Wie 
ist es dann möglich, daß die Mieter des Hauses 
Graz, Schmölzergasse 13, das aus Mitteln des 
Wohnhaus-Wiederaufbaufonds mit Kosten von 
über 3 Millionen Schilling wiederaufgebaut 
wurde, trotz vorliegenden Erkenntnisses des 
Verwaltungsgerichtshofes vom 15. Mai 1961, 
mit welchem die Zuweisungsbescheide des 
Magistrates rechtskräftig wurden, nicht nur 
nicht in der Lage sind, ihre Räumungsklagen 
gegen die derzeitigen Wohnungsbenützer we­
gen ständigen Vollzugsaufschubes durchzu­
setzen, sondern sogar mit Kündigungsklagen 
nach dem Mietengesetz rechnen müssen? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Justiz Dr. Broda: Herr 
Abgeordneter Dr. Gredler! Ihr Vertrauen in 
meine Allwissenheit ehrt mich. Ich bin im 
konkreten Fall, der mir unbekannt und neu 
ist, nicht informiert. Ich werde mir im Be­
reiche meiner Zuständigkeit darüber berichten 
lassen. Es ist bekElJnnt, daß die Rechtsprechung 
außerhalb der Einflußnahme der Justizver­
waltung liegt. Wenn sich ergeben sollte, 
daß aufsichtsbehördliche Maßnahmen mög­
lich sind, oder wenn sich ergeben sollte, daß 
legislative Maßnahmen an Hand dieses Anlaß­
falles erwogen werden sollen, wird das be­
stimmt geschehen. 

Bundesminister für Unterricht Dr. Drimmel: 
In Österreich studieren derzeit rund 
45.000 Hörer an den wissenschaftlichen und 
künstlerischen Hochschulen, etwa ein Viertel 
davon sind Ausländer. Nach den Unterlagen 
des Unterrichts ministeriums erhält die über­
wiegende Anzahl der ausländischen Studieren­
den von ihrem Heimatstaat oder von ihren 
Angehörigen einen Betrag, der ihnen bei 
größter Sparsamkeit das Studium und die 
billigste Lebenshaltung in Österreich gestattet. 
Nur sehr wenige ausländische Studierende er­
halten Zuschüsse, die über das Existenz­
minimum hinausgehen und die unterste Grenze 
der Einkommens besteuerung überschreiten. 

Die gestellte Frage kann daher nur einen 
verhältnismäßig kleinen Kreis von auslän­
dischen Studierenden betreffen, die große 
Masse der Studierenden aus dem Ausland 
wird durch die auch schon in einer der letzten 
Fragestunden hier angeschnittene Problematik 
nicht berührt. Die Unterrichtsverwaltung ist 
allerdings der Meinung, daß auch in den Fällen, 
in denen die Praxis einzelner :Finanzämter 
zur Einkommensteuererhebung geschritten ist, 
dies nicht ratsam ist. Die Unterrichtsver­
waltung hat daher beim Bundesministerimn 
für Finanzen dahin gehend interveniert, daß 
von den Möglichkeiten, die die Bundes­
abgabenordnung in solchen Bagatellfällen ein­
räumt, im Interesse der Hochschulen und 
des Zustromes ausländischer Studierender, 
aber auch aus sozialen Gründen Gebrauch ge­
macht wird. 

Präsident : \Vir kommen zur Anfrage 469jM 
des Herrn Abgeordneten Horr an den Herrn 
Unterrichts minister, betreffend Berndorfer 
Stadttheater: 

Da die Stadtgemeinde Berndorf ein neuer­
liches Ersuchen um eine Subvenhon für die 
Renovierung des Stadttheaters an das Unter­
richtsministerium gestellt hat, diese Ange­
legenheit aber noch nicht endgültig entschieden 
wurde, frage ich an, ob Sie bereit sind, diesem 
Ersuchen zu entsprechen und eine Subvention 
zu gewähren ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 
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Bundesminister für UnteITicht Dr. Drimmel: 
Das Bundesministerium für Unterricht hat auf 
einen Antrag der Stadtgemeinde Berndorf 
beantragt, für das Budget 1963 zwecks Reno­
vierung des Stadttheaters einen Betrag von 
400.000 S in Ansatz zu bringen. Es wird auch 
bei den interministeriellen Budgetverhand­
lungen mein Bemühen sein, diesen Antrag 
zum Tragen zu bringen. 

Präsident: Wir kommen zur Anfrage 462/M 
des Herrn Abgeordneten Dr. van Tongel an 
den Herrn Unterrichtsminister, betreffend An­
stellung eines "Ballettinspektors" an der 
Staatsoper : 

Ist es richtig, daß der ehemalige Betriebs­
ratsobmann der Staatsoper Emil Vondrak 
auf dem für ihn eigens geschaffenen Posten 
eines "Ballettinspektors" mit einem Monats­
gehalt von 12.000 S von der Bundestheater­
verwaltung angestellt wurde ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Unterricht Dr. Drimmel: 
Seitens der Bundestheaterverwaltung ist eine 
Anstellung des früheren Betriebsratsobmannüs 
des künstlerischen Personals der Staatsoper 
Ewald Vondrak - nicht Emil Vondrak - als 
Ballettinspektor nicht erfolgt. Die Bundes­
theaterverwaltung wurde mit dieser Angelegen­
heit nicht befaßt. Dies entspricht auch der 
dermaligen Dienstinstruktion für die Führung 
der Direktionsgeschäftc in den Staatstheatern. 

Es wurde festgestellt, daß die Direktion der 
Staatstheater mit Herrn Vondrak einen 
Bühnendienstvertrag abgeschlossen hat, wo­
nach er in der Zeit zwischen dem 1 .  Sep­
tember 1962 und 31 .  August 1963 als Assi­
stent und Ballettinspektor gegen ein Honorar 
von 6000 S monatlich - nicht von 12.000 S, 
wie es in der Anfrage heißt - verpflichtet 
worden ist . Bisher bestand allerdings in der 
Staatsoper ein solcher Posten nicht. 

Abgeordneter Dr. van Tongel:  Danke. 

Präsident: Wir kommen zur Anfrage 454(M 
des Herrn Abgeordneten Dr . Geißler an den 
Herrn Unterrichtsminister, betreffend kulturelle 
Entwicklungshilfe: 

Welche Projekte der kultmellen Entwick­
lungshilfe sind geplant? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Unterricht Dr . Drimmel: 
Wie kürzlich dem Ministerrat berichtet werden 
konnte und damit auch der Öffentlichkeit des 
Landes bekannt wurde, werden jährlich 100 Mil­
lionen Schilling für die. an österreichischen 
Hochschulen Studierenden aus den Entwick­
lungsländern ausgege ben. Dazu kommen 
deutsche Sprachkurse an Internaten für Stu­
dierende aus Entwicklungsländern, wo wir erst 
vor kurzem einen sehr interessanten Versuch 

in der Hinterbrühl bei Mödling mit 50 syrischen 
Studien anfängern hinter uns gebracht haben. 
Alles das zielt auf eine neue Vorbereitung auf 
das Hochschulstudium für Studierende aus 
diesen Ländern ab. Es sind Maßnahmen, die 
bereits an der Montanistischen Hochschule ziel­
strebig geführt worden sind und die nun auch 
sukzessive, nachdem die Erfahrungszeit ab­
geschlossen wird, an anderen Hochschulen 
ausgebaut werden sollen. 

Dazu kommt der Ausbau von internatio­
nalen Studentenheimen in Innsbruck. In Wien 
wird durch die Gemeinde ein solches Haus 
in Bau gegeben werden. Weitere Planungs­
maßnahmen für nationale und internationale 
Studentenheime, in denen sich in- und aus­
ländische Studenten treffen können, sind vor­
handen. 

Ich darf in diesem Zusammenhang auch die 
Orient-Akademie der Hammer-Purgstall-Ge­
seIlschaft und überhaupt die Tätigkeit dieser 
Gesellschaft erwähnen, die sich als eine freie 
Vereinigung vor allem mit der Pflege der 
Tradition Österreichs bei den Studierenden aus 
den Mittelmeerländern und der Levante be­
schäftigt. 

Ich darf darauf hinweisen, daß Österreich 
die Kulturinstitute in Kairo und Teherall 
aktiviert hat, in Istanbul einen am dortigen 
Sc . Georgs-Kolleg beschäftigten Lehrer als 
Repräsentanten im Sinne eines Kultur­
attaches aktiviert hat und daß wir in einer 
Reihe von Staaten - ich denke an Afgha­
nistan, ich denke an die Türkei - auf Staats­
kosten lebende Subventionen teils für dor­
tige staatliche Schulen ge ben, teils wie in 
Istanbul 16 österreichische Professoren am 
St.  Georgs-Kolleg in Verwendung bringen. 
Damit ist vorgesorgt, daß nicht nur die aus 
diesen Ländern kommenden Studierenden in 
Österreich eine richtige Aufnahme finden, 
sondern schon durch die Einschulung im 
Heimatstaat für das Studium in Österreich 
vorbereitet sind. 

Die Generaldirektion für das berufs bildende 
Schulwesen entwickelt jetzt einen Plan, der 
zum Teil bereits in Ausführung ist und der 
vor allem darauf abzielt, daß sich Österreich 
nicht nur um die Heranbildung einer Intelli­
genz aus diesen Entwicklungsländern bemüht, 
sondern darüber hinaus auch in den übrigen 
Berufszweigen seinen Beitrag im Sinne der 
großen internationalen Aktionen und begin­
nenden Abmachungen, die auf dieses Ziel 
hinwirken, leisten will. 

Präsident:  Wir kommen zur Anfrage 485jM 
des Herrn Abgeordneten Dr. Migsch an den 
Herrn Unterrichtsminister, betreffend Extra­
ordinariat an der Philosophischen Fakultät: 

105. Sitzung NR IX. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 7 von 83

www.parlament.gv.at



4600 Nationalrat IX. GP. - 105. Sitzung - 12. Juli 1962 
-------- -------------------_._--------

Auf Gnmd welcher Überlegungen haben 
Sie in Beantwortung einer parlamentarischen 
Anfrage am 5. Juli 1962 erklärt, daß die 
Unterrichtsverwaltung leider nichts tun konnte, 
um Herrn Dr. Topitsch für Österreich zu 
erhalten, da die Hochschule für den genannten 
�errn. k�ine 

.
Lehr.kanzel beantragte, obwohl 

m WIrklIchkeIt SeIt 1958 jedes Jahr - ins­
gesamt also fünfmal - von der Philosophischen 
Fakultät ein Extraordinariat für Dr. Topitsch 
beantragt wurde ? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Unterricht Dr. Drimmel: 
Ich möchte, da ich bei dem Gang der Geschäfte 
im Parlament keine Gelegenheit gehabt habe, 
darauf näher einzugehen, einfach das zur Ver­
lesung bringen, was mir als Aktennotiz zur 
Verfügung gestellt wurde. 

Dem Bundesministerium für Unterricht ist 
bis jetzt seitens der Philosophischen Fakultät 
der Wiener Universität weder ein Bericht über 
eine Berufung des Professors Dr. Topitsch nach 
Heidelberg noch ein Antrag auf Maßnahmen 
zur Abwehr dieser Berufung vorgelegt worden. 

Ebensowenig ist von der Philosophischen 
Fakultät seit 1957 jedes Jam' -- insgesamt 
also fünfmal ein Extnwrdinariat für 
Dr. Topitsch beantragt worden. Lediglich im 
Jahre 1960 wurde die Errichtung eines Extra­
ordinariats ad personam für "Sozialwissen­
schaften und Ideologiekritik" für Dr. Topitsch 
beim Ministerium beantragt. Diesem Antrag 
konnte nicht entsprochen werden, weil das 
Institut der Extraordinariate ad personam 
�ms Gründen, die sowohl von den Hochschulen 
als auch vom wissenschaftlichen Personal ge­
kommen sind, nicht mehr fortgeführt wurde 
und zu dem System der Diätendozenturen ein 
Übergang gefunden wird. 

Bei der in der Anfrage vom 6. Juli erwähnten 
Lehrkanzel für Dr. Topitsch könnte es sich 
dem Fachgebiet nach gegebenenfalls um die 
vom Professorenkollegium der Philosophischen 
Fakultät in Wien beim Ministerium erstmalig 
für 1962 beantragte Lehrkanzel für "Theorie 
der Geisteswissenschaften und Sozialphiloso­
phie " beziehungsweise um die für den Dienst­
postenplan 1963 beantragte Lehrkanzel für 
" Grundlagenforschung der Gesellschaftswis­
senschaften und Ideologiekritik" handeln. 

Diese beiden Lehr kanzeln, die nicht in den 
abgelaufenen fünf Jahren, sondern für 1962 
und 1963 beantragt worden sind, sind ohne 
Angabe einer Person und auch ohne Bezug­
nahme auf Dr. Topitsch von der Fakultät in 
eine nicht hervorragende Dringlichkeitsstufe 
gereiht worden, nämlich im ersten Fall hinter 
13 Extraordinariaten der Dringlichkeitsstufe I, 
an 5. und 4. Stelle der Dringlichkeitsstufe H, 
somit an 18. und 17. Stelle aller Extraordinari­
ate überhaupt. 

Ich glaube, daß ich damit klargestellt habe, 
warum ich mich veranlaßt gefühlt habe, in 
der letzten Fragestunde zu erklären, daß das 
Ministerium nicht über derartige Anträge hin­
weggegangen ist. 

Präsident: Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Migsch: Herr Minister! 
Darf ich aus Ihrer Antwort schließen, daß 
Ihnen der Antrag der Institutsvorstände 
Professor Leo Gabriel und Professor Friedrich 
Kainz vom 17 . Jänner 1958, ferner die in 
diesem Antrag enthaltene Bezugnahme - "Wir 
erneuern hiemit unseren Antrag von 1955" -

nicht bekannt ist � Sind Ihnen die Anträge 
nicht bekannt, die Anfang 1959, 1960 und 1961 
fast gleichlautend gestellt worden sind? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Unterricht Dr. Drimmel: 
Es muß zwischen Anträgen, die Instituts­
vorstände stellen, und Anträgen, die die 
Fakultät beziehungsweise die Hochschule an 
das Ministerium �tell-G, unterschieden werden. 

Die von Ihnen jetzt angeschnittene Frage 
muß ich zunächst nach der Aktenlage dahin 
gehend untersuchen, ob der Institutsantrag in 
dem Antrag der Fakultät und auch des 
Rektorates aufgegangen ist. Erst in diesem 
Fall könnte das Ministerium in Erscheinung 
treten. 

Auf die konkrete Frage zurückkehrend, muß 
ich feststellen, daß für Professor Topitsch von 
Amts wegen im Jahre 1960 - das ist einer 
der Termine, die Sie genannt haben - eine 
Professur ad personam beantragt wurde, also 
keine Lehrkanzel, und daß für das Jahr 1962 
beziehungsweise 1963 im Dienstpostenplan ein 
Extraordinariat des einschlägigen Faches in 
ungünst.iger Placierung ohne Bezugnahme auf 
die Person in Vorschlag gebracht wurde. 

Weitere Erklärungen zu diesem Punkt kanu 
ich nach der derzeitigen Prüfung der Akten­
lage nicht abgeben. Ich werde aber dahin 
gehende Untersuchungen führen. 

Präsident: Eine zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. Migsch : Herr Minister! 
Wenn es sich so verhält, daß auf dem Wege 
von den Institutsvorständen zu den Mini­
sterien in Zwischenstationen solche Anträge 
im PapierkOI'b verschwinden, glauben Sie 
dann nicht auch, daß der Verlust des Gelehrten 
Dr. Topitsch für Österreich nicht allein auf 
den Gründen beruht, die man allgemein in 
der Öffentlichkeit annimmt, sondern vielmehr 
eher hier auch ein klares Verschulden vorliegt? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Unterricht Dr. Drimmel: 
Ich kann eine solche Pauschalbeschuldigung 
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Bundesminister Dr. Drimmel 

der akademischen Behörden nicht unwider- I zieht auf die Einhebung der an sich SChOll 
sprochen lassen, HErr Abgeordneter. Die An- I nicht kostendeckenden Pflegegebühren nicht 
träge, die die Lehrkanzeln und die Instituts- in Betracht gezogen werden. 
vorstände liefern, wandern ganz sicher nicht 
in den Papierkorb, denn über diese Anträge 
wird in den Sitzungen der Professorenkollegien 
entschieden, und jeder Professor wacht bei 
dieser Gelegenheit eifersüchtig darüber, wenn 
er über die Anträge seiner Kollegen mit­
zuentscheiden hat, daß auch sein eigener An­
trag in der Kollegiumssitzung zur Sprache 
kommt. 

Die Professorenkollegien und die Hoch­
schule an sich haben nur die unangenehme 
Aufgabe, die vielen Anträge, die von den 
Lehrkanzelvorständen und Instituten kommen, 
nach Drillglichkeitsgraden zu reihen. Das hat 
die Fakultät für die Jahre 1962 und 1963 
offenbar sehr gründlich getan, allerdings im 
gegebenen Fall eine Reihung vorgenommen, 
die für die betreffende Lehrkanzel einen Platz 
im rückwärtigen Feld der Bewerber eingeräumt 
hat. 

Präsident : Danke, Herr Minister . 
Wir kommen zur Anfrage 455jM des Herrn 

Abgeordneten Tödling an den Herrn Sozial­
minister , betreffend Rehabilitationszentrum 
Tobelbad: 

Sehen Sie, Herr Minister, eine Möglichkeit, 
dem derzeit im Rehabilitationszentrum in 
Tobelbad untergebrachten verunglückten 
finnischen Skispringer Pekka Salo die sehr 
beträchtlichen Aufenthaltskosten zu ermäßigen 
beziehungsweise von deren Einhebung über­
haupt Abstand zu nehmen? 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für soziale Verwaltung 
Proksch: Hohes Haus! Herr Pekka Salo ist 
seit 18. April 1962 als Privatpatient des Leiters 
des Rehabilitationszentrums in Tobelbad, Pri­
marius Dr. Neubauer, in dieser Anstalt unter­
gebracht. Die Pftegegebühr 2. Klasse in dem 
von der Allgemeinen Unfallversicherungsan­
stalt geführten Rehabilitationszentrum be­
trägt 130 S täglich, wozu noch die Kosten 
für Medikamente, Therapien und dergleichen 
sowie das mit dem behandelnden Arzt ver­
einbarte Honorar kommen. Für die Be­
gleichung der im Rehabilitationszentrum auf­
laufenden Kosten hat sich der finnische Ski­
verband schriftlich verpflichtet, und diese 
Verpflichtung wurde bisher durch ent­
sprechende Vorauszahlungen eingehalten. 

Da die Mittel der Sozialversicherung nur 
für gesetzlich vorgesehene oder zulässige 
Zwecke verwendet werden dürfen - § 81 
des ASVG. -, kann im Falle des Skispringers 
Salo, da es sich weder um einen Arbeits­
unfall noch um eine Berufskrankheit handelt, 
eine Herabsetzung beziehungsweise ein Ver-

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordneter Tödling: Herr Minister! Ich 
anerkenne Ihre Argumentation. Ich möchte 
aber doch die Frage stellen, ob Sie nicht 
auch glauben, daß wir als Sportnation speziell 
auf dem Gebiete des Wintersportes eine 
Verpflichtung hätten, helfend einzugreifen. 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für soziale Verwaltung 
Proksch: Ich sehe keine Möglichkeit dazu, 
denn ich habe keine Budgetpost für solche 
Zwecke, und das· Rehabilitationszentrum wird 
von der Allgemeinen Unfallversicherungsan­
stalt geführt, die sich an die gesetzlichen 
Vorschriften zu halten hat. Außerdem bin 
ich an sportlichen und den damit zusammen­
hängenden Fragen nur teilweise beteiligt und 
bei dieser Beteiligung nicht voll eingeschaltet. 
Wo es sich um die Kostendeckung handelt, 
gibt es, wie gesagt, keine Möglichkeit, zu 
helfen, wenn es sich wie hier weder um einen 
Berufsunfall noch um eine Berufskrankheit 
handelt. 

Präsident : Eine zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Tödling: Herr Minister ! Im 
Zuge Ihrer Erhebungen werden Sie sicherlich 
festgestellt haben, daß die Schwester des 
Verunglückten ersucht hat, ihr freie Station 
in Tobelbad zu gewähren, allerdings gegen 
Arbeitsleistung. Was waren die G:ründe, daß 
diesem Ersuchen nicht stattgegeben wurde � 

Präsident: Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für soziale Verwaltung 
Proksch: Darüber bin ich nicht informiert. 
Das kann sich lediglich im Geschäftsverkehr 
zwischen der Frau und der Unfallversiche­
rungsanstalt ergeben haben. Aber darüber 
weiß ich nicht Bescheid. 

Präsident : Wir gelangen zur Anfrage 470jM 
der Frau Abgeordneten Anna Czerny an 
den Herrn Sozialminister , betreffend Arbeits­
unfälle durch Benzoldämpfe : 

Sind in Österreich genügend Vorkehrtmgen 
getroffen, die absolut sicherstellen, daß Arbeits­
tmfälle, wie sie sich kürzlich in einer italienischen 
Schuhfabrik durch Benzoldämpfe ereigneten 
und mehrere Todesopfer forderten, nicht 
passieren können ? 

Präsident : Ich bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für soziale Verwaltung 
Proksch: In Österreich wurde im Jahre 1934 
aus gegebenem Anlaß die Benzolverordnung, 
BGBL I Nr. 205/1934, erlassen, die Vor­
schriften über den Schutz des Lebens und 
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Bundesminister Proksch 

der Gesundheit der Dienstnehmer in ge­
werblichen Betrieben, in denen Benzol, Toluol, 
Xylol, Trichloräthylen, Tetrachlorkohlenstoff 
oder Schwefelkohlenstoff erzeugt oder ver­
wendet werden, enthält. Die Bestimmungen 
dieser Verordnung sehen bei besonders ge­
fährlichen Arbeiten weitgehende Arbeitszeit­
beschränkungen vor. Außerdem enthalten sie 
Beschränkungen hinsichtlich der Beschäfti­
gung von männlichen Jugendlichen und von 
Frauen jeglichen Alters bei Arbeiten, bei 
denen eine Gefährdung durch die vorge­
nannten Stoffe erwartet werden kann. Zu 
diesen verbotenen Arbeiten gehören auch 
Klebearbeiten unter Verwendung von Benzol 
oder Toluol, wie sie in Schuhfabriken aus­
geführt werden. Auch dürfen Dienstnehmer 
zu Arbeiten, bei denen sie der Einwirkung 
der bezeichneten Stoffe ausgesetzt sind, nur 
herangezogen werden, wenn ihre körperliche 
Eignung hiofür durch einen Arzt bescheinigt 
wird. Ferner ist in der Benzolverordnung 
eine regelmäßige Überwachung des Gesund­
heitszustandes dieser Dienstnehmer vorge­
schrieben. 

Die technischen Maßnahmen zum Schutze 
der Dienstnehmer bei Arbeiten mit Benzol 
oder anderen Stoffen, die unter die Benzol­
verordnung fallen, sind eingehend in den 
Richtlinien zu dieser Verordnung geregelt. 
Die darnach im Einzelfall notwendigen Vor­
kehrungen werden von den Arbeitsinspektoren, 
meist im Zuge des Genehmigungsverfahrens, 
verlangt. 

Ich bin der Ansicht, daß in Österreich 
Arbeitsunfälle durch Einwirkung von Benzol 
in Schuhfabriken nicht zu erwarten sind, 
wenn die Vorschriften der Benzolverordnung 
und die übrigen Dienstnehmerschutzvorschrif­
ten von allen Teilen eingehalten werden. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordnete Anna Czerny : Ist dafür vor­
gesorgt, daß diese Vorkehrungen auch tat­
sächlich eingehalten beziehungsweise ständig 
überprüft werden? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für soziale Verwaltung 
Proksch: Ich habe schon gesagt, daß eine 
besondere Überwachung des Gesundheitszu­
standes vorgesehen ist, und die Arbeits­
inspektion hat selbstverständlich selbst das 
größte Interesse daran, daß Betriebe, in denen 
Stoffe verwendet werden, die für die Gesund­
heit besonders gefährlich sind, öfter kon­
trolliert werden als andere Betriebe. 

Präsident : Wir gelangen zur Anfrage 463/M 
des Herrn Abgeordneten Dr. Kos an den 
Herrn Sozialminister, betreffend sozialrecht­
liche Bestimmungen über Kinderzuschüsse : 

Ist der Herr Sozialminister bereit, eine 
Novellierung der sozialrechtlichen Bestimmun­
gen über die Kinderzuschüsse dahin in Er­
wägung zu ziehen, daß für diese ein bestimmter 
Höchstbetrag festgelegt wird, um eine Gleich­
stellung der Versicherlen im Belange der 
Belastung herbeizuführen, die diesen durch 
die Erhaltung und Erziehtmg der Kinder 
erwächst? 

Bundesminister für soziale Verwaltung 
Proksch:  Zu den Pensionen aus der Pensions­
versicherung wird für jedes Kind ein Kinder­
zuschuß im Ausmaß von 5 v. H. der Be­
messungsgrundlage gewährt. Der Kinderzu­
schuß beträgt mindestens 50 S monatlich. 
Dieser Regelung liegt die Erwägung zugrunde, 
die Pensionisten in die Lage zu versetzen, 
auch während der Zeit des Pensionsbezuges 
der Erziehung ihrer Kinder im Verhältnis 
einen gleich hohen Aufwand widmen zu 
können wie während ihrer Aktivität, das heißt 

während der Zeit, wo sie als Dienstnehmer 
im Beruf gestanden sind. Der Kinderzuschuß 
gebührt neben der Kinder- beziehungsweise 
Familienbeihilfe. Er wird ebenso wie etwa 
der Hilflosenzuschuß im angegebenen Ausmaß 
gewährt, auch wenn die Pension selbst be­
reits den höchstmöglichen Hundertsatz der 
Bemessungsgrundlage erreicht hat. 

Die Festsetzung des Kinderzuschusses mit 
dem Hundertsatz der Bemessungsgrundlage 
stellt eine bewußte Abkehr vom Vor-ASVG.­
Recht dar, nach dem der Kinderzuschuß 
mit einem einheitlichen Betrag festgesetzt 
war. Die Neuregelung lag auf der allge­
meinen Linie der Entnivellierung der Lei­
stungen der Pensionsversicherung. Die Rück­
kehr zum Vor-ASVG.-Zustand würde neuer­
lich zu einer Nivellierung der Leistungen 
führen, der meiner Meinung nach nicht das 
Wort geredet werden kann. 

Präsident : Ich danke, Herr Minister. 
Wir gelangen zur Anfrage 478JM der Frau 

Abgeordneten Dr. Stella Klein-Löw an den 
Herrn Landwirtschaftsminister, betreffend 
Qualitätsbezeichnung der Eier: 

Wollen Sie, Herr Bundesminister, dafür 
sorgen, daß Eier sowohl im Groß- wie auch 
im Kleinhandel ihrer Qualität nach deklariert 
werden, während jetzt nur Importeier be­
zeichnet sind ? 

Präsident: Ich bitte, Herr Minister. 
Bundesminister für Land- und Forstwirt-

schaft Dipl.-Ing. Hartmann : Hohes Haus! 
Verehrte Damen und Herren! Eine Kenn­
zeichnung der Qualität der Eier müßte für die 
Inlandeier genauso gelten wie für die Import­
ware. Nun haben einzelne ausländische Staaten 
zwar eine Kennzeichnungspflicht eingeführt, 
nicht aber alle jene Importstaaten, welche 
Österreich zeitweise mit Eiern beliefern, wenn 
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Bundesminister Dipl.-Ing. Hartmann 

die inländische Produktion nicht ausreicht. 
Diese Staaten gehen ebenfalls unterschiedlich 
vor. Die einen begnügen sich damit, die Her-

' kunft der Eier zu bezeichnen, die anderen 
gehen einen Schritt weiter und kennzeichnen 
die Gewichtsklasse, vielleicht sogar den Frische­
zustand ; das kommt allerdings schon ver­
hältnismäßig selten vor. 

Wenn nun Österreich eine verbindliche 
Kennzeichnungspflicht hinsichtlich der Quali­
tät der Eier vornähme, dann könnte der 
Fall eintreten, daß die Eier aus jenen aus­
ländischen Staaten, welche die Kennzeich­
nung der Eier nicht nach den gleichen Vor­
schriften wie Österreich durchführen, in Öster­
reich nicht in Verkehr gesetzt werden dürfen. 

Leider gibt es für die Handelsklassennor­
mung bei Eiern noch keine internationalen 
Richtlinien. Solche Normen gibt es erfreu­
licherweise bei Obst und Gemüse. 

Ich habe mir erlaubt, in der Anfragebeant­
wortung am 20. Juni dieses Jahres darauf 
hinzu weisen, daß wir uns im Bundesmini­
sterium für Landwirtschaft mit einer Rege­
lung über verbindliche Handelsklassen für 
bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse be­
fassen. So ist zum Beispiel am 1 .  Juli dieses 
Jahres die Verordnung über die Kennzeich­
nungspflicht für Kartoffel erschienen und 
wirksam geworden, und vier Verordnungs­
entwürfe über die Regelung der Handels­
klassen für bestimmte Obstsorten, und zwar 
sind das Äpfel, Birnen, Zwetschken und 
Marillen, befinden sich im Begutachtungs­
verfahren. 

Ich habe gesagt, daß es bei Eiern leider keine 
internationalen Normen gibt. Es ist bei Obst 
und Gemüse möglich gewesen, im Rahmen 
der ECE und der OE CD sowie im Rahmen der 
sogenannten Internationalen N ormenorgani­
sation einheitliche Grundsätze für die Quali­
tätsbezeichnung zu schaffen. Bei Eiern fehlt 
das noch, da konnte man sich noch nicht auf 
eine einheitliche Regelung einigen. 

Wir im Landwirtscbaftsministerium haben 
uus daher vorgenommen, eine Handels­
klassenregelung zunächst für jene Erzeugnisse 
auch innerösterreichisch wirksam werden zu 
lasSEm, für die es auf internationaler Ebene eine 
einheitliche und einvernehmlich vereinbarte 
Normung gibt. Vielleicht wird eine solche 
Regelung auch einmal für Eier möglich sein. 

Präsident : Eine Zusatzfrage. 

Abgeordnete Dr. Stella Klein-Löw :  Glauben 
Sie, Herr Minister, daß es möglich wäre, 
daß Sie dieser Frage vom österreichischen 
Standpunkt aus größeren Nachdruck ver­
leihen ? Und zwar handelt es sich darum, 
daß der Kleinhändler und der Konsument 

beim Eiereinkauf über die Qualität der Ware, 
die wie ich bei einer Konsumentenberatung 
und von der Arbeiterkammer erfahren jkonnte, 
durch eine Luftblase, die im Eiklar sichtbar ist, 
feststellbar ist, informiert werden sollen, wo­
bei es, wie icb weiß, weniger auf das Le­
gedatum als auf den Alterungsgrad des Eies 
ankommt. 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 

Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft Dipl.-Ing. Hartmann : Ich darf der Frau 
Abgeordneten sagen, daß wir dieser Frage 
großes Interesse entgegenbringen und, wie 
ich wiederholen darf, auf anderen Gebieten 
ja schon Fortschritte erzielt haben. 

Die technische Kennzeichnung der Eier 
nach jenen Qualitäten, die die Hau8frau 
interessieren, ist möglich, aber gar nicht so 
leicht durchführbar. Ich bin jetzt im Augen­
blick auch nicht in der Lage, Ihnen zu sagen, 
gnädige Frau, welche Kosten dabei erwachsen 
würden. 

Aber wenn wir im Inland eine Qualitäts­
bezeichnung verbindlich anordnen, dann müß­
ten wir das gleiche auch für die Auslandsware 
tun, damit hier nicht eine Diskriminierung 
oder ein Gefälle zwischen Inlands- und Aus­
lands ware stattfindet. 

Aber Sie können überzeugt sein, daß wir 
uns mit diesen Fragen sehr eingehend be­
fassen und auch bemüht sind, das auf inter­
nationaler Ebene vorwärtszubringen. 

Abgeordnete Dr. Stella Klein-Löw:  Ich 
danke. 

Präsident: Danke, Herr Minister. 
Die nächsten an den Herrn Handelsminister 

gerichteten Anfragen werden in Vertretung 
durch Herrn Staatssekretär Weikhart be­
antwortet . 

Wir gelangen zur Anfrage 479/M des Herrn 
Abgeordneten Chaloupek, betreffend Kamptal­
bundesstraße : 

Wann kann mit der Fortsetzung der Arbeiten 
zum Ausbau der Kamptalbundesstraße ge­
rechnet werden, und welche Teilstrecken sind 
zunächst in Aussicht genommen ? 

Präsident : Bitte, Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär Weikhart : Hohes Haus ! Die 
Gesamtlänge der Kamptalbundesstraße Von 
Horn bis zur Einmündung in die Stockerau� 
Kremser Bundesstraße bei Hadersdorf am 
Kamp beträgt 34,6 Kilometer. Davon ist die 
Strecke zwischen Kilometer 16,9 bei Plank 
bis zur Einmündung in die Stockerau� 
Kremser Bundesstraße bei Hadersdorf voll 
ausgebaut und mit einer Betondecke versehen. 
Ebenso ist die Ortsdurchfahrt in Gars am Kamp 
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Staatssekretär Weikhart 

""eitor ausgebaut und mit einer Betondecke schwindigkeitsbeschrällkung keine 
versehen. Im Bundesstraßenbauprogramm für lichen Verkehrsbehinderungen zu 
das laufende Jahr 1962 konnte ein weiterer sind. 

wesent­
erwarten 

Ausbau aus finanziellen Gründen nicht vorge­
nommen werden. 

Im Rahmen des Bundesstraßenbaupro­
gramms für das Jahr 1963 ist beabsichtigt, 
die 5,8 Kilometer lange Lücke zwischen Plank 
und Gars - das ist zwischen Straßenkilo­
meter 1 1 , 14 und 1 6,9 - auszubauen. Im 
Bauprogrammentwurf für das Jahr 1963 ist 
eine erste Kreditrate in der Höhe von rund 
5 Millionen Schilling aufgenommen. Das 
Projekt ist fertiggestellt und vom Ministerium 
genehmigt. Die notwendigen Grundeinlösun­
gen sind bereits eingeleitet worden. 

Abgeordneter Chaloupek: Danke. 

Präsident : Wir kommen zur Anfrage 465JM 
des Herrn Abgeordneten Dr. van Tongel an 
den Herrn Buncleim1inister für Handel und 
'Viecleraufbau, betreffend die Neunkirchner 
Allee : 

Warum wurde gerade zu Beginn der Haupt­
reisezeit auf der Bundesstraße 17 nicht in 
Teilstücken gearbeitet, sondern eine Strecke 
von etwa 10 km in der sogenannten Neun­
kirchner Allee zwischen Wiener Neustadt und 
Neunkirchen auf einer Fahrbahnseite zum 
Zwecke der Verbreiterung unbenützbar ge­
macht, wodurch angesichts des starken Verkehrs 
auf dieser langen Strecke eine erhebliche Ver­
kehrsbehindenmg entstanden ist ? 

Präsident: Bitte, Herr Staatssekretär. 

Staatssekretär im Bundesministerium für 
Handel und Wiederaufbau Weikhart: Das 
große Verkehrsaufkommen auf der Triester 
Bundesstraße zwischen Wiener Neustadt und 
dem Semmering gab Veranlassung, diese meist­
befahrene Bundesstraße den modernen Er­
fordernissen des Straßenverkehrs anzupassen 
und im Hinblick auf die Leichtigkeit und auf 
die Flüsssigkeit des Verkehrs mit einem neuen 
Fahrbahnbelag zu versehen. Praktische Er­
fahrungen lehren, daß eine schnelle und eine 
billige Arbeitsdurchführung nur dann er­
wartet werden kann, wenn die Lieferungen 
und die Arbeiten in langen, etwa 8 bis 10 Kilo­
meter umfassenden Baustrecken gleichzeitig 
bei möglichst weitgehender und rationeller 
Ausnützung der Arbeitsmaschinen ausgeführt 
werden. 

Diese technischen und wirtschaftlichen Über­
legungen veranlaßten die Bundesstraßenver­
waltung, die Neunkirchner-Allee in e i n e  m 
Bauabschnitt auszuschreiben und in e i n e m  
Bauabschnitt z u  vergeben. Die Baudispo­
sitionen wurden dabei so getroffen, daß 
für den Durchzugsverkehr jederzeit zwei Fahr­
spuren mit insgesamt 6 Meter Breite zur Verfü­
gung stehen, sodaß außer der auf den Baustellen 
von der Verwaltungsbehörde verfügten Ge-

Präsident: Eine Zusatzfrage. 
Abgeordneter Dr. van Tongel : Herr Staats­

sekretär! Auf der genannten Strecke von 
zirka 10 km ist kein einziger Arbeiter zu 
seh en. Es steht seit geraumer Zeit eine 
einzige Straßenbaumaschine dort. Darf ich 
Sie fragen, wie lange die Verbreiterung dieses 
Stückes dauern wird 1 

Präsident: Bitte, Herr Staatssekretär. 
Staatssekretär im Bundesministerium für 

Handel und Wiederaufbau Weikhart: Vor­
gesehen ist eine Verbreiterung auf eine Ge­
samtbreite von 12 Meter. Ferner ist eine 
Gesamtbauzeit bis Ende des Jahres 1963 
vorgeschrieben, aber schon bis Ende des 
Jahres 1962 kann für die gesamte Bauloslänge 
mit der Fertigstellung der Auftragung einer 
Kiestragschicht, ähnlich der, die wir derzeit 
auf der Autobahn Süd haben, gerechnet 
werden. Erst dann wird der Schlußauf­
trag durchgeführt, und für Ende des näch­
sten Jahres, des Jahres 1 963, ist damit zu 
rechnen, daß die Neunkirchner Allee m 
ihrer Gesamtlänge fertiggestellt sein wird. 

Präsident: Eine zweite Zusatzfrage. 

Abgeordneter Dr. van Tongel: Das Un­
angenehme an diesem Straßenstück ist, daß 
die Verbreiterung und damit die Unpassier­
barmachung gerade in Richtung Semmering­
Wien erfolgt, also für den rückflutenden Ver­
kehr, was an SOl1n- und Feiertagen natürlich 
besonders unangenehm ist und zu empfind­
lichen Verkehrsstockungen führt. 

Gibt es außer finanziellen Gründen noch 
andere Gründe für diese lange Bauzeit, be­
ziehungsweise warum hat man nicht gerade 
auf diesem langen Stück pro beweise nur 
etwa drei Abschnitte gemacht, damit also 
dann immer nur ein Drittel eingeengt ist, 
während zwei Drittel in der alten Breite 
brauchbar sind 1 Denn derzeit sind nicht 
vier Fahrbahnen, also zwei in jeder Fahrt­
richtung, sondern wohl zwei , wenn man seit­
wärts ausweicht, in Richtung Semmering 
benütz bar, in Richtung Wien aber ist ' tat­
sächlich nur eine Fahrbahn benützbar. Das 
ist gerade an Sonn- und Feiertagen für 
den rückflutenden Verkehr sehr unangenehm . 

Ich darf also die Frage wiederholen : Gibt 
es außer finanziellen noch andere Gründe 
für diese Vergebung auf einmal, die dann 
eine - ehrlich gesagt - für mich so er­
schreckend lange Bauzeit bis Ende 1963 
ausgelöst hat ? 

Präsident: Bitte, Herr Staatssekretär. 

105. Sitzung NR IX. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)12 von 83

www.parlament.gv.at



Nationalrat IX. GP. - 105. Sitzung - 12. Juli 1 962 4605 

Staatssekretär im Bundesministerium für 
Handel und Wiederaufbau Weikhart : Leider 
sind nun einmal Schwierigkeiten während 
der Bauzeit vorhanden, und ich darf dem 
Herrn Abgeordneten auf seine letzte Frage 
erwidern, daß vor allem die rationelle Aus­
nützung der Baumaschinen maßgebend dafür 
war, daß diese lange Strecke in einem Baulos 
verge ben wurde. 

Präsident : Wir gelangen zur Anfrage 480fM 
des Herrn Abgeordneten Eibegger an den 
Herrn Bundesminister für Handel und Wieder­
aufbau, betreffend Lärmbekämpfung : 

Sind Sie angesichts der Resultate des Lärm­
bekämpfungskongresses in Salzburg bereit, 
innerhalb Ihres Wirklmgsbereiches Maßnahmen 
zn treffen, die der stets steigenden Lärment­
wicklung wirksam begegnen ? 

Präsident : Bitte, Herr Staatssekretär. 
Staatssekretär im Bundesministerium für 

Handel und Wiederaufbau Weikhart: Hohes 
Haus 1 Das Bundesministerium für Handel 
und Wiederaufbau hat stets der Lärmbe­
kämpfung und der Lärmverhütung vor allem 
im Straßenverkehr besonderes Augenmerk 
zugewendet. 

Eine Reihe von Lärmbekämpfungsmaß­
nahmen, die im Ministerium ausgearbeitet 
wurden und in der Straßenverkehrsordnung 
1960 ihren Niederschlag gefunden haben, 
hat sich das Ausland zum Vorbild genommen. 
Ich verweise dabei besonders auf das Ver­
bot für Motorfahrräder , dieselben Straßen 
oder Straßenzüge im Orts bereich ohne Grund 
mehrmals hintereinander zu befahren ; das 
Verbot, Motorfahrräder zu verwenden, die 
nicht mit einer zweckmäßigen, dem jeweiligen 
Stand der Technik entsprechenden Vorrich­
tung zur Dämpfung des Motorengeräusches 
ausgestattet sind, ferner das Straßenverkehrs­
zeichen "Fahrverbot für Motorräder" . Be­
sonders hervorzuheben wäre noch die strenge 
Strafdrohung für Lärmsünder , festgelegt in 
der Straßenverkehrsordnung 1960 im § 99 
Abs. 3 lit. i. Auch das Kraftfahrgesetz aus 
1 955 und die Kraftfahrverordnung aus 1 955 
enthalten wirksame Lärmbekämpfungsbe­
stimmungen, insbesondere Vorschriften über 
die Prüfung und Genehmigung von Kraft­
fahrzeugen, die geeignet sind, die Betrie bs­
geräusche von Kraftfahrzeugen in erträg­
lichen Grenzen zu halten. 

Im Zuge der Arbeiten des Bundesmini­
steriums für Handel und Wiederaufbau an 
dem Entwurf einer Novellierung der kraft­
fahrrechtlichen Vorschriften wird den Be­
langen der Lärmbekämpfung besonderes 
Augenmerk gewidmet. 

Ich kann dem Hohen Hause ferner mitteilen, 
daß ein erheblicher Teil der in der Resolution 

des Sa.lzburger Zweiten Internationalen Kon­
gresses für Lärmbekämpfung aufgestellten For­
derungen in Österreich praktisch verwertet wur­
de. Auch die Forderungen dieses Kongresses auf 
S:::haffung von VorschI"iften zum Schutze der 
Kurortruhe und zur Wahrung der Ruhe 
im Erholungsgebiet ist in Österreich erfüllt. 
Das Bundesministerium für Handel und Wie­
deraufbau hat Richtlinien zur Schaffung von 
Ruheorten und Ruhezonen ausgearbeitet, in 
denen unter anderem alle wesentlichen Lärm­
bekämpfungsmaßnahmen zusammengefaßt 
sind. 

Im Rahmen der laufenden Verkehrs­
erziehungsaktion wurde in das Schwerpunkt­
programm für die Monate Mai und Juni 
dieses Jahres das Thema "Lärmbekämpfung 
und Lärmverhütung im Straßenverkehr" auf­
genommen. 

In einem besonderen Erlaß hat das Bundes­
ministerium für Handel und Wiederaufbau 
die Weisung erteilt, gegen Personen, die unter 
Verletzung kraft,fahrrechtlicher Bestimmun­
gen übermäßigen Lärm erregen, unnachsichtig 
einzuschreiten und vorzugehen. Gleichzeitig 
wurde den Landesregierungen empfohlen, die 
mit der "Überwachung der Vorschriften der 
Straßenverkehrsordnung 1960 betrauten Or­
gane anzuweisen, durch verschärfte Kontrollen 
und unnachsichtige Anzeigenerstattung gegen 
Verletzung der Lärmbestimmungen in Öster­
reich vorzugehen. 

Präsident : Danke, Herr Staatssekretär. 
Wir gelangen zur Anfrage 481jM des Herrn 

Abgeordneten Herke an den Herrn Verkehrs­
minister, betreffend die Zeitgewinne, die sich 
nach der Vollendung der Elektrifizierung auf 
der Südbahnstrecke ergeben :  

Können Sie heute schon angeben, wie groß 
tmgefähr die Zeitgewinne sind, die sich nach 
der Vollendung der Elektrifizierung auf der 
Südbahnstrecke im Personen- lmd Güterverkehr 
ergeben werden ? 

Präsident : Bitte, Herr Minister. 
Bundesminister für Verkehr- und Elektri-

zitätswirtschaft Dipl . -Ing. Waldbrunner : Die 
aus der Vollendung der Elektrifizierung der 
Südbahnstrecke resultierenden Zeitgewinne er­
geben sich aus drei Komponenten : aus der Fahr­
zeitkürzung durch erhöhte Traktionskraft und 
Geschwindigkeit der Elektrolokomotiven, aus 
der Reisedauerkürzung auf der Strecke Wien­
Tarvis oder umgekehrt durch Wegfall der bis­
her für Traktionswechsel in Mürzzuschlag 
und Knittelfeld benötigten Zeiten und aus 
der Möglichkeit, die Fahrplanlage einzelner 
Züge zu verändern, wodurch sich eine geringere 
Behinderung durch Züge ergibt, deren Fahr­
plan nicht geändert werden kann; wie das zum 
Beispiel bei Berufsfahrerzügen der Fall ist. 
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Aus der Veränderung der Traktionsart 
allein errechnen sich zwischen Mürzzuschlag 
und Knittelfeld folgende Zeitgewinne : Bei 
Elektrolokomotiven für 600 t Belastung 
auf der Strecke Wien-Villach 18 Minuten, 
in der umgekehrten Richtung Villach-Wien 
23 % Minuten. Das steigert sich bei Loko­
motiven für 750 t Zuggewicht auf 22 % Mi­
nuten auf der Strecke Wien-Villach und 
auf 30 % Minuten a�f der Strecke Villach­
Wien. 

Soweit nach den bisherigen zwischenstaat­
lichen Absprachen bereits erkennbar ist, werden 
sich im Schnellzugsverkehr mit Italien zwi­
schen Wien-Südbahnhof und Tarvis folgende 
Zeitgewinne erzielen lassen : beim Österreich­
Italien-Expreß zwischen Wien und Tarvis 
40 Minuten, zwischen Tarvis und Wien 60 Mi­
nuten, beim bisherigen Donau-Tiber-Expreß 
zwischen Wien und Tarvis 30 Minuten, zwi­
schen Tarvis und Wien 20 Minuten, bei den 
Tagesverbindungen Wien-Rom - das ist 
D 581 und 580 - zwischen Wien und Tarvis 
35 Minuten, zwischen Tarvis und Wien 37 Mi­
nuten, dann beim Wiener Flügel des ' Adria­
Expreß zwischen Wien und Tarvis 50 Minuten 
und zwischen Tarvis und Wien 25 Minuten. 

Die Zeitgewinne bei den D- und Eilzügen 
des Inlandverkehrs werden auf der Strecke 
Wien-Villach etwa gleich groß sein wie im 
internationalen Verkehr. 

Bei den Personenzügen wird der Fahrzeit­
gewinn zwischen Mürzzuschlag und Bruck 
an der Mur im Durchschnitt 5 Minuten, in 
der Gegenrichtung - bei der Bergfahrt - im 
Durchschnitt 15 Minuten betragen ; j ener 
zwischen Bruck an der Mur und Knittelfeld 
wird sich auf etwa 12  bis 17 Minuten belaufen. 

Im Güterverkehr wird sich bei Gütereil­
zügen zwischen Wien und Villach in beiden 
Richtungen ein Zeitgewinn bis zu zwei Stunden 
erzielen lassen. 

Präsident : Danke, Herr Minister. 

Die 60 Minuten der Fragestunde sind abge­
laufen. Somit ist die Fragestunde beendet. 

Die eingelangten A n  t r ä g e . 
1 95/A der Abgeordneten Dr. van Tongel und 

Genossen, betreffend Abänderung der Gewer b­
lichen Selbständigen -Pensionsversicherung 
(6. Novelle zum Gewerblichen Selbständigen­
Pensionsversicherungsgesetz ), und 

196/ A der Abgeordneten Hillegeist und 
Genossen, betreffend eine Änderung des Be­
trie bsrätegesetzes, 
w e i s e  ich dem Ausschuß für soziale Ver­
waltung z u. 

Wird gegen diese Zuweisung ein Einwand 
erhoben � - Dies ist nicht der Fall. 

Den eingelangten Bericht des Bundesmini­
sters für Auswärtige Angelegenheiten über die 
Tätigkeit des Ministerkomitees des Europa­
rates im Jahre 1961 w e i s e  ich dem Außen­
politischen Ausschuß z u. 

Wird gegen diese Zuweisung ein Einwand 
erhoben � - Dies ist nicht der Fall. 

1. Punkt : Bericht des Verfassungsausschusses 
über die Regierungsvorlage (639 der Beilagen) : 
Bundesverfassungsgesetz, mit dem Bestim­
mungen des Bundes-Verfassungs gesetzes in der 
Fassung von 1929 über die Regelung der Grund­
sätze des Gemeinderechtes und damit im Zu­
sammenhang stehende Bestimmungen abge­
ändert werden (Bundes-Verfassungsgesetz-

novelle 1962) (769 der Beilagen) 

Präsident : Wir gehen in die T a g e s o r d n u n g  
ein und gelangen zum 1 .  Punkt : Bundes­
Verfassungsgesetznovelle 1962. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Dr. Migsch. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu 
berichten. 

Berichterstatter Dr. Mi gsch : Hohes Haus ! 
Ich habe den ehrenvollen Auftrag, den Bericht 
des Verfassungsausschusses über die Re­
gierungsvorlage (639 der Beilagen) : Abände­
rung von Bestimmungen des Bundes-Ver­
fassungsgesetzes über die Regelung der Grund­
sätze des Gemeinderechtes, dem Hohen Hause 
vorzulegen. 

Die Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1962 
soll das Verfassungsversprechen von 1925 ver­
wirklichen und das Reichsgemeindegesetz von 
1862, auf dem das bisher in Geltung stehende 
Recht weitgehend beruht, ablösen. Dieses 
Vorhaben ist nicht ein Werk des Alltags ; 
die dem Hohen Hause heute vorgelegte Neu­
ordnung des Gemeindeverfassungsrechtes wird, 
wie es ihrer Natur entspricht, für Jahrzehnte 
wirksam sein, also für eine Zeit, in der die 
heute vielfach nur in Konturen angedeuteten 
Probleme der demokratischen Massengesell­
schaft der zweiten technischen Revolution 
greifbare Gestalt angenommen haben werden. 
In dieser Zeit wird sie sich zu bewähren haben, 
denn es ist unbestritten, daß der Selbstver­
waltung, also vor allem den Gemeinden, in der 
.Bewältigung dieser Probleme eine große Rolle 
zukommen wird. Wir wollen hoffen, daß die 
Neuordnung sich so bewähren wird, wie sich 
das alte Reichsgemeindegesetz in seinem hun­
dertjährigen Bestande bewährt hat. Jedenfalls 
ist sie ein Zeuge für die schöpferische Kraft 
dieser Legislaturperiode des Nationalrates, 
der trotz der Schwierigkeiten der Materie 
und trotz des Gedränges in Zeit und Ra um 
eine solche Tat zu setzen gewillt ist. Möge ihr 
ein voller Erfolg beschieden sein zum Nutzen 
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unseres österreichischen Volkes, seiner Frei­
heit und seiner Demokratie ! 

Im einzelnen erlaube ich mir zu berichten : 
Die Regierungsvorlage ist in fünf Paragraphe 

gegliedert, von denen die §§ 1 bis 3 die Grund­
sätze der Neuordnung der Gemeindeverfassung 
enthalten, während die §§ 4 und 5 Übergangsbe­
stimmungen und Anordnungen sowohl über 
die Erlassung der erforderlichen Durch­
führungsgesetze als auch über die Vollziehung 
enthalten. 

Der Verfassungsausschuß hat in seiner 
Sitzung vom 10. Juli auf Grund eines Berichtes 
seines Unterausschusses folgende Abänderungen 
an der Regierungsvorlage vorgenommen und 
bestimmte Feststellungen dem Bericht an das 
Hohe Haus angeschlossen. 

Der Ausschuß ist entgegen der Regierungs­
vorlage der Ansicht, daß die Gesetzgebungs­
und Vollziehungszuständigkeit hinsichtlich des 
öffentlich-rechtlichen Dienstver hältnisses der 
Gemeindebediensteten nach wie vor bei der Lan­
desgesetzgebung zu verbleiben hat. Die ent­
sprechenden Veränderungen wurden im § 1 
der Vorlage vorgenommen. 

Der Verfassungsausschuß hat ferner ein­
gehende Überlegungen darüber angestellt, ob 
die Einteilung der Angestellten der Länder in 
solche, die behördliche Aufgaben zu besorgen 
haben, und solche, die dies nicht tun, 
heute noch zeitgemäß ist. Er empfiehlt dem 
Hohen Hause die Annahme der dem Berichte 
beigeschlossenen Resolution. 

Der Ausschuß hat ferner geprüft, ob der 
im Artikel 21 Abs. 1 zweiter Satz der 
Regierungsvorlage hergestellte Zusammenhang 
zwischen der Schaffung von Personalvertre­
tungen und der Erlassung von Dienstrechts­
gesetzen über diesen Gegenstand der Schöpfung 
eines zeitgemäßen Personalvertretungsgesetzes 
förderlich ist oder nicht doch besser gelöst 
werden sollte. Die Auflösung dieses Zusammen­
hanges wurde bejaht und daher der erste Absatz 
des Artikels 21 neu gefaßt. 

Der Ausschuß ist in Übereinstimmung mit 
der Regierungsvorlage der Auffassung, daß 
die Bedachtnahme auf die verfassungsrecht­
liche Sonderstellung der Bundeshauptstadt 
Wien insbesondere auch die Klarstellung 
erfordert, daß die im Artikel 142 Abs. 2 lit. d 
des Bundes-Verfassungsgesetzes festgelegte Ver­
antwortlichkeit des Landeshauptmannes für 
die Führung der Angelegenheiten der mittel­
baren Bundesverwaltung hinsichtlich des Lan­
deshauptmannes von Wien auch die Verant­
w;ortlichkeit für die Führung der Angelegen­
heiten des der Gemeinde Wien vom Bund 
übertragenen Wirkungsbereiches umfassen soll. 
Die Verantwortlichkeit für die Führung der 
von der Gemeinde Wien im selbständigen 

Wirkungsbereich zu besorgenden Angelegen­
heiten aus dem Bereich der Bundesvoll­
ziehung regelt § 3 Z. 2 der Regierungsvor­
lage. 

Im Artikel 1 15 wird zum Ausdrucke ge­
bracht, daß die Bundesverfassung hinsichtHch 
der Organisation der Gemeinden nicht un­
mittelbar anwendbares Recht schaffen will, 
sondern die Ausführungsgesetzgebung grund­
sätzlich den Ländern im Rahmen von bundes­
verfassungsgesetzlich einheitlich aufgestellten 
Grundsätzen zukommt. Da aber mit der von 
der Regierungsvorlage vorgeschlagenen KOll­
struktion bestimmt wird, daß den Gemeinden 
zur Besorgung im eigenen Wirkungsbereich 
nicht nur Angelegenheiten obliegen sollen, die 
in Gesetzgebung und Vollziehung Landes­
sache sind, sondern auch solche, die Bundes­
sache sind, ' war es notwendig, die Landes­
gesetzgebung insoweit zu beschränken, als der 
eigene Wirkungsbereich der Gemeinden auch 
Angelegenheiten aus dem Bereich des Bundes 
zum Gegenstande hat. 

Gegenstand sehr eingehender Beratungen 
bildeten die Bestimmungen des Artikels 1 16 
Abs. 2 der Regierungsvorlage . Nach diesem 
sind die Gemeinden selbständige Wirtschafts­
körper, die das Recht haben, innerhalb der 
Schranken der allgemeinen Bundes- und Lan­
desgesetze Vermögen aller Art zu besitzen, zu 
erwerben und darüber zu verfügen und wirt­
schaftliche Unternehmungen zu betreiben. 
Dieses aus dem Grundsatze der Gemeinde­
autonomie erfließende Recht kann aber keines­
falls bedeuten, daß die Bestimmungen des 
Artikels 1 19 a, die von der Gemeindeaufsicht 
handeln, und insbesondere deren Absatz 8, 
der als Mittel der Aufsicht die Genehmigung 
vorsieht, nicht etwa auf die Führung wirt­
schaftlicher Unternehmungen anzuwenden 
wären. Der Ausschuß ist vielmehr der Meinung, 
daß es den künftigen Gemeindeordnungen 
nicht verwehrt sein wird, auch allgemeine 
Bestimmungen über die Ausführung des Ar­
tikels 1 19 a Abs. 8 in der Richtung zu erlassen, 
daß der Betrieb wirtschaftlicher Unterneh­
mungen gegebenenfalls an eine Genehmigung 
der Gemeindeaufsichtsbehörden gebunden wer­
den kann. 

Freilich werden die Gemeindeordnungen hier ' 
nicht willkürlich vorgehen dürfen, sie werden 
vielmehr in Bindung an die im Artikel 1 19 a 
Abs. 8 verwendeten unbestimmten Rechts­
begriffe näher zu konkretisieren haben, inwie­
fern überörtliche Interessen, insbesondere auch 
solche von besonderer finanzieller Bedeutung, 
in besonderem Maße durch den Betrieb wirt­
schaftlicher Unternehmungen durch die Ge­
meinden berührt werden. Der nachprüfenden 
Kontrolle des Verfassungsgerichtshofes wird es 
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allerdings in Verfahren nach Artikel 140 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes unter liegen, zu 
prüfen, ob diese einfachgesetzlichen Bestim­
mungen der Gemeindeordnungen die Schranken 
nicht überschreiten, die die Verfassungsbestim­
mung des Artikels 1 1 9 a hiefür aufstellt. 

Der Ausschuß glaubt, daß die Regierungs­
vorlage - vorausgesetzt, daß die Ausführungs­
gesetzgebung der Gemeindeordnungen die bei­
den gesetzlichen Bestimmungen der Verfas­
sungsnovelle, und zwar Artikel 116 Abs. 2 
und Artikel 119  a Abs. 8, richtig mit Leben 
erfüllt - einerseits den Grundsätzen der 
gemeinderechtlichen Autonomie, andererseits 
aber dem Subsidiaritätsprinzip hinlänglich 
Rechnung tragen kann. 

Eine für die Entwicklung der österreichi­
schen Gesellschaft sehr bedeutende Bestim­
mung entliält der Absatz 3 des Artikels 1 1 6. 
Nach ihr ist einer Gemeinde mit mindestens 
20.000 Einwohnern auf Antrag ein eigenes 
Statut durch Landesgesetz zu verleihen, wenn 
Landesinteressen hiedurch nicht gefährdet 
werden. Eine Stadt mit eigenem Statut hat 
neben den Aufgaben der Gemeindeverwaltung 
auch die der Bezirksverwaltung zu besorgen. 

Der Ausschuß war übereinstimmend der 
Ansicht, daß im Artikel 117 ,  der Bestimmungen 
über die Organe der Gemeinden, die Wahlen 
in den Gemeinderat, über Beschlußfähigkeit 
des Gemeinderates und die Geschäftsführung 
enthält, als Abs. 5 neu folgende bisher in den 
meisten Gemeindeordnungen bereits enthaltene 
Bestimmung eingefügt werden soll : "Die im 
Gemeinderat vertretenen Wahlparteien haben 
nach Maßgabe ihrer Stärke Anspruch auf 
Vertretung im Gemeindevorstand."  Der bis­
herige Absatz 5 der Regierungsvorlage erhält 
somit die Bezeichnung , , (6)". 

Eines der Kernstücke des Entwurfes bilden 
die Bestimmungen des Artikels 1 18. Ent­
scheidend für die Neuregelung war es, eine 
praktisch brauchbare Abgrenzung der Wir­
kungsbereiche der Gemeinden, und zwar des 
eigenen und des übertragenen Wirkungs­
bereiches, derart zu finden, daß dem eigenen 
Wirkungsbereich für eine künftige Entwick­
lung der Weg nicht verbaut wird. Der Entwurf 
löst diese Aufgabe so, daß der Absatz 2 eine 
Generalklausel und der Absatz 3 deklarativ 
aufgezählte behördliche Aufgaben des selb­
ständigen Wirkungsbereiches enthält. In der 
Generalklausel wird festgelegt, daß der eigene 
Wirkungsbereich alle Angelegenheiten umfaßt, 
die im ausschließlichen oder überwiegenden 
Interesse der in der Gemeinde verkörperten 
örtlichen Gemeinschaften gelegen und geeignet 
sind, durch die Gemeinschaft innerhalb ihrer 
örtlichen Grenzen besorgt zu werden. Da die 
Gesetze derartige Angelegenheiten ausdrücklich 

als solche des eigenen Wirkungsbereiches der 
Gemeinde zu bezeichnen haben und alle be­
stehenden Landes- und Bundesgesetze darauf­
hin überprüft werden müssen, wurde im § [) 
Abs. 3 die Anordnung getroffen, daß die zur 
Anpassung der Rechtsvorschriften an Arti­
kel 1 18 Abs. 2 und 3 erforderlichen Bundes­
und Landesgasetze bis spätestens 3 1 .  Dezem­
ber 1968 zu erlassen sind. Alle damit befaßten 
Stellen waren einheitlich der Auffassung, daß 
diese Arbeiten eine sechsjährige Frist erfordern. 

Breiten Raum in der Diskussion im Ausschuß 
hat auch die Bestimmung des Absatzes 6 des 
Artikels 1 1 8  eingenommen, derzufolge die Ge­
meinde das Recht besitzt, in den Angelegen­
heiten des eigenen Wirkungsbereiches ortspoli­
zeiliche Verordnungen nach freier S3lbstbestim­
mung zur Abwehr oder zur Beseitigung von das 
örtliche Gemeinschaftsleben störenden Mißstän­
den zu erlassen. Der Ausschuß glaubt, die in der 
Regierungsvorlag0 vorgeschlagene Abgrenzung 
des Verordnungsrechtes der Gemeinden hin­
nehmen zu können, wenn von folgendem, aus 
dem vorgeschlagenen Gesetzeswortlaut her­
vorgehenden Zusammenhang ausgegangim 
wird : 

Das hier geregelte Verordnungsrecht der 
Gemeinden bildet einen integrierenden Bestand­
teil des eigenen Wirkungsbereiches. Der eigene 
Wirkungsbereich umfaßt alles, was im aus­
schließlichen oder überwiegenden Interesse der 
in der Gemeinde verkörperten örtlichen Ge­
meinschaft gelegen und geeignet ist, durch die 
Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen 
besorgt zu werden. War ein Verwaltungsgebiet 
bisher etwa durch Bundes- oder Landesgesetz 
geregelt, sind diese Gesetze aber aus dem einen 
oder anderen Grunde aufgehoben oder zum 
Beispiel durch Zeitablauf außer Kraft getreten, 
so wäre eine Gemeinde nicht ohneweiters 
berechtigt, dieses Verwaltungsgebiet nun durch 
ortspolizeiliche Verordnung im Sinne des 
Artikels 1 1 8  Abs. 6 zu regeln. Denn das orts­
polizeiliche Verordnungsrecht ist dazu be­
stimmt, durch das örtliche Gemeinschaftsleben 
der betreffenden Gemeinde hervorgerufene 
Mißstände abzuwehren oder zu beseitigen. Das 
trifft aber dann nicht zu, wenn etwa der Miß­
stand nicht das örtliche Gemeinschaftsleben 
spezifisch betrifft, sondern eine allgemeine 
Erscheinung ist, der abzuhelfen sich bisher 
der Bundes- oder der Landesgesetzgeber be­
rufen gesehen hat. In solchen Fällen durch 
ortspolizeiliche Verordnungen eingreifen zu 
wollen, würde nicht mehr den Grenzen ent­
sprechen, die in dem vorgeschlagenen Arti­
kel 1 1 8  Abs. 6 dem Verordnungsrecht gesetzt 
sind. 

Artikel 119  a regelt das Aufsichtsrecht des 
Bundes und des Landes. Da auch die Selbst-
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verwaltung öffentliche Verwaltung ist, bedarf 
auch sie einer Kontrolle . Die Aufsicht ist 
darauf gerichtet, zu verhindern, daß Gesetze 
verletzt werden ; sie soll ferner bewirken, daß 
die Gemeinde die ihr gesetzlich obliegenden 
Aufgaben erfüllt. • 

Das Land hat das Recht, die Gebarung 
der Gemeinde auf ihre Sparsamkeit, Wirt­
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu' über­
prüfen. Während aber im Bereiche der 
staatlichen Verwaltung der Grundsatz der 
Über- und Unterordnung absolut gilt, muß die 
Einwirkungsmöglichkeit des Staates auf die 
S0lbstverwaltung naturgemäß eine weitaus 
schwächere sein. Die Bestimmungen des Arti­
kels 1 19 a wahren diesen Grundsatz. Bezüglich 
des Absatzes 8 ist wohl darauf zu verweisen, 
daß es sich bei den überörtlichen Interessen im 
wesentlichen um solche des Landes oder des 
Bundes handelt. Eine mögliche Beispiels­
folgerung allein könnte ein solches überört­
liches Moment nicht darstellen. Aus dem 
Gesetzestext kann von der Vollziehung noch 
kein Genehmigungsrecht im allgemeinen ab­
geleitet werden ; es wird vielmehr Aufgabe der 
zuständigen Gesetzgebung sein, die einzelnen 
Maßnahmen anzuführen, für die ein Ge­
nehmigungsvorbehalt gelten soll. 

Für Artikel 120 schlägt der Verfassungs­
ausschuß folgende Formulierung vor : 

"Die Zusammenfassung von Ortsgemeinden 
zu Gebietsgemeinden,  deren Einrichtung nach 
dem Muster der Selbstverwaltung und die 
Festsetzung der weiteren Grundsätze für die 
Organisation der allgemeinen staatlichen Ver­
waltung in den Ländern ist Sache der Bundes­
verfassungsgesetzgebung ; die Ausführung ob­
liegt den Landesgesetzgebungen. "  

Diese Fassung vermeidet den legistisch 
unschönen Bezug auf früher in Kraft gestan­
dene Bestimmungen der Bundesverfassung und 
wahrt ihren föderalistischen Charakter. 

Der Verfassungsausschuß hat den Gesetz­
entwurf mit den vorgetragenen Abänderungen 
und Feststellungen nach einer Debatte, an der 
sich die Abgeordneten Dr. Prader, Grubhofer, 
Holzfeind, Pölzer, Dr. Josef Gruber, Dr. Kum­
mer, Eibegger, Dr. van Tongel, Dr . Nemecz 
und Glaser sowie Sektionschef Dr. Loebenstein 
beteiligten, angenommen. 

Ich habe noch an den Herrn Bundeskanzler 
das Ersuchen des Ausschusses zu richten, 
dieses Bundesverfassungsgesetz mit Rücksicht 
auf seine Bedeutung für die 4000 österreichi­
schen Gemeinden in einer eigenen Ausgabe 
des Bundesgesetzblattes kundzumachen. 

Im Auftrag des Verfassungsausschusses stelle 
ich somit den A nt r a g, der Nationalrat wolle 

1 .  dem dem Ausschußbericht beigedruckten 
Gesetzentwurf (769 der Beilagen) die verfas­
sungsmäßige Zustimmung erteilen und 

2. die dem Ausschußbericht beigedruckte 
Entschließung annehmen. 

In formaler Hinsicht stelle ich den Antrag, 
General- und Spezialdebatte unter einem 
durchzuführen. 

Präsident: Es ist beantragt, General- und 
Spezialdebatte unter einem durchzuführen. -
Ein Einwand hiegegen wird nicht erhoben. 
General- und Spezialdebatte werden daher 
unter einem vorgenommen. 

Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
gemeldet hat sich der Herr Abgeordnete 
J onas. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Jonas : Hohes Haus ! Als 
Bürgermeister der Stadt Wien und als Ob­
mann des Österreichischen Städtebundes, der 
Vereinigung der Städte und Großgemeinden 
Österreichs, begrüße ich den in Behandlung 
stehenden Entwurf und freue mich an seiner 
Gesetz werdung , die nach der Behandlung im 
Verfassungsausschuß sowie in dessen Unteraus­
schuß heute noch erfolgen soll. Ich freue 
mich besonders deswegen, weil die Regierungs­
vorlage in weitgehendem Maß dem Entwurf 
folgt, den ich als Obmann des Städtebundes 
gemeinsam mit Herrn Bundesrat Grunde­
mann, dem Obmann des Gemeindebundes, 
am 21.  Dezember 1960 der Bundesregierung 
mit der Bitte überreicht habe, diesen Entwurf 
in das Gesetzgebungsprogramm der Bundes­
regierung aufzunehmen. 

Der 10. Österreichische Städtetag, der im 
Dezember 1954 abgehalten worden ist, hat 
in einer Resolution festgestellt, daß die derzeit 
in Geltung stehenden Bestimmungen des 
Bundesverfassungsrechtes über die Gemeinden 
dem Gedanken der kommunalen Selbstver­
waltung nur in unzulänglicher Weise gerecht 
werden, daß aber die längst fällige verfassungs­
rechtliche Neuregelung auf dem Gebiete des 
Gemeinderechtes noch immer auf sich warten 
läßt, ja daß nicht einmal mit den Vorarbeiten 
zu dieser so notwendigen Verfassungsreform 
begonnen worden sei. Der 10. Österreichische 
Städtetag hat das Sekretariat des Städte­
bundes beauftragt, eine Kommission unter 
Heranziehung von Fachleuten mit der Auf­
gabe zu bilden, die Fragen des Gemeinde­
verfassungsrechtes z u  studieren und einen 
Vorschlag auszuarbeiten, durch den das Ge­
meindeverfassungsrecht auf eine klare und 
zweckmäßige rechtliche Basis gestellt wird. 

Diese Kommission hat sich am 23. Feber 1955 
im Wiener' Rathaus unter dem Namen "Stu­
dienkommission für die Fortentwicklung des 
Gemeinderechtes" konstituiert. Als Mitglieder 
wurden in die Kommission die Mitglieder 
des Rechtsausschusses des Städtebundes auf­
genommen ; weiters wurden namhafte Fach­
leute, die außerhalb der kommunalen Ver-

346 
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waltung stehen, dafür gewonnen. Herr Sek­
tionschef Dr. Fritzer vom Innenministerium 
und Herr Sektionschef Dr. Loe benstein vom 
Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst hatten 
sich erfreulicherweise bereit erklärt, in der 
Studienkommission beratend mitzuarbeiten. 
N ach der Pensionierung des Herrn Sektions­
chefs Dr. Fritzer ist Herr Ministerialsekretär 
Dr. Ringhofer vom Bundesministerium für 
Inneres in die Kommission eingetreten. 

In der konstituierenden Sitzung, in der 
der Magistratsdirektor der Stadt Wien, Doktor 
Kinzl, mit dem Vorsitz dieser Kommission 
betraut wurde, hat sich die Kommission als 
Endergebnis ihrer Arbeit vorgenommen, ein 
Muster-Städtestatut und im Zusammenhang 
damit eine Muster-Gemeindeordnung auszu­
arbeiten. Die Studienkommission hat dabei 
schon damals keinen Zweifel daran gelassen, 
daß sie sich nicht darauf beschränken kann, 
von der gegenwärtigen unzureichenden ver­
fassungsrechtlichen Situation auszugehen. Sie 
hat sich vielmehr ausdrücklich dahin festgelegt, 
die zukünftige verfassungsrechtliche Reform 
des Gemeinderechtes vorwegzunehmen. Es 
war daher naheliegend, daß sich diese Kom­
mission, bevor sie zu dem gewünschten End­
ergebnis kommen konnte, auf die Schaffung 
neuer Bestimmungen für das Gemeinderecht 
in unserer Bundesverfassung konzentrierte. 
Dieser Entwurf wurde, wie ich bereits erwähnt 
habe, auch tatsächlich erstellt. Leider hat es 
mehrere Jahre gedauert, bis diese schwierige 
Arbeit zu Ende geführt werden konnte. Die 
Schwierigkeiten waren in der Kompliziertheit 
der Materie, aber auch darin begründet, daß 
die Mitglieder der Studienkommission aus 
verschiedenen Orten Österreichs kommen. Mit 
Rücksicht darauf, daß es sich um vielbe-
8chäftigte Personen handelt, war es nicht 
leicht, sie immer wieder zu gemeinsamen 
Beratungen zusammenzuführen. 

Nach Herstellung des Entwurfes wurden 
auch Experten des Österreich ischen Gemeinde­
bundes zugezogen, und in weiteren Beratungen 
wurde der nunmehr gemeinsame Entwurf der 
beiden Organisationen erstellt, der der Bundes­
regierung überreicht worden ist. 

Wie ich schon eingangs gesagt habe, begrüße 
ich die Gesetzwerdung der Regierungsvorlage. 
Ich kann allerdings nicht verschweigen, daß 
der Österreichische Städtebund und der Öster­
reichische Gemeinde bund in der Regierungs­
vorlage nicht alle Wünsche verwirklicht sehen, 
die sie an die gesetzliche Neuregelung des 
Gemeinderechtes geknüpft haben. Wenn wir 
uns trotzdem mit diesem Mangel abfinden, 
so geschieht dies aus der Erwägung, daß wir 
die so notwendige Reform unseres Gemeinde­
rechtes im Sinne der Schaffung einer echten 

Selbstverwaltung der Gemeinden nicht ver­
zögern wollen. 

Wir hätten gerne gesehen, wenn die Rechte, 
die den Gemeinden nunmehr durch das neue 
Gesetz gegeben werden, in mancher Hinsicht 
die von uns · vorgeschlagene Ausweitung er ­
fahren hätten. Wir mußten allerdings zur 
Kenntnis nehmen, daß die Länder nicht 
bereit waren, allen unseren Forderungen Ver­
ständnis entgegenzubringen. 

Das vorliegende Gesetz bedeutet aber -
und das muß unumwunden anerkannt wer­
den - einen großen Fortschritt . Wie heute 
schon ausgeführt wurde, ist es ja ein Gesetz 
aus dem Jahre 1862, das Reichsgemeindegesetz, 
das bis jetzt den rechtlichen Rahmen festlegt, 
in welchem sich die österreichischen Gemeinden 
bewegen dürfen. Die Artikel 1 15 bis 120 
unserer Bundesverfassung, die bisher in ihrer 
Wirkung suspendiert waren, sollen nunmehr 
lebendiges Recht werden. 

Die neue Regelung verwirklicht die Grund­
sätze der Selbstverwaltung der Gemeinden. 
Sie enthält neben einer generellen Umschrei­
bung des eigenen Wirkungskreises auch eine 
Aufzählung von Angelegenheiten, deren Be­
sorgung der Gemeinde im eigenen Wirkungs­
bereich gewährleistet ist. Der Entwurf sichert 
die freie wirtschaftliche Betätigung der Ge­
meinde, diese findet ihre Grenzen nur in den 
allgemeinen gesetzlichen Schranken und in 
den Ermächtigungen, die der Aufsichtsbe­
hörde zugebilligt wurden. Der selbständige 
Wirkungsbereich der Gemeinden ist nunmehr 
nicht mehr allein auf dem Gebiete der Landes­
vollziehung, sondern auch auf dem Gebiete 
der Bundesvollziehung gesichert. Der Ent­
wurf dehnt das Recht auf selbständige Ver­
ordnungen auf alle Gemeinden aus. Er stellt 
die Gemeinden bei Ausübung der Selbstver­
waltung weisungsfrei. Dem Staat ist grund­
sätzlich nur ein nachprüfendes Aufsichtsrecht 
eingeräumt. Die Aufsichtsbehörde kann nur 
einzelne von ihr taxativ zu bestimmende 
Maßnahmen der Gemeinde im eigenen Wir­
kungsbereich an eine Genehmigung binden, 
wobei dieses Recht der Aufsichtsbehörde auf 
Maßnahmen beschränkt ist, durch die, wie 
der Entwurf wörtlich sagt, "überörtliche Inter­
essen in besonderem Maß berührt werden, 
ins besondere solche von besonderer finanzieller 
Bedeutung" . Der Entwurf enthält die wf'i­
tere Einschränkung, daß als Grund für 
solche Versagungen einer Genehmigung nur 
ein Tatbestand vorgesehen werden darf, der 
die Bevorzugung überörtlicher Interessen ein­
deutig rechtfertigt. Der Gemeinde iRt im 
übrigen im aufsichtsbehördlichen Verfahren 
die Parteistellung zuerkannt ; sie kann gegen 
eine gesetzwidrige Anwendung des AufRichts-
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rechtes vor dem Verfassungsgeri1;htshof und 
vor dem Verwaltungsgerichtshof Beschwerde 
führen. 

Hervorheben möchte ich noch, daß mit 
Ausnahme der herkömmlichen Regelung für 
die Städte mit eigenem Statut für alle Ge­
meinden ohne Rücksicht auf ihre Größe und 
Leistungsfähigkeit das gleiche Recht gilt ; es 
gibt also keine Gemeinde minderen Rechtes. 

Es würde zuweit gehen, wenn ich hier im 
einzelnen jene Bestimmungen hervorheben 
würde, die die Selbstverwaltung der Gemeinde 
noch besonders festigen. Ich erspare mir auch, 
wie ich schon gesagt habe, nähere Aus­
führungen darüber, in welcher Hinsicht der 
Entwurf hinter den Erwartungen des Städte­
bundes und des Gemeindebundes zurückge­
blieben ist. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Ich möchte zum Schluß noch einmal meiner 
Freude über die Gesetzwerdung dieses Ent­
wurfes Ausdruck geben und meinen Dank der 
Bundesregierung und allen jenen aussprechen, 
die an diesem Werk mitgearbeitet haben. Daß 
ich diesen Dank in besonderem Maße auf die 
Studienkommission des Österreichischen 
Städtebundes unter ihrem Vorsitzenden Doktor 
Kinzl bezogen wissen möchte, wird dabei 
sicher Ihr Verständnis und Ihre Zustimmung 
finden. 

Wir alle, die wir politische ' Funktionen 
bekleiden und daher im öffentlichen Leben 
stehen, beklagen und bedauern häufig eine 
gewisse Zurückhaltung - um nicht zu sagen 
Abstinenz - eines Teiles der Bevölkerung 
gegenüber den Problemen des Staates, der 
Länder und der Gemeinden. Dem stehen die 
häufig gebrachten Hinweise gegenüber, daß 
die Gemeindestube die Schule der Demokratie 
sei, daß der politische Bildungsweg zahlreicher 
öffentlicher Funktionäre dankenswerterweise 
in der Gemeindevertretung beginne, daß die 
Gemeinde die volksnächste Stufe der Ver­
waltung sei. 

Das Wort von der freien Gemeinde im 
freien Staat, von der Gemeinde als Keimzelle 
des Staates gehört zum ständigen Vokabular 
für feierliche Anlässe und festliche Ansprachen. 
Hoffentlich glückt es uns allen, mit der Ver­
abschiedung des vorliegenden großen Gesetzes­
werkes diesen wertvollen Feststellungen jenen 
lebendigen Inhalt zu geben, der uns bei 
'unserer Arbeit immer wieder vorschwebt. 
Wir müssen versuchen, den Bürger für die 
Probleme der Gemeinde, seiner Gemeinde, 
noch mehr zu interessieren, ihn zur Anteil­
nahme zu bewegen, ihn zur Erkenntnis zu 
führen, daß die öffentlichen Angelegenheiten 
nicht ein leerer Begriff sind, sondern etwas, 
was sich auch auf ihn bezieht und daher seine 

Anteilnahme nicht nur berechtigt, sondern in 
seinem eigenen Interesse erfordert. In diesem 
Sinne könnte ich mir vorstellen, daß die 
Verabschiedung des neuen Gemeinderechtes 
nicht das Ende einer Entwicklung ist, sondern 
der Beginn einer neuen. 

Ich hoffe daher, daß alle Gemeinden Öster­
reichs von den erweiterten Rechten, die ihnen 
das neue Gesetz einräumt, sinnvollen Gebrauch 
machen werden zum Wohle ihrer Bürger, 
zum Wohle ihrer selbst und zum Wohle 
unserer gesamten Republik ! (Beifall bei der 
SPÖ.j 

Präsident : Zum Wort gemeldet hat sich 
der Herr Abgeordnete Dr. Prader. Ich er­
teile es ihm. 

Abgeordneter Dr. Prader : Hohes Haus ! 
Seit über 40 Jahren verheißt nun, wie schon 
mein Vorredner dargelegt hat, die pro­
grammatische Erklärung des Artikels 120 
unserer Bundesverfassung ein eigenes Bundes­
verfassungsgesetz über die Regelung des Ge­
meinderechtes. Wenn der Nationalrat heute 
dieses Bundesverfassungsgesetz beschließt, ist 
das zweifelsohne ein sehr bedeutsamer Tag in 
der Geschichte dieses Hauses. 

Wie die "Freiheit", das Bundesorgan des 
ÖAAB, in einem kürzlich erschienenen Ar­
tikel über die Verfassung sehr anschaulich 
darstellte, handelt es sich dabei um ein grund­
legendes Gesetz, um ein Gesetz, das jeden an­
geht. Auch das wurde mehrfach erwähnt und 
verdient immer wieder unterstrichen zu wer­
den. 

Wie nirgends anders in der staatlichen Ver­
waltung besteht in der GemeindeverwaJtung 
ein unmittelbares Nahverhältnis zwischen der 
Obrigkeit und dem Staatsbürger. Der Lokal­
patriotismus ist auch in der heutigen ufer­
losen Zeit noch sehr stark ausgeprägt, und 
die Menschen lieben ihren Heimatort ganz be­
sonders. Das ist gut so und das ist richtig so. 
Deshalb werden nirgendwo anders die Ge­
schehnisse noch immer so unmittelbar und so 
persönlich, ja als ureigene Angelegenheit 
empfunden wie in der eigenen Heimatge­
meinde. Bedeutsame Bestrebungen, in der 
Gemeinde noch weiter die unmittelbare Demo­
kratie zu verstärken, sind allseits im Gange. 
Gemeindeversammlungen bieten besonders in 
kleinen Gemeinschaften auch heute noch 
die Möglichkeit der unmittelbaren Aussprache 
zwischen den Gemeindeverantwortlichen und 
den Gemeindebürgern, und zwar über alle 
Probleme, die sie gemeinsam berühren. Mein 
Parteifreund Dr. Pifß. hat in der Debatte 
anläßlich der ersten Lesung dieses Gesetzes 
gerade diese Gegebenheiten sehr schön und 
anschaulich formuliert. 
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Dr. Prader 

Mit Recht verweisen die Erläuternden Be­
merkungen zur Regierungsvorlage auf die 
rechtstheoretische Problematik auch nur der 
grundsätzlichen

' 
Regelung des Gemeinderechtes 

im Bereich einer bundesstaatlichen Verfassung. 
Dies würde nach maßgeblichen Auffassungen 
eine Anomalie, also ein Widerspruch in sich 
sein. Die Erläuternden Bemerkungen ver­
weisen aber auch darauf, daß im Sinne der 
Kelsenschen Verwaltungslehre, die letztlich 
unserer Bundesverfassung zugrundeliegt, die 
Stellung der Gemeinden im Gesamtstaat bloß 
ein Problem des Grades der Dezentralisation 
sei, weshalb ein Gegensatz zwischen Staat 
und Gemeinden einerseits und Föderalismus 
und Selbstverwaltung andererseits durchaus 
vertretbar sei. 

Es bleibt also auch bei dieser Verfassungs­
gesetznovelle bei der bundesverfassungsgesetz­
lichen Regelung der Stellung der Gemeinden, 
einer solcherart festgelegten Garantie auf ein 
gewisses Minimum von Kompetenzen und 
einem bundesverfassungsmäßig geschützten 
Recht auf Verteidigung ihres eigenen Wir­
kungsbereiches in einem formellen Prozeß­
verfahren. An sich, muß ich sagen, hätte 
mir die Begriffsbezeichnung "selbständiger 
Wirkungsbereich" besser gefallen, weil sie 
meiner Meinung nach mehr und deutlicher 
aussagt. Der solcherart festgelegte Weg setzt 
eine sehr alte und gut bewährte österreichische 
Tradition fort, die sich unwissenschaftlich, 
aber allen verständlich am besten mit der Be­
zeichnung "goldener Mittelweg" qualifizieren 
läßt. 

Am 5. März 1962 - auch darauf verweisen 
die Erläuternden Bemerkungen mit berech­
tigtem Stolz - feierte das sogenannte Reichs­
gemeindegesetz vom 5. März 1862, RGB!. 
NI'. 18, womit die grundsätzlichen Bestimmun­
gen zur Regelung des Gemeinderechtes vor­
gezeichnet wurden, die hundertste Wiederkehr 
seines Geburtstages. Dies wäre fürwahr ein 
geeigneter und würdiger Anlaß gewesen, dieses 
Jubiläum eindrucksvoll zu begehen. Damals 
bereits war dem Grunde nach die gleiche 
verfassungsrechtliche Situation gegeben. Im 
Rahmen eines Grundsatzgesetzes stand den 
Ländern die Ausführungsgesetzgebung zu. 

Aber schon vor dem Reichsgemeindegesetz 
kam in Österreich der Grundsatz der Selbst­
verwaltung der Gemeinden zum Durchbruch. 
Bereits in der Pillersdorfschen Verfassung 
vom 25. April 1848 wurde der Grundsatz 
der Selbstverwaltung vorgezeichnet, und die 
Reichsverfassung vom 4. März 1849, RGB!. 
NI'. 150, gewährleistete den Gemeinden schon 
damals fünf Grundrechte. Das auf Grund 
dieser Verfassung erlassene Provisorische Ge­
meindegesetz vom 17 .  März 1849, RGBI. 

NI'. 170,  auf das noch heute im Artikel 7 
des Reichsgemeindegesetzes Bezug genommen 
ist und das einheitlich für alle Länder des 
österreichischen Kaiserstaates mit Ausnahme 
von Ungarn und einheitlich für alle Stadt­
und Landgemeinden in Geltung gesetzt wurde, 
hat eine Gemeindeverfassung auf der Grund­
lage freier Selbstverwaltung geschaffen. Der 
Artikel 1 dieses Patentes enthält die pro­
grammatische und immer wieder zitierte grund­
sätzliche Bestimmung : Die Grundfeste des 
freien Staates ist die freie Gemeinde. Mit 
diesem Gesetz war für alle Gemeinden und 
für immer die Untertänigkeit unter die Grund­
herrschaften beendet. 

Mit diesen für die damalige Zeit bahn­
brechenden Gesetzen ist das alte Österreich 
anderen Ländern um Jahrzehnte voraus­
geeilt. Es ist daher, um etwa mit der Sprache 
der Kirche zu sprechen, würdig und recht, 
bei diesem Anlaß diese hervorragende Lei­
stung richtig herauszustellen. Bis zum heu­
tigen Zeitpunkt sind entscheidende Grund­
sätze des Reichsgemeindegesetzes Bestand­
teil unseres Verfassungsrechtes geblieben, und 
auch in der nunmehrigen Regelung ändert 
sich an dem grundsätzlichen Gedanken nichts. 
Vielleicht, meine Damen und Herren, machen 
wir mit diesen Errungenschaften österreichi­
schen Geistes in der Welt zuwenig Furore, 
und sicherlich wäre es sinnvoll, diese Groß­
taten besser herauszustreichen, um damit 
klarzustellen, daß Österreich als Phäakenvolk, 
wie es immer so schön heißt, nicht nur auf 
musischem Gebiet Hervorragendes und Be­
deutendes geleistet hat. 

Ich darf mir hier bei der Gelegenheit auch 
eine RBlndbemerkung erlauben. Unsere heute 
leider verhinderte SPÖ-Kollegin Rosa Weber 
hat kürzlich bei einem anderen Anlaß wieder 
die Zeit der "bösen Monarchie" in den düster­
sten Farben darzustellen versucht. Sie tat 
dies an Hand von Gegebenheiten, die nicht 
nur numerisch hergezählt werden können, . 
sondern hineingestellt in die Gesamtschau 
der damaligen Zeit gesehen werden müssen ; 
denn es ist eben immer so, daß die Gesell­
schaft in ihrer rechtlichen Ordnung der Zeit­
probleme gegenüber den faktischen Verhält­
nissen nachhinkt, und daher mußte die da­
mals so plötzlich hereingebrochene Industrie­
gesellschaft in ihren soziologischen Auswir­
kungen erst mühsam bewältigt werden. Im 
übrigen ist es ja heute, wo plötzlich ein neues 
Zeitalter über uns hereinbricht, das Atom­
zeitalter, nicht um ein Jota anders. 

Wir von der Österreichischen Volkspartei 
können uns wenigstens in dieser und jener 
Frage nicht dazu verstehen, die Leistungen 
unserer Vorväter selber herabzuwürdigen. 
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Auch die sozi!l11en Verhältnisse der damaligen I gender Tendenz immer wieder versucht wurde, 
Zeit gehören daher in diese Zeit hinein- aus den Organen der Selbstverwaltung be­
gestellt. Eine Beweisführung, die, ohne diese stellte Regierungsbehörden zu machen. 
Zusammenhänge klarzustellen, die damaligen 
Verhältnisse unter Überspringung eines ganzen 
-Jahrhunderts nunmehr unmittelbar mit den 
heute bestehenden Verhältnissen konfrontiert, 
und dies noch dazu in der Absicht tut, der 
ÖVP eins auszuwischen - bei aller Reverenz 
und aller Konzilianz, die wir besonders den 
Damen dieses Hauses entgegenbringen -, ist, 
glaube ich, nicht als sehr fair zu bezeichnen. 
Wahrscheinlich würde, in dieser Blickrichtung 
gesehen, in logischer Fortführung dieser Ge­
dankengänge die ÖVP auch schuld sein, 
daß die medizinische Wissenschaft damals 
noch nicht so weit war wie heute und daher 
früher leider mehr Menschen sterben mußten 
(Abg. Rosa J o c h m a n n :  Ein schlechter Ver­
gleich ! ) oder etwa daß sich die Menschen 
der damaligen Zeit mehr plagen mußten, 
weil die Menschen noch nicht so viele arbeits­
erleichternde Maschinen geschaffen hatten. 
(Abg. Rosa Joc h m a n n :  Und hungern mußten ! 
Wir haben genug gehungert - als Kinder ! ) 
Auch das gehört dazu, weil der Ausbau der 
Technik in  bezug auf die Verkehrsmittel 
solche Probleme, auch die des Hungers, 
heute viel leichter bewältigen läßt, als es da­
mals unter Umständen der Fall war. (Abg. 
Rosa J 0 c h m a n  n : Vielleicht wissen Sie das 
nicht, aber ich weiß es !) Man sollte daher 
unserer Meinung nach gerade in diesem 
Hause die Diskussion nicht in dieser Richtung 
führen. 

Meine Damen und Herren ! Ohne großes 
Tamtam haben in jahrelanger Arbeit Ex­
perten der Gemeindeverbände, des Städte­
bundes, des Gemeindebundes, der Länder 
und des Bundes den Vorschlag eines Bundes­
verfassungsgesetzes für eine Neuordnung des 
Gemeinderechtes entsprechend der pro­
grammatischen Erklärung des Artikels 120 
unserer derzeit geltenden Bundesverfassung 
ausgearbeitet. Hiebei waren gewaltige In­
teressengegensätze zwischen Gemeindebund 
und Städtebund einerseits und Gemeinden 
und Ländern andererseits und auch zwischen 
Ländern und Gemeinden und dem Bund 
zu überwinden. Die Wechselwirkung dieser 
Interessen ist ebenfalls nicht neu, sondern 
reicht schon weit zurück in die Zeit der Be­
gründung der ersten Stadt- und Markt­
rechte. War der Landesfürst schwach, so 
war die Selbstverwaltung der Gemeinden, 
der Städte, eine willkommene Stütze zur 
Stärkung der eigenen Macht gegenüber den 
Grundherren. War der Landesfürst hingegen 
stark, so waren besonders freie Städte als 
Gegengewicht gegenüber den Grundherren 
nicht mehr vonnöten, weshalb dann in stei-

In weiser Selbstbeschränkung ist es den 
Vertretern der Städte, der Gemeinden und 
des Bundes gelungen, einen geeigneten In­
teressenausgleich, ein echtes Kompromiß zu 
finden, das von dem Grundsatz getragen 
ist : Leben und leben lassen. 

Die Art und Weise, wie dieser Gesetzent­
wurf vorbereitet und erarbeitet wurde, stellt 
der Fähigkeit der Demokratie, selbst schwie­
rigste Probleme zu lösen, ein hohes Zeugnis 
aus. In ähnlich sachlicher Weise konnte 
auch in der nicht minder schwierigen Frage 
der Schulgesetzgebung nach ebenso langer, 
bedrückender Wartezeit ein geeignetes Kom­
promiß erzielt werden. Damit, meine Damen 
und Herren, ist unter Beweis gestellt, daß 
es möglich ist, selbst schwierigste Fragen, 
die seit Bestehen der Ersten Republik un­
lösbar schienen, zu lösen. 

Wir bedauern es daher außerordentlich, 
daß uns die SPÖ nicht folgen konnte, ein 
ebenfalls und ebenso lange überfälliges Re­
likt, nämlich das Problem der Wohnwirt­
schaft, in einem vom Tageslärm abgeschirmten, 
gleich sachlichen Verhandlungsforum mit dem 
gleichen Mut und dem gleichen Willen zu 
einem echten Kompromiß auch zu lösen. 
Zweifellos wäre dies, da es sich um einen 
der entscheidendsten Lebensbereiche handelt, 
der Bevölkerung in gleicher Weise zum Segen 
geworden. Wollen wir hoffen, daß es, wie 
schon so oft, wenn wir eine solche Hoffnung 
ausgesprochen haben, dem neuen Parlament 
gelingen wird, das auf dem Sektor der Wohn­
wirtschaft seit nunmehr ebenfalls über vierzig 
Jahren bestehende Dilemma in ökonomisch 
und sozialpolitisch richtiger und gerechter 
Form zu lösen. Dies wird gelingen, wenn 
die SPÖ bereit ist, wie in der Frage der Neu­
ordnung des Gemeinderechtes und der Schul­
gesetzgebung auch in der Frage der Wohn­
wirtschaft den sachlichen Er:wägungen gegen­
über den Ressentiments und parteitaktischen 
Überlegungen den absoluten Vorrang einzu-
räumen. 

Meine Damen und Herren ! Anläßlich der 
ersten Lesung dieser Bundes-Verfassungsge­
setznovelle hat sich mein Parteifreund Dr. Piffl 
mit der Problematik vieler hiebei zwangs­
läufig auftretender Fragen grundsätzlich 8iUS­
einandergesetzt. Dr. Piffl hat damit auf­
gezeigt, wie schwierig und wie vielschichtig 
die zu behandelnden Fragen sind, und durch 
seine Darlegungen für die Beratung der 
Materie im Verfassungsausschuß wertvolle 
Hinweise gegeben. 
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Kollege Dr. Migsch als Sprecher der SPÖ 

hat in einer Replik auf die Ausführungen des 
Kollegen Dr. Piffl. gemeint, daß er die philo­
sophischen und naturrechtlichen Untersu­
chungen schätze, daß Dr. Piffl. aber die ent­
scheidende Frage nicht beantwortet habe, 
nämlich ob die ÖVP willens ist, den Regie­
rungsentwurf noch in dieser Legislaturperiode 
zu verabschieden. Auf die letzte Frage des 
Kollegen Dr. Migsch komme ich noch zurück. 
Was aber die philosophische und die natur­
rechtliche Untersuchung betrifft, die Dr. Piffl. 
angestellt hat, ist es sinnvoll, diese gerade an­
läßlich einer Debatte in der ersten Lesung, 
die in diesem Haus nur bei ganz wichtigen 
Gesetzen durchgeführt wird, anzustellen. Was 
sollte denn sonst, frage ich, Gegenstand einer 
solchen Debatte sein, die sich schon der Natur 
der Sache nach mit den grundsätzlichen 
Fragen zu beschäftigen hat � 

Meine Damen und Herren ! In der heutigen 
Debatte ist es angemessen, sich nunmehr nach 
Abführung dieser grundsätzlichen Diskussion 
auch stärker mit Detailfragen zu beschäftigen 
und vor allem die gefundenen Lösungen zu 
motivieren. 

In der Regierungsvorlage war vorgesehen, 
daß die Regelung des Dienstrechtes der Ange­
stellten der Ortsgemeinden, sofern sie be­
hördliche Aufgaben zu besorgen haben, eben­
falls, wie dies beim Dienstrecht der Länder 
derzeit schon der Fall ist, der Grundsatz­
gesetzgebung des Bundes unterstellt wird. 
Dies hätte gegenüber dem derzeitigen Rechts­
zustand eine Einschränkung der Länder­
kompetenzen mit sich gebracht. 

Dem Ersuchen der Länder wie auch dem 
Appell der Gemeinde bediensteten selbst ent­
sprechend, hat sich die Österreichische V olks­
partei um eine Abänderung der Regierungs­
vorlage in der Richtung bemüht, daß die Kom­
petenz zur Regelung des Dienstrechtes der 
Angestellten der Ortsgemeinden, auch soweit 
diese behördliche Aufgaben zu besorgen haben, 
künftighin ebenfalls in der ausschließlichen 
Länderkompetenz verbleibt. Wir freuen uns, 
daß wir uns hier mit der SPÖ finden konnten, 
daß im Zuge der Beratungen auch eine ge­
meinsame Auffassung festgestellt werden 
konnte und daß somit ein wertvoller Bestand­
teil der gegenwärtigen Länderkompetenz er­
halten geblieben ist. 

Persönlich habe ich mich bemüht, eine 
weitere sinnvolle Ausweitung der Länder­
kompetenzen auf dem Gebiete des Dienst­
rechtes zu erreichen. Nacb der derzeitigen 
verfassungsrechtlichen Lage obliegt nach Ar­
tikel 12 Abs. 1 Z .  8 dem Bund die Grundsatz­
gesetzgebung und den Ländern die Ausfüb­
rungsgesetzge bung bezüglich des Dienstrechtes 

der Angestellten der Länder, die behördliche 
Aufgaben zu besorgen haben, wobei nach der 
Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes 
unter dem Begriff "Angestellte" sowohl Ver­
trags- wie auch pragmatische Bedienstete zu 
verstehen sind. 

In der Praxis stellt sich dies nun so dar : 
a) Bei Beamten, die behördliche Aufgaben zu 

besorgen haben, kommt dem Bund die Grund­
satzgesetzgebung zu. 

b) Bei Beamten, die keine behördlichen Auf­
gaben zu besorgen haben, ist die unbeschränkte 
Länderkompetenz gegeben. 

c) Bei Vertrags angestellten der Länder, die 
behördliche Aufgaben zu besorgen haben, ist 
die Grundsatzgesetzgebung des Bundes ge­
geben. 

d) Bei Vertragsangestellten, die keine be­
hördlichen Aufgaben zu besorgen haben, kom­
men nach Artikel 10 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes Gesetzgebung und Vollziebung aus­
schließlich dem Bunde zu. 

Dazu kommt, daß der Bund bis heute ein 
Grundsatzgesetz über das Dienstrecht der 
Angestellten in den Ländern noch nicht er­
lassen bat, weshalb die Länder derzeit diese 
Belange frei regeln können, allerdings mit 
der durch das Übergangsgesetz festgelegten 
Einschränkung, daß in den Bereichen, in 
denen dem Bund nach Artikel 12 die Grund­
satzgesetzgebung zukommt, die Länder diese 
Gesetze nur mit Zustimmung der Bundes­
regierung verlautbaren dürfen. Abgesehen von 
den Schwierigkeiten, die sich bei dieser Situ­
ation in der Praxis ergeben, dürfen wir auch 
rein sachlich feststellen, daß dies wohl eine 
reichlich verworrene Rechtskonstruktion ist. 

Ich habe nun im Unterausschuß die An­
regung gegeben, die Novellierung der Artikel 12  
und 21  zum Anlaß zu nehmen, die Kom­
petenz bestimmungen hinsichtlich des Dienst­
rechtes der Angestellten der Länder dadurch 
zu vereinfachen, daß in allen Bereichen des 
Dienstrecbtes der Länderangestellten die 
Gl'undsatzgesetzgebung des Bundes normiert 
werde, weil die Trennungslinie zwischen Ange­
stellten, die behördliche, und solchen, die nicht 
behördliche Aufgaben zu erfüllen haben, nur 
sehr schwer zu ziehen ist, und auch die be­
zügliche Rechtsauslegung des Verfassungs­
gerichtshofes sachlich nicht zu befriedigen ver­
mag. 

Dadurch hätte sich folgende Verschiebung 
gegenüber der jetzigen Kompetenzlage er­
geben : 

1 .  Die Kompetenz der Länder wäre bezüg­
lich der Ausführungsgesetzgebung auch auf die 
Vertragsbediensteten, die nicht in der behörd­
lichen Verwaltung tätig sind, erweitert worden. 
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2. Der Kompetenzbereich der Länder wäre 

hinsichtlich der Beamten, die nicht in der 
behördlichen Verwaltung tätig sind, auf die 
Ausführungsgesetzgebung beschränkt worden, 
was praktisch ohne jegliche Bedeutung wäre, 
da ohnedies für die Beamten derselben Ge­
bietskörperschaft nicht zwei verschiedene 
pragmatische Dienstrechte erlassen werden 
können. 

Es handelt sich also um eine Für- und Gegen­
rechnung, jedoch mit einem effektiv sehr sinn­
vollen Gesamtsaldo zugunsten der Länder. 

Ich bin der Meinung, daß man den Mut 
haben sollte, sinnvolle Dinge auch tatsächlich 
zu tun. Ich bedaure daher, daß ich mit meiner 
Anregung nicht durchgedrungen bin, weil man 
der Meinung war, daß man diese Kompetenz­
verschiebung nicht statuieren könne, ohne 
die Länder anzuhören. Das ist grundsätzlich 
zweifellos richtig, jedoch glaube ich, daß in 
dieser Frage die Länder mit dieser Verände­
rung sehr einverstanden gewesen wären, dies 
umsomehr, als bekannt ist, wie ich schon 
ausgeführt habe, daß sie infolge des Fehlens 
des einschlägigen Grundsatzgesetzes mit der 
durch das Übergangsgesetz statuierten Ein­
schränkung der erforderlichen Zustimmung 
der Bundesregierung auch in dem

' 
einen Fall, 

in dem die Länderkompetenz eingeschränkt 
worden wäre, im Augenblick in Gesetzgebung 
und Vollziehung frei sind. Es ist daher in 
dieser Frage - der Herr Berichterstatter hat 
bereits darauf hingewiesen - nur zu einer 
Entschließung im Sinne meiner Anregung ge­
kommen. Ich hoffe sehr, daß diese Entschlie­
ßung kein Staatsbegrähnis ist. 

Mit großer Freude will ich dagegen ver­
merken, daß eine zweite Anregung, die ich 
im Unterausschuß gegeben habe, Zustimmung 
gefunden hat. 

Meine Damen und Herren ! Zu dem noch 
immer nicht effektuierten Programm unserer 
Verfassung gehört auch die Erlassung eines 
Personalvertretungsgesetzes für den öffent­
lichen Dienst. Es ist nachgerade für eine 
Demokratie ein unerträglicher Zustand, daß 
ein für die Allgemeinheit so bedeutsamer 
und zahlenmäßig auch so großer Stand unseres 
Volkes noch immer von einem gesetzlich 
fundierten Mitspracherecht bei der Regelung 
seiner existentiellen Fragen ausgeschlossen 
ist. Ich kenne keinen anderen Bevölkerungs­
teil, für den eine gleiche Situation besteht. 
Dieser Umstand muß HiT die öffentlich Be­
diensteten um so bedrückender sein, als alle 
Parteien dieses Hohen Hause::! immer wieder 
und bei jeder Gelegenheit erklärt haben, 
daß das Personalvertretungsrecht endlich ge­
schaffen werden müsse. Trotzdem ist es 
bis heute nicht dazu gekommen. Ich kann 

es mir ersparen, die Ursachen hiefür auf­
zuzeigen. Ich habe mich damit bereits 
in meiner Rede anläßlich der letzten Budget­
verhandlungen auseinandergesetzt.  (Präsident 
Wallner  übernimmt den Vorsitz.) 

Die diesbezügliche Rechtslage ist, kurz ge­
sagt, folgende : Im Zuge der Bemühungen um 
ein Persollalvertretungsgesetz haben sowohl 
die Bundesregierung wie auch die Vorarlberger 
Landesregierung die Frage der Zuständigkeit 
zur Regelung dieser Angelegenheit dem Ver­
fassungsgerichtshof zur Entscheidung vorge­
legt. Der Verfassungsgerichtshof hat über diese 
beiden Anträge nach gemeinsamer Behandlung 
mit Erkenntnis vom 29. März 1950, K II- l l  
49116 und K II-1/50J16, kundgemacht im 
Bundesgesetzblatt Nr. 107/1950, kurz ge­
faßt folgende Rechtssätze wegen der derzeit 
geltenden Kompetenzbestimmungen festgelegt :  

Den unter Z. I festgelegten Rechtssatz 
brauche ich in diesem Zusammenhang nicht 
besonders zu erwähnen. 

Unter Z. 2 aber ,vurde bestimmt : "Bezüglich 
der Personalvertretungen der im Bereich der 
Hoheitsverwaltung und der Gerichtsbarkeit 
tätigen Angestellten des Bundes stehen dem 
Bund gemäß Artikel 10 Abs. 1 Z. 8 im Zu­
sammenhalt mit Artikel 10 Abs. I Z. 16, 
Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 
1929, die Gesetzgebung und die Voll ziehung 
zu." 

, ,3. Bezüglich der Personalvertretungen der 
im Bereich der Hoheitsverwaltung tätigen 
Angestellten der Länder - einschließlich der 
unter § 2 lit. b des Lehrerdienstrechtskom­
petenzgesetzes fallenden Lehrer - und der 
Gemeinden steht gemäß Artikel 11 Abs. 1 Z. 2, 
Bundes-Verfassungs gesetz in der Fassung von 
1929, dem Bund die Gesetzgebung, den Län­
dern die Vollziehung zu. 

Soweit jedoch" - heißt es in dem Rechts­
satz weiter - "den Personalvertretungen der 
unter der Diensthoheit der Länder stehenden 
Angestellten ein Aufgabenkreis in Angelegen­
heiten des Dienstrechtes eingeräumt wird, ist 
die Gesetzgebung des Bundes gemäß Artikel 2 1  
Abs. 1 ,  Bundes-Verfassungsgesetz in  der Fas­
sung von 1929, auf die Festlegung einheit­
licher Grundsätze beschränkt. Hinsichtlich 
der Angestellten der Gemeinden ist zur Ab­
grenzung dieses Aufgabenkreises bis zur Er­
lassung des im Artikel 120, Bundes-Ver­
fassungsgesetz in der Fassung von 1929, 
vorgesehenen Bundesverfassungsgesetzes 
nach Artikel 15 Ahs. 1 . " die Landesgesetz­
gebung zuständig. " (Abg. Pölz e r :  Das haben 
uns die K ummerln eingewirtschajtet, weil sie 
mit unserer Bedienstetenvertretung . . . !) Ich 
komme darauf zu sprechen, Kollege Pölzer! 
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Das ist eine verwirrende Kompetenzü ber­

schneidung, die es, glaube ich, bei Aufrecht­
erhaltung dieser Situation nie dazu kommen 
ließe, daß überhaupt ein solches Personal­
vertretungsrecht entstehen könnte. 

D azu muß noch auf folgendes hingewiesen 
werden : Wie schon im Betriebsrätegesetz 
von 1919  wurde auch im Betriebsrätegesetz 
1947, BGBl. NI'. 97, versucht, auch die Frage 
der Personalvertretung im öffentlichen Dienst 
zu regeln. In § 1 Abs.  3 des Betriebsräte­
gesetzes 1947 war vorgesehen, diese Frage 
durch eine Verordnung zu regeln. Aus Anlaß 
der Beschwerde der Stadt Wien gegen den 
Bescheid des Einigungsamtes der Stadt Wien 
vom 14. Dezember 1951 wurde vom Ver­
fassungsgerichtshof von Amts wegen das Ver­
fahren auf Prüfung der Verfassungsmäßigkeit 
des § 1 Abs. 3 und der Worte "oder auf Grund 
der nach § 1 ,  Abs. (3), zu erlassenden Vorschrif­
ten Personalvertretungen zu errichten sind, " in 
§ 25 Abs. 6 des Betriebsrätegesetzes 1947 
eingeleitet. Das Verfahren endete mit der 
Aufhebung der zitierten Gesetzesstellen des 
Betrie bsrä tegesetzes. 

In den Entscheidungsgründen stellt der 
Verfassungsgerichtshof fest, daß die Ermächti­
gung des § 1 Abs. 3 des Betriebsrätegesetzes zur 
Erlassung der Personalvertretungsvorschriften 
auf dem Wege einer Verordnung der Bundes­
regierung mit der eindeutigen und zwingenden 
Bestimmung des Artikels 21 Abs. 1 der Bundes­
verfassung im Widerspruch stehe. Da der 
§ 1 Abs. 3 des Betriebsrätegesetzes die Bundes­
regierung ohne jede Einschränkung ermächtige, 
die Personalvertretungsvorschriften, entspre­
chend den Grundsätzen des Betriebsrätege­
setzes, nur angepaßt an die besonderen Ver­
hältnisse des öffentlichen Dienstes, auf dem 
Verordnungsweg zu erlassen, sei darin im 
Hinblick auf die in § 14 des Betriebsräte­
gesetzes getroffene gesetzliche Abgrenzung der 
Kompetenzen der Betriebsräte auch die Er­
mächtigung mit inbegriffen, auf dem Weg 
einer solchen Verordnung die Mitwirkung der 
Personalvertretungen bei der Regelung der 
Rechte und Pflichten der öffentlich Angestell­
ten zu bestimmen. 

Insoweit, so argumentiert der Verfassungs­
gerichtshof weiter, stehe daher die Verord­
nungsermächtigung mit der Verfassung auf 
jeden Fall in Widerspruch, da in Artikel 21 
Abs. 1 zweiter Satz zwingend vorgeschrieben 
sei, daß im Wege ;, .der Bundesgesetzgebung 
auch festzusetzen sein werde, inwieweit bei 
der Regelung der Rechte und Pflichten dieser 
Angestellten Personalvertretungen teilzu­
nehmen haben. Angesichts der klaren und 
eindeutigen Forderung des Artikels 2 1  Abs. 1 
zweiter Satz nach Regelung des Mitbestim-

mungsrechtes der Personalvertretungen in 
dienstrechtlichen Angelegenheiten im Wege 
des Gesetzes erscheine die schrankenlose Ver­
ordnungsermächtigung des § 1 Abs. 3 des 
Betriebsrätegesetzes und des damit in Zu­
sammenhang stehenden vorhin zitierten Satzes 
aus § 25 Abs. 6 des Betriebsrätegesetzes mit der 
Verfassung auf jeden Fall in Widerspruch, 
weshalb die Bestimmung als verfassungs­
widrig aufzuheben war. 

Durch diese Umstände ist es den öffentlich 
Bediensteten bis heute verwehrt geblieben, 
ein Mitbestimmungsrecht, wie es den Dienst­
nehmern in der Privatwirtschaft bereits seit 
dem Jahre 1919 gesetzlich zusteht, zu er­
halten. 

Bereits 1m März 1954 hat der Ver­
handlungsausschuß der vier Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes den Klubs der 
N ational- und Bundesräte der beiden Re­
gierungsparteien einen einvernehmlich erar­
beiteten Vorschlag zur Beseitigung dieser 
Misere überreicht. Dieser Vorschlag sieht die 
Streichung des Artikels 2 1  Abs . 1 letzter 
Satz des Bundes-Verfassungsgesetzes vor, wo­
durch der Weg zur Regelung des Personal­
vertretungs�echtes freigemacht wäre. 

Die erforderliche Novellierung des Artikels 2 1  
i m  Zusammenhang mit der Neuordnung des 
Gemeinderechtes bot daher den willkommenen 
Anlaß, auch . diese brennende Frage endgültig 
zu lösen. Ich bin sehr froh, daß ich mit meiner 
Anregung zur Verwirklichung des Wunsches 
des Verhandlungsausschusses der vier Ge­
werkschaften des öffentlichen Dienstes Gehör 
gefunden habe und damit die öffentlich 
Bediensteten die begründete Aussicht haben, 
in Bälde ebenfalls ein gesetzljch fundiertes 
Mitspracherecht zu erhalten, wie es die Dienst­
nehmer in der Privatwirtschaft - darauf wurde 
schon hingewiesen - schon seit dem Jahre 1919 
besitzen. 

Ich möchte diesen Umstand auch benutzen, 
um klar herauszustellen, daß ich mir der 
grundsätzlichen Problematik, die bei Behand­
lung dieser Frage immer wieder auftaucht, 
voll bewußt bin, besonders aber in der Rich­
tung, daß vielfach - und sachlich nicht 
ganz u\lbegründet - im Bereich der öffentlich 
Bediensteten die Meinung vorhanden ist, daß 
der Vertretungs bereich der Personal vertretung 
auch den überbetrieblichen Bereich umfassen 
müßte . Wie alles im Leben hat eben auch 
das ein Für und Wider. Ich habe mich deshalb, 
als ich diese Anregung gegeben habe , vor 
allem von der praktischen Überlegung leiten 
lassen, daß es bei Berücksichtigung der 
gegebenen politischen Situation sonst über­
haupt nicht, auch nicht im Teilbereich der 
betrieblichen Vertretung, zu einer Lösung 
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dieses Problems gekommen wäre. Wenn man 
aber, wie uns die Entwicklung in der Privat­
wirtschaft gezeigt hat, die überragende Ein­
flußnahme der betrieblichen Berufsvertretung 
auf den über betrieblichen Bereich auch in 
bezug auf die Lohngestaltung in Betracht 
zieht, werden sich auch die Dinge im Bereich 
des öffentlichen Dienstes sicherlich nicht anders 
entwickeln. 

Artikel 1 16 Abs. 2 in der neu vorgesehenen 
Fassung behandelt die Tätigkeit der Gemeinde 
als Privatrechtssubjekt im Wirtschaftsraum. 
Danach hat die Gemeinde das Recht, inner­
halb der Schranken der allgemeinen Bundes­
und Landesgesetze Vermögen aller Art zu 
besitzen, zu erwerben, darüber zu verfügen 
und wirtschaftliche Unternehmungen zu be­
treiben. Vielfach wurde die Frage laut, ob 
sich diese privatwirtschaftliche Betätigung 
auch im Rahmen des Subsidiarität,sprinzips, 
das auch für die Gemeinde Geltung haben 
muß, halten werde. So sei es beispielsweise 
nicht die Aufgabe einer Gemeinde, ein Waren­
haus zu betreiben, sondern nur jene wirtschaft­
lichen Unternehmungen zu betreiben, die im 
überwiegendem Interesse der Gemeindebürger 
gelegen sind und nicht durch jemanden 
anderen besser besorgt werden können. 

Daß bestehende Zustände nicht immer auf­
rechterhalten werden müssen, ist verständlich, 
weil sich die wirtschaftlichen, die technischen, 
die sozialpolitischen und sonstigen Voraus­
setzungen ändern können gegenüber einer 
Zeit, in der diese Rechte statuiert worden 
sind. Ich will damit gesagt haben, daß dieses 
Recht schon ein uraltes Recht ist, verankert 
in den Gemeindeordnungen, die auf Grund 
des Reichsgemeindegesetzes erlassen worden 
sind. Allerdings waren die aufsichtsbehörd­
lichen Befugnisse derzeit nicht so einge­
schränkt, wie es nun geschehen Eoll. 

Auf Grund dieser Gegebenheiten konnte sich 
die Österreichische Volkspartei nicht ent­
schließen, die Neuordnung des Gemeinde­
rechtes an dieser Frage scheitern zu lassen, 
zumal sich die SPÖ damit einverstanden erklärt 
hat, dem Motivenbericht, dem ja für die 
Sinndeutung des Gesetzes ebenfalls eine maß­
gebliche Funktion zukommt, eine Ergänzung 
in der Beziehung anzufügen, daß die Bestim­
mung des Artikels 1 16 Abs. 2 nur im Zusam­
menhang mit Artikel 119 a Abs. 8 verstanden 
werden dürfe - also im Zusammenhang mit 
den Bestimmungen über das Aufsichtsrecht �, 

der der Landesgesetzgebung die Möglichkeit 
gibt, in Konkretisierung der unbestimmten 
Rechtsbegriffe zu bestimmen, inwieweit der 
Betrie b wirtschaft.licher Unternehmungen 
durch Gemeinden überörtliche Interessen, ins­
besondere auch solche von besonderer finan­
zieller Bedeutung, berührt und dadurch der 
aufsichts behördlichen Genehmigung unterliegt. 

Um hier die richtigen Schranken zu setzen, 
haben bereits verschiedene Gemeindeordnungen 
diesbezüglich einschränkende Bestimmungen 
getroffen, die bei der Aufrechterhaltung des 
Textes der Regierungsvorlage in der jetzigen 
Form beseitigt werden müßten. Meine Partei 
hat daher vorgeschlagen, das Wort "all­
gemein" im zweiten Satz des Artikels 1 16 Somit werden die Gemeindeordnungen, wie 
Abs. 2 zu streichen, um den Ländern nicht es in der Ergänzung des Motivenberichtes 
die Möglichkeit zu nehmen, den jeweiligen heißt - allerdings zum Unterschied vom bis­
Bedürfnissen angepaßte Beschränkungen in herigen Recht -, in Bindung an die Grundsätze 
den Gemeindeordnungen zu statuieren. Wir des Bundes-Verfassungsgesetzes nähere Be­
sind damit leider nicht durchgedrungen, da stimmungen über den Betrieb wirtschaftlicher 
sich wohl die FPÖ, nicht aber die SPÖ unserer Unternehmungen durch Gemeinden, vom 
Auffassung anschließen konnte. Zweifellos Standpunkt der Gemeindeaufsicht aus ge­
stand nun die ÖVP vor der Gewissensfrage, sehen, aufstellen können. Hiedurch sei nach 
ob sie dafür die Verantwortung übernehmen Meinung des Ausschusses einerseits den Grund­
könne, an dieser grundsätzlichen Meinungs- sätzen der gemeinderechtlichen Autonomie, 
verschiedenheit das ganze Gesetzeswerk schei- anderseits aber dem Subsidiaritätsgrundsatz 
tern zu lassen. hinlänglich Rechnung getragen. Meine Partei 

Zur Klarstellung der Haltung meiner Partei ist besonders befriedigt darüber , daß, ent­
in dieser sehr wichtigen Frage muß zunächst sprechend unserer grundsätzlichen Auffassung, 
die vielfach vertretene irrige Meinung klar- der Begriff des Subsidiaritätsgrundsatzes, dem 
gestellt werden, daß es sich auf diesem Gebiet in diesem Zusammenhang besondere Bedeu­
um eine Erweiterung des Kompetenzbereiches tung zukommt, nun auch ausdrücklich im 
der Gemeinde handeln würde. Das Recht, Motivenbericht Aufnahme gefunden hat. 
wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben, Die Bestimmung des Artikels 1 16 Abs. 3 
hat die Gemeinde derzeit auch. Ich gebe zu, der Regierungsvorlage bezüglich der Sta­
daß das an sich keine Begründung ist, sondern tutarstädte wurde unverändert belassen, da 
ich stelle es nur fest, um klar herauszustreichen, die jetzige Lösung ein Kompromiß zwischen 
daß eine Kompetenzerweiterung in dieser den vielen widerstreitenden Auffassungen dar­
Frage nicht eingetreten ist oder eintreten stellt und auch im Ausschuß ein besseres 
wird. I Kompromiß nicht gefunden werden konnte. 
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Durch die eingebauten Kautelen scheint hin- . mühungen ist es aber auch dem Ausschuß 
reichend dafür Sorge getragen, daß durch die nicht gelungen, eine bessere Formulierung zu 
vorgesehene Istbestimmung Landes- und Bun- finden, als sie die Regierungsvorlage VOT­
desinteressen nicht verletzt werden können. schlug. 
Die bestehenden Statutarstädte bleiben als 
solche weiter bestehen, auch wenn sie weniger 
als 20.000 Einwohner haben, da es sich hiebei 
zum Teil um uralte Stadtrechte handelt. 

Wertvoll erscheint es auch, festzuhalten , 
daß im Unterausschuß eine einvernehmliche 
Auffassung darüber bestand, daß das vor­
läufige Gemeindegesetz vom 10. Juli 1945, 
StGBl. Nr. 66, weiterhin - wenigstens sub­
sidiär - Geltung behält, was insbesondere 
hinsichtlich des Artikels 4 Abs. 2 von Be­
deutung ist, der die Statutarstädte Waidhofen 
an der Ybbs in Niederösterreich, Eisenstadt 
und Rust im Burgenland von der Aufgabe der 
Besorgung der Geschäfte des Fürsorgeverban­
des enthebt. 

Die Sozialistische Partei hat eine Ergänzung 
des Artikels 1 1 7  mit der Zielrichtung verlangt, 
daß verfassungsgesetzlich statuiert werden 
inöge, daß die Gemeindevorstände entspre­
chend dem Verhältniswahlrecht zusammen­
gesetzt sein müssen. �lir haben diesem Ver­
langen zugestimmt, weil dadurch teils praktisch, 
teils rechtlich nichts N eues geschaffen wird. 

Es muß aber auch hier gleicherweise wie bei 
der Frage des Betriebes wirtschaftlicher Unter­
nehmungen darauf hingewiesen werden, daß 
das Verordnungsrecht der Gemeinden nicht neu 
ist, sondern in den Angelegenheiten ihres 
eigenen 'V"irkungsbereiches ein uraltes Recht 
der Gemeinden darstellt. 

Schon der Artikel V Abs. 1 des Reichs­
gemeindegesetzes von 1862, der bekanntlich 
derzeit Bestandteil unseres Bundesverfas­
sungsl'echtes ist, sagt diesbezüglich : 

"Der selbständige, das ist derjenige Wir­
kungskreis, in welchem die Gemeinde mit Be­
obachtung der bestehenden Reichs- und Lan­
desgesetze mwh freier Selbstbestimmung an­
ordnen und verfügen kann, umfaßt überhaupt 
alles, was das Interesse der Gemeinde zunächst 
berührt und innerhalb ihrer Grenzen durch 
ihre eigenen Kräfte besorg,t und durchgeführt 
werden kann." 

Auch auf § 8 des Übergangsgesetzes 
1929 da.rf in diesem Zusammenhang 
wiesen werden. 

von 
ver-

Mit Ausnahme einer Gemeindewahlordnung ist Trotz der langen Zeit des Bestehens dieses 
dieser Grundsatz ohnedies bereits überall gemeindlichen Verordnungsrechtes ist es kaum 
landesgesetzlich, in Niederösterreich sogar lan- zu mißbräuchlichen Anwendungen gekommen. 
desverfassungsgesetzlich verankert. Es darf daher mit Fug und Recht erwartet 

Bezüglich der grundsätzlichen Bestimmun- werden, daß sich die Gemeinden auch in Zu­
gen über die Wahlen zum Gemeinderat hat sich kunft, gerade was die Errichtung wirtschaft­
die Mehrheit darauf geeinigt, den bisherigen ver- licher Unternehmungen und die Ausübung des 
fassungsrechtlichen Zustand zu belassen. Den VerordnungBrechtes anbelangt, auch weiterhin 
von der FPÖ zu dieser Frage vorgebrachten jener selbst auferlegten weisen Beschränkung 
Wünschen konnten wir uns nicht anschließen, unterwerfen, die sie zum überwiegenden Teil 
weil sie die Systematik der Verfassung stören bereits in der jahrhundertealten Geschichte 
würden. Man kann bei den Wahlen zum Ge- der gemeindlichen Selbstverwaltung an den Tag 
meinderat nicht bundesverfassungsgesetzlich gelegt haben. 
Bestimmungen normieren, die gegenüber den Um aber auch dem gemeindlichen Ver­
bundesverfassungsgesetzlich festgelegten Be- ordnungsrecht eine klare Sinndeutung zu 
stimmungen für die anderen allgemeinen "Vah- geben, hat der Ausschuß, ebenfalls auf An­
len Ausnahmebestimmungen darstellen. Hier regung der Österreichischen Volkspartei, im 
müßte also die derzeit bestehende Uniformität Ausschußbericht richtunggebende Feststel­
erhalten bleiben. lungen getroffen. Der Ausschußbericht. ist dabei 

Im Artikel 1 1 8  Abs. 3 wurde über unsere sehr konkret geworden. So wird unter anderem_ 
Anregung bei der demonstrativen Aufzählung gesagt : 
der Angelegenheiten des eigenen Wirkungs- "War ein Verwaltungsgebiet bisher etwa 
bereiches bei Ziffer 2 eine Ergänzung in der durch Bundes- oder Landesgesetze geregelt, 
Richtung vorgenommen, daß die Prüfungs- sind diese Bundes- oder Landesgesetze aber 
kommissionen für die Gemeindebediensteten aus dem einen oder dem anderen Grund auf­
ebenfalls überörtlich bestellt werden können. gehoben oder zum Beispiel durch Zeitablauf 

Einen breiten Raum in der Diskussion des außer Kraft getreten, so wäre eine Gemeinde 
Unterausschusses nahm das ebenfalls viel- nicht ohne weiteres berechtigt, dieses Ver­
umstrittene Verordnungsrecht der Gemeinde waltungsgebiet nun durch ortspolizeiliche Ver­
ein. Vielfach wurde die Abgrenzung in der ordnung im Sinne des Artikels 1 18 Abs. 6 zu 
ForI?uli�rung . der Regierungsvorlage als zu 

I 
regeln. "  Weit��, heißt es dann �bs��lließend : 

werug emdeutIg empfunden. Trotz aller Be- " In solchen Fallen durch ortspohzmliche Ver-
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ordnungen eingreifen zu wollen, 'würde nicht 

I 
sehen die Aufgabe der Förderung weit an die 

mehr den Grenzen entsprechen, die in d('m Spitze setzen gegenüber dem Alles-selbst-Tun. 
vorgeschlagenen Artikel 1 18  Abs. 6 dem Ver- Nur so kann sich in der Gemeinschaft schöpfe­
ordnungsrecht gesetzt sind." risches und blutvolles, gegenseitig ergänzendes, 

Was die Bestimmungen über das Aufsichts- fr.eies �ebe� entfalten. Die. Auf teilung u?-d 
recht gegenüber den Gemeinden anbelangt, mcht

. 
dIe Weitere �onzen�ratlOn :on Macht 1st 

Eind die Möglichkeiten der Aufsichtsbehörden letztlIch auch der lJlefere Sllln der J ahrhunderte­

gegenüber der derzeitigen Rechts- und Ge- al�en 
.. österrei.chischen G:emeindeautonomie. 

setzeslaO'e viel konkreter und einschränkender WIe uberall 1m menschlIchen Leben muß 
formuli:rt. Es darf anerkennend vermerkt auch im Bereich der staatlichen Verwaltung 
werden, daß die Länder gerade in dieser alles in einem geeigneten Mittelmaß bleiben. 
Frage den Gemeinden bedeutende Konzessio- Jedes Extrem ist falsch und widerspricht der 
nen gemacht und damit ihrem großen Ver- menschlichen Natur. 
trauen in das hohe Verantwortungsbewußtsein 
der Gemeindevertretungen sinnfällig Ausdruck 
verliehen haben. 

Darüber hinaus ist den Gemeinden durch 
die eingeräumten prozessualen Möglichkeiten 
z ur Verteidigung ihrer Autonomie ein um­
fassender verfassungsrechtlicher Schutz ihres 
eigenen Wirkungsbereiches gewährleistet. 

Es 'wäre verlockend, sich mit den rechts­
theoretischen Neukonstruktionen dieser Bun­
des-Verfassungsgesetznovelle zu beschäftigen. 
Es darf dankbar vermerkt werden, daß der 
BEdeutung der Materie angemessen die Er­
läuternden Bemerkungen der Regierungsvor­
lage sich damit detailliert auseinandergesetzt 
haben. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung 
dieser Materie ist es aber auch angemessen, 
zu prüfen, inwieweit diese Bundes-Verfassungs­
geset.znovelle im Einklang mit den grundsä tz­
lichen Auffassungen und Programmen der 
Parteien steht. 

Gemessen an der Programmatik der 
Österreichischen Volkspartei dürfen wir fest­
stellen, daß wir in diesem Gesetzeswerk unsere 
grundsätzlichen Auffassungen über den Föde­
ralismus und das Prinzip der Subsidiarität 
als Grundlage unserer gesellschaftspolitischen 
Einstellung hinreichend verwirklicht sehen. 
Wir können daher auch, von dieser Blickschau 
aus betrachtet, diesem Gesetz unsere Zu­
stimmung geben. 

Ich darf jedoch nochmals festhalten, daß 
der Grundsatz deI: Suosidiarität nicht nur für 
die Beziehung der Gemeinden zum Bund 
beziehungsweise zu den Ländern, sondern 
gleicherweise für die Beziehung der Gemeinde 
zu den Gemeindebürgern zu gelten hat. 
Gerade wegen der anscheinend im Zuge der 
Zeit liegenden übermäßigen Belastung der 
Gebietskörperschaften und der damit verbun­
denen Verbfuokratisierung, der immer größeren 
Machtentfaltung durch die Gebietskörper­
schaften und anderer Institutionen gegenüber 
dem Staatsbürger ist es notwendig, daß sich 
alle gesellschaftlichen Einrichtungen mehr denn 
je wieder auf ihre ursprünglit:'hen Aufgaben 
besinnen und in Beziehung zum Einzelmen-

Auf dem Programm steht daher auch weiter­
hin die Regelung des Gebietsgemeinderechtes. 
Auch diesbezüglich ist es im Artikel 1 20 zu 
einer Kompromißlösung bezüglich der Formu­
lierung gekommen. Meiner Meinung nach wäre 
die bestehende Bestimmung des Artikels 1 2  
Abs. 1 Z. 1 ausreichend gewesen. I m  Rahmen 
einer föderalistisch aufgebauten demokrati­
schen Verwaltung, be:;;onders aber in bezug 
auf das geographische Nahverhältnis unseres 
kleinen Landes, scheint zwischen der demo­
kratischen Venvaltung der Gemeinden und 
des Landes kein ausreichender Raum für ein 
zusätzliches Parlament auf Bezirksebene mehr 
gegeben, weil dadurch die Gefahr der allzu 
großen Sch,\rerfälligkeit in der Verwaltungs­
tätigkeit E ntstehen könnte. Hier war es nicht 
möglich, auch nicht bei den Vorbereitungen 
des Gesetzes, eine gemeinsame Auffassung 
zu finden. Es zeigt von großer Reife der Ver­
handlungspartner, daß diese Frage aus­
geklammert und dadurch der Weg zur Neu­
ordnung des Gemeinderechtes freigemacht 
wurde. Ich glaube, daß man diese Vorgangs­
weise weiter verfolgen sollte, weil es dann auf 
einem Teilgebiet des Gebietsgemeinderechtes, 
nämlich in der Frage der Fürsorgeverbände, 
wo im Augenblick fast ein chaotischer Rechts­
zustand besteht, zu einer geeigneten und für 
alle Teile aimehm baren Lösung kommen könnte. 
Darum, glaube ich, sollte man sich weiterhin 
ernstlich bemühen. 

Wie ich schon wiederholt vor diesem hohen 
Forum ausgeführt habe, halte ich es auch für 
dringend erforderlich, einmal den Mut auf­
zubringen, unsere Verfassung auch in der 
Hinsicht zu überprüfen, welche Kompetenzen, 
durch die Entwicklung bedingt, wegen der so 
drängenden Frage der Dezentralisierung be­
rechtigterweise nunmehr aus dem Kompetenz­
bereich des Bundes den Ländern zurückgegeben 
werden könnten. Bisher haben wir meistens den 
gegenteiligen Trend zu spüren bekommen. 
Niemand wird bestreiten, daß durch die Fort­
entwicklung der Zeit, durch die N euoriell­
tierullg der geseIl8chaft.lichen, ,virtschaftlichen, 
sozialen und technischen Belange im inner-
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staatlichen und außerstaatlichen Bereich 
manche Dinge sinnvoller für das ganze 
Bundesgebiet zentral und einheitlich zu regeln 
wären. Das Gleiche gilt aber auch in umgekehr­
ter Beziehung. Ich werde auch nicht müde 
werden, immer aufs neue an dieses wichtige 
Anliegen zu erinnern. 

Meine Damen und Herren! N eben dieser 
gewaltigen Ergänzung unserer Bundesverfas­
sung, die wir heute zu beschließen haben, 
sind die bedeutsamen verfassungsrechtlichen 
Änderungen in der Schulfrage, wie wir hoffen, 
in kurzer Zeit ebenfalls zur Beschlußfassung 
reif. Erst kürzlich haben wir eine Verfassungs­
änderung wegen der Rechtspfleger beschlossen, 
und nicht allzulange Zeit vorher weitere Ver­
fassungsänderungen. Immer drängender wird 
daher der Ruf nach einer Neufassung des 
Textes unserer Bundesverfassung. Auf die 
mehrfachen Appelle dieses Hohen Hauses hat 
die Bundesregierung in ihrem Bericht zu 
diesem Begehren mitgeteilt, daß nicht nur die 
verfassungsrechtliche Frage, ob im - Wege des 
Wiederverlautbarungsgesetzes eine solche Neu­
fassung überhaupt möglich sei, obwohl 1929 
dieser Weg beschritten worden ist, daß also 
nicht nur diese Frage höchst problematisch ist, 
sondern daß auch verschiedene Unklarheiten 
und Überschneidungen dieses Begehren in der 
gewünschten Form kaum erfüllbar machen. 
Der vorgeschlagene Weg, durch eine neue 
Beschlußfassung des Bundes-V erfassungs­
gesetzes in Form einer Legalinterpretation 
authent,isches Recht zu schaffen, ist sicherlich 
einleuchtend und sinnvoll. Es wäre wert, diesen 
Weg zu gehen. 

Bei der gegenwärtigen Bundes- Verfassungs­
gesetznovelle - auch darauf sei abschließend 
hingewiesen - handelt es sich nicht um ein 
augenblicksbedingtes Flickwerk, sondern um 
eine echte Fortentwicklung, wie sie programma­
tisch schon seit der Schaffung unseres Bundes­
Verfassungsgesetz es vorgesehen war. Dieses 
Gesetz wurde nicht nur gewissenhaft vor­
bereitet, sondern auch im Verfassungsausschuß 
gewissenhaft, eingehend und in sehr sachlicher 
Sphäre behandelt. 

Der Herr Abgeordnete Dr. Migsch - ich 
habe es schon erwähnt - hat seinerzeit die 
Frage gestellt, ob die ÖVP willens sei, dieses 
Gesetz noch in dieser Legislaturperiode zu vel"­
abschieden. Die Zustimmung, die meine Partei 
heute diesem Gesetz geben wird, beantwortet 
diese Frage, der etwas Propaganda angehaftet 
hat, mit aller Deutlichkeit und mit einem 
klaren Ja. (Beifall bei der Ö V P.) 

Präsident Wallner ; Zum Worte gemeldet 
hat sich der Herr Abgeordnete Pichler. Ich 
erteile es ihm. 

Abgeordneter Pichler : Hohes Haus! Meine 
Damen und Herren! Wenn ich heute die Ge­
legenheit habe, hier in diesem Hohen Hause 
zum Thema "Gemeinderecht in der Bundes­
verfassung" zu sprechen, so gestatten Sie mir 
bitte, von dieser Gelegenheit in der Form 
Gebrauch zu machen, daß ich die Sache so 
behandle, wie ich sie aus der Erfahrung eines 
Bürgermeisters einer mittleren Gemeinde sehe. 

Die meisten in den Gemeinden tätigen Män­
ner und Frauen, vom Bürgermeister ange­
fangen, kommen zu ihren Funktionen auf 
Grund des Vertrauens ihrer Mitbürger, auf 
Grund des Vertrauens, das die Mitbürger ihnen 
schenken, ohne vorher auch nur im geringsten 
Maße verwaltungsjuristisch vorbereitet, ge­
schweige denn geschult zu werden. 

Wenn trotzdem die Gemeinden so gut 
funktionieren, ihren Aufgaben weitestgehend 
nachkommen, ja in den meisten Fällen auch 
mehr zu leisten in der Lage waren, als man 
vor einigen Jahren noch vermutet hätte, so ist 
dies darauf zurückzuführen, daß jeder einzelne 
aus Überzeugung und aus ehrlichem Willen, 
Bestes zu leisten, Überdurchschnittliches voll­
bringt. 

Schon die direkte Verbindung des Gemeinde­
vertreters mit der Bevölkerung in den klei­
neren und mittleren Orten verpflichtet jeden 
einzelnen Gemeindefunktionär , sich voll und 
ganz seinen Aufgaben zu widmen, denn jeder 
dieser Gemeinderäte kennt die Nöte und 
Sorgen, die mannigfachen Anliegen seiner 
Mitbürger nur zu gut. Wenn die Gemeinden 
in den letzten J amen, besonders in den sch wie­
rigen Nachkriegsjahren, nicht nur ihren Auf� 
gaben gerecht werden konnten, sondern durch 
den restlosen Einsatz aller ihrer Kräfte be­
wiesen haben, daß sie wohl in der Lage sind, 
für ihre Bürger und sich selbst zu sorgen, 
so ist das uns heute vor liegende Gesetz ein 
Akt, der gesetzt werden muß, weil man dies 
den vielen guten Bürgermeistern und braven 
Gemeinderäten ohne Unterschied der Partei 
wirklich schuldig ist. 

Ohne auf die Paragrapheh und Artikel des 
heute zum Beschluß vorliegenden Gesetzes 
genau einzugehen - dies besorgen gewiegtere 
Sprecher und bessere Interpreten als ich es 
bin -, erlaube ich mir zu sagen : Sosehr es 
an der Zeit ist, dieses Gesetz zu beschließen, 
wüßte auch ich so manches anzuführen, was 
nicht genug berücksichtigt werden konnte. 

Dies soll aber keine negative Kritik sein, 
soll nicht als solche ausgelegt werden, sondern 
soll lediglich die Schwierigkeiten unterstreichen, 
die auftraten und überwunden werden mußten, 
weil allen mit beteiligten Stellen recht getan 
werden sollte. 
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Pichler 
Es gibt wohl kaum einen klareren Beweis I auch für die Zukunft unserer Grenzen im For­

für die Richtigkeit dieser Feststellung als malen wie im Materiellen bewußt sind. Wir 
die Tatsache, daß erst nach mehr als sieben- wollen uns bei allem Selbstbewußtsein nicht 
jähriger gemeinsamer Arbeit der Bundes- in eine Selbstüberschätzung hineinreden und 
regierung ein Entwurf zur Neufassung des hineinleben, sondern werden - so wie wir 
Gemeinderechtes vorgelegt werden konnte. das auch bisher getan haben - mit beiden 

Für mich persönlich war die Teilnahme an Füßen und mit dem Verstand auf dem Boden 
einer der letzten Unterausschußsitzungen allein der Tatsachen bleiben. 
genug, um zu lernen und erkennen zu müssen, Nun möchte ich wieder zum Positiven zu­
daß, trotz guten Willens und ehrlichen Wollens rückkommen und auf die im Gesetzestext vor­
aller Beteiligten, einen Gesetzestext zu schaffen kommenden Worte "Wirtschaftlichkeit und 
und zu formulieren eine der heikelsten Auf- Zweckmäßigkeit" eingehen. Die vielgestaltigen 
gaben der Verantwortlichen ist. Dies hier zu Aufgaben der Gemeinden lassen sich leider 
sagen fühle ich mich verpflichtet, weil es nicht in ein starres Reglement zusammen­
immer und überall und zu jeder Zeit Besser- fassen und nicht von vornherein genau nach 
wisser und Kritisierer gibt, die auch in diesem Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit ab­
Fall nicht ausbleiben werden. grenzen, sonst dürften so manche Gemeinde-

Der Gesetzgeber legt somit heute die Grund- einrichtungen nicht geschaffen werden. Solche 
rechte der Gemeinde fest. Es liegt nun an den Begriffe können also nicht primär bestimmend 
Landesregierungen und den Landtagen, diese sein, und daß Kontrollinstanzen diese Begriffe 
Grundsätze auch in den Gemeindeordnungen anders auslegen können als die Gemeinde­
zu verwirklichen, so zu verwirklichen, daß der vertreter, liegt in der Natur der Sache. 
Absicht des Gesetzgebers entsprochen wird 
und den Gemeinden jene Rechte eingeräumt 
werden, die sie brauchen, um wirklich selb­
ständig wirken zu können. Daß die Gemeinden 
selbständig wirken können, ist so vielfach 
bewiesen, daß , die Landesregierungen keinen 
Anlaß hätten, allzu kleinlich zu sein. 

Auf Grund dieses neuen Gemeindegesetzes 
könnte vermieden werden, daß sich die Bürger­
meister und die Gemeindevertreter oft vor­
kommen wie - diesen Vergleich habe ich 
kürzlich gehört und so passend gefunden, 
daß ich um Erlaubnis bitte, ihn hier wieder­
geben zu dürfen - ein Vogerl im Käfig, das 
nur piepsen darf, wenn es den anderen ge­
nehm ist. Begehen Sie ja nicht den Irrtum, 
anzunehmen, daß diese Randbemerkung nur 
auf e i n  Bundeslal1d paßt. 

Die Beschlußfassung über das neue Ge­
meinderecht birgt für uns Bürgermeister die 
Hoffnung, daß wir in Hinkunft vielleicht öfter 
und lauter piepsen dürfen als bisher. (H eiter­
keit.) 

Doch auch hier soll nicht übertrieben werden. 
Wir alle wissen, daß dieses Gesetz Neuerungen 
bringt, aber keine Umwälzung bedeutet. Es 
ist uns bekannt, daß es Fristen enthält, die 
einen Übergang ermöglichen und eine Vorbe­
reitungszeit gewähren. Wir wissen ebenso, 
daß nunmehr das Schwergewicht der legisti­
schen Tätigkeit bei den Ländern liegen wird. 
Das ist uns Anlaß genug, zu versichern, daß 
wir Gemeindefunktionäre wie bisher maßvoll 
und wirklichkeitsverbunden unsere Aufgaben 
sehen und unsere Wünsche vertreten werden. 
Das ist uns aber ebenso auch Anlaß, die Landes­
und Bezirksverwaltungen um ihre weitere Un­
terstützung und Hilfe zu ersuchen, da wir uns 

Alles in allem gesehen ist dieses Gesetz ein 
Fortschritt im wahrsten Sinne des Wortes, 
das wurde heute schon wiederholt festgestellt. 
Es wird aber kaum oder nie gelingen, ein 
jedem einzelnen gerecht werdendes und ein­
wandfreies Werk zu schaffen. Doch mit Bezug 
auf die Schwierigkeit der Materie und das 
ehrliche Wollen und Bestreben aller Be­
teiligten ohne Unterschied der Parteizugehörig­
keit, hier ein Ganzes zu gestalten, muß dieses 
Gesetz als ein gut gelungenes Werk der Zu­
sammenarbeit bezeichnet werden. Den Initia­
toren, Gestaltern, Beratern und Mitarbeitern 
muß wirklich volle Anerkennung ausgespro­
chen werden. Mit diesem Gesetz wird hinter 
einen langjährigen Wunsch, aber auch hinter 
ein langjähriges Bemühen ein Schlußpunkt 
gesetzt. 

Ich bin überzeugt davon, daß es die, für die 
dieses Gesetz geschaffen wurde, zu würdigen 
wissen. Dieses Gesetz wird den vielen Bürger­
meistern und Gemeindefunktionären einen 
neuen Impuls geben, für ihre Heimat, für ihre 
Mitbürger und damit für Österreich Bestes zu 
leisten ! (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Wallner : Zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Abgeordnete Dr. van Tongel. 
Ich erteile es ihm . 

Abgeordneter Dr. van Tonge} : Herr Prä­
sident! Meine Damen und Herren ! Die frei­
heitlichen Abgeordneten des Nationalrates 
werden dem Bundesverfassungsgesetz, mit 
dem die Bestimmungen des Bundes-Verfas­
sungsgesetzes über die Regelung der Grund­
sätze des Gemeinderechtes und damit im 
Zusammenhang stehender Bestimmungen ab­
geändert werden, ihre Zustimmung geben. 

105. Sitzung NR IX. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 29 von 83

www.parlament.gv.at



4622 Nationalrat IX. GP. - 1 05. Sitzung - 1 2. Juli 1 962 

Dr. van Tongel 

Wir haben es bereit:,; anläßlich der ersten Form wahren, nicht einfach alle 27 Initiativ­
Lesung begrüßt, daß nunmehr die Gelegen- anträge überhaupt nicht in Beratung ziehen. 
heit gegeben ist, 42 Jahre nach der Ver­
heißung dieser Regelung diese Verheißung 
endlich wenigstens teilweise zu erfüllen. 

Wir haben versucht, die Bestimmungen der 
Geschäftsordnung anzuwenden, wir haben ver­
sucht, durch Anträge auf erste Lesung wenig­

"ViI' sind allerdings sehr schwer in der An- stens das Interesse des Hauses zu wecken, 
nahme enttäuscht worden, daß es sich bei wir haben durch Anträge zur Geschäfts­
dieser Bundes-Verfassungsgesetznovelle u m  ordnung in den Ausschüssen des Hohen 
eine Vorlage handelt, die , wie man so schön Hauses versucht, diese Anträge auf die Tages­
sagt, koalitionsfrei oder ungebunden in das ordnung zu bringen. Ersparen Sie es mir, 
Hohe Haus gekommen sei. Denn es hat sich im Ihnen alle die Wege zu schildern, die wir 
Zuge der Beratungen herausgestellt, daß es unternahmen, um zu klären, ob der Aus­
wahl m�glich war, einige Punkte zu streichen, schußobmann berechtigt ist, einen solchen 
daß aber im großen und ganzen auch bei Antrag anzunehmen, oder ob es Sache der 
diesem Gesetz, bei dieser Verfassungsnovelle Präsidialkonferenz sei . Beide winden sich. 

dieselbe Regelung, wie sie schon das Kenn- Die Präsidialsitzung sagt : Ich kann darüber 
zeichen dieses Hohen Hauses bei anderen nicht befinden. Der Ausschußobmann redet 
Gelegenheiten immer gewesen und geblieben sich auf die Präsidialsitzung aus. In den 
ist, beibehalten \vurde. Dieses Gesetz ist I Ausschüssen wird dann gesagt, ein solcher 
daher im großen und ganzen doch auch wieder Antrag sei eine Überrumpelung, obwohl die 
ein Koalitions- und Proporzgesetz. Trotz- Anträge jahrelang im Hause waren. 
dem stehe ich nicht an , zu begrüßen, daß Wir müssen es dann immer wieder er­
zum Beispiel die Bestimmung über das Dienst- leben - man hat mir einmal von der linken 
recht der Angestellten der Ortsgemeinden Seite des Hauses den Zwischenruf gemacht, 
auf gemeinsamen Antrag gestrichen wurde. es gebe keinen Patentschutz für Ideen, An­
Die Einfügung des Verhältniswahlrechtes bei regungen und Anträge -, und das stimmt 
der Wahl in die Gemeindevorstände stellt doch eigenartig und bedenklich, daß dann 
sicherlich einen Fortschritt gegenüber der Re- nach Jahren solche Anträge wieder als Anträge 
gierungsvorlage dar. 

. 
einer anderen Partei auftauchen und dann 

Wir haben uns erlaubt, sowohl im Unter­
ausschuß wie auch im Verfassungsausschuß 
eine Reihe von Anträgen zu stellen, die durch­
wegs von den Abgeordneten der beiden 
Koalitionsparteien niedergestimmt worden sind. 
Ich werde im einzelnen noch darauf zurück­
kommen. Diese Methode, Anträge der Frei­
heitlichen Partei , mögen sie auch begrüßens­
werte Fortschritte bringen - das wird ja 
hier sogar zugegeben -, niederzustimmen, 
ist nicht neu. Sie kennzeichnet die Haltung 
der Mehrheit dieses Hauses, und man sollte 
sich eingentlich gar nicht mehr darüber 
wundern. 

Es muß aber in der zu Ende gehenden 
Legislaturperiode doch die Tatsache fest­
gestellt werden, daß zum Beispiel von den 
27 von der Freiheitlichen Partei im Laufe 
von drei Jahren im Nationalrat gestellten 
Initiativanträgen die Mehrheit des National­
rates nicht einen einzigen auch nur in Be­
ratung gezogen hat, sondern sie hat es sam� 
und sonders abgelehnt, auch nur einen einzigen 
in Verhandlung zu ziehen, was sicherlich 
nicht als Ausdruck eines besonders demo­
kratischen Geistes gewertet werden kann. 

Meine Damen und Herren ! Es ist Ihnen 
sicherlich unbenommen, Anträge, die Ihnen 
nicht liegen, nicht passen, niederzustimmen ; 
aber man

. 
soUte doch wenigstens die äußere 

ohneweiters glatt über die Bühne gehen. 
Wir mußten es heute hier bei der Rede 

meines Vorredners, des Herrn Abgeordneten 
Dr. Prader erleben, daß er die Formulierung 
gebraucht hat : Die FPÖ hat sich einer For­
derung der ÖVP hinsichtlich der Bestimmung 
angeschlossen, daß die Ausübung wirtschaft­
licher Betätigung bei den Gemeinden im über­
wiegenden Interesse der Gemeinschaft liegen 
müsse. 

Ich stelle bei dieser Gelegenheit fest : Es 
ist eine von uns beantragte neue Formulierung, 
die wir im Ausschuß beantragt haben und 
die wir auch hier beantragen werden, aber 
die ÖVP hat sich diesem Antrag nicht ange­
schlossen. Aber hier jetzt im Hause , in 
offener Sitzung über das Mikrophon des Rund­
funks zu sagen: Die Freiheitliche Partei hat 
sich einer Forderung der ÖVP angeschlossen, 
ich muß sagen, das ist wohl der Gipfelpunkt 
dieser Methode, unsere Anträge abzulehnen, 
sie aber dann für sich selbst zu reklamieren. 

Ich möchte sehr hoffen, daß die Methode, 
freiheitliche Anträge überhaupt nicht in Be­
ratung zu ziehen, sondern sie einfach auf diese 
Weise abzuwürgen, daß sie in den Schub­
laden der Ausschüsse liegenbleiben, in der 
neuen kommenden Gesetzgebungsperiode doch 
nicht in einem so hundertprozentigen Ausmaß 
fortgeführt wird wie in der jetzt zu Ende 
gehenden Gesetzgebungsperiode. 
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Und nun zu den einzelnen Bestimmungen 

der Vorlage. 
Es ist das ein Ausweg, der die Gemüter be­
ruhigen soll , 

H ' Wl'r haben Ich stelle also zunächst als ersten Antrag Meine Damen und erren , 
I A den bereits im Ausschuß geste Iten n-

uns mit einigen Möglichkeiten beschäftigt, 
I 16 Ab 2 ' d 't G D' e,I'nzllbauen, die trag, im Artike 1 s ,  m en zweI en in dieses esetz mge , , Satz hineinzunehmen, daß das Betreiben von wir für richtig halten, Da 1st gleICh das 

' t  h ftr 1 U t h d h d' Thema, das ich eben behand
'�lt ha be, WIr sc. a l C  len n ,erne

" 
m

,
un�en urc . 18 

Ab 2 
' S t b l  Gememde nur dann zulasslg 1st, wenn dIes in Artikel 1 1 6  s, zweIter a z, 0 ' .. . 

d I t d G 
. h ft ' d b l' t "li' f " .. b ' 1m uberwlegen en n eresse er ememsc a es den Gemem en un ec mg va Ig rel u el -

I' t lassen fwin soll, wirtschaftliche Unterneh- leg . 

mungen zu betreiben , Wir sind keinesfalls Die Anträge sind formuliert, dem Herrn 
rückschrittlich, wir wollen keinesfalls den Präsidenten von acht Abgeordneten unter­
Gemeinden ein Recht wegnehmen, aber die zeichnet überreicht worden, daher genügend 
Auffassung, ob das Betreiben eines wirtschaft- untt'rstützt. Ich da.rf daher den Herrn Präst­
lichen Unternehmens im Interesse der Ge- denten bitten, bei dEn einzelnen Paragraphen 
mein schaft ist, unterliegt eine::n, ich möchte und Punkten dieser Gesetzesvorlage die ge­
saaen zeitlichen Wandel. Ich darf das Bei- trennte Abstimmung, wie dies im Hause 
spi'el,

'
das ich im Ausschuß gebraucht habe, üblich ist , vorzunehmen, (Abg. Dr. G re d l e r :  

hier wiederholet:. Die Kommunalisierung des Da hat die Ö V  P die Möglichkeit, ihrem eigenen 
Brauereiwesens in Form des Bnmhauses der Gedankengang Rechnung zu tragen, dem wir an­
Stadt Wien ist von einem großen Bürger- ge blich beigetreten 8ind 1 - Abg. G r u b h o  ler : 
meister dieser Stadt einmal vollzogen worden Bei den Gemeütdell'ahlen 'werden es die Gemeinden 
und galt bis vor kurzem als eine große kom- feststellen 1 - Abg .  Z e i l l i n g e r :  Sie haben ja 
munalpolitische Leistung. Vor wenigen Jahren gesagt, das i8t Ih1' Antrag !) 
hat sich herausgestellt, daß es zweckmäßig 
l'iei, dieses Brauhaus der Stadt Wien wieder 
abzustoßen und in private Hände zu über­
führen. 

Das kann durchaus auch bei anderen 
Dingen möglich sein. Herr Kollege Dr. Prader 
hat hervorgehobf'll, daß es gelungen sei, im 
Motivenbericht auf Anregung der Österreichi­
schen Volkspartei manchen Problemen Sinn­
deutungen zu geben. Ich gebe zu, meine Damen 
und Herren, daß die auch vom Herrn Bericht­
erstatter verlesenen Erläuternden Bemerkun­
ge:l diesbezüglich Kommentare zu diesem 
Gesetz in langen, sehr geschraubten und ge­
wundenen Sätzen enthalten, aus denen beide 
Koalitionsparteien jeweils deos ihnen Genehme 
herauslesen, daher befriedigt sind und diese 
Interpretation loben, 

Aber ich möchte an dieser Stelle doch 
folgendes feststellen : Wenn man ein konkretes 
Thema lösen will - Dr. Prader hat das hier 
gesagt - und die Anregung der einen Koali­
tionspartei nicht die Zustimmung der anderen 
findet, so kommt diese Formulierung nicht 
in das Gesetz hinein, der Punkt ist koalitionär 
nicht übereinstimmend gelöst worden, daher 
bleibt er aus dem Gesetz heraus. Nun for­
muliert man aber einen Motivenbericht, der 
allen behagt. Wenn irgend jemand glaubt, 
dn,ß ein solcher geschraubter und gewundener 
Motivenbericht nunmehr den klaren Gesetzes­
text etwa ersetzen könnte, dann irrt er sich. 
Denn wenn das der Fall wäre, hätte man ja  
in  höchst einfacher 'Weise diese Bestimmung 
gleich in den Gesetzestext nehmen können, 

Herr Dr. Prad('l' hat das schon gesagt, 
indem er erklärte, es ist das ein Anliegen der 
ÖVP , obwohl die Formulierung eindeutig 
von uns gebracht wurde , jedes Ausschuß­
protokoll kann das beweisen. 

Herr Kollege Dr. Nemecz, den ich sehr 
schätze, hat sich im Ausschuß mit dem Thema 
befaßt, er wird mir bezeugen, er war ja der 
Sprecher des Wirtschaftsbundes der ÖVP in 
diesem Belang, daß er erklärt hat : "Uns genügt 
die Fassung, betreffend die allgemeinen Gesetze 
des Bundes und der Länder ." Er hat gesagt: 
"Wir sind leider nicht in der Lage, der FPÖ­
Forderung beizutreten, weil unser Koalitions­
partner dem nicht zustimmt,"  Er hat das 
sehr korrekt und einwandfrei gesagt, Hier 
in der Haussitzul1g heute ist es von Herrn 
Kollegen Dr. Prader u mgekehrt formulier� 
worden : "Die Freiheitliche Partei hat sich 
einer ÖVP-Forderung angeschlossen." Sie ge­
statten mir bei aller Wahrung der parla­
mentarischen Zurückhaltung, daß ich hier 
nur ganz milde feststelle, daß dem nicht 
so war. (A bg. S e b i n ge r :  Danke lür die 
Milde !) Gerne geschehen, Herr Kollege ! (Abg. 
Grubho f e ?' :  Es ging hier doch nicht um 
einen Koalitionsstreit, sondern in erster Linie 
um die W iinsche der Gemeinden, ihre schon 
seit vielen Jahren vorgebrachten Anliegen zu 
erfüllen I) 

Es ist uns aber trotzdem unbenommen, 
unsere Meinungen über diese Probleme in Form 
von Anträgen vorzubringen, und Herr Kollege 
Dr. Nemecz und, ich glaube, auch die anderen 
Angehörigen des Wirtschafts bundes haben 
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deutlich zum Ausdruck gebracht, daß sie 
dieser Formulierung gerne zugestimmt hätten, 
wenn dies im Rahmen des Koalitionspaktes 
möglich gewesen wäre. Ich bin auch so loyal, 
das hier zu sagen. Sie haben sich eben hier 
nicht durchsetzen können. Aber das ist ja 
keine Schuld der Freiheitlichen Partei, das 
liegt in dem System, mit dem wir nicht ein­
verstanden sind, Aber bitte, ich möchte das 
Thema jetzt verlassen, es wurde ja ausführlich 
behandelt. 

Der zweite Antrag, den zu stellen ich mir 
erlaube, betrifft Artikel 1 16 Abs. 3. Wir sind 
der Auffassung, daß die Verleihung des 
eigenen Statuts und Stadtrechtes an eine 
Gemeinde nur auf Antrag der betroffenen 
Gemeinde erfolgen können soll. Ich berufe 
mich unter anderem auf ein Gutachten der 
Vorarlberger Landesregierung, worin diese 
Forderung auch aufgestellt wird. Ich berufe 
mich darauf, daß wichtige finanzielle Gründe 
unter Umständen gegen eine zwangsweise 
Verleihung des Stadtrechtes gegen den Willen 
einer Gemeinde sprechen. 

Wir haben weiters die Streichung derjenigen 
Bestimmungen beantragt, die die Notwendig­
keit einer Zustimmung der Bundesregierung 
zu einer solchen Stadtrechtsverleihung be­
inhalten. 

Daher lautet mein Antrag , daß Artikel 1 1 6 
Abs. 3 diesen Inhalt haben soll ; wir lassen 
alles andere weg, wir haben nicht die gesamte 
Streichung beantragt, sondern nach unserem 
Antrag soll eben der Absatz 3 nur aus diesen 
z wei Sätzen bestehen. 

Auch hinsichtlich dieses Antrages bitte ich 
um getrennte Abstimmung wie für die weiteren 
Abänderungsanträge . 

Im Absatz 4, des Artikels 1 16 soll dieses Prin­
zip analog gelten. Auch hinsichtlich der Bildung 
von Gemeindeverbänden beantragen wir, sie 
nur im Wege freiwilliger Vereinbarung vorzu­
·nehmen, und zwar auf Grund zustimmender 
Beschlüsse der beteiligten Gemeinden. Die 
Regierungsvorlage sieht die zwangsweise Bil­
dung von Gemeindeverbänden vor und ver­
langt lediglich die Anhörung der betroffenen 
Gemeinden. Auch hier haben wir es so formu­
liert, daß der letzte Satz des Artikels 1 16 Ab s. 4, 
diesen Wortlaut haben soll, wodurch sich alles 
andere erübrigen würde. 

Wir haben dann im Artikel 1 17 Abs. 2 eine 
Neuerung beantragt. In diesem Artikel wird 
die Bildung von Wahlkreisen vorgesehen, 
das heißt, sie wird ermöglicht, sie wird ge­
stattet, indem es dort heißt : "Die Wahl­
ordnungen können die V ornahme der Ge­
meindewahlen in Wahlkreisen vorsehen. "  

Wir beantragen die Streichung dieser Mög" 
lichkeit, stellen gleichzeitig aber einen Eventual-

antrag, für den Fall, daß dieser unser Antrag 
abgelehnt wird, was ja nach der Vorgeschichte, 
über die ich mich ausführlich verbreitert habe, 
ziemlich sicher ist, nämlich daß Artikel 1 17 
Abs. 2 vorletzter Satz folgenden Wortlaut 
haben soll : "Die Wahlordnung kann be­
stimmen, daß die Wähler ihr Wahlrecht in 
Wahlkreisen ausüben, von denen jeder ein ge­
schlossenes Gebiet umfassen muß, sofern 
dadurch der Grundsatz der gleichen Aus­
wertung der abgegebenen gültigen Stimmen 
nicht verletzt wird."  

Meine Damen und Herren ! Es ist das der 
Versuch der Absicherung gegen eine Wahl­
kreisgeometrie , denn die Regelung, wie sie in 
der Stadt Wien gilt, wonach ein Gemeinderat­
mandat in de!ll einen Bezirk oder für die eine 
Partei etwa 9000 Stimmen, für die andere 
Partei bis zu 20.000 Stimmen kostet, kann 
doch wohl nicht als demokratisch angesehen 
werden. Gerade im Gemeinderecht, auf der 
Ebene der Gemeinde, sollten derartige Kon­
struktionen zur Verfälschung des Wähler­
willens von vornherein nicht Platz haben. 

Wir beantragen weiters, dem Artikel 1 17  
Abs. 2 einen neuen letzten Satz anzufügen : 
, ,In den Wahlordnungen ist die Vornahme der 
Wahlen in den Gemeinderat unter Verwen -
dung amtlicher Stimmzettel vorzusehen." Herr 
Kollege Dr. Prader hat gesagt, man könnte 
das aus Gründen der Rechtssystematik nicht 
machen. Ich habe mir erlaubt, in einem 
Zwischenruf zu sagen, es wäre schrecklich, 
wenn die Rechtssystematik hier verletzt würde . 

Meine Damen und Herren ! Der amtliche 
Stimmzettel ist eine Errungenschaft aller 
freien demokratischen Staaten. Es hat sehr 
lange gedauert, bis es gelungen ist, ihn auch 
in Österreich einzuführen. Es gibt heute noch 
Kräfte, die sich dagegen stemmen ; ich werde 
sie gleich beim Namen nennen. Der amtliche 
Stimmzettel hat sich aber so bewährt, daß 
auch die beiden Koalitionsparteien jetzt der 
Auffassung und Überzeugung sind, daß es ein 
Fortschritt war, ihn für Nationalratswahlen 
einzuführen. 

Der Tiroler Landtag - ich werde mir hier 
wieder die Kritik zuziehen, einen Landtag zu 
kritisieren, aber ich nehme mir dieses Recht 
heraus - hat die letzten Landtagswahlen 
noch immer ohne Verwendung eines amtlichen 
Stimmzettels durchgeführt. Die Tiroler Ge. 
meindewahlen wurden ebenfalls ohne Verwen­
dung eines amtlichen Stimmzettels abgehalten. 
Die vor kurzem beschlossene Gemeindeordnung 
des Burgenlandes hat ebenfalls ausdrücklich 
von der Einführung des amtlichen Stimm­
zettels abgesehen. 

Dem steht die Tatsache gegenüber, daß im 
Lande Oberösterreich im Oktober 1961 Land-
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tags- und Gemeinderatswahlen - Gemeinde­
ratswahlen erstmalig auch unter Verwendung 
des amtlichen Stim mzettels, der sich b ei dieser 
Gelegenheit außerordentlich b ewährt hat -
stattgefunden hab en. (Staatssekretär Dr. 
Kranzlmayr:  So demokratisch sind wir Ober­
österreicher !) .Jawohl, Herr Staatssekretär 
Dr. Kranzlmayr, ich m ö chte das ohneweiters 
lob end hervorgeb en. Das ist sicherlich ein 
b egrüßenwerter Fortschritt, und derartige 
Fortschritte, Herr Staatssekretär, liegen sicher­
lich nicht nur im Interesse der einzelnen Par­
teien, also auch der ÖVP und der SPÖ, sondern 
im Interesse des ganzen Staates und des Ge­
m ein wesens ; es handelt sich um einen staats­
politischen Fortschritt. Dieser Fortschritt wird 
sich in der Erziehung zu einer fairen, korrekten, 
einwandfreien Demokratie auswirken und wird 
daher für unser Vaterland nur von Vorteil 
sein, ein solcher Fortschritt wird die Anteil­
nahme der Bevö lkerung am ö ffentlichen Leb en, 
an den allgemeinen Angelegenheiten gegenüb er 
der jetzt b estehenden und vielfach kritisierten 
mangelaften Beteiligung nur fördern ; es han­
delt sich daher um einen echten Fortschritt. 
(Bei/aU bei der FP(J.) 

Ich stehe nicht an, dem Oberö sterreichischen 
Landtag und der Ob erö sterreichischen Landes­
regierung den Dank dafür zu sagen, daß sie 
großzügiger und fortschrittlicher gewesen sind 
als ihre Kollegen in anderen Ländern. (Abg. 
Dr. Gredle r :  Was dem einen Staatsanwalt 
recht ist, sollte dem anderen Staatsanwalt 
biUig sein ! - A llgemeine Heiterkeit.) Ab er die 
Begründung, daß die Rechtssystematik gestört 
würde, sollte doch nicht ein Hinderungsgrund 
für den Fortschritt sein. 

Ich darf mir weiters erlaub en, als vor­
letzten Antrag - um die Mö glichkeit des Mit­
tagessens nicht weiter zu stören - anzuregen, 
im zweiten Satz des Artikels 1 1 9  a Ab s. 6 . . . 
(Abg. Sebinge r :  Sollen wir mittagessen ? -
Heiterkeit.) Ja, Sie k önnen dann m ittagessen ! 
Sie hab en das ja schon reichlich getan, die 
vorherige Präsenz war ja sehr schwach, · nicht 
wahr � Bei dieser Gelegenheit mö chte ich 
feststellen - ich hab e gestern in der Erregung 
darauf vergessen -, daß ich selbst gestern 
mein Mittagessen zwischen 1 1  Uhr 30 und 
11 Uhr 55 eingenommen hab e, also lange vor 
der Sitzung des Unterausschusses, die hier 
von m ir ink riminiert wurde. (Heiterkeit.) 
Das m ö chte ich b ei dieser Gelegenheit fest­
halten, weil es Kollegen gegeb en hat, die es 
als ein "crimen laesae maiestatis" angesehen 
hab en, wenn ein freiheitlicher Ab geordneter 
so wie alle anderen Kollegen auch einmal 
während einer vielstündigen Sitzung mittag­
essen gehen will. 

Ich b eantrage also, im zweiten Satz des 
Artikels 119 a Abs.  6 die Worte "dmch Ver-

ordnung" zu streichen . Es ist nämlich nicht 
unb edingt notwendig, für den Fall, daß die 
Aufsichtsb ehörde gesetzwidrige Verordnungen 
einer Gemeinde aufheb t, klar zu sagen, ob 
das durch eine Verordnung erfolgen muß, 
oder ob das allenfalls durch Bescheid ge­
schehen könnte. Um hier alle Schwierigkeiten 
zu vermeiden, hab en wir uns erlaub t, eine 
Vereinfachung vorzuschlagen. Diese Anregung 
hat leider keine Gnade gefunden, weil es eben 
zum guten Ton der Koalition gehört, freiheit­
liche Anträge unter allen Um ständen nieder­
zustimmen. 

Als letzter Antrag : Wir möchten im Arti­
kel 119 a Ab s. 7 einen neuen zweiten Satz 
einfügen, der zum Ausdruck b ringt, daß eine 
Auflösung eines Gemeinderates nur wegen 
Arb eitsunfähigkeit dieser Kö rperschaft vor­
genommen werden kann. Wir mö chten fest­
gelegt sehen, daß es nur zwei Gründe für eine 
Auflösung eines Gemeinderates geb en soll, 
und daher unser Antrag für einen neuen 
dritten Satz, der lauten soll : "Sonst ist eine Auf­
lö sung eines Gemeinderates nur auf Grund 
freiwilligen Beschlusses m öglich." 

Wir stehen auf dem Standpunkt, daß es 
nur zwei Auflö sungs gründe , die im Gesetz 
taxativ angeführt sein sollen, geben darf, 
nämlich : wegen Arbeitsunfähigkeit oder auf 
Grund eines freiwilligen Beschlusses. 

Meine Damen und Herren ! Diese Bemerkun­
gen hab e ich zur Vorlage im einzelnen zu 
machen. Lassen Sie mich zum Ab schluß noch 
eine grundsätzliche Bemerkung zu dem Pro­
b lem unserer Bundesverfassung und zu dem 
Prob lem ihrer Novellierung - wie ich mich 
ausdrücken mö chte - am laufenden Bande 
machen. 

In drei Wochen wird die Magna Charta 
unseres Vaterlandes, die Bundesverfassung, 
dreimal novelliert. In drei Wochen dreim al ! 
Am 27. Juni haben wir eine neuerliche Ab ­
änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes, b e­
treffend die Rechtspfteger , vorgenommen. Heute 
b eschließen wir die sehr umfangreiche Bundes­
Verfassungsgesetznovelle, b etreffend die Rege­
lung der Grundsätze des Gemeinderechtes, 
und nächste Woche kommt die dritte Novel­
lierung innerhalb von drei Wochen : die 
Bundesverfassungnovelle, b etreffend das Schul­
wesen . (Abg. Dr. Kumme r :  Wenn es not­
wendig ist !) Ich werde darauf zmückkommen. 

Sie werden mir zugeb en, m eine Damen und 
Herren, daß m an vielleicht hätte Mittel und 
Wege finden kö nnen, entweder alle drei Novel­
lierungen in einer zusammenzufassen oder 
ab er - eine Anregung, die wir auch gegeb en 
hab en und die ich auch b ei der Beratung 
des Verfassungsausscb.usses am Montag geb en 
werde, b ei der gestrigen Unterausschußsitzung 

347 
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war ich ja dazu nicht in der Lage - diese 
Bestimmungen nicht unbedingt in den Text 
d.er Verfassungsurkunde einzubauen, sondern 
dort lediglich einen Hinweis auf ein Bundes­
verfassungsgesetz zu geben und die Spezial­
und Detailregelungen in einem eigenen Bundes­
verfassungsgesetz vorzunehmen. Von diesen 
drei Novellen ist die erste verhältnismäßig 
kurz , die zweite und dritte sind sehr lang. 

Unsere Verfassungsurkunde wird geradezu 
aufgebläht durch Detailbestimmungen, die 
Ronst im allgemeinen nicht in Verfassungen 
zu stehen pflegen. Man hätte einen eleganteren, 
zweckmäßigeren Weg finden müssen. Jetzt 
stehen in unserer Verfassung zum Beispiel 
Kompetenz-Detailbestimmungen, Bestimmun­
gen über die Beschlußfassung. In der neuen 
Novelle wird sogar die Vor gangsweis e bei 
Beschlußunfähigkeit eines Kollegiums geregelt, 
ob man einen Vizepräsidenten bestellen soll, 
wie die Abgrenzung der Funktionen zwi­
schen geschäftsführendem Präsidenten und 
Vizepräsidenten eines Landesschulrates sein 
soll. Meine Damen und Herren ! Gestatten Sie 
mir, festzustellen, daß diese Bestimmungen 
denn doch nicht in die Magna Charta gehören, 
sondern das hätte man unserer Meinung nach 
in einern gesonderten Verfassungsgesetz ele­
ganter und zweckmäßiger gestalten können. 
Es wäre sicherlich für kommende Zeiten, aber 
auch für die Kenntnis dieser Verfassungs­
urkunde, ·auch für die Jugend unseres Staates 
zweckmäßiger gewesen, wenn man sich auf 
die wesentlichen Grundsätze der Dinge be­
schränkt hätte und die Verfassung nicht mit 
Detailbestimmungen überlasten und voll­
füllen würde, die Parlamentarier, Politiker, 
Rechtsgelehrte und dergleichen kaum mehr 
übersehen können. 

Aber diese dreimalige Novellierung der 
Bundesverfassung innerhalb von drei Wochen 
ist nicht allein entscheidend. Seit Jahren steht 
das Problem an, daß diese Verfassung eigent­
lich neu verlautbart werden muß, wobei ich 
mich jetzt gar nicht in eine Detaildiskussion 
darüber einlasse, wie das geschehen könnte. 
Aber jeder Mensch in unserem Staate, der 
mit Verfassungsfragen zu tun hat, weiß, daß 
unsere Verfassung überhaupt nicht mehr 
übersichtlich ist . Es werden daher diese 
Probleme studiert, ein eigenes Ministerkomitee 
und eine Beamtenkommission sind zusammen­
getreten. Ich habe mir erlaubt, den Herrn 
Altbundeskanzler Raab bereits im Juli 1959 
auf das Problem hinzuweisen. Er hat damals 
in einer Sitzung des Verfassungsausschusses 
gesagt, die Beamtenkommission werde jetzt 
in Bälde fertig sein, und wir werden dann zu 
einer Regelung kommen. Wir haben in­
zwischen in diesen drei Jahren eine große 

Anzahl - ich habe sie nicht gezählt - von 
Novellierungen der Bundesverfassung vor­
genommen. Es sind in unzähligen Gesetzen 
unzählige neue Verfassungsbestimmungen ent­
halten, sodaß nicht einmal mehr die Fachleute 
einen Überblick haben. 

Es hat sich inzwischen die Rechtswissen­
schaft eingeschaltet. Es ist die Frage auf­
getaucht : Wie könnte man das Problem lösen ? 
Kann man die Bundesverfassung durch Ver­
ordnung der Bundesregierung auf Grund des 
Wiederverlautbarungsgesetzes neu verlaut­
baren, etwa an einern bestimmten Stichtag, 
zum Beispiel mit 1 .  August 1962, indern man 
sagt : Jetzt, an diesem Tag, lautet der Text 
der Verfassung so und so ? Dies bezüglich 
haben die Rechtswissenschaftler festgestellt, 
das ginge nicht, denn das überstiege den 
Rahmen des Wiedel'verlautbarungsgesetzes, es 
sei daher nicht möglich. Außerdem könnte 
die Bundesregierung Verfassungsprobleme nicht 
durch Verordnung lösen. Es bliebe daher nur 
eines übrig : diese Bundesverfassung, die Magna 
Charta, wie ich mir erlaubt habe, sie heute 
öfter zu nennen, hier im Hause gewissermaßen 
neu zu beschließen. Das wäre aber dann, 
meine Damen und Herren, eine ganz neue 
Bundesverfassung, wenn auch vielfach der­
gleiche Wortlaut verwendet wird, denn eine 
neue Beschlußfassung führt . eben zu einer 
neuen Verfassung. 

Es würde sich dann die Frage aufwerfen, 
die wahrscheinlich vielen Leuten höchst 
unangenehm ist, ob nicht eigentlich eine 
Volksabstimmung darüber stattfinden müßte . 
Bei der bekannten Abneigung vieler Mit­
glieder dieses Hohen Hauses gegen eine demo­
kratische Volksabstimmung durch die gesamte 
Bevölkerung steht zu befürchten, daß diese 
Möglichkeit auch ein Grund dafür ist, die Dinge 
zu belassen, wie sie sind. 

Ich glaube aber, man kann das gar nicht 
mehr, denn der Umfang der ungeklärten 
Texte ist so groß geworden, daß es einfach 
nicht mehr erträglich ist. Man wird zu irgond­
einer Lösung kommen müssen ! 

Unter Umständen - gestatten Sie mir, das 
als einen Beitrag zur Diskussion zu bringen -
könnte man ein eigenes Bundesverfassungs­
gesetz beschließen, welches den Modus einer 
Neu ver laut barung eben verfassungsrechtlich 
klärt und einwandfrei regelt. Auf Grund 
dieser Ermächtigung könnte dann diese 'Neu­
verlautbarung erfolgen. Aber geschehen muß 
etwas ! Es ist sehr bedauerlich, meine Damen 
und Herren, daß es bisher nicht möglich war , 
diese Regelung zu finden. 

Ich darf Sie also bitten, diese Anträge viel­
leicht doch noch einmal einer Überlegung zu 
unterziehen. Vielleicht finden Sie den einen 
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oder den anderen berücksichtigungswürdig. 
Vielleicht schließt sich die ÖVP nunmehr 
doch dem FPÖ-Antrag an, der ja eigentlich 
ursprünglich ein ÖVP-Antrag war, dem wir 
uns dann angeschlossen hätten, wie Herr 
Kollege Dr. Prader gesagt hat . (Abg. Ma­
c h unz e :  Immer der "Anschluß" ! - Abg. Gr'n b­
hof  e r :  Jetzt kennt man sich nicht mehr aU8 
wie be',\ der Verfassung ! ) Das wäre ein sehr 
einfacher Weg für die ÖVP, einen eigenen 
Antrag, eine eigene Idee zu realisieren. 

Ich darf zum Schluß wiederholen :  Die frei­
heitlichen Abgeordneten werden trotz ver­
schiedener Bestimmungen, die uns in dieser 
Vorlage nicht sehr gefallen,  im Interesse der 
nach 42 Jahren endlich erfolgenden Regelung 
und der Bedeutung dieser Materie der Bundes­
Verfassungsgesetznovelle zur Regelung des 
Gemeinderechtes ihre Zustimmung geben. (Bei­
fall bei der F PÖ.) 

Präsident Wallner : Die vorgelegten Anträge, 
die vom Herrn Redner zitiert wurden, sind 
g e n ü g e n d  u n t e r s t ü t z t  und stehen daher 
auch zur Debatte. 

Die Anträge der Abgeordneten D1". van 
Ton g e l  llnd Genos8en haben folgenden W ortla'ltt : 

1 .  
Der Nationalrat wolle beschließen : 
Im Artikel 1 16 Absatz (2) lautet der 

z weite Satz : 
"Sie hat das Recht, innerhalb der Schran­

ken der allgemeinen Bundes- und Landes­
gesetze Vermögen aller Art zu besitzen, 
zu erwerben und darüber zu verfügen, 
wirtschaftliche Unternehmungen zu be­
treiben, w e n n  d i e s  i m  ü b e r wi e g e n d e n 
I n t e r e s s e  der G e m e i n s c h aft l i e gt, so­
wie im Rahmen der Finanzverfassung ihren 
Haushalt selbständig zu führen und Ab­
gaben auszuschreiben ." 

2. 
Der Nationalrat wolle beschließen : 
Im Artikel 1 16 lautet der Absatz (3) : 
"Einer Gemeinde mit mindestens 

20.000 Einwohnern ist auf ihren Antrag 
durch Landesgesetz ein eigenes Statut 
(Stadtrecht) zu verleihen. Eine Stadt mit 
eigenem Statut hat neben den Aufgaben 
der Gemeindeverwaltung auch die der Be­
zirksverwaltung zu besorgen." 

3. 
Der Nationalrat wolle beschließen : 
Im Artikel 116 Absatz (4) lautet der 

letzte Satz : 
"Die Bildung von Gemeindeverbänden 

ist nur im Wege freiwilliger Vereinigung 

auf Grund zustimmender Beschlüsse der 
beteiligten Gemeinden zulässig. "  

4.  

Der Nationalrat wolle beschließen : 
Im Artikel 117  Absatz (2) wird der vor­

letzte Satz ("Die Wahlordnung kann be­
stimmen . . .  ") gestrichen. 

Eventualzusatzantrag : 
Der Nationalrat wolle beschließen : 
Im Artikel 1 17 Absatz (2) erhält der vor­

letzte Satz folgende Fassung : 
"Die Wahlordnung kann bestimmen, daß 

die Wähler ihr Wahlrecht in Wahlkreisen 
ausüben, von denen jeder ein geschlossenes 
Gebiet umfassen muß, s o fe r n  d a d u r c h  
d e r  G r u n d s a t z d e r  gl e i c h e n  A u s wer­
t u n g  der a b g e g e b e n e n  g ü l t i g e n S t i m­
m e n  n i c ht ver let z t  wird." 

5. 

Als neuer letzter Satz wird dem Arti­
kel 1 17 Absatz (2) angefügt : 

"In den Wahlordnungen ist die Vor­
nahme der Wahlen in den Gemeinderat 
unter Verwendung amtlicher Stimmzettel 
vorzusehen.' , 

6. 
Der Nationalrat wolle beschließen : 
Im Artikel 1 1 9  a Absatz (6) werden im 

zweiten Satz die Worte : "d u r c h  Ver­
o r d n u n g" (in der drittletzten Zeile) ge­
strichen. 

7 .  
Der Nationalrat wolle beschließen : 
Im Artikel 1 19 a Absatz (7) wird folgender 

Satz als neuer zweiter Satz eingefügt : 
"Eine Auflösung des Gemeinderates kann 

nur wegen Arbeitsunfähigkeit dieser Körper­
schaft vorgenommen werden." 

Als neuer dritter Satz wird eingefügt : 
"Sonst ist eine Auflösung des Gemeinde­

rates nur auf Grund freiwilligen Beschlusses 
möglich." 

Präsident Wallner: Zum Wort gemeldet 
ist weiter der Herr Abgeordnete Enge. Ich 
erteile es ihm. 

Abgeordneter Enge: Hohes Haus ! Meine 
Damen und Herren ! In einem Vortrag, den 
Herr Universitätsprofessor Dr : Antoniolli im 
vergangenen Jahr vor dem 16. Österreichischen 
Städtetag gehalten hat, sprach er unter ande­
rem davon, daß das Gemeinderecht im Rah­
men der Bundesverfassung kein Politikum 
sein kann und sein könnte, da der Städte­
bund und der Gemeindebund, also beide 
gemeinsam, das gleiche Ziel anstreben und 
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in beiden Gremien letzten Endes alle politi­
schen Parteien unseres L;tndes vertreten sind. 
Er sprach weiters die Hoffnung aus, daß mit 
diesem Bundesverfassungsgesetz kein anderes 
Problem - sprich Junktim - verbunden 
werde. 

Ich muß sagen, daß in dem Unterausschuß, 
dem ich auch angehören durfte , sehr sachlich 
verhandelt wurde, was meiner Meinung nach 
für andere Unterausschüsse beispielgebend 
sein könnte. 

Wenn man auch der Meinung sein kann, die 
Verfassungsnovelle habe nur sachliche Seiten, 
so spielen selbstverständlich eine Reihe von 
politischen Momenten in dieses Problem hin­
ein, nicht nur parteipolitische, sondern es 
werden ja vor allem die politischen Inter­
essen der Länder berührt, denn mehr Recht 
und mehr Autonomie für die Gemeinden 
bedeuten selbstverständlich eine gewisse Ein­
schränkung der Länderhoheit . 

Ein festes Fundament ihrer Rechte ist für 
die Gemeinde aber auch von politischer Be­
deutung, denn abgesehen von der Familie 
spielt sich sehr oft in der Gemeindestube, 
also innerhalb der Grenzen einer Gemeinde, 
die erste politische Meinungs- und Willens­
bildung der meisten Gemeindebewohner ab. 
Der Gemeindebürger kommt in der Gemeinde 
zumeist zuerst mit den Behörden und mit 
den auf kommunalem Gebiet tätigen politi­
schen Funktionären in Berührung. Die Pro­
bleme, die in einer Gemeinde eine Rolle 
spielen, berühren den Bürger am meisten, 
da er sie sieht, Vorteile genießt oder sich 
auch dadurch benachteiligt fühlt. Dieser 
für das politisch-gesellschaftliche Leben in 
unserem Staate bedeutende Vorgang soll durch 
die Regelung der verfassungsrechtlichen Stel­
lung der Gemeinde eine echte Würdigung er­
fahren. 

Ich spreche meine Ansicht aus, wenn ich 
behaupte, daß, je mehr die politischen Ideo­
logien in den Hintergrund treten - und es 
hat den Anschein, daß wir uns in einer solchen 
Entwicklung befinden -, die Repräsentanten 
der Parteien und ihre Handlungen in den 
volkstümlich.'lten Gremien, also in den Ge­
meinden, eine umso größere Rolle spielen. 

Ich behaupte also, daß sich die wesent­
lichste politische Meinung der Menschen in 
unserem Lande nach der Haltung und den 
Handlungen der politischen Mandatare in den 
Gemeinden ausrichtet. Sicherlich spielt die 
große politische Atmosphä.re in einem Lande 
eine Rolle, aber es ist bestimmt die Synthese aus 
beiden, die die politische Meinung der Men­
schen in unserem Lande beeinflußt. 

Die Verfassungsnovelle soll heute vom N 80-
tionalrat beschlossen werden. Es ist dies 

eine würdige Tat des Parlaments, das in einigen 
Tagen seine Arbeit beenden wird. Daß aber 
diese Gesetzwerdung möglich war, beweist, 
daß unsere Gesetzesmaschinerie trotz aller 
gegenteiligen Behauptungen gut funktioniert, 
wenn der Wille dazu vorhanden ist. 

Sehr verehrte Kollegen ! Meine Annahme 
geht bestimmt nicht daneben, wenn ich der 
Meinung Ausdruck gebe, daß sich bei diesem 
Gesetz fast jeder Abgeordnete gegenüber seiner 
Heimatgemeinde verpflichtet fühlte. Meiner 
Meinung nach sollte jeder Politiker - ich kann 
es ja nicht als Richtlinie aufstellen, aber es 
ist meine Meinung - seine politische Tätig­
keit in der Gemeindestube beginnen, denn das 
Zusammenleben in einer Gemeinde erfordert , 
soll es nicht unerträglich sein, viel Toleranz 
und Einsicht. 

Welche Bedeutung wir Sozialisten diesem 
Gesetze beimessen, geht daraus hervor, daß 
wir von seiten des Städtebundes - dazu 
hat Herr Bürgermeister J onas das Wort 
ergriffen -, von seiten der Landgemeinden 
und von seiten der Industriegemeinden und 
Statutarstädte, für die ich spreche, das Gesetz 
einer Betrachtung unterziehen. 

Für Statutarstädte bringt das neue Ge­
meinderecht nichts Wesentliches, eines aber 
sicherlich, und das ist schon sehr wichtig, 
nämlich daß die Verfassungsnovelle das Ge­
meinderecht verfassungsmäßig festlegt und 
daß damit auch die Rechte gegen bundes­
und landesrechtliche Eingriffe geschützt sind. 
Ich glaube, daß ich nicht als überheblich gelten 
kann, wenn ich behaupte, daß ich die über­
zeugung in mir trage , daß auf dem Boden 
der Statutarstädte, wo die weitestgehende 
Selbstbestimmung herrscht, die Frucht reif 
geworden ist, die wir heute pflücken, und die 
Ernte , die wir heute einbringen. In den 
Statutarstädten wurde ja vorexerziert und 
bewiesen, daß bei weitestgehendem Eigen­
leben im Rahmen der Selbstverwaltung auch 
die Pflichten, die aus dem übertragenen Wir­
kungskreis hervorgehen, vorbildlich gelöst und 
erfüllt werden. 

In den Statutarstädten ist auch unser 
alter demokratischer Traum verwirklicht, denn 
die Bezirksverwaltung ist in den Statutar­
städten eine demokratische Verwaltung. 

Man möchte den Satz "Die Gemeinde ist 
die Zelle, aus deren Summe sich das Staatsge­
bilde zusammensetzt" nicht gerne gebrauchen, 
da er fast ein Schlagwort geworden ist. Aber 
es gibt keinen besseren Ausdruck dafür, 
weil er eben stimmt, und es muß nicht unbe­
dingt ein neues Wort gefunden werden. 
Die neue Zeit bringt es mit sich, daß die Gemein­
deverwaltungen heute schon ganz andere 
Aufgaben bewältigen müssen, als dies vor 
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eInIgen Jahrzehnten der Fall war, genauso 
wie der Staat im Laufe der Geschichte Auf­
gaben übernommen hat, die er einstmals 
nicht nur nicht erfüllte, sondern sogar ablehnte . 
Heute aber ist die Erfüllung dieser Aufgaben 
durch den Staat eine Lebensnotwendigkeit 
geworden. So ist dies auch bei den Gemeinde­
verwaltungen der Fall, die eben nicht mehr 
"nur verwalten", sondern auch sehr oft Initia­
tiven entwickeln, die mithelfen, die Vollbe­
schäftigung und den Gang der Wirtschaft 
in unserem Lande zu sichern. 

Die Statutarstädte haben zumeist schon die 
Rechte, die nun den Gemeinden zuteil werden 
sollen, aber sie sind deswegen keine Protek­
tionskinder gewesen. Die Entwicklung zur 
Statutarstadt liegt zumeist in der Geschichte 
begründet . Diese Städte sind geschichtlich 
gewachsen aus einer bestimmten Zeit - es 
ist das heute schon vom Kollegen Prader 
angeführt worden -, in der die Städtewirt­
schaft eine sehr hohe Bedeutung hatte und in 
der die Städte überhaupt die Grundlagen 
der Macht des jeweiligen Herrschers gewesen 
waren. Die Städte hatten in jener Zeit eine 
sehr starke Stellung inne. Dies kam auch 
darin zum Ausdruck, daß sie eine Reihe von 
Privilegien hatten, die ihnen nicht immer 
ganz freiwillig gegeben wurden. Aus der Ge­
schichte sind hier manche oder sogar viele 
Beispiele bekannt, in denen die Städte den 
Landesherren ihren Willen aufzwangen und 
nicht umgekehrt. Die meisten Privilegien, 
die diese Städte hatten und erhielten, waren 
ein Kaufpreis des Landesherrn für irgend­
welche Leistungen, die diese Städte zu erbrin­
gen hatten. Es ist aber auch vorgekommen, 
daß Städte dafür Privilegien erhielten, daß 
sie sich in einem Kampf, in den der Landesherr 
verstrickt war, nur neutral verhielten. 

Da ich schon von Privilegien spreche, 
möchte ich mir die Gelegenheit nicht entgehen 
lassen - es wird Sie sicherlich interessieren -, 
von einem Privileg zu sprechen, das die Stadt 
Steyr heute noch innehat und das auch nie 
aufgehoben worden ist. Ich habe gerade den 
Herrn Vizekanzler gesehen, ich würde ganz 
besonderen Wert darauf legen, daß die Sache 
zu Ohren des Herrn Vizekanzlers kommt, 
der ja für die verstaatlichte Eisenindustrie 
verantwortlich zeichnet. 

Steyr hat unter anderem ein Privileg, das 
die Verpflichtung auferlegt, daß Eisentrans­
porte, die durch die Burgfriedensgrenze -
so wird sie genannt - der Stadt Steyr gehen. 
drei Tage lang dortselbst zum Verkauf ange­
boten werden müssen (Heiterkeit), wofür 
natürlich auch der entsprechende Kreuzer 
zu entrichten ist. Heute gehen täglich eine 
Reihe von Lastzügen durch unsere Stadt, 

die das Eisen von Eisenerz nach Linz trans­
portieren, aber der Herr Vizekanzler hält sich 
nicht an unser Privileg (Abg. Dr. Hurde s :  
Hört ! Hört !) und entrichtet nicht den ent­
sprechenden Obolus. (Allgemeine Heiterkeit.) 

Da muß ich eigentlich ein Loblied auf den 
Herrn Handelsminister Dr . Bock singen. Er 
respektiert - hören Sie sich das zuerst an, 
was ich sage ! (Heiterkeit - Abg. Pro b s t :  
Das ist ein Trick ! - Abg. Dr. Hurde a :  
Wo sind wir denn heute ?) - die Burgfriedens­
grenzen unserer Stadt. Als wir nämlich inner­
halb dieser Burgfriedensgrenze eine Brücke 
erbauten - sie wurde im vergangenen Jahr 
dem Verkehr übergeben und dient dem Um­
fahrungsverkehr um unsere Stadt -, da lehnte 
der Herr Minister Dr. Bock eine Kostenbetei­
ligung des Bundes mit der Begründung ab, 
daß diese Brücke innerhalb der Burgfriedens­
grenze der Stadt gelegen ist ( Heiterkeit) und 
die Stadt das alleinige Recht habe, innerhalb 
dieser Grenzen die Brücken selbst zu erbauen 
und selbst zu finanzieren. (Abg. Dr. Hurde8:  
Bravo ! - Staatssekretär Dl'. Kranzlmayr:  
Man muß die Privilegien kennen ! - Abg. 
Sebinge r .'  Der eine tut nichts, der andere 
zahlt nichts !) Allerdings hätten wir auch das 
Recht, Herr Präsident, eine Maut einzuheben, 
aber wir tun es nicht. 

Wenn ich diese kleine Geschichte brachte, 
die, wenn Sie wollen , ihre heitere, aber auch 
ihre ernste Seite hat, so tat ich das deshalb, 
weil ich zum Ausdruck bringen wollte, daß 
Statutarstädte nicht willkürlich entstanden 
sind, sondern zumeist eine lange Geschichte 
aufweisen, die zur Verleihung der Statuten 
führte. 

Durch die Verfassungsnovelle wird in Arti­
kel 116 Abs. 3 verankert, daß Gemeinden mit 
mindestens 20.000 Einwohnern das Recht zu­
steht, ein eigenes Statut zu verlangen, und 
daß sie dieses auch erhalten müssen, wenn 
dadurch Landesinteressen nicht gefährdet wer­
den. Es soll damit wohl klar zum Ausdruck 
gebracht werden, daß dies keine Kann-Be­
stimmung sein soll, sondern ein klares Recht 
der Gemeinden ist, und nur wenn diesem 
Wunsch echte Landesinteressen entgegen­
stehen, die nicht zu umgehen sind, soll eine Ab-
lehnung erfolgen können. 

-

Dies ist meiner Meinung nach der Wille 
des Gesetzgebers und soll besonders unter­
strichen werden. Es soll deshalb klar unter­
strichen werden, weil es gerade die Länder 
sind, die sich - und wahrscheinlich mit 
Recht - immer auflehnen, wenn ihre Rechte 
vom Bund beschnitten werden. Wenn es aber 
gilt, ein Recht, über das die Länder die Ober­
hoheit ausüben, an die Gemeinden weiterzu­
geben, dann ist es zumeist mit der förderali-
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stischen Einstellung vorbei. Ich gebe daher 
der Hoffnung Ausdruck, daß die Länder 
diese Bestimmung weitherzig und loyal aus­
legen und auch handhaben . 

Den Gemeinden aber, die an dieses kommende 
Recht große Hoffnungen knüpfen, sei auch ge­
sagt, daß ein eigenes Statut sicherlich Rechte 
bringt, aber nicht nur Rechte, sondern auch 
Pflichten, welche die Rechte erst unter­
mauern. Pflichten übernehmen heißt auf 
gut österreichisch fast immer : zahlen. Das 
heißt also, daß im übertragenen Wirkungs­
bereich Aufgaben übernommen werden müssen, 
die wohl das Ansehen einer Gemeinde heben, 
aber auch etwas kosten, und zumeist nicht 
wenig. 

Daß Gemeinden auf Repräsentanz viel Wert 
legen und für diese Wertigkeit vieles in die 
Waagschale werfen, mag an den Protesten 
erkennbar sein, die Gemeinden aussprechen, 
wenn ihnen ein installiertes Bezir ksgericht 
eingestellt werden soll. Dabei spielen sehr 
oft Momente eine besondere Rolle , die nicht 
im Materiellen liegen, sondern im Ansehen, 
das eine Gemeinde dadurch hat, daß ein Amt, 
wie es ein Bezirksgericht darstellt, nun in 
diesem Ort ist. 

Im neuen Artikel 1 17 der Bundesverfas­
sung ist der Wahlvorgang in der Gemeinde­
vertretung festgelegt, und neu, das heißt 
im Unterausschuß, ist dazugekommen, daß 
der Gemeindevorstand nach dem Verhältnis 
der Stärke der einzelnen Parteien zusammen­
zusetzen ist. Daß dieser Passus in die Ver­
fassungsnovelle eingebaut wurde, betrachte 
ich als sehr erfreulich. Es sichert ein gutes und 
schönes Stück Demokratie in der Gemeinde­
stube. 

Auch hier waren verschiedene Landesgesetze, 
vor allem aber die Statutarstädte bereits 
beispielgebend. Im Gemeindestatut der Stadt 
Steyr und sicherlich auch in den Statuten 
anderer Städte ist dieses vorbildliche Recht 
sehr eindeutig festgelegt, und es geht sogar 
so weit, daß es in diesem wie folgt heißt : 

Städten mit eigenem Statut steht das Recht 
zu, wirtschaftliche Unternehmungen zu be­
treiben, und sie tun es auch. Nun soll dieses 
Recht insofern auf alle Gemeinden ausge­
dehnt werden, als dem nur mehr die allgemeinen 
Bundes- und Landesgesetze gegenüberstehen.  
Bis jetzt konnten durch besondere, die Ge­
meinde diskriminierende Bundes- oder Landes­
gesetze einer Gemeinde wirtschaftliche Unter­
nehmungen untersagt werden. Nun soll es 
aber ein verfassungsrechtlich geschütztes Recht 
werden. 

Hier waren von seiten der Wirtschaft 
Bedenken vorhanden, wahrscheinlich sind sie 
es noch. Die Statutarstädte haben aber i m  
Laufe der Zeit gezeigt und bewiesen, daß 
dieses Recht kaum zu Mißständen oder zu einer 
Konkurrenz für die freie Wirtschaft führt. 
Sicherlich, das sei nicht bestritten, hat es im 
Zeit ablauf Reibungen auf dieser Ebene ge­
geben, aber sie können, meiner Meinung nach , 
als überwunden betrachtet werden. Wenn 
es aber zu bestimmten Zeiten ...:..... und ich 
glaube, Sie werden es verstehen, welche Zeit 
ich meine - zur Gründung wirtschaftlicher 
Unternehmungen seitens der Gemeinde kam, 
die nicht unmittelbar etwas mit den Ge­
meindeaufgaben zu tun hatten, so war es 
doch vor allem ein Versuch, die damalige 
wirtschaftliche Stagnation zu überwinden oder 
zu mildern, der aber selbstverständlicher weise 
in der großen Wirtschaftskrise scheitern mußte. 

Eine Reihe von Tätigkeiten, die vor einiger 
Zeit Tätigkeiten der Privatwirtschaft waren 
und es teilweise auch heute noch sind, werden 
zwangsläufig im Zeitablauf eine kommunale 
Aufgabe, nämlich in dem Augenblick, wo sie 
nicht mehr lukrativ sind. Ich könnte Ihnen 
eine Reihe solcher Beispiele anführen. 

Im Artikel 1 19 a wird das Aufsichtsrecht 
des Bundes und der Länder festgelegt. Das 
Land hat unter anderem das Recht, die Ge­
barung der Gemeinde auf ihre Sparsamkeit, 
auf ihre Wirtschaftlichkeit und auf ihre Zweck­
mäßigkeit zu überprüfen. Die Überprüfung 
der Zweckmäßigkeit, das sage ich ganz offen, 
gefällt mir nicht ganz, denn diese ist in einer 
Gemeinderatssitzung, also von der gewählten 
Gemeindevertretung beschlossen worden. Ich 
nehme aber diesen Schönheitsfehler - zwar 
nicht gerne, aber doch - in Kauf, weil ich 
überzeugt bin und weil es zum Teil auch die 
Praxis bewiesen hat, daß die Länder die 
Beschlüsse der Gemeindevertretungen respek­
tieren werden . 

"Die Anzahl der Bürgermeisterstellvertreter 
bestimmt der Gemeinderat jeweils nach den 
Bedürfnissen der Gemeindeverwaltung. Die 
Mandate der Bürgermeisterstellvertreter sind 
auf die politischen Parteien des Gemeinde­
rates im Verhältnis ihrer Vertreteranzahl auf­
zuteilen. "  Und jetzt kommt aber das Ent­
scheidende : "Für jeden Fall entfällt auf die 
zweitstärkste Partei eine Bürgermeisterstell­
vertretersteIle, insoferne ihr Mandatsbesitz 
ein Sechstel der Gemeinderatsmitglieder er­
reicht hat . "  

Ich habe schon angeführt : Ein Herzens­
wunsch von uns Sozialisten blieb offen, die 

Demokratischer geht es nicht mehr. Diese Demokratisierung der Bezirksverwaltungsbe­
Einrichtung hat sich auch recht gut bewährt. hörden. 
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Enge 
Lassen Sie mich zum Abschluß folgendes 

sagen. Ich betrachte es - und bitte nehmen 
Sie es nicht als ein nur hingesprochenes Wort 
und nicht als einen nur hingeworfenen Satz -
als eine glückliche Fügung, daß ich als Abge­
ordneter, der ich auch Gemeindefunktionär 
sein darf, dabei sein kann, wenn die Stellung 
der Gemeinden nach 40j ährigem Warten ver­
fassungsrechtlich verankert wird. Ich bin 
aber davon überzeugt, daß diese 40 Jahre 
nicht umsonst verflossen sind. Vieles hat sich 
in dieser Zeit abgeklärt, vieles hat sich von 
selbst eingeführt und bewährt. Insofern ist 
die Verfassungsnovelle nicht etwas künstlich 
"Aufgepfropftes", sondern verankert das, was 
sich in vielen Stürmen der Zeit, in vielen Stür­
men der letzten 40 Jahre bewährt hat. (Beifall 
bei der S PÖ.) 

Präsident Wallner : Zum Wort hat sich 
niemand mehr gemeldet ; die Debatte ist also 
geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstat­
ter das Schlußwort 1 - Ich erteile es ihm. 

Berichterstatter Dr . Migsch ( Schluß'Wort) : 
Hohes Haus ! Um die Bildung eines falschen 
Eindl'uckes in der Öffentlichkeit zu vermeiden, 
möchte ich doch eines feststellen. 

Die Bundes-Verfassungsgesetznovelle 1962 
bildet keinen Kompromiß zwischen völlig 
verschiedenen Auffassungen von ÖVP und 
SPÖ, sie bildet vielmehr einen echten Aus­
gleich ganz anderer Kräfte. Wer die Ge­
schichte dieses Entwurfes studiert, wer der 
Generaldebatte zugehört hat, der weiß, hier 
stehen Gemeinden gegen Länder, Gemeinden 
und Länder gegen Bund, Gemeinden und 
Bund gegen Länder (Abg. A lt enb urge r :  
Ist das eine Debatte, oder 'Was ist denn das ?) , 
hier stehen Selbstverwaltungskörper wie Ge­
meinden gegen andere Selbstverwaltungskörper 
wie . . .  (Abg: Z e i l l i n g e r :  Gehen Sie herunter 
'und melden Sie sich als Redßer zum Wort ! 
Das ist doch eine Polemik '1-md kein Bericht !) 
Das muß ich feststellen. (Abg. Ze i l l ing e r :  
Er soll sich zum Wort melden ! Unerhört so 
etwas ! Herr Präsident ! So greifen Sie doch 
ein ! Skandalös, so etwas ! - Abg. Herke : 
Da.� ist doch deT Höhepunkt ! WaB ist skandalös ? 
Ihr Benehmen ist 8kandalö.� ! Weitere 
Zwischenrufe .) Ich habe als Berichterstatter 
das Recht, die Auffassungen der Mehrheit 
im Verfassungsausschuß zu vertreten, nach 
der Geschäftsordnung sogar die Pflicht (Abg. 
Z ei II i n ger  : Nicht der Mehrheit ! Als Bericht­
erstatter des A'us8chusses, n·icht de1' Parteien ! 
Das werden wir klären !) , und dieses Recht werde 
ich mir nicht nehmen lassen, weil es einfach nicht 
wahr ist, daß dieses Bundesgesetz einen 

Problemen, um die es sich hier gehandelt hat. 
(Anhaltende Zwischenrufe des Abg. Ze i l l inger. 
- Gegenrufe bei Abgeordneten der Regierung.'j­
parteien.) 

Hohes Haus ! Es ist auch gar nicht richtig, 
daß auf die Anträge des Abgeordneten Dr. Ton­
gel im Unterausschuß nicht ausführlich ein­
gegangen worden wäre. Warum hat sie der 
Unterausschuß des Verfassungsausschusses zur 
Ablehnung vorgelegt ? Für jeden einzelnen 
gab es einen ganz bestimmten vorgetragenen 
Grund : Weil zum Beispiel die Anträge 1 ,  2 
und 3 diesen Ausgleich zwischen Gemeinden, 
Ländern und Berufskörperschaften gestört 
hätten, weil die Anträge 4 und 5 nachgewiese­
nermaßen zum Teil nicht durchführbar sind 
und weil beim Antrag 6 nicht nur Dr. Pfader, 
sondern auch Fachleute gesagt haben, daß 
man doch nicht eine Sache, die Angelegenheit 
einer Wahlordnung ist, i.n dieses Gesetz auf­
nehmen kann. 

Das mußte ich dem Hohen Hause vor­
tragen, weil ich zu beantragen habe, die 
Anträge Dr. van Tongel abzulehnen. (Abg. 
Dr. van Tonge l :  Da;;: ist jetzt Berichtet'statter­
A ufgabe gewesen ! - Abg. Harr : Weil Sie 
es sagen ! Weil der van Tongel e.s sagt ! -
Abg. Ze. i l l i n g e r :  Alles muß man sich nicht 
gefallen lassen ! - Abg. Dr. N e u g e b a u e r :  
Schreien Sie doch nicht so !) 

Präsident Wallner: Wir gelangen nunmehr 
zur A b s t i m  111 u n g .  

Da es sich im gegenständlichen Fall um ein 
Bundesverfassungsgesetz handelt, stelle ich 
die gemäß § 61 Abs. 2 des Geschäftsordnungs­
gesetzes für die Abstimmung erforderliche 
Beschlußfähigkeit fest : Es ist die Hälfte der 
Abgeordneten anwesend. 

Da zu dem vorliegenden Gesetzentwurf 
Abänderungs- beziehungsweise Zusatzanträge 
vorliegen, werde ich die Abstimmung ab­
schnitt weise durchführen . 

Zu § 1 und § 2 bis einschließlich Artikel 116  
Abs. 1 liegen keine Abänderungsanträge vor. 
Ich lasse daher über sie unter einem ab-
stimmen und bitte jene Frauen und Herren, 
die hiezu ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Dies ist die erforder­
liche Zweidrittelmehrheit. (Abg. Ze i llinge r :  
Das ist einstimmig, Herr Präsident !) Ein­
stimmig angenommen. 

Zu Artikel 1 16 Abs. 2 liegt ein Zusatz­
antrag vor. Ich lasse daher zuerst über den 
Absatz 2 in der Fassung des Ausschußberichtes 
abstimmen und sodann über den Zusatz­
antrag der Abgeordneten Dr. van Tongel und 
Genossen. 

Komprorniß zwischen den Parteien darstellt. Ich bitte jene Frauen und Herren, die dem 
Beide Regierungsparteien waren nur die Ge- Absatz 2 des Artikels 1 16  in der Fassung des 
burtshelfer des Ausgleiches zwischen den Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
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Präsident Wallner 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 
einstimmig angenommen. 

Ich lasse nunmehr über den Zusatzantrag 
der Abgeordneten Dr. van Tongel und Genossen 
zu Artikel 116  Abs. 2 abstimmen und bitte 
jene Frauen und Herren, die hiezu ihre Zu­
stimmung geben, sich von den Sitzen zu er­
heben. - Dies ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Zu Artikel 1 16 Abs. 3 liegt ein Streichungs­
antrag vor. Ich kann aber nur positiv ab­
stimmen lassen. Ich lasse daher zuerst über 
die unbestrittenen Teile des Absatzes 3 in 
der Fassung des Ausschußberichtes abstim­
mEm und - falls diese angenommen werden -
sodann über die weiteren Teile dieses Ab­
satzes 3, deren Streichung von den Abgeord­
neten Dr. van Tongel und Genossen beantragt 
worden ist. Werden diese Teile ebenfalls 
angenommen, so ist damit der Streichungs­
antrag gefallen. 

Ich bitte nunmehr jene Frauen und Herren, 
die den unbestrittenen Teilen des Absatzes 3 
d,�1i> Artikels 1 16 in der Fassung des Ausschuß­
berichtes ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Das ist einstimmig 
angenommen. 

Ich lasse nunmehr über jene Teile dieses 
Artikels 116  Abs. 3 in der Fassung des Aus­
schußberichtes abstimmen, deren Streichung 
von den Abgeordneten Dr. van Tongel und Ge­
nossen verlangt wurde. 

Ich bitte jene Frauen und Herren, die 
diesen Teilen des Absatzes 3 in der Fassung 
des Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Dies ist die 
erforderliche Zweidrittelmehrheit. Angenom­
men. 

Der Absatz 4 des Artikels 116  - ausgenom­
men der letzte Satz - ist unbestritten. Hin­
sichtlich des letzten Satzes des Absatzes 4 
liegt ein Abänderungsantrag der Abgeordneten 
Dr. van Tongel und Genossen vor. 

Ich lasse zuerst über den unbestrittenen 
Text des Absatzes 4 in der Fassung des Aus­
schußberichtes - ausgenommen den letzten 
Satz - abstimmen und bitte jene Frauen und 
Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist ein­
stimmig angenommen. 

Ich lasse nunmehr über den letzten Satz 
des Absatzes 4 abstimmen, und zwar zuerst 
in der von den Abgeordneten Dr. van Tongel 
und Genossen vorgeschlagenen Fassung und 
- falls diese keine Annahme findet - sodann 
über die Fassung des Ausschußberichtes. 

Ich bitte jene Frauen und Herren, die dem 
letzten Satz des Absatzes 4 des Artikels 116  in 
der von den Abgeordneten Dr. van Tongel und 

Genossen vorgeschlagenen Fassung ihre Zu­
stimmung geben, sich von den Sitzen zu er­
heben. - Dies ist die Minderheit . Abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr über den letzten Satz 
des Absatzes 4 des Artikels 1 16 in der Fassung 
des Ausschußberichtes abstimmen und bitte 
jene Frauen und Herren, die hiezu ihre Zu­
stimmung ge ben, sich von den Sitzen zu 
erheben. - Dies ist die Zweidrittelmehrheit . 
Angenommen. 

Der Artikel 1 17 Abs. 1 ist unbestritten. 
Zu Absatz 2 liegt erst hinsichtlich des vor­
letzten Satzes ein Antrag auf Streichung vor. 
Sollte . diesem Antrag auf Streichung nicht 
stattgegeben werden, so liegt ein Eventual­
zusatzantrag zu diesem vorletzten Satz in 
der Fassung der Regierwlgsvorlage vor. Ferner 
liegt ein Zusatzantrag auf Anfügung eines 
weiteren Satzes am Schlusse des Absatzes 2 
vor. 

Ich lasse daher zuerst über Artikel 1 17 
Absätze 1 und 2 in der Fassung des Ausschuß­
berichtes - ausgenommen die beiden letzten 
Sätze - abstimmen und bitte jene Frauen 
und Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, . 

sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 
einstimmig angenommen. 

Zum vorletzten Satz des Absatzes 2 liegt 
zunächst ein Antrag auf Streichung des Satzes 
vor. 

Da ich aber nur positiv abstimmen lassen 
kann, bitte ich jene Frauen und Herren, die 
diesem vorletzten Satz in der Fassung des 
Ausschußberichtes ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Dies ist 
die Zweidrittelmehrheit. Angenommen. Da­
mit ist der Streichungsantrag gefallen. 

Ich lasse nunmehr über den Eventual­
zusatzantrag der Abgeordneten Dr. van Tongel 
und Genossen zu dem soeben angenommenen 
vorletzten Satz abstimmen. 

Ich bitte jene Frauen und Herren, die 
diesem Zusatzantrag der Abgeordneten Dok­
tor van Tongel und Genossen ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. - Dies 
ist die Minderheit. Abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung 
über den letzten Satz des Absatzes 2 des 
Artikels 1 17 in der Fassung des Ausschuß­
berichtes, der unbestritten ist. 

Ich bitte jene Frauen und Herren, die diesem 
Satz ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Das ist einstimmig an­
genomm,en. 

Wir gelangen nunmehr noch zur Abstim­
mung über den Zusatzantrag der Abgeordneten 
Dr. van Tongel und Genossen auf Anfügung eines 
weiteren Satzes am Schluß des Absatzes 2. 
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Präsident Wallner 
Ich bitte jene Frauen und Herren, die diesem 

Antrag ihre Zustimmung geben, sich von den 
Sitzen zu erheben. - Dies ist die Minderheit. 
Abgelehnt . 

Die weiteren Teile des Artikels 1 17 sind 
unbestritten. Ebenso liegt auch zu den Arti­
keln 1 18, 1 19  und 1 1 9  a einschließlich des 
ersten Satzes des Absatzes 6 kein Abänderungs­
antrag vor. 

Ich lasse daher über diese Teile des Gesetz­
entwurfes unter einem abstimmen und bitte 
jene Frauen und Herren, die hiezu ihre Zu­
stimmung geben, sich von den Sitzen zu er­
heben. - Das ist einstimmig angenommen. 

Zu Artikel 1 19 a zweiter Satz des Absatzes 6 
liegt ein Antrag auf Streichung der Worte 
"durch Verordnung" vor. Da ich auch hier 
wieder nur positiv abstimmen lassen kann, 
lasse ich zuerst über den zweiten Satz des Ab­
satzes 6 in der Fassung des Ausschußberichtes, 
jedoch unter Weglassung der im Ausschuß­
bericht vorgeschlagenen Worte "durch Ver­
ordnung" abstimmen und sodann über die 
Annahme der Worte "durch Verordnung" , 
deren Streichung von den Abgeordneten 
Dr. van Tongel und Genossen verlangt wird. 

Ich bitte jene Frauen und Herren, die dem 
Absatz 6 in der Fassung des Ausschußberichtes, 
jedoch zunächst unter Weglassung der Worte 
"durch Verordnung", ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 
einstimmig angenommen. 

Ich lasse nunmehr über die im Ausschuß­
bericht vorgesehenen Worte "durch Ver­
ordnung" abstimmen und bitte jene Frauen 
und Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Das ist 
die Zweidrittelmehrheit . Damit ist der 
Streichungsantrag gefallen. 

Artikel 1 19  a Abs. 7 erster Satz ist unbe­
stritten. 

Ich bitte daher jene Frauen und Herren, 
die hiezu ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Dies ist die Einstim­
migkeit. Das ist angenommen. 

Es liegt mir nunmehr ein Zusatzantrag der 
Abgeordneten Dr. van Tongel und Genossen vor, 
nach diesem ersten Satz zwei neue Sätze ein­
zufügen. 

Ich lasse über diesen Zusatzantrag der 
Abgeordneten Dr. van Tongel und Genossen ab­
stimmen und bitte jene Frauen und Herren, 
die hiezu ihre Zustimmung geben, sich von 
den Sitzen zu erheben. - Dies ist die Minder­
heit . Abgelehnt. 

Ich lasse nunmehr über den restlichen Teil 
des Absatzes 7 in der Fassung des Ausschuß­
berichtes abstimmen und bitte jene Frauen 
und Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, 

sich von den Sitzen zu erheben. - Dies ist 
die Zweidrittelmehrheit. Angenommen. 

Zu den weiteren Teilen des Gesetzentwurfes 
liegen keine Abänderungsanträge mehr vor, 

Ich lasse daher über diese restlichen Teile 
sowie über Titel und Eingang des Gesetz­
entwurfes in der Fassung des Ausschuß­
berichtes abstimmen und bitte jene Frauen 
und Herren, die hiezu ihre Zustimmung geben, 
sich von den Sitzen zu erheben. - Dies ist 
einstimmig angenommen. 

Der Gesetzentwurf ist mit der erforderlichen 
Zweidrittelmehrheit in z weiter  Lesung b e­
s c h l o s s en.  

Der Berichterstatter beantragt die sofortige 
Vornahme der dritten Lesung. 'Vird dagegen 
ein Einwand erhoben ? - Dies ist nicht der Fall. 

Ich bitte jene Frauen und Herren, die dem 
vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter 
Lesung ihre Zustimmung erteilen, sich von 
den Sitzen zu erheben. - E i n s t i m m i g  
a n  g e n  0 m m e n .  Der Gesetzentwurf ist somit 
auch in dritter Lesung bei Anwesenheit der 
Hälfte der Mitglieder mit der erforder­
lichen Zweidrittelmehrheit beschlossen. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung 
über die zu diesem Gesetzentwurf eingebrachte 
E n t s c h l i e ß ung. 

Ich bitte jene Frauen und Herren, die der 
vorliegenden Entschließung, die dem Ausschuß­
bericht beigedruckt ist, ihre Zustimmung 
geben, sich von den Sitzen zu erheben. -
E i n s t i m m i g  ang e n o m m e n. 

2. Punkt : Bericht des Ausschusses für Land­
und Forstwirtschaft über die Regierungsvorlage 
(451 der Beilagen) : Bundesgesetz zur Bereini­
gung des Forstrechtes (Forstrechts-Bereini-

gungsgesetz) (766 der Beilagen) 

Präsident Wallner : Wir gelangen zum 
2. Punkt der Tagesordnung : Forstrechts­
Bereinigungsgesetz . 

Berichterstatter ist Herr Abgeordneter 
Stürgkh. Ich bitte ihn, zum Gegenstande zu 
berichten. 

Berichterstatter Stürgkh: Hohes Haus ! Es 
erscheint mir notwendig, eingangs festzu­
stellen, daß sich die Zuständigkeit des Bundes 
für die Erlassung dieses Gesetzes aus dem 
Artikel 10 Abs. 1 Z. 10 des Bundes-Verfas­
sungsgesetzes aus dem Jahre 1929 ergibt, nach 
welchem das Forstwesen in die Gesetzgebungs­
kompetenz des Bundes fällt. Es ist also nicht 
so, wie man jüngst in einer Zeitung lesen konnte, 
daß durch das Forstrechts-Bereinigungsgesetz 
das Forstwesen in die Kompetenz des Bundes 
"überführt" werden soll, sondern diese Kom-
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Stürgkh 
petenz ist bereits gegeben, und es gelten heute ' Seilwegegesetzes bezieht sich vielmehr auf 
in ganz Österreich in der Forstwirtschaft bun- Fragen, die bei der Erstellung des Entwurfes 
desgesetzliche Regelungen. des Forstrechts-Bereinigungsgesetzes zwar be-

Im Hinblick darauf, daß gerade die Frage sprochen, dann aber bewußt in den Entwurf 
der Kompetenz in Forstsachen im Verlaufe nicht aufgenommen worden sind, weil sie eben 
des letzten Jahres Gegenstand von verschie- überwiegend eine Angelegenheit der Boden­
denen Erörterungen gewesen ist, möchte ich reform darstellen, nämlich die Bringung von 
auch feststellen, daß der mit der Beratung des Produkten und Wirtschaftsgütern in den W'ald, 
Gesetzes befaßte Unter ausschuß sich ein- sowie die Inanspruchnahme von fremdem 
gehend mit den Wünschen der Bundesländer Grund für die Errichtung einer dauernden 
Tirol und Vorarlberg befaßt und sich bemüht forstlichen Bringungsanlage. Es wird daher 
hat, ihnen entgegenzukommen. Die diesbezüg- begrüßt, wenn diese derzeit gesetzlich nicht 
lichen Regelungen haben sodann auch die geregelten Tatbestände, welche für die Wald­
Zustimmung des Abgeordneten Fink erhalten, bewirtschaftung in manchen Fällen von Be­
der besonders nachdrücklich für den Stand- deutung sein können, nunmehr im Zuge der 
punkt der westlichen Bundesländer eingetreten Bodenreformgesetzgebung eine Regelung er­
ist. fahren, und deshalb ist in keiner Weise durch 

Wenn am vergangenen Sonntag in einer 
Tageszeitung zu lesen war, daß der Lanci.wirt­
schaftsausschuß des Padaments den forst­
lichen Gesetzentwurf angenommen habe, ob­
wohl "wegen dieses Gesetzentwurfes eine 
Feststellungsklage beim Verfassungsgerichtshof 
anhängig ist" und damit der Nationalrat 
erstmals wissentlich das Risiko auf sich nehmen 
soll, "ein in seinen \vesentlichen Punkten 
verfassungswidriges Gesetz zu beschließen" , 
so muß hier ausdrücklich festgestellt werden, 
daß diese Behauptungen unrichtig sind. Bei 
der Prüfung des Gesetzentwurfes wurde auf 
diesen Sachverhalt sehr wohl Rücksicht ge­
nommen, der sich in Wirklichkeit folgender­
maßen darstellt : 

Das Bundesland V orarlberg hat beim Ve1'­
fassungsgerichtshof einen Antrag auf Fest­
stellung der Zuständigkeit des Landes für dio 
Erlassung eines Gesetzes über forstwirtschaft­
liehe Güter- und Seilwege eingebracht, welchem 
ein beiliegender Gesetzentwurf zugrunde liegt, 
der eine Abänderung des Vorarlberger Güter­
und Seilwege-Landesgesetzes vorsieht. Im 
Artikel II des Gesetzentwurfes heißt es,  daß 
bundesgesetzliche Regelungen auf dem Gebiet 
des Forstwesens hiedurch nicht berührt wür­
den. Da sich das Güter- und Seilwegegesetz 
auf den Kompetenztatbestand der Bodenreform 
gründet, kann es somit hier überhaupt nur um 
l1'ragen gehen, wo Bodenreform und Forst­
wesen Berührungspunkte haben, wie das im 
Entwurf des Forstrechts-Bereinigungsgesetzes 
lediglich am Rande, nämlich in den §§ 9 und 12,  
der Fall ist. 

Aber auch hier bestehen keine eigentlichen 
Streitpunkte, weil der § 9 des Forstrechts­
Bereinigungsgesetzes nichts anderes als eine 
Neufassung des seit über 100 Jahren geltenden 
§ 24 des alten Forstgesetzes, betreffend die 
Bringung von Holz über fremden Grund, dar­
stellt. Die Absicht der Vorarlberger Landes­
regierung nach N ovellierung ihres Güter- und 

den diesbezüglichen Antrag aus Vorarlberg, 
welcher - das möchte ich nochmals hervor­
heben - ein Vorarlberger Landesgesetz im 
Auge hat, eine Kollision mit der hier vor­
liegenden Regierungsvorlage gegeben. 

Im übrigen darf gesagt werden, daß der 
vorliegende Gesetzent�wurf den ersten größeren 
Schritt zu einer Erneuerung des österreichi­
schen Forstrechtes darstellt, an \",elcher bereits 
seit 12 Jahren gearbeitet wirq. 

Schon im Jah�e 1950 hat das Bundesministe­
rium für Land- und Forstwirtschaft den ersten 
Entwurf einer Forstgesetznovelle ausgearbei­
tet , mit vi:elcher damals beabsichtigt war, die 
in Österreich geltenden reichsdeutschen Vor­
schriften über die Bekämpfung der Wald­
brände durch österreichisches Recht zu er­
setzen. Bereits ein Jahr später erfolgte die 
Verfassung einer erweiterten Novelle, in welche 
auch Personalbestimmungen eingebaut waren, 
wobei es interessant ist, festzustellen, daß die 
damaligen Absichten dahin gingen, die ge­
samten Fragen der Ausbildung und AnsteJIung 
von Forstpersonal in nur zwei Paragraphen zu 
regeln. 

Im Jahre 1953 wurde eine neuerdings er­
weiterte Fassung in Form von zwei Entwürfen 
eines Walderhaltungsgesetzes und eines Forst­
wirtschaftsförderungsgesetzes erarbeitet, ,vel­
ehe auch weiter bearbeitet wurden und in die 
Regierungsvorlage eines Forstgesetzes 1 956 
einmündeten, deren parlamentarische Behand­
lung wegen vorzeitiger Beendigung der damali. 
gen Gesetzgebungsperiode allerdings nicht mehr 
möglich war. 

Die nunmehrige Gesetzesvorlage beschäftigt 
sich mit einer ganzen Anzahl von forstlichen 
Fragen und greift damit einen Teil aus jenem 
Gesamtkomplex heraus, der als Forstrechts­
erneuerung anzusprechen ist. Es sollte mit 
dieser Teillösung erreicht werden, eine Fülle 
von Problemen, deren Lösung fachlich ein­
facher erschien, einer gesetzlichen Neuordnung 
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zuzuführen, ohne hie bei warten zu müssen, 
bis auch über die letzten schwierigen Fragen 
eine einheitliche Auffassung erzielt werden 
konnte. Wenn das Hohe Haus heute dieser 
Vorlage seine Zustimmung erteilt, dann ist 
der Weg frei für di e Behandlung der noch 
offenen, nicht minder wichtigen forstrecht­
lichen Fragen. (Präsident H i I I  e g e i  s t über­
nimmt den Vorsitz.) 

Die Gesetzesvorlage enthält dreierlei Ziel­
setzungen : 

1 .  will sie reichsdeutsche Vorschriften, wel­
che derzeit noch in Österreich geltendes 
Recht sind, durch österreichische Vorschriften 
ersetzen und den österreichischen Verhält­
nissen anpassen ; 

2. will sie eine Reihe von Bestimmungen des 
alten österreichischen Forstgesetzes aus dem 
Jahre 1852 und der darauf aufbauenden Aus­
führungsbestjmmungen durch neue Regelungen 
ersetzen, welche der wirtschaftlichen Ent­
wicklung und dem technischen Fortschritt 
Rechnung tragen ; 

3. sollen Rechtsgebiete, die derzeit über­
haupt über keine gesetzliche Basis verfügen, 
wie zum Beispiel die Försterausbildung und 
die forstlichen Bringungsgenossenschaften, eine 
gesetzliche Regelung erfahren. 

Aus diesem Sachverhalt kann ersehen wer­
den, daß die gegenständliche Regierungs­
vorlage tatsächlich eine "Bereinigung" des 
Forstrechtes im Auge hat und daß sowohl 
in rechtlicher wie auch in sachlicher Hinsicht 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes in klarer 
und übersichtlicher Form auf dem Gebiet des 
Forstwesens sodann folgende Gesetze Gültig­
keit haben würden : das Forstrechts-Bereini­
gungsgesetz und die beiden als erste und 
zweite Forstgesetzetappe jüngst beschlossenen 
forstlichen Gesetze, nämlich das forstliche 
Saatgutgesetz und das Gesetz zum Schutz des 
Waldes bei der Ein- und Durchfuhr von Holz ; 
die § §  1 bis 2 1  des Forstgesetzes aus 1852, 
die länderweise verschiedenen Gesetze, zumeist 
Waldschutzgesetze genannt, welche Vorschrif­
ten über die Anmeldepflicht und die Regelung 
der Holzschlägerungen enthalten. 

Es wird Aufgabe der vierten Forstgesetz­
etappe sein, neben der vorgesehenen Neu­
regelung einer ganzen Anzahl von Problemen 
auch eine Zusammenfassung und gegenseitige 
Anpassung des gesamten so dann geltenden 
Forstrechtes vorzunehmen. 

Der vom Landwirtschaftsausschuß einge­
setzte Unterausschuß hat sich in 13 Sitzungen 
mit der Regierungsvorlage beschäftigt und 
diese einer eingehenden Beratung unterzogen. 
Ich möchte in diesem Zusammenhang die 
erfreuliche Feststellung machen, daß das Forst­
rechts-Bereinigungsgesetz den Beweis dafür 

gibt, daß das Parlament durchaus in der 
Lage ist, von sich aus in sachlichen Beratungen, 
bei welchen parteipolitische Überlegungen 
keineswegs im V ordergrund gestanden sind, 
zu Ergebnissen zu kommen, die sowohl dem 
öffentlichen Interesse als auch dem berechtig­
ten Wunsche der daran beteiligten Beruf.s­
stände Rechnung tragen. 

Der Unterausschuß hat im Sinne dicHer 
Beratungen eine ganze Reihe von Abällde­
rungsanträgen gestellt, welche vom Landwirt­
schaftsausschuß in seiner Sitzung am 4. Juli 
gebilligt und in dieser Form dem Hohen Haus 
zugeleitet worden sind. 

Es ergibt sich daraus eine in einer Reihe 
von Punkten abgeänderte Regierungsvorlage, 
welche dem Hohen Haus heute zur Beschluß­
fassung vorliegt. 

Darin behandelt der Abschnitt I die Brin­
gung zu Lande und der Abschnitt 11 die 
Bringung zu Wasser. Rie bei werden für die 
Errichtung von Bringungsanlagen ein im 
forsthoheitlichen Interesse erforderliches Be­
willigungsverfahren angeordnet und allge­
meine Grundsätze für den Bau dieser Anlagen 
aufgestellt. Diese Materie war bisher nicht 
gesetzlich geregelt. 

Weiters enthält der Abschnitt I den bereits 
erwähnten § 9 als Neufassung der jetzt bereits 
geltenden Bestimmung hinsichtlich ,der Brin­
gung von Holz über fremden Grund. 

Die §§ 1 1  und 16 stellen ebenfalls neues 
Recht dar, nämlich die Bestimmung über ' 
Bringungsgenossenschaften, da es SIch in der 
Praxis der letzten Jahre herausgestellt hat, 
daß der Forstwegebau in sehr vielen Fällen 
nur durch gleichlaufende privatwirtschaft­
liehe Entschlüsse einer Mehrzahl von Wald­
besitzern durchführbar und die Errichtung 
einer solchen gemeinschaftlichen Bringungs­
anlage auf zweckmäßigste Weise genossen­
schaftlich vorzunehmen ist. 

In den §§ 17 bis 22 wurde das heute bereittl 
geltende Triftrecht neu und auch kürzer 
gefaßt. 

Die Abschnitte 111 und IV regeln den Wald­
brandschutz beziehungsweise den Schutz gegen 
Forstschädlinge, wofür sowohl im alten Forst­
gesetz wie auch in einer Reihe von reichs­
deutschen Gesetzen bereits ähnliche Bestim­
mungen vorgesehen waren. Hier sind auch 
die §§ 28 und 29 über den Kostenersatz für 
jene Aufwendungen enthalten, welche an­
läßlich von Waldbränden durch das Aufgebot 
der Gemeindebewohner entstehen können. 

Der Ausschuß hat keine Möglichkeiten 
gesehen, die Bestimmungen der Regierungs­
vorlage abzuändern, obgleich sie in dieser 
Fassung - da die gesamten diesbezüglichen 
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Kosten auf die Summe der Waldbesitzer der 
betreffenden Gemeinde zu überwälzen sind, 
ohne daß sich die öffentliche Hand an solchen 
als Katastrophenaktionen zu bezeichnenden 
Maßnahmen zu beteiligen hätte - als unbe­
friedigend betrachtet wllrden. 

Es wird deshalb dem Hohen Haus auch ein 
Entschließungsantrag vorgelegt, der auf die 
Einführung einer allgemeinen Waldbrandver­
sicherung in Anlehnung an bewährte Vorbilder 
hinzielt, wobei das öffentliche Interesse, das 
die Allgemeinheit an der Erhaltung des Waldes 
hat, in geeigneter finanzieller Weise so dann 
zum Ausdruck kommen müßte. 

Der Abschnitt V enthält das Verbot des 
Großkahlhiebes und der Abholzung hiebs­
unreifer Bestände sowie einschränkende Maß­
nahmen bei der Christbaumnutzung. 

Im Abschnitt VI sind Sonderbestimmungen 
für die Bundesländer Oberösterreich und 
Steiermark zusammengefaßt, und zwar des­
wegen, weil im ganzen Bundesland Ober­
österreich und in den südöstlichen Teilen der 
Steiermark keine Schlägerungsanmeldepflicht 
besteht und durch die in der j etzigen Vorlage 
vorgesehene Aufhebung des reichsdeutschen 
Waldverwüstungsgesetzes dort die Holzschlä­
gerungen jeglicher Kontrolle entzogen wären. 

Der Unterausschuß ist in diesem Punkt 
nach eingehenden Beratungen zu dem Er­
gebnis gekommen, für diese Gebiete die 
Bestimmungen des erwähnten reichsdeutschen 
Waldverwüstungsgesetzes hinsichtlich der Be­
schränkung der Schlägerungen in einer modi­
fizierten Form in Geltung zu belassen und hie­
bei insbesondere die Gültigkeit, die bisher 
nur für Wälder über 10 Hektar gegeben war, 
auf Wälder von 2 Hektar aufwärts auszu­
dehnen. Mit dieser Bestimmung soll bewußt 
eine Übergangslösung geschaffen werden, da �ie 
Regelung des Nutzungsumfanges Gegenstand 
der vierten Forstgesetzetappe sein wird und 
deshalb keinesfalls präjudiziert werden soll. 

Der Abschnitt VII enthält Bestimmungen 
über Forstorgane und Forstschutzorgane und 
gliedert sich in drei Teile, nämlich in die Be­
stimmungen über Forstschutzorgane und deren 
Rechte und Pflichten als öffentliche Wache, in 
die Regelung der Ausbildung des Forstpersonals 
sowie in die Regelung der Anstellungsverpflich­
tung von Forstpersonal durch die Waldbesitzer. 

Die Laufbahn der akademisch gebildeten 
Forstwirte war bisher bereits gesetzlich ge­
regelt ; die nunmehrige Vorlage sieht keine 
wesentliche Veränderung gegenüber dem der­
zeitigen Stand vor. 

Der Ausbildungsgang der zweiten Kategorie 
von Forstorganen, nämlich der Förster, ent­
behrte bisher einer ausreichenden rechtlichen 

Fundierung, welche die nunmehrige Vorlage 
schafft. Gegenüber der bisherigen Ausbildung, 
welche in einer zweij ährigen Vorlehre und 
dem Besuch einer zweijährigen Försterschule 
bestand, wird in Zukunft für die Ausbildung 
als Förster nach Absolvierung der Pflichtschule 
der Besuch eines einjährigen Grundlehrganges 
an einer Försterschule zur Einführung in den 
Beruf, sodann die Ableistung einer einjährigen 
Vorpraxis und schließlich der Besuch von 
zwei Jahrgängen an der Försterschule er­
forderlich sein. Nach mindestens zweijähriger 
praktischer Tätigkeit in einem Forstbetrieb 
ist sodann die Staatsprüfung für den Förster­
dienst zu absolvieren, womit die Berufs­
ausbildung für die Förster abgeschlossen ist. 

Sehr schwierige und umfangreiche Bera­
tungen haben sich im Zusammenhang mit den 
§§ 55 bis 59 ergeben, in welchen die Wald­
besitzer verpflichtet werden, zur Bewirtschaf­
tung ihrer Wälder Forstpersonal in bestimmter 
Anzahl und mit bestimmter Aus bildung zu 
beschäftigen . Derartige Regelungen gelten 
in verschiedener Form in fast allen Bundes­
ländern heute schon, sie sollten jedoch ver­
einheitlicht und auch dahin gehend erweitert 
werden, daß als anrechenbares Forstpersonal 
nicht mehr Forstschutzorgane ohne Ausbil­
dung, sondern nur mehr ausgebildete Förster 
und Forstwirte in Frage kommen und daß 
überdies der Kreis der davon betroffenen 
Forstbetriebe erweitert würde. 

Von seiten des Waldbesitzers wurde zwar 
die Richtigkeit und Zweckmäßigkeit, für die 
Bewirtschaftung des Waldes Fachpersonal 
heranzuziehen, nicht in Zweifel gezogen, und 
zwar schon deshalb nicht, weil die heute bei 
den Forstbetrieben beschäftigten Forstleute 
ihrer Zahl nach weit über das nach den der­
zeitigen gesetzlichen Vorschriften erforderliche 
Mindestmaß hinausgehen, es wurde jedoch als 
eine unerwünschte Härte und Einengung der 
privatwirtschaftlichen Dispositionsfreiheit an­
gekreidet, daß solche Anstellungsverpflich­
tungen gesetzlich vorgeschrieben werden, da 
dies in keinem anderen westeuropäischen Land, 
einschließlich Schweden, üblich ist und auch 
kein anderer österreichischer Wirtschaftszweig 
auch nur annähernd ähnliche gesetzliche Lasten 
auferlegt bekommt. 

Bekanntlich ist die diesbezüglich weitest­
gehende Vorschrift auf anderen Gebieten dann 
gegeben, wenn die Ausübung eines Gewerbe::;, 
einer Konzession oder ähnlichem an das Vor­
handensein einer einzigen, mit bestimmten 
Fähigkeiten und persönlichen Eigenschaften 
ausgestatteten Person verbunden wird. Für 
die Forstwirtschaft hingegen schreibt das Ge­
setz nicht nur das Vorhandensein eines aka­
demisch ausgebildeten Forstwirtes als Wirt-
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schaftsführer vor, sondern eH verlangt für 
größere Betriebe eine Vervielfachung dieser 
Wirtschaftsführer und überdies in allen Fällen 
die zusätzliche Anstellung einer ganzen An­
zahl von Förstern zur Unterstützung dieser 
Wirtschaftsführer. 

Die berufsständischen Vertretungen der 
Forstangestellten haben darauf verwiesen, daß 
ihnen im Hinblick auf das öffentliche Interesse, 
das mit der Waldwirtschaft verbunden ist, 
bei der Bewirtschaftung der Wälder eine 
erhöhte Verantwortung zukommt und daß sie 
diese Verantwortung nur dann zu tragen 
imstande sind, wenn Forstpersonal in solcher 
Anzahl angestellt ist, daß es die anfallenden 
Arbeitsaufgaben bewältigen kann. 

Bei Würdigung der beiderseitigen Stand­
punkte hat der Ausschuß zu den §§ 56 und 57 
unter Zugrundelegung eines gemeinsamen Vor­
schlages der Wald besitzer und der Angestell­
tenschaft eine Reihe von Abänderungsan­
trägen gestellt . Es soll damit zum Ausdruck 
gebracht werden, daß im Hinblick auf das öffent­
liche Interesse, das die Allgemeinheit an der 
Erhaltung des Waldes und seiner ordnungs­
gemäßen Bewirtschaftung hat, die gesetz­
liche Verpflichtung gerechtfertigt erscheint, 
für diesen Wald eine von Fachleuten vorge­
nommene und damit sachgemäße Bewirtschaf­
tung zu verlangen. 

Die Wahl der jeweiligen Begrenzungen 
und auch die Bestimmungen des § 57, welche 
Anpassungsmöglichkeiten an die wirtschaft­
lichen Gegebenheiten und an die einzelbe­
trieblichen Notwendigkeiten vorsieht, sollen 
jedoch zum Ausdruck bringen, daß die 
Pflicht zur Bestellung von Forstpersonal nur 
aus forsthoheitlichen Überlegungen heraus 
zu dekretieren ist und daß alle darüber 
hinausgehenden privatwirtschaftlichen Über­
legungen hiebei außer Betracht bleiben müssen. 
Es kann nämlich keinesfalls Aufgabe des Ge­
setzgebers sein, dem Waldbesitzer vorzu­
schreiben, wieviel Forstpersonal er benötigt , 
um alle die vielen, zumeist in der rein pri­
vatwirtschaftlichen Sphäre liegenden Arbeits­
vorgänge im Wald, am Holzlagerplatz , beim 
Wegebau, in der Kanzlei, bei der Personal­
betreuung und auf ähnlichen Gebieten er­
füllen zu können. Vom forsthoheitlichen 
Standpunkt aus besteht nur Interesse an der 
gesetzlichen Verankerung von Personalan­
stellungen in einem solchen Mindestausmaß, 
daß die Erfüllung der im öffentlichen Interesse 
gelegenen Abwicklungen innerhalb des Forst­
betriebes gewährleistet ist. Selbstverständlich 
stehen auch diese Abwicklungen dem Umfang 
nach in einem Zusammenhang mit der Inten­
sität der Bewirtschaftung, weshalb als Kri­
terium für die Verpflichtung zur Anstellung 

von Forstpersonal in der Vorlage nicht nur 
die Flächen, sondern auch die Einschlag­
summen herangezogen wurden. Die Ver­
pflichtung zur Bestellung von Forstpersonal 
besteht - im Gegensatz zu dem seinerzeit 
ins Begutachtungsverfahren gegebenen Ent­
wurf - nunmehr auch für die Schutz- und 
Ban n wälder , sodaß gerade auf jenen Flächen, 
an deren ordnungsgemäßer Bewirtschaftung 
ein besonderes öffentliches Interesse besteht, 
eine solche auch tatsächlich gewährleistet 
erscheint. 

Die Abschnitte VIII und IX regeln die Or­
ganisationsfragen der Försterschulen und der 
Forstlichen Bundesversuchsanstalt, wofür bis­
her keine gesetzliche Basis vorhanden war. 

Im Abschnitt X sind Bestimmungen über 
die behördliche Überwachung der Wälder, 
über die Forstfreveltatbestände und sonstige 
Verwaltungsübertretungen sowie die Über­
gangsbestimmungen enthalten. In diesem 
Abschnitt findet sich auch die Aufhebung 
von Rechtsvorschriften und die Zusammen­
stellung der unberührt bleibenden forstgesetz­
lichen Regelungen. 

Das Inkrafttreten des Bundesgesetzes ist 
für den 1 .  März 1963 vorgesehen. 

Ich habe bereits mehrmals erwähnt, daß 
das vor liegende Forstrechts-Bereinigungsgesetz 
nur eine Etappe in der gewünschten Forst­
rechtserneuerung darstellt. Der Ausschuß hat 
daher auch einen Entschließungsantrag vor­
gelegt, wonach die Bundesregierung gebeten 
wird, innerhalb von zwei Jahren eine ab­
schließende Regierungsvorlage über die Forst­
rechtserneuerung der gesetzgebenden Körper­
schaft zuzuleiten. Ich glaube, daß der National­
rat seine forstgesetzgeberischen Arbeiten, die 
nach jahrzehntelanger Pause gerade in dieser 
Gesetzgebungsperiode in drei Bundesgesetzen 
zum Ausdruck kommt, nicht besser abschließen 
kann als damit, daß er sich zum Anwalt 
der Allgemeinheit ebenso wie der Forstwirt­
schaft macht und für einen möglichst raschen 
Abschluß der Forstrechtserneuerung ein­
tritt. Er kann diesen Wunsch auch in sach­
licher Hinsicht vertreten, da der vorgegebene 
zweijährige Zeitplan vom Herrn Bundes­
minister Dipl.-Ing. Hartmann selbst bei der 
Forstvereinstagung in Melk am 26. Juni dieses 
Jahres als Arbeitsvorhaben für sein Ministe­
rium in Aussicht gestellt wurde. 

Diese letzte Forstgesetzetappe wird vor 
allem den großen Problemkreis der Bauern­
waldbewirtschaftung behandeln müssen und 
hiebei nicht nur auf die Ergebnisse der öster­
l'eichischen Waldstandsaufnahme Bedacht zu 
nehmen haben, sondern aller Voraussicht 
nach auch bereits die ersten Ergebnisse der 
kontinuierlichen österreichischen Forstinventur 
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einkalkulieren können, welche bekanntlich 
im Vorjahr angelaufen ist und über die laufenden 
Veränderungen im österreichischen Waldbe­
stand Aufschluß geben soll. 

Diese vierte Etappe, welche gerade in den 
Fragen der N achhaltigkeit der Waldnutzungen, 
der Wohlfahrtswir kungen des Waldes sowie 
des Wildbach- und Lawinenschutzes dem 
Waidbesitz im Interesse und zum Wohle 
der Allgemeinheit Lasten auferlegen wird 
müssen, wird aber auch an der Tatsache nicht 
vorbeigehen können, daß diese Allgemeinheit 
für den Wald, seine Erhaltung und seine 
ordnungsgemäße Bewirtschaftung ihrerseits 
entsprechende positive und fördernde Maß­
nahmen zu setzen hat. 

Die Behandlung des Forstrechts-Bereini­
gungsgesetzes in diesem Hohen Haus zum 
heutigen Zeitpunkt erscheint mir für die Wirt­
schaftspolitik unseres Landes symbolisch und 
daher von besonderer Bedeutung zu sein. 
Stehen wir doch am Vorabend eines großen 
europäischen Marktes, in dem das österreichi­
sche Holz eine nicht zu unterschätzende Rolle 
zu spielen haben wird. Daß der österreichi­
sche Gesetzgeber gerade zu diesem Zeitpunkt 
sich mit der Neuordnung der forstlichen Ver­
hältnisse beschäftigt, stellt ihm sicherlich kein 
schlechtes Zeugnis aus und unterstreicht die 
Notwendigkeit, auch in vieler anderer Hinsicht 
den forstwirtschaftlichen und forstpolitischen 
Überlegungen mehr Raum als bisher zu geben. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirt­
schaft hat in seiner Sitzung am 5. Juli 1962 
nach einer Debatte, in der außer dem Bericht­
erstatter die Abgeordneten Grießner, Lackner, 
Dipl.-Ing. Dr. Scheuch und Dipl. -Ing. Strobl 
sowie der Bundesminister für Land- und Forst­
wirtschaft Dipl. -Ing. Hartmann und der Aus­
schußobmann das Wort ergriffen, den Gesetz­
entwurf in der dem Ausschußbericht bei­
gedruckten Fassung einstimmig angep.ommen. 

Ferner hat der Ausschuß für Land- und 
Forstwirtschaft zwei Entschließungsanträge 
angenommen, die bereits dem Unterausschuß 
vorlagen ; sie sind dem Bericht beigegeben. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirt­
schaft stellt somit den Antrag, der National­
rat wolle 

1 .  dem dem Ausschußbericht angeschlosse­
nen Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zu­
stimmung erteilen und 

2. die diesem Bericht beigedruckten E n t-
s c h l i e  ß u n g e n  annehmen. 

. 

Schließlich stelle ich den Antrag, General­
und Spezialdebatte unter einem abzuführen. 

Präsident Hillegeist : Der Herr Bericht­
erstatter beantragt, General- und Spezial-

de batte unter einem durchzuführen. - Ein 
Einwand wird dagegen nicht erhoben. Wir 
werden so verfahren. 

Wir gehen in die Deb atte ein. Zum Wort 
gemeldet hat sich der Herr Abgeordnete 
Dipl. -Ing. Dr. Scheuch. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Scheueh : Hohes 
Haus ! Der vorliegende Gesetzentwurf war 
hinsichtlich seiner parlamentarischen Vor­
bereitung nicht "koalitionsgebunden" , so ndern, 
wie man in der Koalitionssprache sagt, "frei­
gegeben" . Der Grund, warum diese Vorlage 
nicht unter die übliche Koalitionsbindung 
gestellt wurde, dürfte darin zu suchen sein, 
daß dieser Teil des Forstrechtes nur einen 
sehr kleinen Raum für politische Aspekte 
gegeben hätte und daß andererseits die 
gesamte Materie an sich schon zu einer strengen 
Sachlichkeit verpflichtet. 

Die Tatsache, daß der Unterausschuß, wie 
schon der Herr Berichterstatter gesagt hat, 
13 Sitzungen benötigte, um in einer gründ­
lichen Beratung dieses Gesetz zu verabschie­
den, veranlaßte einen Koalitionspolitiker zu 
der Äußerung : wenn es gebunden gewesen 
wäre, wäre es bedeutend schneller gegangen. 

In den Erläuternden Bemerkungen zum 
Forstrechts-Bereinigungsgesetz wird angeführt , 
daß es gelungen sei, eine wesentliche Bereini­
gung vorzunehmen, wenngleich auch noch 
ältere österreichische Vorschriften weiter gelten 
sollen. Wenn daraus abgeleitet wurde, daß 
der Titel "Forstrechts-Bereinigungsgesetz" da­
mit voll gerechtfertigt wäre, so muß ich darauf 
hinweisen, daß dieser Auffassung schon von 
mehreren Seiten nachhaltig widersprochen 
wurde. Es wurde darauf hingewiesen, daß man 
hier einen Ganzheitsbegriff für eine Rechts­
materie gesetzt habe, die in Wirklichkeit nur 
ein beachtliches Teilgebiet des Forstrechtes 
regelt. Der Titel "Forstrechts-Bereinigungs­
gesetz" ist, um mich forstlich auszudrücken, 
ein Griff nach den Wipfeln, die erst in einem 
neuen Parlament zu einer abschließenden 
Forstrechtserlleuerung und -kodifizierung ge­
beugt werden müssen. 

Das Forstrechts-Bereinigungsgesetz ist zwei­
fellos ein Teil eines großen und bedeutsamen 
Gesamtkonzeptes des Bundesministeriums für 
Lalld- und Forstwirtschaft, und ich muß sagen, 
daß bereits die ersten Etappen die gesamte 
Forstrechtserneuerung mit Erfolg eingeleitet 
haben. 

Es wird allerdings noch Jahre erfordern, 
bis das Forstsaatgutgesetz vom Jahre 1960 
praktisch wirksam wird, weil ja sein Wirksam­
werden erst über die Selektion und Samen­
gewinnung und über die Pflanzenzucht reali­
siert werden kann. Das Gesetz über den 
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Schutz des Waldes vor Forstparasiten war 
zweifellos ein notwendiger Vorgriff zu der 
heutigen Gesetzesvorlage . Über den Inhalt 
der heutigen Regierungsvorlage hat der Herr 
Berichterstatter so ausführlich gesprochen, daß 
ich es mir ersparen kann, auf einzelne Bestim­
mungen noch näher einzugehen, aber eines 
muß ich Ihnen sagen : Die politisch und die 
forstwirtschaftlieh und forstrechtlich ent­
scheidende Etappe liegt erst vor uns. Bei der 
entscheidenden Resteta.ppe handelt es sich ja 
um die einheitliche Regelung der forstwirt­
schaftlichen und forstrechtlichen Maßnahmen, 
um die Begriffe Forstzwang, Schutz wald und 
Bannwald, und insbesondere wird über die 
ganz bedeutende Fra.ge der gesetzlichen Ver­
ankerung der Forstwirtschaftsförderung zu 
entscheiden sein. 

Bisher war das österreichische Forstrecht im 
wesentlichen auf das Reichsforstgesetz vom 
Jahre 1852 aufgebaut und auf die verschiedenen 
Forstwaldschutzgesetze und Walderhaltungs­
gesetze, welche die einzelnen Bundesländer 
seinerzeit erlassen haben, als die Zuständig­
keit der forstlichen Ausführungsgesetzgebung 
noch bei den Ländern gelegen war. Im Jahre 
1925 kam dann das Forstrecht in die aus­
schließliche Bundeskompetenz, und damit wur­
den die vorher von den Bundesländern er­
lassenen Landesgesetze Bundesgesetze . 

Ich darf dar an erinnern, daß in der Präambel 
zum Reichsforstgesetz vom 3. Dezember 1852 
eine klassische Formulierung zu finden ist, die 
auch noch heute, nach über l lO Jahren, voll­
kommen zeitgemäß ist. Diese Präambel sagt : 
Die Sicherstellung der in alle Lebensverhält­
nisse eingreifenden Holzbedürfnisse hat der 
Regierung stets die Verpflichtung auferlegt, 
dem besonderen Schutz des Eigentums, für 
die Erhaltung und Pflege der Wälder und Holz­
pflanzungen durch eigene Gesetze und Ver­
ordnungen Rechnung zu tragen. - Hier wird 
also schon vor l l O Jahren die Symbiose 
zwischen wirtschaftlichen und allgemeinen 
Interessen ausgesprochen. Es wird weiterhin 
gesagt, daß Grund- und Waldeigentum un­
beschadet der öffentlichen Interessen gesichert 
sein muß, und weiters wird im Grundsatz aus­
gesprochen, daß ein Waldeigentümer über seinen 
Wald nur insoweit frei verfügen kann, als das 
Interesse der Gesamtheit hiedurch nicht verletzt 
wird. Vom volks wirtschaftlichen Standpunkt aus 
bestehen nach wie vor zwei Notwendigkeiten : 
erstens die Sicherung einer nachhaltigen höchst­
möglichen Produktion und zweitens die abso. 
lute Sicherung der Wohlfahrtswirkungen unse· 
res Waldes. 

Für jene Mitglieder des Hohen Hauses, 
' welche sich weniger mit agrar. und forst. 
politischen Fragen beschäftigen, möchte ich 

einen ganz kurzen volkswirtschaftlichen Hin· 
weis geben : Die österreichische Waldfläche hat 
ein Ausmaß von 3 , 1 40.000 ha. Die Wald. 
fläche gliedert sich auf in 72 Prozent Privat· 
wald, 12 Prozent Gemeinde· und Körper. 
schaftswald und 16 Prozent Bundesforste. 

Rund ein Fünftel der österreichischen Be. 
völkerung lebt von der forstlichen Erzeugung, 
lebt von der industriellen und gewerblichen 
Weiterverarbeitung, lebt vom Holzhandel, vom 
Holztransport und vom Transport der forst· 
lichen Produkte. Der nachhaltige Einschlag 
wird durchschnittlich mit 8 Millionen Fest· 
meter angegeben. 

Entsprechend den Funktionen, die der Wald 
in allen Lebensbereichen zu erfüllen hat, muß 
die Forstpolitik in dreifacher Richtung ge· 
sehen werden : Erstens Sicherung und Ver. 
mehrung der Holzproduktion, Erhöhung der 
Holzreserven ; zweitens Sicherung der Wohl. 
fahrtswirkungen des Waldes und drittens die 
Stärkung aller aus dem Walde abgeleiteten 
und von ihm abhängigen Existenzgrundlagen, 
besonders aber der bäuerlichen Betriebe. Ich 
möchte hier grundsätzlich feststellen, daß 
unter Forstpolitik keineswegs nur die Len· 
kungs. und Ordnungsrnaßnahmen des Staates 
allein verstanden werden können, sondern daß 
gleichzeitig auch alle berufsständischen und 
körperschaftlichen Kräfte organisiert und akti· 
viert werden müssen. 

Ich möchte insbesondere auch eines be· 
tonen : Wenn man dem Waldbesitzer im Inter. 
esse der Wohlfahrtswirkungen des Waldes 
bestimmte Ordnungsprinzipien auferlegt, dann 
muß man mit gleichem Rechte verlangen, daß 
diese Ordnungsprinzipien auch von allen jenen 
respektiert und eingehalten werden, welche 
mittelbar oder unmittelbar die W ohlfahrts­
wirkungen des Waldes in Anspruch nehmen. 

Leider ist es im Rahmen der Beratungen 
nicht gelungen, die Waldnutzungs- und Wald. 
erhaltungsgesetze der einzelnen Bundesländer 
auf einen Nenner zu bringen. Eine gewisse 
Anlläherung wurde dadurch erzielt, daß für 
Steiermark und Oberösterreich Sonderbestim­
mungen vorgesehen wurden. Daß Oberöster­
reich trotz des bisherigen Fehlens eines Wald­
erhaltungs- oder Waldnutzungsgesetzes wald­
baulich so in Ordnung geht, ist zweifellos ein 
schönes Zeugnis für die gute 0 berösterreichische 
Waldgesinnung, ab�r auch irgendwie ein Be· 
weis für eine relativ günstige Wirtschafts. 
grundlage , die die bäuerlichen Betrie be in 
Oberösterreich besitzen. 

Über die Grundlagen für die Bestellung von 
Forstwirtschaftsführern und Förstern in den 
sogenannten Pflicht· und Försterbetrieben 
wurde in den Verhandlungen zwischen dem 
Wald. und Grundbesitzerverband und der 
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Gewerkschaft der Privatangestellten, Sektion 
Land- und Forstwirtschaft, ein einvernehm­
liches Ergebnis erzielt. Diese Vereinbarung 
fand dann ihre gesetzliche Verankerung im 
§ 57 dieser Vorlage. 

Der Herr Berichterstatter hat ausgeführt, 
daß die §§ 1 bis 21 des Reichsforstgesetzes 
vom Jahre 1852 weiter in Geltung bleiben. In 
Wegfall gekommen sind unter anderem auch 
jene Bestimmungen, die bisher den Vieh­
eintrieb in fremde Wälder sowie auch die 
Vornahme und den Vorgang der Viehpfändung 
geregelt haben. Nachdem diese Bestimmungen 
andererseits analog im bürgerlichen Gesetz buch 
bereits ihre Regelung gefunden haben, kann 
man nur zustimmen, wenn sie nunmehr aus 
dem Forstgesetz ausgeschieden sind. 

Der Zäsur ist aber auch der § 66 des Reichs­
forstgesetzes zum Opfer gefallen, den man all­
gemein den SchneefIuchtparagraphen nennt. 
Im § 66 des Reichsforstgesetzes ex 1852 war 
nämlich bisher ein forstgesetzlich verbrieftes 
Recht vorgesehen, daß man Vieh durch Ber­
gung im benach barten Wald drohender Gefahr 
entziehen kann und der vollführte Vieheintrieb 
nicht strafbar ist. 

Es geht also hier um ein altes Recht, das 
seit über 1 10 Jahren besteht. Es gibt dem Berg­
bauern und dem Almbauern die Möglichkeit, 
bei Katastrophenfällen, Schneeinbrüchen, Ha­
gel und ähnlichen Anlässen, sein Vieh recht­
zeitig in die unterliegenden Waldungen ein­
zubringen, ohne daß er sich damit einer straf­
baren Handlung schuldig machen würde. 

Ich bedaure es, daß dieser Paragraph weg­
gefallen ist. Man hat hier den Bergbauern 
wiederum ein altes Recht genommen, und ich 
weiß nicht, ob im Verwaltungsverfahren hiefür 
ein entsprechender Ausgleich gefunden werden 
kann. Man ist in Bergbauernkreisen ohnedies 
schon sehr beunruhigt darüber, daß nach dem 
neuen Bergbauernkataster eine Dezimierung 
der bergbäuerlichen Betriebe in Österreich ein­
getreten ist und eine Reduzierung von 1 67.000 
auf rund 122.000 zu verzeichnen ist. 

Ich möchte weiters sagen, daß das Forst­
gesetz insbesondere auch aus der Per­
spektive der Existenzfähigkeit der bäuerlichen 
Betriebe betrachtet werden muß. Nach der 
letzten Betriebszählung haben wir in Öster­
reich nur mehr 400.000 landwirtschaftliche 
Betriebe ;  davon werden nur mehr 274.000 
hauptberuflich geführt. Aber von den land­
wirtschaftlichen Betrieben in Österreich sind 
immerhin 249.000 Betriebe mit einem Wald­
anteil verbunden. Die betriebliche Einheit von 
Landwirtschaft und Wald ist in bergbäuer­
lichen Betrieben unserer Alpengebiete und 
Voralpengebiete der Regelfall. Landwirt-

schaftspolitik und Forstwirtschaftspolitik aber 
laufen im bäuerlichen Betrieb zusammen und 
müssen einander zweifellos gegenseitig er­
gänzen. 

Die vordringlichste Aufgabe der österreichi­
schen Agrar- und Forstwirtschaftspolitik be­
steht darin, aus Österreich ein Land le bens­
fähiger Europa-Bauern zu machen. Das ist 
keine unbefristete, sondern eine Termin­
aufgabe, die spätestens mit der Finalisierung 
des EWG-Agrarmarktes im Jahre 1970 zum 
Abschluß gekommen sein muß. Der lebens­
fähige Europa-Betrieb,  der lebensfähige 
Europa-Hof, das muß Programm, Weg, Ziel 
und Vollendung der österreichischen Agrar­
und Forstwirtschaftspolitik sein. 

In unseren Alpenländern besitzen zweifel­
los meist nur jene Betriebe wirklich echte 
Lebensfähigkeit, die bei ihrem Hof auch 
einen entsprechenden Waldanteil haben. Nach 
unserer Auffassung ist es notwendig, eine 
Reform der bisherigen Strukturverbesserungs­
maßnahmen durchzuführen, und es ist zweifel­
los für einen großen Teil unserer landwirt­
schaftlichen Betriebe unerläßlich geworden, 
ihre Existenzgrundlage mit einer Waldauf­
stockung zu verbessern. Wir sind der Auf­
fassung, daß freiwerdende Waldgrundstücke, 
wo es die regionalen und die betrieblichen 
Notwendigkeiten erfordern, in ähnlicher Weise , 
wie dies in einigen Bundesländern 
bei landwirtschaftlichen Grundstücken bereits 
geschieht, auf gesetzlicher Grundlage zur 
Aufstockung dieser Betriebe und deren dauern­
der Existenzsicherung heranzuziehen sind. 
Der N achhaltigkeitsgrundsatz für diesen auf­
gestockten Bauernwald wird hiebei als zwin­
gend vorausgesetzt. 

Ich darf aber darauf verweisen, daß eine 
solche Strukturverbesserung nicht nur an 
sich eine Einkommenssteigerung herbeiführen 
würde, sondern daß bei der forstlichen Eigen­
arbeit auch der Arbeitsverdienst je Tag 
das Dreifache von dem bei der landwirt­
schaftlichen Arbeit b�trägt. 

Es müssen also hier vollkommen neue Wege 
beschritten werden, und ich möchte darauf 
aufmerksam machen, daß diese Frage außer­
ordentlich dringend geworden ist. 

Die größte Aufgabe, die bei der künftigen 
Etappe des Forstrechtes zu lösen sein wird, 
ist die Sicherung und waldwirtschaftliche 
Entwicklung des österreichischen Kleinwaldes. 
Die ungünstigen Verhältnisse im Klein- und 
Bauernwald sind im wesentlichen der Aus­
druck einer nicht zielführenden Agrarpolitik. 
Solange bei uns nicht eine erfolgreiche Agrar­
politik die Lebensfähigkeit der bäuerlichen 
Betriebe auf landwirtschaftlicher Grundlage 
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sicherstellt, solange ist zu befürchten, daß der 
bäuerliche Wald auch in Zukunft notleidend 
bleiben wird. 

Weiters möchte ich darauf hinweisen, daß 
es Landesforstdirektoren waren, die schon 
vor einigen Jahrzehnten eingesehen haben, 
daß neben der forstlichen Amtsgewalt die be­
ratende und betreuende Tätigkeit zu kurz 
gekommen ist. Der neue forstpolizeiliche Weg : 
"Die Forstpolizei dein Freund und Helfer ! " ,  
hat zweifellos eine Ära des Fortschrittes im 
bäuerlichen Wald herbeigeführt. Es muß 
grundsätzlich festgestellt werden, daß wie 
auf allen anderen Gebieten auch auf dem 
forst wirtschaftlichem Gebiet Beratung, Schu­
lung und Fortbildung die besten Grundlagen 
für den Fortschritt sind. Mit Zwang und 
Polizeimethoden baut man niemals einen 
Wald auf. Menschen, die im staatlichen 
Forstdienst nur forstpolizeiliche Aufgaben 
sehen, dürften ihren Beruf verfehlt haben. 

Bei diesem Kapitel muß ich noch besonders 
hervorheben, daß die umfassende Beratungs­
tätigkeit, welche die Forstabteilungen der 
Landwirtschaftskammern in den letzten Jahren 
aufgenommen haben, zweifellos bereits zu 
sichtbaren Erfolgen geführt hat. Fachliches 
Wissen und Können müssen in Zukunft auch 
bei der Bewirtschaftung der Bauernwälder 
in vermehrtem Maße zum Einsatz kommen. 

Es wurde bereits ausgeführt, daß die Wild­
schadensfrage, die weite Teile unserer Be­
völkerung interessiert, keinen Gegenstand der 
heutigen Regierungsvorlage bildet. Ich darf 
darauf hinweisen, daß die Entscheidung des 
Verfassungsgerichtshofes noch vollkommen of­
fen ist. Wir wissen heute noch nicht, ob der 
Verlassungsgerichtshof aus historischer Sicht 
im Sinne herkömmlicher Übung und Zu­
ständigkeit sich sozusagen föderalistisch für 
den Jagdrechtsbereich und damit für die Kom­
petenz der Länder aussprechen wird, oder 
ob er auf Grund neuer rechtlicher Erkennt­
nisse unter Umständen eine neue Bundes­
kompetenz begründen wird oder vielleicht sogar 
die Grundsatzgesetzgebung dem Bund und die 
Ausführungsgesetzgebung den Ländern zu­
gesprochen wird. Das alles bleibt abzu­
warten . Jedenfalls wird dieser Kompetenz­
entscheidung mit größtem Interesse entgegen­
gesehen, und die Entscheidung wird als vor­
dringlich bezeichnet. Ich möchte nur sagen, 
daß wir auf jeden Fall eine universelle Ent­
scheidung für die gesamte Landeskultur er­
warten, denn es gibt keine auf bestimmte 
Kulturgattungen beschränkten Wildschäden, 
sondern bekanntermaßen bilden Wald und 
Feld durch Einstand und Äsung den ge­
meinsamen Lebensraum für unser Wild. 

Zum Problem Wald, Wild und Landwirt­
schaft möohte ich ganz kurz nur folgendes 
sagen : Der Bauer ist, auch wenn er nicht 
Eigenj agdbesitzer ist, ein Freund des Wildes, 
und er nimmt einen angemessenen Wildstand 
als naturgegeben hin, er betrachtet das Wild 
als gegebene Wesen der Schöpfung. Er 
möchte es in seinem Wald und auf seiner 
Flur nicht missen. Aber empfindlich ist 
der Bauer gegen Wildschäden, welche in­
folge von Überhegung auf seinen Fluren 
und in seinen Wäldern entstehen. Gleich­
gültig, wie immer die Kompetenzentscheidung 
ausfallen wird, die Forderung nach einem 
zahlenmäßig angemessenen und standortge­
rechten Wildstand, der mit den landes­
kulturellen Interessen im Einklang steht, muß 
realisiert werden. Ein Überbestand an Wild 
und die damit entstehenden Schäden dürfen 
jedenfalls niemals zu einer Fronde für die 
bäuerlichen Betriebe werden. 

Wir müssen aber auch folgende Einsicht 
haben : Je intensiver die Form des Land­
und Forstwirtschaftsbetriebes ist, desto 
empfindlicher ist man gegen alle Forstschäden 
und gegen alle Forstschädlinge. Wir be­
kennen uns dazu, daß Wild und Jagd Be­
standteile des Waldes und des Forstwesens 
sind. Wir bekennen uns dazu, daß das Wild 
ein unersetzliches natürliches Glied in der 
Lebensgemeinschaft und im Lebensbild unseres 
Waldes darstellt. In volkswirtschaftlicher Ge­
samtwertung und in volkswirtschaftlicher Zu­
sammenschau gibt es aber nur eine Rang­
folge : Wald - Wild, und nicht wie manche 
extrem Denkende glauben : Wild und Wald . 
Leidenschaftlich müssen wir aber die An­
sichten derjenigen zurückweisen, die die Be­
deutung von Jagd und Wild nur von der roh­
stofflichen Seite des Anteiles des Wildprets 
an der Fleischversorgung Österreichs sehen. 

Ich darf fortfahren und komme zur Frage 
der Forstschäden, zu einer Bestimmung, die 
in § 79 Abs. 5 neu aufgenommen wurde. Das 
ist die Bestimmung, daß bei Forstschäden, 
die durch Wild, Rauch und ähnliches hervor­
gerufen werden und die Holzzucht gefährden, 
die Behörden mit geeigneten und angemessenen 
Maßnahmen nach den einschlägigen gesetz­
lichen Bestimmungen vorzugehen haben. Ich 
halte diese Bestimmung, die auf eine An­
regung des Kollegen Strobl zurückgeht, für 
eine außerordentlich wertvolle Bereicherung 
des Forstrechts-Bereinigungsgesetzes. 

Ich möchte aber nicht zurückhalten und 
Ihnen sagen, daß in diesem Zusammenhang 
noch auf weitere neue Gefahrenquellen für 
den Wald verwiesen werden muß. Ich ver­
weise ins besondere auf schädliche Änderungen 
in der Grundwasserführung für unsere Wal-
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dungen, die im Zusammenhange mit den 
Kraftwerksbauten entstanden oder im Ent­
stehen begriffen sind, und zwar bei den 
Speicherwerken vielfach durch Entzug des 
Wassers und bei Flußkraftwerken durch eine 
schädliche Erhöhung des Grundwasserstandes. 
In meinem engeren Heimatbezirk erfolgte 
beim Bau des Speicherwerkes Reißeck­
Kreuzeck unter anderem bei der Überleitung 
des Wassers des Zwengbergbaches zum Riecken­
bach beim Durchschlag des Stollens ein Wasser­
einbruch im Gesamtausmaß von 300 bis 
400 I/sec, der heute noch nicht zum Still­
stand gekommen ist, der aber dazu geführt 
hat, daß in den darüber liegenden Alm- und 
Weideregionen die Quellen zum Versiegen 
gekommen sind. Statt den früheren Zu­
stand nach bestem Wissen wiederherzustellen, 
will man nun die betreffenden Bauern auf 
das kostspielige Gebiet sachverständiger Aus­
einandersetzungen verweisen. Das ist ein 
unmöglicher Zustand ! 

Im § 79 ist für die Waldbesitzer eine sehr 
umfassende Melde- ,  Auskunfts- und Nach­
weispßicht statuiert, und es wird außerdem 
noch eine Duldungspflicht für alle behörd­
lichen Erhebungen und Arbeiten selbst im 
Walde, soweit sie für die Durchführung 
forstlicher Vorschriften von Bedeutung sind, 
festgelegt. Da diese Erhebungen weit über 
das Ausmaß normaler statistischer Erhebungen 
hinausgehen, habe ich mich im Unterausschuß 
zum Dolmetsch des alten Anliegens gemacht, 
daß behördliche Erhebungen über innerbetrieb­
liche Verhältnisse nicht zweckentfremdet ver­
wendet werden dürfen. Ich habe bei den Ver­
tretern der beiden Regierungsparteien Ver­
ständnis gefunden, und so wurde nach ein­
gehenden Beratungen ein eigener Passus, und 
zwar Abs. 6 des § 79, neu eingebaut, wonach 
das Ergebnis solcher Erhebungen nur für 
forstliche Zwecke verwendet werden darf. 

Hohes ' Haus ! Am 28. dieses Monates soll 
die erste Kontaktaufnahme Österreichs mit 
der EWG bezüglich der Assoziierung statt­
finden. Es ist daher vielleicht in diesem Zu­
sammenhang geboten, ganz kurz auch hiezu 
einige Worte zu sagen. Sie alle wissen, daß 
Österreich bezüglich seines Holzexportes zu 
rund 85 Prozent auf die Ausfuhr nach dem 
EWG-Raum angewiesen ist. Es ist aber 
auch wichtig, darüber informiert zu sein, 
daß vom Gebiet der EWG nur rund 22 Prozent 
der Fläche mit Wald bedeckt sind, daß der 
Einschlag im EWG-Raum, und zwar ohne 
die assoziierten afrikanischen Gebiete, unge­
fähr 75 Millionen beträgt und daß der Gesamt­
bedarf der Industrie nur zu zwei Dritteln ge­
deckt ist. Der Privatwald hat einen Anteil von 
rund 58 Prozent. In der EWG gibt es 3 Mil-

lionen Waldeigentümer. Besonders wichtig 
für uns ist, zu wissen, daß die EWG mit 
Nadelstammholz und Nadelschnittholz unter­
versorgt ist, beim Laubholz ist sie autark, 
während hingegen die EFTA·Staaten für uns 
keine Exportmöglichkeiten auf holzwirtschaft­
lichem Gebiet eröffnen, da dort die Holz­
bilanz sozusagen ausgeglichen ist. 

Da Vizepräsident Mansholt sich bei der 
forstlichen EWG-Tagung in Brüssel für eine 
große Linie der künftigen gemeinsamen Forst­
politik ausgesprochen hat, ergibt sich auch 
für Österreich die Notwendigkeit, die wirt­
schaftlichen Erkenntnisse dieser integrierten 
Forstpolitik bel der Endgestaltung unseres 
Forstrechtes entsprechend zu berücksichtigen. 

Unsere Fraktion wird für die Vorlage 
stimmen. (Beifall bei der F PÖ.) 

Präsident Hillegeist : Als nächster Redner 
kommt der Herr Abgeordnete Eberhard zum 
Wort', 

Abgeordneter Eberhard : Hohes Haus ! 
Meine Damen und Herren ! Schon der Titel 
des heute zu beschließenden Gesetzes sagt 
uns, daß mit dem Forstrechts-Bereinigungs­
gesetz, das dem' Hohen Hause heute 
zur Beratung und Beschlußfassung vorliegt, 
eine möglichst einheitliche Regelung auf dem 
Gebiete des Forstwesens, aber auch der Forst­
politik erzielt werden solL 

Das bisher in Geltung stehende Forstrecht 
ist in eine Vielzahl von Gesetzen und Ver­
ordnungen aufgesplittert, die zum Teil als 
Reichs- und Landesgesetze aus der ehemaligen 
österreichisch-ungarischen Monarchie, zum Teil 
aus der Ersten Republik und aus der Zeit 
der Besetzung Österreichs durch Deutsch­
land stammen. Durch diese Aufsplitterung 
und infolge der Tatsache, daß die einzelnen 
Gesetze und Verordnungen auf sehr unter­
schiedlichen Rechts- und Gesellschaftsauf­
fassungen basieren, war natürlich die Hand­
habung des Forstrechtes sehr erschwert und 
die Materie vor allem auch schwer überseh­
bar. Es waren sich daher alle am Forstrecht 
interessierten Kreise über die Notwendigkeit 
einer Forstrechtserneuerung durchaus einig. 
Eine solche Erneuerung erscheint aber auch 
insofern notwendig, als mit der Einführung 
reichsrechtlicher Vorschriften in den Jahren 
1938 bis 1945 zu der bestehenden Ver alterung 
der grundlegenden Gesetze auch noch eine 
Überschneidung der österreichischen mit der 
deutschen Gesetzgebung erfolgte. 

Diese unübersichtliche Rechtslage veran­
laßte nun auch das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft wie auch die 
Vertreter des Waldbesitzes und vor allem den 
österreichischen Forstverein, eine generelle 
Bereinigung, wenn möglich in e i n e m  Gesetz, 
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anzustreben. Da jedoch die Praxis gezeigt 
hat, daß ein solch umfassendes Gesetz in 
absehbarer Zeit nicht zustande kommen dürfte, 
hat man einer etappenweisen Erneuerung 
des Forstrechtes das Wort gesprochen. 

Das älteste noch in Kraft befindliche 
Bundesgesetz auf dem Gebiete des Forstwesens 
ist das Reichsforstgesetz aus dem Jahre 1852 ; 
es ist also genau 1 1  0 Jahre alt. Für die damalige 
Zeit muß es wohl als ein sehr fortschrittliches 
Gesetz bezeichnet werden, enthält es doch 
bereits Bestimmungen über die Erhaltung 
der Waldbodenfläche, das Verbot der Wald­
verwüstung und das Rodungsverbot. Anderer­
seits regelt es aber nur wenige spezielle Teil­
gebiete. 

Um es kurz zu sagen : Dieses Gesetz ent­
sprach der damaligen liberalen Wirtschafts­
auffassung, wobei man wohl der Notwendig­
keit der Walderhaltung das Wort gesprochen 
hat, dies aber nur unter tunlichster Schonung 
der Waldbesitzer. Dabei mag man sich 
darüber im klaren gewesen sein, daß eine 
weitergehende Regelung, die Wahrung der 
N achhaltigkeit der Nutzung, die behörd­
liche Aufsicht über die Waldnutzungen und 
gegebenenfalls deren Beschränkung in Anbe­
tracht der sehr unterschiedlichen naturgesetz­
lichen Gegebenheiten und der differenzierten 
historischen Entwicklung der verschieden­
artigen Besitzstruktur in den einzelnen Län­
dern nur sehr schwer möglich sein werde. 
Demnach sind die Auswirkungen dieses Reichs­
forstgesetzes in den ersten Jahren seiner 
Geltung sehr bescheiden gewesen. Daher 
sah sich das Ackerbauministerium bereits 
im Jahre 1873 veranlaßt, in einer Verordnung 
Bestimmungen zu erlassen, die die genaue 
Handhabung des Forstgesetzes, wie die Vor­
nahme der forstlichen Durchforschung, die 
Anlegung eines Waldkatasters und die Ein­
stellung von Forsttechnikern bei den politi­
schen Behörden regelten. Einzelne Bestim­
mungen dieser Verordnung betreffen auch 
die Rodung, die Aufforstung, die Wald­
verwüstungen, die Schutz- und Bannwälder 
sowie die Bewirtschaftung der unter öffentlicher 
oder besonderer öffentlicher Verwaltung ste­
henden Wälder . 

Später folgte eine Periode der Erlassung 
von Landesgesetzen, die entweder in Er­
gänzung des Reichsforstgesetzes, großteils aber 
unter dem Eindruck schwerer Naturkata­
strophen, welche teils auch durch die fort ­
schreitende Entwaldung begünstigt wurden, 
für die einzelnen Länder geschaffen wurden. 
So haben alle derzeitigen Bundesländer mit 
Ausnahme ·\Ton Oberösterreich und Burgenland, 
wo bis 1940 das ehemalige ungarische Forst ­
recht in Kraft war, Waldnutzungs- un d Wald-

erhaltungsgesetze, in welchen vor allem die 
Nutzung des Waldes, das ist die Fällung 
des Holzes, von einem bestimmten, länder­
weise verschiedenen Umfang an von einer 
behördlichen Bewilligung abhängig gemacht 
wurde. Diese Landesgesetze bilden bis heute 
noch das einzige, wenn auch mitunter sehr 
schwache Bollwerk gegen die totale Aus­
plünderung des Waldes. 

Wir erwarten daher mit Nachdruck, daß 
alle noch offenen und in diesem Forstgesetz 
noch nicht behandelten Fragen, wie der N ach­
haltigkeitsgrundsatz, die Erstellung von Wirt­
schaftsplänen, die Erteilung von Nutzungs­
bewilligungen und so fort, in der angekündigten 
weiteren Etappe eine befriedigende Lösung 
finden. 

Sehr verehrte Damen und Herren ! Ich 
darf mich nun in meinen Ausführungen einem 
Problem zuwenden, welches uns alle in irgend­
einer Form mit großer Sorge erfüllt. 

Verfolgt man heute die Statistiken über die 
Holzschlägerungen, so kann man feststellen, 
daß es oftmals zu ganz gewaltigen Über­
schlägerungen kommt, die mit dem natür­
lichen Zuwachs in kein Verhältnis zu bringen 
sind. Mir ist bewußt, und ich weiß, daß die 
mehr oder weniger guten Holzpreise oftmals 
dazu verleiten, über das natürliche und gesunde 
Maß hinaus Schlägerungen vorzunehmen, und 
daß dabei Mittel angewendet und Wege be­
schritten werden, die einer gewissenhaften 
Überprüfung nicht standhalten könnten. Wir 
haben daher gemeinsam Grund und Veran­
lassung, nach Maßnahmen zu verlangen, die 
solchen oftmals nur aus gewinnsüchtigen 
Motiven erfolgten schweren Eingriffen Einhalt 
gebieten. 

Ich bedaure außerordentlich, daß es nicht 
gelungen ist, in das neue Forstrechts-Be­
reinigungsgesetz Bestimmungen aufzunehmen, 
die jede Schlägerung von Holz an eine 
Genehmigung seitens der Forstbehörde binden. 
Solche Bestimmungen kennen wir bereits in 
Tirol, Vorarlberg, aber auch in der Schweiz, 
und ich glaube, daß sich eine solche Wald­
gesinnung auch in allen übrigen Bundesländern 
hätte durchsetzen müssen. 

Die Erhaltung des Waldes ist nun einmal 
keine Frage, die nur den einzelnen angeht. 
Über seine Bedeutung für unsere Wirtschaft, 
aber auch Gesellschaft kann es wohl keine 
geteilte Meinung geben. Er bildet nach wie 
vor eine der Haupteinnahmequellen vieler 
unserer Bundesländer, ein Großteil unserer 
Wirtschaft bezieht die Rohprodukte für seine 
Waren aus dem Grundstoff Holz. Tausende 
Menschen sind direkt oder indirekt mit der 
Verarbeitung dieses Rohstoffes beschäftigt. 
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Ist es daher nicht angezeigt, und zwar nicht I die der eigenen Wirtschaft zugute komm?n. 
nur im Interesse der Erhaltung der Arbeits- Vielfach betrachtet man den Wald als eme 
plätze aller in der Holzwirtschaft selbständig, elastische Kapitalreserve, weniger als ein 
aber auch unselbständig Beschäftigten, daß Produktionsmittel zur Sicherung eines stetig 
endlich einmal im sinnvollen Zusammenwirken fließenden Ertrages. Wenn wir, was die 
von Gesetzgeber, Forstbehörde, den Selbst- Schlägerungen im allgemeinen betrifft, stren­
verwaltungseinrichtungen der Landwirtschaft gere Bestimmungen eingebaut wissen wollten, 
und der Einzelinitiative der Bauern selbst dann keineswegs, um den Waldbesitzern Fes­
geeignete Schritte unternommen werden, um seIn anzulegen, sondern einzig und allein in 
der Zerstörung der Rohstoffgrundlage eines der guten Absicht, den bäuerlichen Wald auch 
der wichtigsten Wirtschaftszweige entgegen- den Bauern zu erhalten. 
zuwirken 1 

Ich weiß schon - wenn von unserer Seite 
eine Beurteilung der Auswirkungen von Über­
schlägerungen erfolgt, dann werden unsere 
Feststellungen in der Regel als übertrieben 
hingestellt. Ich frage Sie aber, meine sehr 
geehrten Frauen und Herren des Hohen 
Hauses : Ist das noch übertrieben, wenn allein 
in Kärnten eine mehr als 70prozentige Über­
schlägerung errechnet wurde, und die Über­
schlägerung, wie ich glaube, auch in anderen 
Bundesländern mitunter sehr erheblich ist 1 
Gewiß betreffen diese Überschlägerungen nicht 
sosehr die Großforste, denn diese arbeiten in 
der Regel ja nach einem Wirtschaftsplan, 
sondern ich meine vielmehr den Bauernwald. 
(Abg. Eichinge r :  Weil die Bauern zuwenig 
Einnahmen haben, deswegen müssen sie auf ihre 
Sparkasse greifen ! ) Warten Sie, ich komme 
auch darauf noch zu sprechen I Ich will keine 
Verdächtigungen aussprechen, aber vielleicht 
wird gerade dieser Zustand von Gro ß wald­
besitzern gern gesehen. Ich meine hier nicht 
die österreichischen Gro ßwaldb esitz er, sondern 
wir kennen auch ausländische, die ein Interesse 
am Zugrundegehen des österreichischen 
Bauernwaldes haben, denn je früher er zu­
grunde geht, um so früher werden sie vielleicht 
eine lästige Konkurrenz auf dem Markt los. 
(Abg. Josef Wal lne r, Graz : Dieses Argument 
haben wir noch nicht gehört !) Ich komme 
selbst aus einem Ge biet, in dem es eine Reihe 
ausländischer Holzhändler und auch aus­
ländischer Großforstbesitzer gibt, und ich 
kann, wenn ich auch nicht selbst in der 
Forstwirtschaft tätig bin, diese Dinge schon 
in irgendeiner. Form beurteilen. 

Die bäuerlichen Waldbesitzer vergessen aber, 
was die Überschlägerungen des Bauernwaldes 
betrifft, oftmals vollkommen, daß sie nicht 
nur in ihrem eigenen, sondern auch im In­
teresse der nachfolgenden Generationen darauf 
bedacht sein müßten, ihre Einnahmen aus 
dem Wald auch für spätere Jahrzehnte ge­
sichert zu wissen. 

Ich will die Gründe nicht im einzelnen auf­
zählen, die in der Regel zu Überschlägerungen 
führen, fest steht jedoch, daß die Erlöse daraus 
nicht immer Investitionen zugeführt werden, 

Ein wesentlicher Erfolg in der Frage der 
Erhaltung des Bauernwaldes wäre es gewesen, 
hätte man in dieses Gesetz Bestimmungen 
aufgenommen, alle nicht eingerichteten Wäl· 
der zu Nachhaltigkeitseinheiten zusammen­
zufassen. Eine solche Maßnahme hätte zur 
Folge, daß jede Holzentnahme und damit der 
Regelhiebsatz nach einem Zeitplan festgelegt 
wird. Das ist durchaus nichts Neues, auch 
keine Einführung kollektiver Wirtschafts­
methoden, denn ein solches Vorgehen, wenn 
auch nicht mit genau derselben Zielsetzung, 
wie sie heute aktuell ist, kennt das Tiroler 
Landesgesetz bereits seit dem Jahre 1897 . 
Auch in der Schweiz ist die Einflußnahme auf 
die Bewirtschaftung der Privatwälder sehr 
weitgehend, und der private Verfügungs­
berechtigte muß sich sehr wesentliche Ein­
schränkungen zugunsten des Gemeinwohles 
gefallen lassen. Warum kann man sich nicht 
auch in Österreich zu einer solchen Einstellung 
durchringen, daß letzten Endes in der Frage 
der Erhaltung des Waldes Gemeinnutz vor 
Eigennutz treten müsse und nicht umgekehrt ? 
(Abg. Dwor a k :  Da8 haben wir schon einmal 
gehört!) Ich finde es als sehr bedauerlich, daß 
gerade diesem Problem seitens der zuständigen 
Organe nicht sov�el Bedeutung beigemessen 
wird, wie es notwendig wäre. Ich bin aber 
überzeugt, daß uns die Entwicklung einfach 
zu strengeren Maßnahmen zwingen wird, wol­
len wir nicht mitschuldig werden am Zu­
grundegehen des bäuerlichen Waldbesitzes. 

Ein besonderes Kapitel bei der Behandlung 
des neuen Forstrechts-Bereinigungsgesetzes bil­
den die Bringungsanlagen. Es sind dies nicht 
sosehr die Seil- und Materialbahnen, die 
Waldbahnen, Triften oder Riesen als vielmehr 
die Forstwege. Meine sehr verehrten Damen 
und Herren I Sie werden mir zugeben müssen, 
daß auf diesem Gebiet oftmals ganz gewaltige 
Sünden begangen werden. Verkennen wir 
doch nicht, daß mit der Errichtung eines Forst­
weges in der Regel schwere Eingriffe in die 
Natur gemacht werden, die teils gewiß be­
rechtigt sind. Wir begrüßen es oftmals und 
sind überzeugt, daß diese Einrichtungen sehr 
dazu dienen, das Holz auf die günstigste Art 
und Weise ins Tal zu bringen, aber �n vielen 
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Fällen - und das ist auch eine Feststellung, 
die nicht nur ich allein, sondern viele, die in 
der Holzwirtschaft tätig sind, machen - ist 
es doch so, daß diese Forstaufschließungswege 
angelegt werden, um den letzten Rest eines 
Waldstückes an den Mann zu bringell . Nur 
wer selbst immer wieder mitansehen muß, 
wie durch die forcierte Anlegung von Forstauf­
schließungswegen die Natur auf die grausamste 
Weise verunstaltet wird, wird auch verstehen 
können, warum wir verlangt haben, daß die 
Errichtung solcher Wege einer Bewilligungs­
pflicht unterworfen werden soll. Auch hier 
hat man unseren. Einwendungen nur zum Teil 
Rechnung getragen. Nach dem Gesetz sind 
in Zukunft nur diejenigen Forstwege einer 
Bewilligungspflicht unterworfen, die durch ein 
Arbeitsfeld der Wildbach- und Lawinenver­
bauung führen. Alle anderen Forstwege sind 
in bezug auf die Errichtung nur anzeige­
pflichtig, und der Behörde ist nur in ganz 
bestimmten Fällen die Möglichkeit des Ein­
schreitens gegeben. 

stimmten Ausmaß, was zweifelsohne dazu 
beitragen wird, daß Betriebe, die bis heute 
zu einer solchen Maßnahme noch nicht ver­
pflichtet waren, in Zukunft von einem gut 
ausgebildeten Forstpersonal bewirtschaftet 
werden. Mit der Pflichtbestellung soll die 
Existenz dieser Leute gesichert werden, sie 
sollen aber auch vor einer Überforderung 
geschützt werden, die in dem einen oder 
anderen Betrieb festzustellen ist. Ich weiß 
schon, daß auch diesen Best.immungen gewisse 
Schönheitsfehler anhaften, wie unter anderem 
die Festlegung des Ausmaßes bei Pflicht­
bestellungen. Aber immerhin ist es erfreulich, 
daß mit dieser bundeseinheitlichen Rege­
lung endlich einmal die sehr unterschied­
lichen Verordnungen der einzelnen Bundes­
länder aufgehoben werden, die vor allem 
für die Forstangestellten völlig unbefriedigend 
waren. So bestand zum Beispiel in Oberöster­
reich bisher überhaupt keine Verpflichtung 
zur Einstellung von Förstern. 

Eine sehr wesentliche Neuerung, die eben­
falls von den gewerkschaftlichen Vertretern 
der Forstangestellten immer und immer wieder 
verlangt wurde, ist die Pflichteinstellung von 
Förstern für die Betreuung von Waldflächen 
von 500 bis 1200 Hektar. Damit unterliegen 
auch die Besitzer kleinerer Wälder der Be­
försterungsptlicht. Vor allem freut es mich, 
daß es gelungen ist, die Beförsterungsbestim­
mungen im § 56 gegenüber der Regierungs­
vorlage erheblich zu verbessern. 

Dankenswerterweise hat uns hier die Ge­
werkschaftsvertretung der Forstangestellten im 
Unterausschuß eine sehr schwierige und kom­
plizierte Arbeit abgenommen, der es letzt­
lich in einer siebenstündigen Verhandlung 
mit dem Waldbesitzerverband gelungen ist, 
zu einem einigermaßen tragbaren Überein­
kommen zu gelangen. 

Zum Abschnitt III : "Waldbrandschutz" ,  
darf ich sagen, daß man in  den Unterausschuß­
sitzungen unseren Vorstellungen weitestgehend 
Rechnung getragen hat. Unbefriedigt sind 
wir von § 28 Abs. 2, demzufolge die Gemeinden 
bei einem Waldbrand vorschußweise die Kosten 
für die Bekämpfungsmaßnahmen zu leisten 
haben. Die Praxis wird uns bestätigen, daß 
damit den Gemeinden große Belastungen auf­
erlegt werden, die keineswegs zu unter­
schätzen sind. Die im Hohen Haus anwesen­
den Herren Bürgermeister werden mir recht 
geben, wenn ich frage : Ja was alles will man 
denn noch den Gemeinden aufbürden ? Ich 
glaube, man müßte endlich einmal damit auf­
hören, den Gemeinden immer und immer 
wieder Arbeiten zu übertragen, wo doch die 
Gemeinden ohnehin schon fast nicht mehr in 
der Lage sind, die ihnen zufallenden Aufgaben 
zu erfüllen. 

Zur Waldbrandschadensbehebung wäre -
hierüber liegt ja dem Gesetzentwurf auch 
ein Entschließungsantrag bei - doch einmal 
die Möglichkeit der Einführung einer Wald­
brandversicherung zu prüfen, und zwar in 
der Form, wie wir sie bereits bei der Hagel­
versicherung kennen. Diese könnte meines 
Erachtens bei solchen Elementarereignissen 
einen wirksamen Schutz für alle Waldbesitzer 
abgeben. 

Zum Abschnitt "Forstorgane und Forst­
schutzorgane" wäre zu sagen, daß mit diesen 
Bestimmungen ein wichtiger Teil des Forst­
rechtes neu gefaßt wurde. 

Als sehr bedeutend erscheint mir die Pflicht­
bestellung . von Forstwirtschaftsführern und 
Revierförstern bei Betrieben ab einem be-

Als bedauerlich empfinde ich es, daß wir 
in der Frage der Wildschadensverhütung 
zu keiner entsprechenden Lösung kommen 
konnten. Obwohl bereits ein Rechtsgutachten 
des Herrn Sektionschefs Dr. Loebenstein 
vom Verfassungsdienst des Bundeskanzler­
amtes vorliegt, welches besagt, daß es ohne 
weiteres möglich wäre, entsprechende Bestim­
mungen in das heute zu beschließende Gesetz 
aufzunehmen, hat über Antrag des Herrn 
Bundesministers Dipl.-Ing. Hartmann die 
Bundesregierung neuerlich beim Verfassungs­
gerichtshof ein Erkenntnis beantragt, inwieweit 
in der Frage der Wildschadensverhütung 
und der Bekämpfung der Wildschäden der 
Bund oder die Länder zuständig sind. Ich 
vertrete nach wie vor die Auffassung, daß in 
dieser Frage die Kompetenz eindeutig beim 
Bund gelegen ist und somit auch entsprechende 
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Bestimmungen in das heute zu beschließende 
Gesetz hätten aufgenommen werden müssen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Sie wissen, ständig hört man oder liest man 
in Fachzeitschriften und in der einschlägigen 
Literatur von Wildschäden größten Ausmaßes. 
In der Regel sind es Verbiß- und Schälschäden, 
die in ihren Auswirkungen enorm sind und 
ins Unermeßliche gehen. Man kann mir nicht 

. damit kommen, daß ich zu übertreiben beliebe, 
denn wenn jemand so wie ich selbst einmal 
einen Hochwaldbestand von vielen, vielen 
Hektar in einem von Hochwild geschälten 
Zustand gesehen hat und sich der Bedeutung 
unseres Waldes für die gesamte Volkswirt­
schaft bewußt ist, wird er es einfach nicht 
verstehen können, daß hier nicht Maßnahmen 
gesetzlich verankert werden, die solche Wald­
verwüstungen zumindest verhindern, wenn 
schon nicht ganz ausschließen. 

Man braucht keinesfalls ein Feind des Wildes 
zu sein - auch ich gehöre nicht zu diesen -, 
wenn man die Dezimierung der da und dort 
feststellbaren überhegten Wildbestände ver­
langt. Ich glaube, ein solcher Verlust würde 
unsere Wirtschaft viel weniger treffen, als 
auf ausgedehnte Waldflächen auf Jahrzehnte 
hinaus verzichten zu müssen. Ich glaube auch, 
wir in Österreich können es uns des reinen 
Vergnügens willen einfach nicht leisten -
letzten Endes geschieht es ja doch nur der Jagd 
zuliebe - ,  auf die Dauer mitansehen zu müssen, 
wie wertvollstes Volksvermögen vernichtet 
wird. 

Die Aufnahme der Bestimmung, daß bei 
Auftreten von durch Wild, Rauch und ähn­
liches verursachten Schäden, die die Holz­
zucht gefährden, die Behörden mit angemes­
senen. und geeigneten Maßnahmen nach den 
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften VOl'­
zugehen haben, scheint uns als Schutzmaß­
nahmen zuwenig zu sein und befriedigt uns 
daher auch in keiner Weise. 

Wenn man schon in der Person des Beeren­
und Schwammerlsuchers eine Gefahr für den 
Wald erblickt hat, so hätte man sie in viel 
größerem Maße in einem überhegten und über­
höhten Wildbestand erkennen müssen. Gegen 
die ersteren Sanktionen zu ergreifen wäre 
man unter Umständen bereit gewesen 
es hätte nur unserer Zustimmung bedurft -, 
nicht aber war man beim Schad wild dazu 
bereit. Wir wollen hoffen, daß in dieser Frage 
ehebaldigst ein Erkenntnis des Verfassungs­
gerichtshofes ergeht und daß dieses Erkenntnis 
vor allem unserer Auffassung Rechnung trägt, 
zum Schutze unseres Waldes, aber auch seiner 
Besitzer und zum Schutze unserer Wirtschaft. 

Hohes Haus ! Wie bereits erwähnt, handelt 
ee sich bei dem heute zu beschließenden Gesetz 

um die sogenannte zweite Etappe zu einer 
umfassenden Forstrechtsbereinigung. Es wird 
dies ein Gesetz sein, das in all seinen Bestim­
mungen nicht immer unserer Auffassung ent­
spricht. Wir hätten es viel lieber gesehen, 
daß die Regierungsvorlage aus dem Jahre 
1955 behandelt wird ; sie wäre uns ihrem In­
halt, aber auch ihrer Gesinnung nach wesent­
lich sympathischer gewesen als der Juni­
Entwurf 1961 . Anscheinend hat aber dieser 
vom Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft ausgearbeitete Entwurf nicht die 
Billigung der Großwaldbesitzer gefunden, denn 
ansonsten wären nicht alle Bestimmungen, 
die dem Großforst auch etwas gekostet hätten, 
aus dem jetzigen Entwurf eliminiert worden. 

So bleibt uns vorerst nichts anderes übrig 
als zu hoffen, daß die diesem Gesetz beige­
gebene Entschließung dazu angetan sein 
möge - Herr Bundesminister, wir fassen 
es so auf -, daß Sie den Herren Ihres Mini­
steriums schnellstens den Auftrag geben wer­
den, die dritte und letzte Etappe dieser Vor­
lage folgen zu lassen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren t 
Österreich und seine Forstwirtschaft brauchen 
nun einmal ein modernes Forstgesetz . Dies 
muß ein Gesetz sein, das allen Erfordernissen 
Rechnung trägt, das aber auch von einer 
wahren und ehrlichen Waldgesinnung er­
füllt sein muß. Mit Halbheiten wird und kann 
der österreichischen Forstwirtschaft nicht ge­
dient sein. Verkennen wir doch nicht, welche 
Bedeutung heute dem Wald schlechthin sowohl 
in soziologischer als auch in geographischer , 
in klimatischer, in hydrologischer und in 
pflanzensoziologischer Hinsicht beigemessen 
werden muß ! Nur wenn wir all dies erkennen 
und auch danach handeln, wird der Wald 
uns und seinen Besitzern auch für die Zukunft 
erhalten bleiben. 

Weil wir der Überzeugung sind, daß diese 
Gesetzesvorlage gegenüber dem bestehenden 
Recht einen beachtlichen Fortschritt bedeutet, 
bin ich ermächtigt, zu erklären, daß meine 
Fraktion dieser Gesetzesvorlage die Zustim­
mung erteilen wird. (Beifall bei der SPO.) 

Präsident Hillegeist : Als nächster Redner 
kommt der Herr Abgeordnete Dipl.-Ing. Strobl 
zum Wort. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Strobl : Hohes Haus ! 
Bevor ich mit den Ausführungen beginne, 
die ich mir vorgenommen habe, möchte ich 
einige kurze Bemerkungen zu den Ansichten 
meInes geehrten Vorredners Dr. Scheuch 
machen. 

Mit vielen seiner Ausführungen bin ich 
wirklich sehr einverstanden, und ich war 
einige Male geneigt, ihm sogar Beifall zu 
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spenden. Nicht einverstanden bin ich aller­
dings mit seiner sehr abfälligen Kritik an 
unserer Bauernpolitik. Ich muß im Gegensatz 
zu seiner Auffassung feststellen, daß meiner 
Überzeugung nach unsere Bauernpolitik unter 
den gegebenen Verhältnissen die optimale 
Politik ist. Natürlich wäre es uns auch lieber, 
das, was wir übermorgen erreichen werden, 
schon heute zu haben. Wir streben es eben 
an, und man kann nicht die Bauernpolitik 
allein danach bemessen, welche Erfolge man 
erreicht, sondern man muß sie auch danach 
bemessen, wie man versucht, diese Erfolge zu 
erstreiten. 

Weniger Differenzen in der Auffassung 
bestehen zwischen mir und ihm - es tut mir 
leid, daß er gerade nicht im Hause ist - be­
züglich seiner Sorge wegen der Weglassung 
der Bestimmungen im § 66 des alten Reichs­
forstgesetzes. N ach den Bestimmungen des 
bürgerlichen Rechtes kann jeder Mensch, der 
sein Leben oder sein Hab und Gut gegen eine 
drohende Gefahr schützen will, ohneweiters 
auch den Wald als Schutz in Anspruch nehmen. 
Diese Bestimmung besteht auch wf1iterhin. 
Es war daher eine doppelte gesetzliche Ab­
sicherung, daß im Forstrecht separat noch 
wegen der Schneeflucht eine solche Bestim­
mung enthalten war. Unsere Bergbauern 
werden daher keineswegs einen Nachteil daraus 
haben, denn die Beweislast, daß die drohende 
Gefahr gegeben war, hätte er sowohl nach 
den Bestimmungen des § 66 des Reichs­
forstgesetzes gehabt, wie er sie auch nach 
den Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes 
hat. Diesbezüglich ist also keine Verschlech­
terung im üblichen Sinn eingetreten. Wenn 
man glaubt, daß es zweckmäßig wäre, diese 
Bestimmung auch im Forstrecht noch ein­
mal zu verankern, wird dem Bestreben gar 
keine Schwierigkeit entgegengesetzt werden, 
diese Sache so ähnlich, wie es bisher doppelt 
gesichert war, bei der letzten Etappe noch 
einmal aufzunehmen. 

Hohes Haus ! Wie wir heute schon gehört 
haben, ist diese Regierungsvorlage ein Teil 
unserer Forstrechtserneuerung. Ich darf an­
nehmen, daß darüber kein Zweifel besteht, 
daß unser e ltehrwürdiges Reichsforstgesetz 
aus dem Jahre 1852 erneuerungsbedürftig 
ist. Diese Feststellung soll kein negatives 
Werturteil über dieses 1 10 Jahre alte Forst­
recht sein, denn dieses Forstrecht war nicht 
nur ein gutes Gesetz, sondern für die damalige 
Zeit ein Meisterwerk seiner Art. 

Das Reichsforstgesetz hat die öffentlichen 
Interessen an der Walderhaltung damit zu 
sichern versucht, daß es den Waldbesitzern 
Grundpflichten und Verbote auferlegt hat, 
die das Ziel hatten, die vorhandene Wald-

ft.äche zu schützen, den bisherigen Waldboden 
der Holzzucht zu erhalten. Auf die Behand­
lung, Bewirtschaftung und Betreuung des 
Waldbestandes nimmt das Reichsforstgesetz 
keinen, beziehungsweise nur geringen Ein­
fluß. Man kann nämlich weder die Wald­
verwüstungsbestimmungen im § 4 noch die 
Beforstungsbestimmungen in den §§ 22 und 52 
des alten Reichsforstgesetzes als eine Ein­
flußnahme auf die Bestandespflege oder Be­
standeswirtschaft werten. 

Dies war aber kein bewußter Mangel des 
Reichsforstgesetzes. Das heißt, man hat das 
Fehlen einschlägiger diesbezüglicher Bestim­
mungen nicht als Mangel empfunden, weil 
mit dem Schutz und der Erhaltung der Wald­
ft.äche den öffentlichen Interessen, die ma.n auch 
als ideellen Anteil der Allgemeinheit an dem 
Waldbesitz werten kann, nach der damaligen 
Auffassung Genüge geleistet wurde. Damals, 
als dem Markt Holz zur Genüge zur Verfügung 
stand, erschien es tatsächlich für den Augen­
blick nicht notwendig, die Altholzvorräte 
durch gesetzliche Maßnahmen zu erhalten 
und zu mehren, den Zuwachs durch besondere 
Investitionen zu st,eigern, sondern man war 
der Meinung, daß es genügt, nach einer 
Schlägerung auf derselben Waldfläche wieder 
einen Wald zu begründen. 

Nach den Erläuterungen zu dem Reichs­
forstgesetz sollte hauptsächlich der W �ld, 
der a.uf unbedingten Waldböden, und jener, 
der auf Böden stockte, die für eine andere 
Kulturgattung nicht geeignet waren, durch 
das Rodungs- und Devastierungsverbot ge­
sichert sein. Auf die Erhaltung des Wald­
bestandes nahm das Reichsforstgesetz nur 
Einfluß bei den Bann- und Schutzwäldern, 
und zwar zum Schutze der Wohlfahrtswirkun­
gen dieser Waldkategorien. 

Im Laufe der Jahrzehnte wurde die Inter­
essenbekundung der Bevölkerung, der Allge­
meinheit am Wald immer reger, immer größer. 
Auch die wirtschaftspolitische Wertung der 
Wald wirtschaft im Rahmen der Volkswirt­
schaft wurde bedeutungsvoller. Trotz dieses 
Wandels in der Wertung der allgemeinen 
und volkswirtschaftlichen Bedeutung einer 
geregelten Waldnutzung, das heißt einer ;Forst­
wirtschaft, haben auch die Waldschutzgesetze 
der Kronländer beziehungsweise Bundesländer, 
die nach 1 861 zur Er lassung von Forstgesetzen 
zuständig wurden, keinen großen Schritt nach 
vorne gewagt - mit Ausnahme der Länder 
Tirol und Vorarlberg, die schon in ihrer 
Waldordnung aus dem Jahre 1839 festlegten : 
Der leitende Grundsatz in der Bewirtschaf­
tung dieser Waldungen muß darin bestehen, 
sie durch zweckmäßjge Kultivierung auf den 
höchstmöglichen nachhaltigen Ertrag zu 
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bringen. Wie richtig sie handelten, beweist auch im Leben angewendet und dmchgeführt 
der heutige Waldzustand in diesen Ländern. wird. 

Durch die Gesetze in den anderen Ländern 
wurde nur geregelt, welche Schlägerungen 
anmeldepflichtig sind. Man hat in diesen Ge­
setzen von dem forstgerechten Prinzip der 
wirtschaftsplanmäßigen und nachhaltigen Be­
wirtschaftung fast nichts erwähnt, obwohl 
die wissenschaftlichen wie auch die praktischen 
Erkenntnisse in der Forstwirtschaft diese 
Grundsätze bei der naturgesetzlich bedingten 
langfristigen Produktionsperiode längst als 
notwendig bezeichnet haben. 

.Der Ruf nach einem modernen, den neu­
zeitlichen Erkenntnissen, der N aturgesetzlich­
k�it dieses lebenden Wirtschaftsfaktors Rech­
nung tragenden Forstgesetz war immer schon 
da ; auch in der Ersten Republik. Nur wurde 
der Ruf nicht gehört. Vielleicht wäre der 
Ruf auch in der Zweiten Republik überhört 
worden, wenn nicht jedem Österreicher damals 
offenbar geworden wäre, daß man nur mit 
Hilfe der Altholzvorräte im österreichischen 
Wald, also nicht mit Hilfe der Waldfläche, 
sondern des auf ihr stockenden Altbestandes, 
in die Lage versetzt wurde, das mit Elend und 
Not ausgefüllte Ruinenfeld nach dem verlore­
nen Krieg rascher zu durchschreiten. 

"Grünes Gold", so nannte man damals 
das heute wieder zum einfachen Holz de­
gradierte Forstprodukt. Trotz der für die 
Forstwirtschaft damals so günstigen öffent­
lichen Meinung - denken Sie an die vielen 
Enunziationen der Bevölkerung wegen Unter­
bindung großer Kahlschläge, der Schläge­
rungen überhaupt und dergleichen mehr -
mußten wir auf dieses so notwendige Gesetzes­
werk lange warten. Das Warten wurde viel­
leicht dadurch erleichtert, daß seit 1951 im 
Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft an dem Werk der Forstrechts­
erneuerung gearbeitet wurde. Im Jahre 1956 
wurde sogar dem Parlament von dem damaligen 
Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft Thoma ein kompletter Forstgesetz­
entwurf vorgelegt. Es ist mehr als bedauer­
lich, daß dieser Entwurf nicht Gesetz wurde. 

Im " Jahre 1959 wurde durch den Herrn 
Bundesminister Dipl. -Ing. Hartmann mit dem 
Forstsaatgutgesetz die Forstrechtserneuerung 
begonnen. Die Bestimmungen dieses Gesetzes 
zeigen bereits, daß es nicht mehr die Wald­
fläche ist, an deren Erhaltung die Öffentlich­
keit durch das Gesetz Interesse nimmt, sondern 
durch erbgesundes, standortgerechtes Saat­
gut soll gesetzlich die Begründung gesunder 
Waldbestände gesichert werden. Ein sehr 
nützliches Gesetz - es wurde heute schon 
gesagt -, wir hoffen nur, daß es sehr bald 

Das heuer beschlossene Gesetz , betreffend 
Maßnahmen zum Schutz der Forstkulturen 
im Zusammenhang mit dem Holz verkehr , 
hauptsächlich mit dem Holzimport aus dem 
Ausland, soll den Waldbestand - also wieder 
nicht die Fläche allein - gegen eine Ge­
fährdung durch Verschleppung von Forst­
schädlingen und Krankheiten schützen. 

Auch das uns heute zur Beschlußfassung 
vorliegende Gesetz bringt einige für die Forst­
wirtschaft sehr wichtige Bestimmungen, so 
die Regelung der Belange der Forstaufschlie­
ßung, die nicht allein von der Hoffnung be­
gleitet werden", daß sie die Bringung des Holzes 
erleichtern und es wettbewerbsfähiger machen, 
sondern vor allem auch eine forstgerechte Be­
standspflege ermöglichen und intensivieren 
werden, um damit unmittelbar eine Leistungs­
steigerung auszulösen. 

Ebenso bedeutungsvoll sind die Bestim­
mungen über die österreichischen Forstschulen, 
wenn auch diese Materie in das Fachgesetz 
nicht gut hereinpaßt. Es geht in den dies ­
bezüglichen Bestimmungen nicht so sehr 
um die gesetzliche Untermauerung der Förster­
schulen, sondern vielmehr um die Heranbil­
dung berufstüchtiger Förster für die Praxis. 
Daher sind diese gesetzlichen Bestimmungen 
besonders wertvoll und Voraussetzung für 
eine gute forstliche Entwicklung. 

Trotz der Schwierigkeiten, die durch die 
Kompetenz in der Wildfrage bestehen, ist 
m�iner Meinung nach eine gute Lösung ge­
funden worden. Und hier stimme ich nicht 
überein mit den Ausführungen meines Vor­
redners, . des Kollegen Eberhard. Es hätte 
das Parlament sicherlich niemand verstanden, 
wenn man angesichts der wirklich sehr be­
drohlichen Wildschadensfälle in den letzten 
Jahren keinen Versuch einer Abwehr unter­
nommen hätte. 

Ich nehme an, daß kein Österreicher eine 
Lösung der Wildschäden im Walde in der 
Richtung erwartet hat, dem Wild das Heimat­
recht in unseren Wäldern abzusprechen, das 
heißt, das Wild auszurotten und damit die 
Ganzheit der Schöpfung zu zerstören. Man 
mußte daher einen Weg suchen, der ohne 
Ausrottung des heimischen Wildes den forst­
lichen Interessen dienlich ist. 

Man kann diese Frage auch nicht damit 
lösen, daß sich die Jäger auf die Forstleute 
ausreden, weil sie angeblich den mehr­
stufigen natürlichen Laub-Nadel-Mischwald in 
Nadelmonokulturen, in sogenannte Stangen­
äcker umgewandelt und damit die Äsungs­
verhältnisse verschlechtert haben, aber auch 
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nicht damit, daß die Forstleute die Jäger lichen Interessen an dem Waldgeschehen vor 
beschuldigen, das Wild überhegt zu haben. allem durch Sicherung des Waldbestandes 
Es mag dort und da mehr als ein Schein und nicht der Waldfläche allein gewahrt 
der Berechtigung für diese Beschuldigungen werden können. 
vorliegen. Es trifft aber auch nur schein- Um diese volkswirtschaftlichen Interessen 
bar zu. Keineswegs kann aber in dieser an einer nachhaltigen forstgerechten Wald­
Richtung allein die Abhilfe gefunden werden, wirtschaft ausreichend zu sichern, reichen die 
denn die Ursachen der Wildschäden liegen Bestimmungen der bisher erlassenen Forst­
wahrscheinlich auf dem biologischen Gebiet rechtserneuerungsgesetze, so wertvoll sie im 
des Wildes. einzelnen auch sind, bei weitem nicht aus. 

In diesem Gesetz wird nun bestimmt, Es ist daher erfreulich, daß das Hohe Haus 
daß nicht nur der Waldbesitzer, der im einer vom Ausschuß vorgeschlagenen Resolu­
ureigenen Interesse den auftretenden Wald- tion, die die Bundesregierung auffordert, 
schäden ein besonderes Augenmerk zuwenden spätestens in zwei Jahren auch die letzte 
wird, gleichgültig ob Insekten, Pilze, Tiere, Etappe der Forstrechtserneuerung in Form 
Wild oder Naturgewalten sie verursachen, einer Regierungsvorlage dem Parlament vor­
der Behörde hievon Mitteilung machen kann, zulegen, seine Zustimmung gibt. Ich begrüße 
sondern daß es Pflicht der Behörde und der diese Entscheidung auch deswegen, weil sie 
staatlichen Forstaufsicht ist, auf Grund dieser die feste Absicht des Herrn Bundesministers 
nun zu beschließenden gesetzlichen Bestim- für Land- und Forstwirtschaft Dipl.-Ing. 
mungen die Wildschäden festzustellen. Die Hartmann, diese letzte 'Etappe so schnell 
Behörde erhält überdies, was heute , glaube als möglich auszuarbeiten, bestens unter­
ich, von einem Redner auch schon betont stützt und ein großes Anliegen aller jener 
wurde, den Auftrag, geeignete und angemessene Österreicher, die eine gute Waldgesinnung 
Maßnahmen zu ergreifen. Die Behörde, die beherrscht, erfüllt. In dieser wahrscheinlich 
nun auch mit den Wildschäden auf diese I letzten Etappe der Forstrechtserneuerung wer­
Weise konfrontiert wird, kann ungehindert den für die weitere Entwicklung der Forst­
ohne Kompetenzschwierigkeiten Vorkeh- wirtschaft überaus wichtige und bedeutungs­
rungen treffen, seien sie forstpolizeilicher , volle Maßnahmen auf dem Gebiete der Wald­
seien sie jagdpolizeilicher Natur, weil es sich nutzung, Waldbewirtschaftung und des Förde-
ja um ein und dieselbe Behörde handelt. rungswesens zu treffen sein. 

Aber darüber hinaus wird in § 74 - ich Im übrigen eilt uns auf diesem Gebiet die 
glaube, Herr Dr. Scheuch hat das auch er- gute Waldgesinnung des Großteils der öster­
wähnt - die sehr wichtige Bestimmung er- reichischen Waldbesitzer voraus. Es wurde 
lassen, daß zu den Aufgaben der Forstlichen von unseren Waldbesitzern längst erkannt, 
Bundesversuchsanstalt ab nun auch die Er- daß die zwei bis drei Betreuergenerationen 
forschung der Ursachen der Forstschäden überspannende langfristige Produktionsperiode 
durch Wild gehöre. Hiebei kann die An- in der Forstwirtschaft eine wirtschaftsplan­
stalt mit anderen an dieser Frage interessierten mäßige Bewirtschaftung erheischt und ohne 
Stellen zusammenarbeiten. Es besteht auf sie ein Erfolg nicht zu sichern ist. Rund 
Grund dieser Bestimmungen die berechtigte 33 Prozent der österreichischen Waldfiäche 
Hoffnung, daß eine konzentrierte Zweckfor- werden derzeit wirtschaftsplanmäßig bewirt­
schung auf diesem Gebiet einsetzen wird, schaftet. Die Nutzungen in diesen Forst­
die die Ursachen dieser Wildschäden erforscht betrieben sind dem Nachhaltigkeitsprinzip 
und der Praxis wirksame Abwehrmittel oder unterstellt. Keine nationale Wirtschaft kann 
Maßnahmen in die Hand gibt, die Forstschäden heute auf eine nachhaltige Bewirtschaftung 
hintanzuhalten, ohne das Wild ausrotten zu ihrer Forstwirtschaft verzichten. Das Forst­
müssen. gesetz hat so einer nachhaltigen Forstwirt­

Die Bestimmungen im Abschnitt V ent­
halten Maßnahmen auf dem Gebiete der 
Waldnutzung. Sehr wertvoll sind die Ver­
fügungen über den Schutz der Jungtanne, 
Beschränkung der Kahlhiebe und den Schutz 
der unreifen Nadelholzbestände gegen Schläge­
rung. Es sind dies Maßnahmen auf dem Ge­
biete der Waldnutzung, welche Materie bei 
der letzten Etappe der Forstrechtserneuerung 
sicher noch erschöpfend behandelt wer­
den wird. Auch diese nun zu beschließenden 
Maßnahmen zeigen deutlich, daß die öffent-

schaft den Weg zu ebnen. 
Die kommende Etappe der Forstrechts­

erneuerung wird auch das Bauernwaldproblem 
zu lösen haben. Viele dieser Wälder, die 
seinerzeit bei der Grundablöse den Bauern 
zur Ergänzung ihrer Existenz basis zugeteilt 
wurden, sind heute nicht mehr in den Händen 
von Bauern. Gerade diese privaten Klein­
und Zwergwälder, die öfter den Besitzer 
gewechselt haben, sind in einem sehr schlech­
ten waldbaulichen Zustand. Aber auch viele 
Bauernwälder wurden für Investitionen, die 
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die Landwirtschaft . forderte, ausgeräumt. 
Dort, wo diese Opfer des Bauernwaldes Erfolg 
hatten, kann man vielleicht den Verlust des 
Altholzbestandes noch verschmerzen. Es 
waren aber nicht wenige Fälle, wo diese 
Opfer nicht den gewünschten Erfolg in der 
Landwirtschaft erbrachten und nunmehr bei 
einem leeren Wald die Existenzfähigkeit dieser 
Höfe nicht mehr gegeben ist. 

Diese Probleme sind zu lösen, aber natür­
lich nicht so, daß man im Forstgesetz einfach 
die Schlägerungen in den Bauernwäldern ein­
schränkt und eine nachhaltige Forstwirt­
schaft vorschreibt, sondern indem man zur 
gleichen Zeit, in der man dem Bauernwald 
die existenzsichernde Funktion des Hofes 
durch eine rationelle, nachhaltige Forstwirt­
schaft gesetzlich überträgt, auch 
Sorge trägt, daß der Bauer die für die Investi­
tionen in der Landwirtschaft notwendig er­
scheinenden Kredite nicht aus dem Wald, 
sondern aus öffentlichen Mitteln im Wege 
des Grünen Planes oder, noch besser, eines 
Forstfonds bekommt. Für die Allgemeinheit 
ist dieser Tausch - statt Schlägerung Kre­
dite - sehr wertvoll, denn damit würden 
nicht nur die Altholzvorräte in den Bauern­
wäldern zunehmen, an denen die Volkswirt­
schaft höchst interessiert ist, sondern die 
damit einhergehende waldbauliche Sanierung 
würde leicht eine Zuwachssteigerung von 
jährlich 0,75 bis 1 Festmeter pro Hektar ein­
leiten, was schließlich für die österreichische 
Volkswirtschaft eine Mehrleistung vQn über 
einer Million Festmeter pro Jahr bedeutet. 

Daraus ergibt sich, daß der jetzige Zustand, 
in dem die Bauern den Investitionsbedarf ihrer 
Landwirtschaft nach dem Sparkassenprinzip 
aus dem Bauernwald decken müssen, der 
Allgemeinheit, der Volkswirtschaft viel zu 
teuer kommt. Weitaus billiger käme es der 
Volkswirtschaft, wenn man den Bauernwirt­
schaften für die Investitionen in der Land­
wirtschaft billige Kredite bewilligt. Nur so 
kann das Problem des Bauernwaldes gelöst 
werden. Die Funktion des Bauernwaldes kann 
heute nur die dauernde Sicherung der Existenz 
des Bauernhofes sein. Diese Funktion er­
füllt er bereits bei einem regelmäßigen Alters­
aufbau bei acht bis zehn Hektar und aufwärts 
auf geeigneten Standorten, wenn er nach­
haltig bewirtschaftet wird, wobei in diesem 
Falle schon bei zehn Hektar die Möglichkeit 
besteht, jährlich 30 bis 35 Festmeter zu 
schlägern. Mit dem Holzerlös würden gleich­
zeitig auch die PHegear beiten im gesamten 
Wald bezahlt werden. Diese Schlägerung 
würde eine jährliche Verdienstsumme von 
zirka 10.000 S ergeben, was eine fühlbare 
Existenzstützung für einen Bauernhof ab­
geben kann. 

Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet, 
ergibt sich aber auch eine zweite Notwendig­
keit : den freigewordenen Bauernwald nicht 
Spekulanten zu überlassen, sondern zur Auf­
stockung der Bauernwälder zu verwenden 
und außerdem die Aufforstung der Grenz­
ertragsböden in Angriff zu nehmen, um auf 
diese Weise die über 10 Hektar hinaus­
gehenden optimalen Bauernwaldbesitzgrößen zu 
erreichen. 

Vor dem Jahre 1 948 wurde durch das 
Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft die sogenannte Forstkommission, 
die vom Forstverein, der Landwirtschafts­
kammer, dem Holzwirtschaftsrat und der 
Holzindustrie gebildet war, ins Leben ge­
rufen. Diese Forstkommission wollte nach dem 
Beispiel anderer Staaten einen Forstfonds, des­
sen finanzielle Fundierung damals leicht mög­
lich gewesen wäre, ins Le ben rufen. Über 
diesen Fonds sollte neben anderen Förderungs­
maßnahmen in der Forstwirtschaft als die 
wichtigste die Sanierung der Bauernwälder 
durch Gewährung leichtverzinslicher Kredite 
begonnen werden. Es gehört zu den unglück­
seligsten Unterlassungen auf forstpolitischem 
Gebiet., daß man diese Forstkommission lahm­
gelegt und die Bildung dieses Forstfonds 
unterlassen hat. Ich bezweifle, daß auf 
einem anderen Weg und auf eine andere Art 
diese Probleme in der Forstwirtschaft ge­
löst werden können. 

Nicht vergessen darf das kommende Forst­
gesetz auf die forstliche Betreuung der Bauern­
wälder - jedoch ohne finanzielle Belastung 
der Bauernwirtschaften ! Geradezu vorbild­
lich ist auch diese Betreuung seit vielen Jahr­
zehnten in Tirol und vor allem in Vorarlberg 
gelöst. 

Durch das Forstgesetz sichert die Allge­
meinheit ihre Interessen, ihren ideellen Anteil 
an dem Waldbesitz. Alle Forstgesetze ent­
halten daher Bestimmungen, die das Eigen­
tum, den Besitz, aus diesem Grunde ein­
schränken. Es entspricht unserem Rechts­
grundsatz, daß die Interessen der Allgemein­
heit auch dem Privateigentum vorangehen 
und, wenn nicht anders, sogar durch gänzliche 
Enteignung gesichert werden können. Es 
ist aber ebenso unser Rechtsgrundsatz , daß 
die Enteignung keine Konfiskation ist. Die 
Enteignung sieht die Entschädigung vor. Es 
wäre daher mehr als recht und billig, den 
Waldeigentümer für die das Eigentum ein­
schränkenden Bestimmungen zu entschädigen. 
Diese Entschädigung an die Waldbesitzer 
könnte und sollte durch Förderungsmaß­
nahmen abgegolten werden. 

Das kommende Gesetz wird daher nicht 
nur weitere den Besitz einschränkende Maß-
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nahmen zu enthalten haben, sondern vor allem 
auch Vorschriften über Förderung der Forst­
wirtschaft aus öffentlichen Mitteln in allen 
jenen wirtschaftlichen Maßnahmen, die als 
Investitionen für viele Jahrzehnte gelten, an 
denen der Waldbesitzer fast · gar nicht, hin­
gegen die Volkswirtschaft aber sehr inter­
essiert ist. Ich nehme aber von diesen Investi­
tionen die Aufforstung aus, denn es ist die 
kleinste Gegenleistung eines Waldbesitzers, 
wenn er von dem Ertrag desgeschlägertenHolzes, 
das ihm seine Vorfahren hinterlassen haben, 
ein Zwanzigstel für die Wiederbegründung ver­
wendet, damit auch er seinen Nachfahren 
einen Waldbestand hinterlassen kann. Hin­
gegen sind echte langfristige Investitionen 
Maßnahmen in der Bestandspfiege, Bestands­
um wandlung, Bodenmeliorierung, Waldauf­
schließung und allgemeiner Forstschutz sowie 
Aufforstung von Ödfiächen. Hier ist der 
Interessenanteil ein ganz anderer . An diesen 
Investitionen hat die Volkswirtschaft das 
weitaus größere Interesse. Welches Interesse 
kann ein Waldbesitzer an der Aufforstung 
einer Ödfläche haben ? Und welches Interesse 
hat die Allgemeinheit an der Aufforstung dieser 
Ödflächen ? 

Es ist daher mehr als begründet, diese 
Maßnahmen mit öffentlichen Mitteln zu fördern. 
Ich denke hiebei nicht an · Subventionen, 
sondern denke auch hier an billige und lang­
fristige Kredite. Die Kreditbedingungen müs­
sen eben im Einklang stehen mit der Amorti­
sationsmöglichkeit der betreffenden Investi­
tion und mit dem Interessenanteil. Allein die 
Bewältigung dieser forstlichen Förderung 
würde ebenso wie das Bauernwaldproblem 
einen Forstfonds brauchen. 

Bei der Beratung über das kommende 
Gesetz wird man sich Gedanken machen 
müssen beziehungsweise darüber zu entschei­
den haben, ob man einen Forstfonds bildet 
oder nicht. Der Forstfonds hätte aber nicht 
nur seine Begründung durch die Eigenart 
des forstlichen Wirtschaftszweiges, sondern 
auch durch die Sonderheit seiner Probleme, 
die zu lösen unsere Aufgabe ist. 

Wie ich bereits erwähnte, gebührt dem 
Wald besitzer gerechterweise für die Eigen­
tumseinschränkungen durch das Forstgesetz , 
aber auch für seine langfristigen Investitionen, 
die steuer ähnlichen Leistungen gleichkommen, 
eine Anerkennung. Heute wird der Wald­
besitzer für die teilweise Enteignung seines 
Besitzes nicht nur nicht entschädigt, sondern 
für · seine Investitionen, das heißt für seine 
steuerähnlichen Leistungen, die nicht ihm, 
sondern in erster Linie der Allgemeinheit 
zugute kommen, durch höhere Steuern und 
Abgaben bestraft. Ich habe das schon zwei-

mal in diesem Hohen Haus erwähnt. Ich 
muß es jetzt, wo wir ein Forstgesetz be­
schließen und über kommende forstgesetzliche 
Regelungen reden, die den ausschließlichen 
Zweck haben, die Forstwirtschaft in ihrer 
Leistung zu verbessern, noch einmal auf­
zeigen. 

Das Forstgesetz bemüht sich, den Wald­
besitzer zu veranlassen, in seinem Waldbesitz 
durch forstgerechte nachhaltige Wirtschafts­
führung Investitionen vorzunehmen, die nicht 
ihm,  sondern der Nachwelt, das heißt der All­
gemeinheit zugute kommen. Es kann daher 
nicht richtig sein, wenn ein Finanzgesetz 
diesem Ziel diametral entgegenwirkt. Selbst­
verständlich soll der Waldbesitzer Einkommen­
steuer, Umsatzsteuer und Vermögensteuer 
zahlen wie jeder andere Staatsbürger . Die 
Erhebung des forstlichen Einheitswertes ist 
aber so begründet, daß von zwei Wald­
besitzern nebeneinander derjenige mehr Steuer 
zahlt, der seinen Wald durch steuerähnliche 
Investitionen verbessert hat. Ein mit Stauden 
durchstandener devastierter Wald hat einen 
sehr geringen Einheitswert. Sein Besitzer zahlt 
nach diesem niedrigen Einheitswert die Steuern 
und Abgaben, obwohl er einen genauso schönen 
Wald haben könnte wie sein Nachbar. Er 
wird durch die Finanzbehörde mit einer ge­
ringen Steuer und geringen Abgaben dafür 
belohnt, daß er mit seiner schlechten Wald­
wirtschaft die Volkswirtschaft benachteiligt. 

So ein Zustand kann doch wohl nicht ge­
wollt sein. Bevor man Maßnahmen der öffent­
lichen Hand zur Förderung der Forstwirt­
schaft erwägt, soll und darf man doch 
nicht Maßnahmen übersehen, die von der­
selben Stelle diesem Ziel entgegenwirken. 
Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn die 
Steuer nach dem Einkommen aus dem Wald­
besitz streng bemessen wird. Aber die Höhe 
der Steuer nach dem Einheitswert zu bemessen, 
in dem auch der Wert des nicht hiebreifen 
Waldbestandes enthalten ist, ist ungerecht. 
Hier hinkt jeder Vergleich zum Beispiel mit 
dem Einheitswert eines stillgelegten Fabriks­
geländes und dergleichen. 

Durch diesen ungerecht hohen Einheitswert 
ist die Forstwirtschaft nicht nur mit den 
laufenden jährlichen Abgaben bestraft, sondern 
auch mit der Erbschaftssteuer. Die forstliche 
Produktionsperiode beträgt 100 bis 1 20 Jahre. 
Innerhalb dieses Zeitraumes ist zumindest mit 
drei - es können aber auch mehr sein - Erb­
gängen zu rechnen. Auch die Erbschaftssteuel 
wird nach dem Einheitswert berechnet. Jeder 
Erbgang bedeutet daher für einen Forst­
wirtschaftsbetrieb mit regelmäßigen Bestands­
aufbau, also mit einem ordentlichen Wald, 
einen Aderlaß, der dem Forstbetrieb das 
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Dipl.-Ing. Strob! 

Gleichgewicht nimmt. Auch mit dieser Frage es auch klingen mag, Ausflüge in den Wald, 
wird sich, wenn man sie nicht früher löst, die zu denen auch das Beerensammeln gehört, 
letzte Etappe der Forstrechtserneuerung be- sind sehr wohl geeignet, das Verständnis, 
fassen müssen, weil sie in einem engen ursäch- insbesondere das junger Menschen für den Wald 
lichen Zusammenhang mit dem Problem der zu vertiefen. Und das anzustreben, bleibt 
Förderung der Forstwirtschaft steht. unsere Aufgabe. (Abg. Lackne r :  Gönn uns 

Eine weitere sehr wichtige Frage wird das doch einen schwarzen Mund!) Ich laß mich 

kommende Forstgesetz zu lösen haben, näm- nicht, Herr Kollege Lackner, in den tiefen 
Wald locken, denn aus diesem Wald kommt lieh den immer steigenden Bedarf der Bevöl-

kerung, insbesondere der städtischen Bevöl- man nur schwer wieder heraus (Zwischenrufe) , 

kerung, nach Erholungsstätten im Wald. In und meine lieben Kollegen warten schon 

Amerika hat man für diese Zwecke im Rahmen se hnsüchtig darauf, daß . ich Schluß mache. 

des staatlichen Forstdienstes eine eigene forst- (Heiterkeit.) Daher laß ich mich nicht in 
den Wald hineinlocken. Sie werden mich liehe Verwaltung eingerichtet, deren Aufgabe 

es ist, solche geeignete Plätze und Stellen i m  entschuldigen, wenn ich entgegen meiner alten 

Staatswald ausfindig zu machen und für die Gewohnheit jetzt nicht repliziere. ( A bg. 

erholungsuchende Bevölkerung herzurichte n Dr. Ho fenede r :  Im tiefen Wald wartet das 
"Rot"-käppchen ! - Heiterkeit. - Abg. Pölze r :  und auszugestalten. Man hat solche Plätze, 

die in der Nähe befahrbarer Waldstraßen Und der böse Wolf ! - Abg. Dr. Ho f e n-

f . e d e r :  Der ist ja auch bei euch, das ist der Kollege liegen, mit Bänken, Tischen, 0 t mit emem 
Flugdach für Regenschutz, häufig sogar mit von der Steyrermühl ! Dort sitzt er ja ! - Abg. 

Trinkwasser ausgestattet . Pölz e r :  Er heißt nur so ! - Abg. Dr. Hofen-
.. e de r :  Nomen est omen ! - Abg. P ö l z e r :  

Natürlich kann man i n  Österreich diese Aber Sie sind es !) 
Maßnahmen von Amerika nicht kopieren .  Hohes Haus ! Man darf nicht glauben, daß 
Sie sind für uns unerschwinglich. Aber man wir in Österreich ein besonderes Verständnis 
sollte in bescheidener Form anfangen, diesem für den Wald nicht brauchen, weil wir ver­
Ziel näherzukommen. Dafür muß aber die hältnismäßig gut bewaldet sind. Glauben Sie 
ohne berechtigte Begründung geforderte Wald- das ja nicht ! Wir brauchen vom Volk über den 
freiheit abgewiesen werden. Diese Waldfreiheit schönen grünen Wald und vom Waldbesitzer 
stört nicht nur eine fachgerechte Forstwirt- über den nützliche Forstbetrieb ein sehr großes 
schaft, sondern auch die Erholungsuchenden Verständnis für die Forstwirtschaft.  
selbst. Die gute Luft, der stille Wald spenden Vor allem muß dieses Verständnis auch 
Erholung vom Staub und Lärm der Stadt. beim Parlament und bei der Regierung immer 
Um das zu erreichen, braucht man nicht kreuz vorhanden sein. Hoffentlich besteht im Parla­
und quer, über Stock und Stein durch den ment auch dann ein richtiges Verständnis für 
Wald zu rennen. Es genügt für die Erholung die Belange der österreichischen Forstwirt­und taugt auch der Forstwirtschaft, wenn sich schaft, wenn die letzte Etappe der Forstrechts­
die erholungsuchenden Fußgänger auf den er- erneuerung beraten und beschlossen wird. 
laubten Teilen und Wegen eines Waldes be- Denn wenn auch der Anteil der Forst- und 
wegen. Es ist ja in den öffentlichen Parks H olzwirtschaft an dem Export von über 
auch nicht anders, ja anders gar nicht denkbar. 30 Prozent auf derzeit 21 Prozent gesunken Ordnung bedeutet auch für die Waldläufer ist, so ist dies kein Hinweis auf eine Dekadenz 
in der weiteren Folge keine Einengung des ge- der Forstwirtschaft oder der Holzwirtschaft 
suchten Erholungszweckes. Nur eine für alle und noch weniger auf die wirtschaftliche Be­
Besucher gültige Ordnung sichert dem ein- deutungslosigkeit der in dieser Gruppe ver­
zeInen den ungestörten Genuß seines Wald- ei nigten Wirtschaftszweige . Der Wert der 
ausfluges. Eine getrennte Ordnung ist natürlich Produktion in der Forst- und Holzwirtschaft für Autos und Mopeds erforderlich, denen beträgt rund 1 8  Milliarden Schilling. Die Stei­
meiner Meinung nach ausschließlich die öffent- gerung der Produktion hat als Voraussetzung 
lichen Wege zur Benützung freigegeben werden die Erhöhung der inländischen Holzauf-
dürften. bringung. Denn durch Rundholzimporte unsere 

Ich bin auch der überzeugung, daß das Holzwirtschaft stärker zu versorgen, ist nicht 
unkontrollierte Beerensammeln . dem Wald sehr aussichtsreich. Die Staaten, die heute 
schadet und der Schaden weder durch den noch Rundholz exportieren, werden immer 
ideellen noch durch den wirtschaftlichen Wert weluger. Wie lange noch Rundholz aus d�m 
der gesammelten Beeren wettgemacht werden Osten und aus übersee anrollt, ist sehr unge­
kann. Natürlich gibt es Waldgebiete, wo man wiß . Es verbraucht aber unsere Holzwirt­
das Beerensammeln, insbesondere bei Heidel- schaft - und es wurde heute hier von der 
und Preiselbeeren, unbedenklich gestatten überschlägerung gesprochen - heute schon 
kann und auch gestatten soll. Denn so naiv über 15,5 Millionen Festmeter Holz, davon 
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Dipl.-Ing. Strobl 
allein über 1 2  Millionen Festmeter Nutzholz ; 
das andere ist Brennholz und sonstiges Neben­
holz. Die österreichische Forstwirtschaft lie­
fert davon insgesamt 1 1 ,5 Millionen Festmeter 
und damit rein rechnerisch um 3 Millionen 
Festmeter, das sind 35 Prozent, mehr als der 
von der Waldstandsaufnahme errechnete zu­
lässige Hiebsatz. Den Rest auf den jährlichen 
Bedarf bezieht die Holzwirtschaft aus anderen 
Quellen, wie Nichtwaldboden, Abfallholz, Im­
port und so weiter . 

Ich bin persönlich der Meinung, daß die 
Überschlägerung - und da gehe ich nicht 
ganz konform mit Ihnen, Herr Kollege Eber­
hard - nicht 3 Millionen Festmeter aus­
macht, sondern wesentlich geringer ist, weil 
einerseits die Waldstandsaufnahme den zu­
lässigen Hiebsatz sehr rigoros berechnet hat, 
also noch große Differenzen einkalkuliert sind, 
und andererseits der Anteil der Holzauf­
bringung aus der Zwischen- beziehungsweise 
Vornutzung viel größer ist, als wir annehmen. 

In dieser Richtung besteht auch die Mög­
lichkeit, nach weiterer Aufschließung unserer 
Wälder die Durchforstungen und somit auch 
die Holzaufbringung zu erhöhen. Trotzdem 
muß ich auch persönlich zugeben, daß wir uns 
derzeit mit tJberschlägerungen werden ab­
finden müssen. In dieser Beziehung erwächst 
der letzten Etappe in der Forstrechtserneu­
erung die Aufgabe, Voraussetzungen für einen 
höheren Hiebsatz zu schaffen. Dieses Ziel 
kann nur erreicht werden, wenn durch Be­
stimmungen auf dem Gebiete der Waldbe­
wirtschaftung und der Waldnutzung gemein­
sam mit zielführenden Förderungsmaßnahmen 
dem entgegengestrebt wird. Das Ziel muß 
zuerst die Steigerung der Holzproduktion 
und nicht der Schlägerung sein. Dieses Ziel ist 
nicht aussichtslos, wenn man bedenkt, daß 
mehr als die Hälfte unserer Waldfläche einen 
sogenannten Haubarkeitsdurchschnittszuwachs 
von jährlich nur 2,4 Festmeter pro Hektar 
aufweist. Die Erhöhung dieses Zuwachses 
um mehr als einen Festmeter ist durchaus 
möglich. Das würde uns jährlich einen um 
1 ,5 Millionen Festmeter größeren Holzzuwachs 
bringen. 

Man muß auch mit allem Ernst trachten, die 
Aufforstung der Rückstände nachzuholen, die 
jährlich einen uneinbringlichen Holzzuwachs­
ausfall verursachen. ' Man bedenke, daß diese 
Rückstände fast 300.000 Hektar betragen,  
also einen Ausfall von mehreren 100.000 Fest­
metern Holz jährlich verursachen. Man muß 
daher dringendst trachten, diese Rückstände 
aufzuholen. 

Man wird bei der Behandlung der Auf­
forstung im neuen Gesetz nicht nur den Grenz-

ertragsflächen, sondern auch den Ödflächen 
besondere Aufmerksamkeit widmen müssen, 
wie dies in den neuzeitlichen Forstgesetzen 
aller anderen Staaten der Fall ist. 

Wenn dieses uns heute vorliegende Gesetz 
die Wildschadensfrage zu lösen versucht hat, 
so wird das kommende Gesetz ebenso folge­
richtig auch die Schäden durch Weide vieh, 
durch Streunutzung und ähnliche andere Ein­
flüsse abzustellen haben. Wenn man das nicht 
will, verzichtet man bewußt auf die Lei­
stungssteigerung der wertvollen Holzzucht. 

Diese Maßnahmen und auch jene, welche 
die Umwandlung leistungsschwacher Bestände, 
den Anbau raschwüchsiger Holzartell, die 
Meliorierung und Sanierung erkrankter Wald­
böden zum Ziele haben, sind waldbauliche 
Maßnahmen. Sie werden dem letzten Forst­
erneuerungswerk Gewicht und Inhalt geben. 
Ich bin der Überzeugung daß gerade diese 
Fragen im Wege einer Grundsatzgesetzgebung 
durch den Bund und der Ausführung durch die 
Länder rascher und den unterschiedlichen 
Verhältnissen besser angepaßt gelöst 
hätten werden können. Für mich ist aber in 
dieser Frage nicht die Form, sondern der Er­
folg beruhigend. 

Gerade die überaus sachlichen Verhand- . 
lungen über den gegenwärtigen Gesetzentwurf 
haben gezeigt, daß die Abgeordneten des 
Unterausschusses, vielleicht aus verschiedenen 
Motiven heraus, in der Wirkung aber ein 
gleichgerichtetes Verständnis für die Forst­
wirtschaft bewiesen haben. Das Bundes­
ministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
an der Spitze der Herr Bundesminister selbst, 
waren bemüht, die Probleme der Forstwirt­
schaft auf das gewissenhafteste zu diskutieren 
und zu lösen. 

Ich darf hoffen und wünschen, daß diese 
Waldgesinnung - so wird das Verständnis 
für den Wald in der forstlichen Fachwelt ge­
nannt - bis zu dem Zeitpunkt ungeschwächt 
anhalten möge, zu dem das letzte Gesetz 
beraten werden soll, damit die noch offenen 
Probleme der österreichischen Forstwirtschaft, 
welche die Produktion heute noch hemmen, 
zum Wohle der Forstwirtschaft und damit zum 
Wohle unserer Volkswirtschaft gelöst werden 
können. 

In diesem Süme stimme nicht nur ich, son­
dern stimmt auch meine Partei der Regierungs­
vorlage gerne zu. (Beifall bei der Ö V P.) 

Präsident (der eben den Vorsitz übernommen 
hat) : Zum Wort gemeldet ist der Herr Abge­
ordnete Dipl.-Ing. Fink. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Pius Fink : Hohes 
Haus ! Über den großen Wert des Waldes,  als 
Waldfreund - ich bin als Bregenzerwälder ja 
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Dipl.-Ing. Pius Fink 
im Wa.ld geboren und aufgewachsen - möchte 
��an fast im Superlativ reden und sagen, 
ll.ber den außerordentlich hohen Wert des 
Waldes wurde heute berechtigterweise von 
v.�rschiedenen Seiten schon manches ausge­
fuhrt. Ich wende mich daher nur einem 
speziellen Teilgebiet zu. 

An der Stirnseite des Rathauses in Lindau 
steht der Spruch : "Durch Einheit werden 
kleine Dinge groß, durch Zwietracht wird man 
große Dinge los ! "  Was hier im allgemeinen für 
?ie ganze Gemeinschaft des Volkes gilt, das gilt 
Im besonderen für den engeren, aber im Mit­

. einanderleben sehr wesentlichen Bereich der 
Zuständigkeit in der Gesetzgebung. Was 
ein kleinereI' Kr�is besorgen kann, das soll 
bekanntlich ein Ubergeordneter nicht an sich 
ziehen. 

Die Länder Tirol und Vorarlberg haben 
im Anliegen der Walderhaltung, der Wald­
pflege und der Waldnutzung Landesgesetze 
die sich außerordentlich gut bewährt und 
eingelebt haben. Sie gehen in manchen 
Bereichen sogar über das hinaus, was wir heute 
a� Vorschriften beschließen wollen. Solche ge­
zIelte Maßnahmen wie in diesen Landes­
gesetzen sind meines Wissens auch in anderen 
Staaten nur ganz selten zu finden. Das ist 
ausgerechnet in jenen Bundesländern, die im 
Verhältnis die größte Fläche ihres Gebietes 
in extremen Gebirgslagen haben, kein Zufall. 
Wie schon mein Herr Vorredner, Freund Strobl, 
nachgewiesen hat, h aben schon unsere Alt­
vordern begriffen : Nur der Wald hält die 
hochgelegenen Siedlungen, nur der Wald er­
hält diesen Familien die Heimat und uns 
allen die Ernährungsquellen. 

Wenn nun nahezu erstmalig den Ländern 
Rechte zurückgegeben werden beziehungsweise 
erhalten bleiben sollen, so ist dies bemerkens­
wert . Zugegeben, aus der Ferne gesehen schaut 
dies an sich nicht überaus großartig aus. Viel­
leicht ist es manchen zuviel, anderen zuwenig. 
An sich hätte ich auch zu diesem Tatbestand 
nicht das Wort ergriffen. Viel entscheidender 
und erfreulicher aber erscheint mir jedoch, daß 
nach dem Vorschlag des Ausschusses von 
der Bundesgesetzgebung den Ländern nun 
überhaupt etwas zurückgegeben wird. Meine 
sehr verehrten Damen und Herren ! Für 
dieses Verständnis möchte ich - das hat mich 
auch veranlaßt, zu sprechen - dem Herrn 
Minister, seinen Beamten, ganz besonders 
aber den Abgeordneten zum Nationalrat, 
gleich welcher Partei, herzlich danken. Sie 
haben damit den guten Willen bewiesen, und 
darauf kommt es letztlich ja an. Sie haben 
damit aber auch bekundet, daß dieses Parla­
ment tatsächlich Macht hat, nicht eine miß­
bräuchliche Macht, sondern Macht, für die 

Gerechtigkeit zu wirken, und die Gerechtigkeit 
gedeiht ja im politischen Bereich im klugen 
Maßhalten am besten. (Beifall bei der Ö VP.) 

Präsident : Zum Wort gemeldet hat sich der 
Herr Ahgeordnete Nimmervoll. Ich erteile 
es ihm. 

Abgeordneter Nimmervoll : Hohes Haus ! 
Geschätzte Damen und Herren ! Durch die 
� era�sch�edung dieser Regierungsvorlage soll 
eIll wIChtIges Gebiet, und zwar das des Waldes 
und der Menschen, denen dieses hohe Gut an­
v:�rtraut ist, einer gesetzlichen Regelung zuge­
fuhrt werden. Daher ist dieser heutige Tag 
von größter Bedeutung für die österreich ische 
Forstwirtschaft und für die im Forst tätigen 
Menschen. Den wirtschaftlichen Wert den 
dieses Gesetz für die Landwirtschaft und dar­
über hinaus für die gesamte Volkswirtschaft 
bringt, haben bereits berufenere Männer von 
dieser Stelle aus dargelegt. 

Der Wald ist für unser Land nicht nur 
wirtschaftlich von großer Bedeutung, sondern 
er hat auch noch andere wichtige Funktionen 
zu erfüllen. So ist er als Regulator im Wasser­
haushalt der Natur bekannt, die Boden- und 
Luftfeuchtigkeit wird durch ihn wohltuend 
beeinflußt und das Land vor Verkarstung und 
�ers�eppung geschützt. Diese wichtige Funk­
tIOn 1st besonders den Menschen im deutschen 
Sprachraum stets bekannt gewesen. Schon 
unsere Altvordern haben vom "heiligen Wa'ld" 
gesprochen, und unsere Dichter und Sänger 
haben den Wald besungen : "Da geht leise 
nach seiner Weise der liebe Herrgott durch 
den Wald. "  

Wir finden schon im 12.  Jahrhundert eine 
teilweise geregelte Forstwirtschaft. Man ver­
suchte, besonders in der Nähe der Städte, den 
Ertrag des knapp werdenden Holzes durch be­
sondere Regelungen zu steigern. Im Jahre 1368 
wird zum erstenmal von einer Nadelholzsaat 
berichtet. Im 18. Jahrhundert aber wurden 
schon Ödflächen regelmäßig aufgeforstet. Es 
wurden Vereine gegründet, die sich die Er­
haltung des Waldes und die Vertiefung . der 
Waldgesinnung in der breiten Masse des Volkes 
zur Aufgabe gestellt haben. Waldbesitzer , 
Freunde und Heger des Waldes schlossen sich 
zusammen und entfalteten eine rege und segens­
reiche Tätigkeit. 

Auch zur Förderung der einschlägigen Wis­
senschaft wurden Vereine gegründet ; es wurden 
dort wissenschaftliche Vorträge gehalten und 
persönliche Erfahrungen ausgetauscht. Wir 
kennen heute die verschiedensten Vereine und 
Verbände, wie etwa die der Förster , der 
Forstmeister, der Wald besitzer , die sich zum 
Ziel gesetzt haben, den Wald zu verbessern. 
Aber auch andere Einrichtungen, wie etwa die 
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Nimmervoll 

"Grüne Front" und viele andere mehr, wur- ' praktischen Betätigung die Bezeichn�ng Forst­
den geschaffen die in uneigennütziger Weise assistent. Sie treten dann z�r Prufung an, 
immer wieder 

'
für die Interessen des Waldes um staatlich geprüfte ForstwIrte zu werden. 

und für die Verbesserung des Waldes ein- Die Ausbildung der Förster ist nach voll­
treten. Der "Tag des Waldes",  der landauf, kommen neuen Grundsätzen aufgebaut. Im 
landab gehalten wird, entfaltet sich oft zu ersten Jahr _ so wird im § 47 verlangt _ 
einem wahren Festtag für ju�g und alt. hat der angehende Förster den Grundlehrgang 
Immer aber wird echte Waldgesmnung allen in einer Försterscbule zu besuchen. Diesem 
Bürgern unseres Landes nähergebracht. U?sere Grundlehrgang folgt ein Jahr Vorpraxis, daran 
Forstingenieure und Forstfachleute brmgen schließen sich zwei Jahre Försterschule an, 
in zahlreichen Vorträgen und Versammlungen und nach dem Besuch der Försterschule folgt 
immer wieder die großen Werte des Waldes eine mindestens zweijährige praktische Tätig­
zum Ausdruck, und es kann festgestellt werden, keit in einem Forstbetrieb. Die Absolventen 
daß diese Vorträge auch von allen Teilen der einer Försterschule führen bis zur Ablegung 
Bevölkerung sehr gern gehört werden. der Försterprüfung die Bezeichnung "Forst-

Ich gestatte mir nun, nachdem über alle adjunkt". D�mit sie �iese Prüfung ablegen 
anderen Gebiete bereits sehr ausführlich ge- können - so 1st es nun 1m Gesetz festgel�gt -, 
sprochen wurde, mich ein klein wenig dem haben sie die aufgezeigte BerufsausbIldung 
Berufe zuzuwenden, dem die Hege und Pflege durchzumachen. 
des Waldes zur Aufgab� gestell�. ist. Dabei Im § 51 werden die Forstschutzorgane und 
denke ich an die staath�h ß'epruften Forst- ihre Tätigkeit festgelegt. Die Behörde hat zum 
wirte und die Förster, dIe In schwerer und Schutze des Waldes und seiner Produkte 
opfervoller Arbeit unermüdlich tätig sind, den geeignete Personen als Forstschutzorgane zu Wald zu erhalten, seinen Bestand :u �ehren bestätigen. Darunter fallen auch Personen, die 
und so die Wohltat des Waldes fur dIe Zu- ein Zeugnis über den erfolgreichen Besuch eines kunft zu sichern. Ich glaube, es wäre .undankbar, diesbezüglichen Kurses in der Dauer von 
wenn wir den heutigen Tag und dIesen Anlaß mindestens sechs Wochen erbringen können. 
nicht nützen würden, um besonders diesem Im Unterausschuß wurde vorgeschlagen, und 
Wirken in aller Öffentlichkeit �nerkennu�g zu dieser Vorschlag wurde dann auch im Aus­
zollen. Daß gerade die ForstWIrte und Forster schuß angenommen, daß sich die Forstfach­
zuerst ihren Aufgaben nachkommen u�d dann arbeiter, die im Sinne der land- und forst­
erst an sich selber denken, findet seme Be- wirtschaftlichen Berufsausbildungsvorschriften 
stätigung darin, daß erst mit diesem Gesetz bereits Facharbeiter geworden sind, dieser 
ihre Berufsausbildung einer gese.tzlichen Re- Prüfung nicht unterziehen müssen. Diese sollen gelung zugeführt wird. Die meIsten Berufe nur mit den Rechten und Pflichten einer 
haben längst auf diesem Gebi.et eine �.eset�- öffentlichen Wache genauestens vertraut ge­liche Regelung. Der Erkenntms, daß fur dIe macht werden. moderne Forstwirtschaft ein entsprechendes 
Personal mit besten Fachkenntnissen zur Ver­
fügung stehen muß, soll dieses Gesetz Rechnung 
tragen. 

Ganz kurz darf ich vielleicht einige Gedanken 
über die Ausbildung des für die Betreuung 
der Forste tätigen Personenkreises aufzeigen. 

Im § 46 wird der Ausbildungsgang des 
staatlich geprüften Forstwirtes dargelegt. Von 
ihm wird in seiner Berufsausbildung verlangt : 
die Vollendung des forstwirtschaftlichen Stu­
diums an der Hochschule für Bodenkultur in 
Wien, weiters die Ablegung von Einzel­
prüfungen und der Besuch von Vorlesungen, 
die außerhalb des normalen Studienganges 
liegende, aber für den höheren Forstdienst 
belangreiche Wissensgebiete zum Gegenstand 
haben. Weiter ist nach Vollendung des Hoch­
schulstudiums eine mindestens dreijährige prak� 
tische Tätigkeit erforderlich und schließlich 
auch die Vorlage einer einwandfrei geführten 
schriftlichen Arbeit. Absolventen der Hoch­
schule für Bodenkultur führen während der 

Ich möchte diese Gelegenheit auch nützen, 
um a11 denen, die die Vorarbeiten für diese 
Gesetzesvorlage geleistet haben, meinen auf­
richtigsten Dank und ebenso den Dank gerade 
dieses Personenkreises zum Ausdruck bringen. 
Ich möchte in erster Linie dem Herrn Minister 
danken, besonders aber auch den Beamten 
des Ministeriums, die hier diese gewaltigen 
Arbeiten geleistet haben.  

In den §§ 56 und 57 ist die Pflicht zur Be­
stellung von Förstern festgelegt. Über diese 
zwei Paragraphen - auch darauf wurde be­
reits hingewiesen - wurden die Verhandlungen 
mit den freien Berufsvereinigungen geführt, 
und deren Ergebnisse sind vom Unterausschuß 
beziehungsweise dann vom Landwirtschafts­
ausschuß ebenfalls in das Gesetz aufgenommen 
worden. 

Ich glaube, nochmals betonen zu müssen, 
daß der heutige Tag gerade für unseren Forst, 
aber auch für die Menschen, die in diesem 
Forst tätig sind, von größter Bedeutung ist. 
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Nimmervoll 

Ich kaIin hier sagen, daß meine Partei freudig I tionen des Waldes entsprechen, die in der 
diesem Gesetz die Zustimmung geben wird. heutigen modernen industriellen Zeit eine 
Es gibt ein Sprichwort, das da heißt : "Stirbt außerordentlich große Bedeutung haben. 
der Wald, stirbt auch das Leben." Aber auch Ich glaube, feststellen zu können, daß sich 
das umgekehrte Verhältnis muß wahr sein : in Österreich die Waldgesinnung in den letzten 
Wächst der Wald, wächst auch das Leben. Jahren erheblich gebessert hat. Das ist auch 
Trägt dieses Gesetz dazu bei, daß der Wald in den sehr ausführlichen Reden, die heute 
wächst und damit auch das Leben, so wird es zu dieser Vorlage gehalten worden sind, 
zum Segen für unsere Rei!llat und unser Volk zum Ausdruck gekommen. 
werden. (Beifall bei der Ö V  P.) Wir wissen . ganz genau, daß der Wald nicht 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich der nur ein sehr wichtiger Lieferant eines un­
Rerr Bundesminister für Land- und Forst- entbehrlichen Rohstoffes ist, wir brauchen den 
wirtschaft Dipl .-Ing. Hartmann. Ich erteile es Wald auch für einen geordneten Wasser­
ihm. haushalt in unserem Lande und für die Re-

Bundesminister für Land- und Forstwirt- generierung der Luft. Und im Indu striezeit­
schaft Dipl.-Ing. Hartmann : Hohes Haus ! alter wird der Wald auch als Erholungsraum 
Meine Damen und Herren ! Ich glaube, daß des Volkes immer notwendiger. 
die Bedeutung des Gesetzeswerkes, das zu Es wurde gesagt, daß der § 66 des alten 
beschließen sich das Hohe Haus in kurzer Zeit Forstgesetzes vom Jahre 1852, der sogenannte 
anschicken wird, es rechtfertigt, zu einigen Schneefluchtparagraph, bedauerlicherweise 
Fragen Bemerkungen zu machen. nicht übernommen wurde. Dadurch ist den 

Bergbauern nicht ein Recht genommen worden. 
Die Bedeutung dieses Gesetzes liegt vor Das war fürwahr nicht die Absicht. Ich glaube 

allem in seinen umfassenden Auswirkungen. vielmehr, daß der § 8 1  Abs. 1 lit. k im Zu­
Es ist ein wichtiger Schritt zur Verwirklichung sammenwirken mit dem § 1306 a des ABGB. 
eines grundsätzlichen Konzeptes, das darauf die Regelung dieser Frage ermöglicht. Sollte 
abgestellt ist, u,n Stelle der unübersichtlichen das nicht der Fall sein, bin ich bereit, Richt­
Vielfalt VOll �um Teil üb::1rholten Forstvor- linien herauszugeben, an die sich die Behörden 
schriften ein geschlossenes und gleichzeitig halten können. 
modernes Gesetzeswerk zu schaffen. 

Es wird Ihnen aufgefallen sein, daß das 
Gesetz nicht den Titel "Forstgesetz " trägt. 
Der Titel "Forstgesetz" ist bewußt vermieden 
worden, denn die Vorlage bringt lloch keine 
endgültige, die ganze forstliche Materie umfas­
sende Regelung. Das Gesetz ist nicht er­
schöpfend - das ist auch in der Diskussion zum 
Ausdruck gekommen -, der Forstmann wird 
also noch manches in diesem Gesetze vermissen. 
Wir erlaubten uns daher, als Titel dieses Ge­
setzes " Forstrechts-Bereinigungsgesetz " vor­
zuschlagen. 

Es hieße aber die Bedeutung des Gesetzes 
wesentlich unterschätzen, wenn die Bereinigung 
etwa rein formal dahin verstanden würde, 
daß nur eine Reihe überholter Gesetze auf­
gehoben wird. Die Liste dieser überholten Ge­
setze ist zwar nur in einem einzigen Paragra­
phen zusammengefaßt, dieser Paragraph zeich­
net sich aber durch eine entsprechende Länge 
aus, denn insgesamt 37 Vorschriften sind dieser 
Forstrechts- " Bereinigung" zum Opfer gefallen. 
Selbstverständlich sind Vorschriften, die not­
wendig und wertvoll sind, erhalten geblieben, 
vielfach wurden sie neu gefaßt, ergänzt oder 
modernisiert. 

Alles in allem will das neue Gesetz den 
wichtigen wirtschaftlichen Erfordernissen Rech­
nung tragen, die dem Walde zukommen, 
gleichzeitig aber auch den Wohlfahrtsfunk-

Hohes Haus ! Das Ziel unserer Agrarpolitik 
ist, die wirtschaftliche Existenz der in der 
überwiegend großen Mehrheit vorhandenen 
bäuerlichen Familienbetriebe zu sichern. Daß 
das nicht so einfach und auch nicht von heute 
auf morgen möglich ist, ist eine Erfahrung, die 
nicht nur ÖsteITeich, sondern auch viele andere 
Länder machen mußten. 

Daß aber die Aufstellung des Berghöfe­
katasters im Sinne des § 2 Abs. 2 des Land­
wirtschaftsgesetzes etwa ein Akt sein sollte, 
der gegen die Bergbauern gerichtet ist, ist 
eine gänzlich falsche Meinung. Im Gegenteil : 
Die Verordnung über den Berghöfekataster, 
die in wenigen Monaten erscheinen wird - es 
wird eine sehr umfangreiche Verordnung sein -, 
wird vermutlich von jenen Staaten, in deren 
Bereich ebenfalls bergbäuerliche Betriebe vor­
handen sind, nachgeahmt werden. Die neue 
Erhebung, die zur Aufstellung des Berghöfe­
katasters Anlaß gegeben hat, beruht auf ein­
wandfreien wissenschaftlichen, betriebswirt­
schaftlichen Erkenntnissen und praktischen Er­
fahrungen. Einer derj enigen, die vor allem die 
wissenschaftlichen Grundsätze beigesteuert ha­
ben, nach denen der Berghöfekataster erstellt 
wurde, ist der verstorbene Professor für Be­
triebslehre an der Hochschule für Boden­
kultur Dr. Steden. 

Daß nun die Zahl der Bergbauernbetriebe 
mit rund etwas mehr als 1 22.000 kleiner sein 
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wird als die Zahl der bergbäuerlichen Betriebe, 
die wir vor der Erhebung im Rahmen des 
Berghöfekatasters kannten, ist darauf zurück­
zuführen, daß es jetzt eine Spezialerhebung 
von Betrieb zu Betrieb ist, während es früher 
eine globale Erhebung war, weil die Grenzen 
auf Grund der Vorschriften viel roher ab­
gesteckt waren. 

Der Berghöfekataster wird gerade für die 
Bergbauern einen Fortschritt bedeuten. Daß 
es bei der Ziehung von Grenzen immer Grenz­
fälle gibt, liegt leider in der Natur der Sache. 
Es ist ja auch bekannt, daß die Lautstärke 
d�r einigen wenigen, die sich beschweren, 
VIel mehr Aufsehen macht als das stumme Ver­
halten der überwiegenden Mehrzahl derer, die 
mit einer Maßnahme zufrieden sind. 

Wir vom Landwirtschaftsministerium aus 
sind gemeinsam mit den Landwirtschaftskam­
mern und den Ländern sehr bemüht die 
forstliche Beratung im Interesse der bäuer­
liche� Waldbesitzer zu pflegen und zu inten­
sivieren. Es ist bereits eine ganze Reihe von 
Initiativen ergriffen worden, welche auch schon 
zum Erfolg führen konnten. 

Gerade in diesem Zusammenhang ist es 
sehr zu begrüßen, daß das forstliche Schul­
wesen in diesem Gesetz, wie ich wohl annehmen 
kann, sehr schön geregelt wird. Ich freue mich, 
feststellen zu können, daß die. Regelung des 
forstlichen Schulwesens hier im Hohen Hause 
fast gleichzeitig mit der vermutlich in der 
nä.chsten oder übernächsten Woche statt­
findenden Beratung über das große Reform­
werk der Schulgesetzgebung erfolgen wird. 

Der Unterausschuß hat sich - auch das 
kam in den Reden zum Ausdruck - sehr 
eingehend mit der Frage der Wildschäden 
befaßt. Ich freue mich, daß der § 79 in den 
Abs. 4 und 5 als Fortschritt bezeichnet wurde. 
Es

. 
ist anzunehmen, daß · der Verfassungs­

gerIChtshof, der von der Bundesregierung 
angerufen worden ist, vielleicht noch im Laufe 
des heurigen Herbstes das Erkenntnis über 
die Frage der Kompetenzen in Wildschadens­
angelegenheiten ergehen lassen wird. Je 
nach dem, wie dieses Erkenntnis ausfällt 
- das war auch in der Absicht der Bundes­
regierung -, können wir dann die gesetzlichen 
Konsequenzen in forstrechtlicher Hinsicht 
ziehen. 

Bezüglich der Schädigung von Waldbestän­
den durch künstliche Änderungen der Grund­
wasserverhältnisse darf ich auf das Wasser­
recht hinweisen. Wir werden uns auch diese 
Frage allenfalls für die letzte Etappe vor­
merken. 

Hohes Haus !  Gestatten Sie, daß ich - nicht 
zum ersten Mal - meiner Meinung dahin 

gehend Ausdruck gebe, daß gute oder verhält­
nismäßig gute Holzpreise keineswegs Anlaß zu 
Überschlägerungen sind. Genau das Gegenteil 
ist der Fall. Ich habe erst vor kurzer Zeit 
bei der Tagung des Österreichischen Forst­
vereines einen Vortrag gehalten, in dem ich 
ziffernmäßig nachweisen konnte, daß die Holz­
einschlagsmengen in den letzten Jahren zurück­
gegangen sind. Überschlägerungen im öster­
reichischen Wald konnten wir in der Geschichte 
der letzten Jahrzehnte immer dann feststellen 
wenn die Holzpreise schlecht gewesen sind: 
Es ist zu empfehlen, daß Sie sich die Holz­
bilanz studie des Bundesholzwirtschaftsrates 
zur Hand nehmen, wo dies in sehr interessanter 
Darstellung dargelegt wird. Wir sind auf eine 
Schonung der Waldsubstanz schon vom Grund­
satz der Nachhaltigkeit her bedacht. Mit 
ein Grund, warum sich die holzverarbeitende 
Industrie in den verschiedenen Sparten über 
d?,s zu geringe Holzangebo� beschwert, ist ja 
dIe Tatsache , daß die Schlägerungen sparsam 
durchgeführt werden. 

Ich bin auch sehr froh darüber, daß die 
Forstliche Bundesversuchsanstalt Schönbrunn­
Mariabrunn, die sich eines internationalen 
Rufes erfreut, auf eine geordnete gesetzliche 
Basis gestellt wird. Im vorigen Jahr fand 
im September in Wien eine internationale 
Tagung der staatlichen forstlichen Versuchs­
anstalten statt. Wir haben von hervor­
ragenden ausländischen Experten sehr gute 
Urteile über die Einrichtung und über die 
Tätigkeit unserer Forstlichen Bundesversuchs­
anstalt erhalten. 

Ich stimme gerne den Resolutionen zu 
die Sie, verehrte Damen und Herren, im Zu� 
sammenhang mit der Prüfung einer Wald­
brandversicherung beschließen werden und 
in welchen Sie zum Ausdruck bringen, daß 
der Nationalrat ein großes Interesse daran 
hat, ein abschließendes forstliches Gesetzes­
werk möglichst bald, nämlich innerhalb von 
zwei Jahren, vorgelegt zu bekommen. 

Für das Forstrechts-Bereinigungsgesetz ist 
sehr viel Arbeit aufgewendet worden. Wir 
haben sehr viele Gutachten eingeholt und ver­
arbeitet. Dabei sind alle zuständigen Stellen, 
auch die forstliche Praxis, zu Wort gekommen. 

Ich möchte den Mitgliedern des Unter­
ausschusses, der vom Ausschuß für Land­
und Forstwirtschaft eingesetzt wurde, und 
vor allem dem Vorsitzenden, Abgeordneten 
Grießner, für die außerordentlich intensive 
und gewissenhafte Bearbeitung, die allen 
einzelnen Bestimmungen ausnahmslos von 
jedem einzelnen Mitglied des Unterausschusses 
zuteil wurde, herzlich danken. Ich möchte 
auch den Landwirtschaftskammern, den Län-

349 
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dern, den Beamten des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschan und der anderen 
Ressorts und einer ganzen Reihe von forst­
lichen Organisationen - im Österreichischen 
Forstverein sind sehr viele Fachleute ver­
einigt - für die sehr wirkungsvolle und 
positive Mitarbeit bestens danken. 

Wir werden nun sehr bald - praktisch 
ist es ja schon geschehen - an die Bearbeitung 
der letzten Etappe der Forstrechts-Bereini­
gung herangehen. Das wird wieder sehr 
viel Arbeit erfordern. Das Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft will aber alles 
daransetzen, um in Zusammenarbeit mit unseren 
hervorragenden Forstrechtssach verständigen 
und Forstleuten auch die letzte Forstrechts­
etappe möglichst gut vorzubereiten, damit 
dann der österreichiscbe Nationalrat wieder 
ein gutes Werk für den Wald schaffen kann, 
den wir alle für unsere späteren Generationen 
erhalten wollen. 'Beifall bei der (j V P sowie 
bei Abgeordneten der SP(j und der F p(j.) 

Präsident : Zum Wort ist niemand mehr ge­
meldet. Die Debatte ist geschlossen. Der 
Herr Berichterstatter verzichtet auf das Schluß-
wort. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung. 

Bei der A b s t i m m u ng wird der Gesetz­
entwurf in der Fassung des Ausschußberichtes 
in z w e i t e r  und dri t t er  Lesung e i n s t i m mig 
zum Be sch luß erhoben. 

und später im Rahmen der Bundesregierung 
geführt wurden , für einige dieser Wünsche 
Lösungen gefunden werden, die für alle be­
teiligten Wirtschaftskreise tragbar sind. Diese 
Lösungen bilden den Inhalt des Artikels n 
des vorliegenden Regierungsentwurfes einer 
5. Marktordnungsgesetz-Novelle. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wäre nun 
folgendes zu sagen : 

Im Bereich der Milchwirtschaft sieht 
zunächst Z. 1 eine Änderung dahin vor, 
daß der auf die Milcherzeuger überwälzbare 
Beitrag zu den Kosten der Milchleistungs­
kontrolle ( §  7 a Abs. 3) von 0,5 Groschen 
auf 0,75 Groschen je Liter angelieferter Milch 
erhöht wird. Diese Erhöhung soll die teil­
weise Bedeckung der erheblich gestiegenen 
Personalausgaben und der relativ hohen Kosten 
der Ausdehnung der Milchleistungskontrolle 
auf neue Gebiete ermöglichen. 

Durch Z. 2 sollen die Bestimmungen des 
§ 9 dahin gehend verbessert werden, '  daß 
die Belieferung der Kleinhandelsgeschäfte auch 
dann verweigert werden kann - ausgenommen 
sterile Milch -, wenn Flaschenmilch nicht in 
einwandfreier Weise aufbewahrt und abge­
geben wird. 

Im Bereich der Getreidewirtschaft werden 
hauptsächlich Verbesserungen der technischen 
Bestimmungen über die Durchführung der 
Importe vorgeschlagen . 

Die A u sschuß e n t s chl ießungen werden 
e i nst i m m i g  a n g e n o m m e n. 

Z. 6 schlägt vor, daß die Eingänge �n 
Importausgleichsbeträgen auch zur Förderung 
der Produktivität und Qualitätssteigerung in 

3. Punkt : Bericht des Ausschusses für der Viehwirtschaft und zum Ausbau der 
Land- und Forstwirtschaft über die Regie- Milchleistungskontrolle verwendet werden dür:' 
rungsvorlage (738 der Beilagen) : Bundes- fen.  
gesetz, mit dem das Marldordnungsgesetz ab- Für den Bereich der Viehwirtschaft ent­
geändert wird (5. Marktordnungsgesetz-No- halten die Z. 7 bis 9 im wesentlichen die 

velle) (768 der Beilagen) gleichen Änderungen und Ergänzungen, die 
Präsident : Wir gelangen zum 3. Punkt für den Bereich der Getreidewirtschaft vor­

der Tagesordnung : 5. Marktordnungsgesetz- geschlagen werden. 
Novelle. Z .  10 enthält eine Ergänzung des § 38 da-

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete hin, daß das Bundesministerium für Land­
Weindl. Ich bitte ihn, zum Gegenstande zu und Forstwirtschaft ermächtigt ist, unter 
berichten. gewissen Voraussetzungen durch Verordnung 

Berichterstatter Weindl : Hohes Haus ! Zur die Schweinehaltung der Betriebe ohne eigene 

Zeit der Erlassung der 4. Marktordnungs- Futtergrundlage und der Großbetriebe an 

gesetz-Novelle, BGBL Nr. 168/1961, war wegen die Absatzlage anzupassen. 

der besonderen Dringlichkeit der getroffenen Im Bereich der Organisation der Fonds 
Regelungen keine Möglichkeit mehr, eine Reihe soll durch Z. 1 1  lediglich der Tatsache Rech­
von weiteren Wünschen zum Marktordnungs- nung getragen werden, daß § 52 Abs. 1 be­
gesetz zu berücksichtigen. Es wurde daher reits im Jahre 1959 durch die Novellierung 
schon damals in Aussicht genommen, diese des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungs­
weiteren Wünsche im Rahmen einer 5. Markt- verfahrensgesetzen seine Wirksamkeit ver­
ordnungsgesetz-Novelle zu behandeln. In der loren hat. 
Zwischenzeit konnten in Verhandlungen, die Durch Z. 12 sollen die Strafbestimmungen 
zunächst unter der Leitung des Bundes- den vorgeschlagenen Änderungen angepaßt 
ministeriums für Land- und Forstwirtschaft werden. 
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Weindl 
Z. 13 schlägt vor, die Geltungsdauer des 

Marktordnungsgesetzes um ein halbes Jahr, 
das ist bis 31 .  Dezember 1963 , zu verlängern. 

Für die Aufnahme einer Verfassungsbe­
stimmung, die als Artikel I vorgesehen ist, 
gelten die gleichen Erwägungen, die beim 
Stammgesetz und bei den bisherigen N 0-
vellen eine solche Bestimmung notwendig er­
scheinen ließen. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirt­
schaft hat die Regierungsvorlage in seinen 
Sitzungen am 5. und 10. Juli 1962 beraten. 
In der Debatte ergriffen außer dem Bericht­
erstatter die Abgeordneten Winkler, J osef 
Wallner (Graz) ,  Rosenberger, Grießner und 
Lackner sowie der Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft Dipl.-Ing. Hartmann das 
Wort. Bei der Abstimmung wurde die Re­
gierungsvorlage mit drei Abänderungen an­
genommen. 

Im § 38 Ahs. 3 soll die Ersetzung der Worte 
"eigener landwirtschaftlicher Urproduktion" 
durch die Worte "dem eigenen Betrieb" 
ermöglichen, daß jene nicht landwirtschaft­
lichen Betriebe, denen Schweinefutter als 
Abfallprodukt zur Verfügung steht, weiter­
hin ohne eine nach A bs. 3 mögliche Be­
schränkung Schweine halten dürfen . 

Durch die im Abs. 3 weiter eingefügte 
Untergrenze von fünf Schweinen soll sicher­
gestellt werden, daß Kleinstschweinehaltungen, 
die im allgemeinen nur zur Versorgung der 
Familie bestimmt sind, keinen Beschränkungen 
unterliegen. 

Zu § 38 Abs. 4 beschloß der Ausschuß ,  
daß das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft verpflichtet sein soll, vor Er­
lassung einer Verordnung nach den Be­
stimmungen dieses Absatzes den Viehverkehrs­
fonds zu hören. Es handelt sich hiebei nicht 
um ein Novum im Marktordnungsgesetz, da 
das Bundesministerium für Land- und Forst­
wirtschaft gemäß § 29 Abs. 5 dieses Gesetzes 
vor Erlassung bestimmter Verordnungen auf 
dem Gebiete der Getreidewirtschaft dem Ge­
treideausgleichsfonds Gelegenheit zur Stellung­
nahme zu geben hat. 

Der Ausschuß für Land- und Forstwirt­
schaft stellt somit den Antrag, der National­
rat wolle dem von der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurf (738 der Beilagen) 
mit den dem Ausschußbericht angeschlossenen 
Abänderungen die verfassungsmäßige Zustim­
mung erteilen. 

Ich darf daher die Abänderungen, die an 
diesem Entwurf vorgenommen wurden, noch 
einmal vortragen. 

1. Im Artikel 11 Z. 10 sollen im § 38 Abs. 3 
an Stelle der Worte " eigener landwirtschaft-

licher Urproduktion" die Worte "dem eigenen 
Betrieb" treten. 

2. Im Artikel II Z. 10 sollen im § 38 Ahs. 3 
nach den Worten "die Haltung von" die 
Worte "mehr als fünf" eingefügt werden. 

3. Im Artikel 11 Z. 10 sollen im § 38 Abs. 4 
erster Satz nach den Worten "Verordnung 
des Bundesministeriums für Land- und Forst­
wirtschaft" die Worte "nach Anhörung des 
Viehverkehrsfonds" eingefügt werden. 

Falls Wortmeldungen vorliegen, beantrage 
ich, General- und Spezialdebatte unter einem 
abzuführen. 

Präsident : Es ist beantragt, General- und 
Spezialdebatte unter einem durchzuführen. -
Ein Einwand hiegegen wird nicht erhoben. 
General- und Spezialdebatte werden demnach 
unter einem vorgenommen. 

Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
gemeldet hat sich der Herr Abgeordnete 
Hermann Gruber. Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Hermann Gruber: Hohes 
Haus ! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren ! Als vor Jahren - wir hatten damals 
noch kein Landwirtschaftsgesetz, sondern 
erst die Vorgängerinnen des heutigen Markt­
ordnungsgesetzes, die drei Wirtschaftsgesetze 
für Getreide, Vieh und Milch - in einem pro­
minenten agrarischen Kreis die Sprache auf die 
österreichische Agrarpolitik und agrarische Ge­
setzgebung kam, meinte der Senior der Veran­
staltung, der Begründer der CEA, Professor Dr. 
Laur : Wir Schweizer wären froh, wenn wir 
eine so gute Agrargesetzgebung hätten wie die 
Österreicher. 

Inzwischen sind Jahre ins Land gezogen. 
Die Schweizer haben ihr Landwirtschafts­
gesetz bekommen, wir Österreicher auch. 
Die Wirtschaftsgesetze, 1950, in einer Zeit 
geschaffen, in der Österreichs Landwirtschaft 
nach schweren Jahren im Begriffe stand, den 
Tisch in Stadt und Land aus eigener Produk­
tion wieder reichlich zu decken, wurden durch 
ein zusammenfassendes Gesetz, das sogenannte 
Marktordnungsgesetz vom 16.  Dezember 1 958, 
abgelöst. 

Wer würde heute leugnen, daß die genannten 
Gesetze in hervorragendem Maße dazu bei­
getragen haben, die Übergangszeit von der 
Mangelwirtschaft zur Vollversorgung sowohl 
im Sinne der Konsumenten als auch der Bau­
ernschaft ohne größere Schwierigkeiten und 
Fährnisse zu bestehen. 

Die Zeiten haben sich weiter entwickelt. 
Die österreichische Landwirtschaft ist lei­
stungsfähiger geworden, und ein beachtlicher 
Teil der Produktion muß nun den Weg ins 
Ausland suchen und finden. 

350 
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: ,r  Die marktregelnden Maßnahmen haben 
bewirkt, daß trotz größter Schwierigkeiten, die 
uns Abnehmerstaaten wiederholt auf dem 
Gebiete des Schlachtviehs und der Milch be­
ziehungsweise der Butter gemacht haben, 
jedes Kilogramm Getreide, jedes Rind oder 
Schwein und jedes Liter Milch abgesetzt 
werden konnte. 

Hat man diese Tatsachen jemals anerkannt ? 
Oder hat man die Tatsache anerkannt, daß 
es für den Konsumenten in Österreich nicht 
die geringsten Versorgungsschwierigkeiten auf 
diesen Gebieten gibt. Man sollte sich wenig­
stens manchmal dankbar der Funktion dieser 
Gesetze und der Tätigkeit der führenden Män­
ner in den Fonds und Verwaltungskommissio­
nen erinnern. Wir Volksparteiler haben uns 
der auf diesem Gebiete geleisteten Arbeit in 
keiner Weise zu schämen und sind stolz darauf, 
bei der Schaffung der Grundlagen zur Entwick­
lung einer starken landwirtschaftlichen Pro­
duktion und zur Sicherung des Marktes 
führend beteiligt gewesen zu sein. 

Noch vor wenigen Jahren mußte Österreich 
zur Versorgung seiner Bevölkerung einige 
100.000 Tonnen Brotgetreide impor­
tieren. Heute sind wir dank der Schulung, 
Aufklärung und Beratung, dank günstiger 
Handelsdüngerpreise und technischer Aus­
rüstung unserer Landwirtschaftsbetriebe in der 
Produktion so weit, daß sich auf dem Brot­
getreidesektor allein beim Weizen bereits 
Überschüsse von mehr als 100.000 Tonnen ie  
Jahr ergeben. Dieser Überschuß wurde bereits 
soweit als möglich exportiert und zum Teil 
als Ersatz für bislang importierte Futtermittel 
der Verfütterung zugeführt. 

Es ist Aufgabe agrarwirtschaftlicher und 
agrarpolitischer Maßnahmen der nächsten Zeit, 
eine Um lenkung der Produktion von Brot­
getreide auf Futtergetreide vorzunehmen. Die 
hiezu erforderlichen Schritte sind geplant . 

In diesem Zusammenhang ist es angebracht, 
eine ernste Warnung an jene Kreise und 
Stellen zu richten, die in letzter Zeit aus ge­
schäftlichen Gründen dafür gesorgt haben, 
daß in Österreich eine gewisse Verknappung 
an importierten Futtermitteln - in manchen 
Gebieten mehr, in manchen weniger - einge­
treten ist. Diese Kreise werden sich täuschen, 
wenn sie glauben, damit spekulieren zu können. 

Auch die tierische Produktion hat sich in 
Österreich stark aufwärts entwickelt. Grund­
lagen hiezu waren die erhöhte Bodenpro�uk­
tion auf dem Grünlandsektor , bessere Fütte­
rungstechnik und bessere Aufzuchtverhält­
nisse und so weiter. 

Beachtlich ist, daß die Importe von Rindern 
und Schweinen in den letzten Jahren stark 
zurückgegangen sind und nur mehr zur Auf-

füllung von Versorgungslücken in Saisonzeiten 
notwendig erscheinen ;  bei Rindern sind es 
noch wenige· tausend, bei Schweinen wenige 
zehntausend Stück im Jahre. Österreichs Land­
wirtschaft hat jedoch in den letzten Jahren 
nicht nur die Konsumsteigerung bei Fleisch 
auf jetzt etwa 57 kg je Kopf und Jahr be­
wältigt, der Rinderexport lag in den letzten 
Jahren bereits bei 85.000 Stück und wird sich 
im heurigen Jahre ganz sicher der Hundert­
tausendstück-Grenze nähern, trotz der 
starken Auswirkungen der Importdrosselungen 
durch Deutschland und der Importsperren 
Italiens vom Herbst 1961 bis ins Frühjahr 
1962 hinein. 

Es dürfte dem Hohen Haus zum Teil unbe­
kannt sein, daß in diesem Zusammenhang das 
Landwirtschaftsgesetz der österreichischen 
Landwirtschaft die Möglichkeit gab, in dieser 
für die Bauernschaft absatz mäßig bedrohlichen 
Zeit marktentlastende Maßnahmen durch­
zuführen. So' wurden über 10.000 Stück 
Schlachtrinder und über 26.000 Stück Schlacht­
schweine aus dem Markt genommen und in 
unseren Kühlhäusern tief eingefroren. Bald 
hätten die Einrichtungen nicht ausgereicht -
so ' groß war das Angebot. Damit wurden 
aber auch für die Konsumenten zur Sicherung 
der Ernährung Vorräte für eventuelle Krisen­
zeiten angeschafft. 

Bis Juni dieses Jahres sind außerdem rund 
35.000. Stück Schweine auf Grund erfolg­
reicher Bemühungen des Landwirtschaftsmini­
steriums und des Viehverkehrsfonds zum Ex­
port gelangt. Mit diesen, den verantwortungsbe­
wußten agrarischen Institutionen viel Sorge 
bereitenden Maßnahmen wurden die Preise 
für die Bauern gehalten und ein Preiszusammen­
bruch vermieden. Diese Tatsachen seien fest­
gehalten und verschiedenen Kritikern zum 
Nachdenken empfohlen, die im Käse immer nur 
die Löcher sehen. 

Zur vielumstrittenen Milch wäre viel zu 
sagen . Auf jeden Fall ist sie das biologisch 
wertvollste Nahrungsmittel ,  das wir besitzen, 
und noch dazu das relativ billigste . Wer 
Milch trinkt, bleibt gesund, vom kleinsten 
Kinde angefangen bis ins hohe Alter . Milch 
schützt vor vielen Krankheiten und steigert 
die Leistungsfähigkeit des Menschen. Es wäre 
richtiger, wenn statt übermäßigem Alkohol­
genuß mehr Milch getrunken werden würde. Die 
österreichische Bauernschaft hat in diesem 
Produktionszweig in den letzten zehn Jahren 
ganz bedeutende Fortschritte gemacht. 1951 
waren es erst rund 1 ,070.000 Tonnen Milch, die 
auf den Markt kamen, 1961 waren es 1 ,660.000 
Tonnen und 1963/64 werden es wohl nahezu 
2 Millionen Tonnen sein. 

Da von 272 .176 Milchbauern in Österreich -

1961 gezählt - nur 770 Betriebe mehr als 
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15 Kühe besitzen, ist dieser Betriebszweig 
in erster Linie den kleinen und mittleren Be­
trieben vorbehalten. Daraus resultiert daher 
unser agrarwirtschaftliches Interesse, erstens 
die Leistungssteigerung dieser 272.000 kleinen 
und mittleren bäuerlichen Familienbetriebe zu 
schützen, und zweitens diesen hart arbeitenden 
Menschen auch einen besseren Lohn, das 
heißt einen besseren Preis je Liter zu er­
kämpfen und zu sichern . Dies ist eine gerechte 
und unabdingbare Forderung, die wir erheben, 
worauf der Bauer in Österreich ebenso An­
spruch hat wie der Arbeiter oder Angestellte 
im Verlangen nach einem gerechten Lohn. 

Wie aber ist die Bauernschaft und mit ihr 
ihre Vertreter im Parlament, in der Regie­
rung, im Koalitionsausschuß und in der Pari­
tätischen Kommission doch enttäuscht wor­
den ! Ein gegebenes Wort, ein in der Paritä­
tischen Kommission und in der Regierung 
gefaßter Beschluß vom 19 .  und 20 . Feber 
dieses Jahres wurden vom sozialistischen Koali­
tionspartner nicht eingehalten. Dadurch blieb 
für das zweite Halbjahr 1962 bis zum heutigen 
Tag eine bereits vorgenommene Lohnerhöhung 
für 1 1 .500 Molkereiarbeiter ungedeckt. Es muß 
schwerstens verurteilt werden, daß man eine 
rein wirtschaftliche Frage in eine politische 
verfälscht. Man wird endlich seitens der 
Sozialisten den Mut aufbringen müssen, anzu ­
erkennen, daß man auf die Dauer das Spiel 
mit der Lohn- und Preisschraube nicht fort­
setzen kann, um auf diese Weise, um mit Djilas 
zu reden, eine "neue Klasse" zu schaffen und 
andere Schichten des Volkes, so vor allem die 
Bauernschaft, zu sozialem und gesellschaft­
lichem Abstieg zu verurteilen. 

Die Sozialistische Partei möge zur Kenntnis 
nehmen, daß auf solche Art ihre politische 
Rechnung in einer ernst zu nehmenden 
Koalition nie aufgehen kann. (Abg. Ebe rhard : 
Ihre geht schon auf, Herr Präsident !) 

Man komme uns zumindest auf lange Zeit 
auch nicht mit dem Hinweis : Es wird in Öster­
reich zuviel Milch und Butter produziert. 
{Zwischenrufe.} Solange doppelt soviel Mal'­
garinerohstoffe importiert werden - und dies 
ohne jedweden Zoll beziehungsweise ohne 
jedwede Ausgleichsabgabe -, als Butter in 
Österreich produziert wird, solange können 
und werden wir uns nicht zu produktions­
drosselnden Maßnahmen zwingen lassen ! (Bei­
fall bei der Ö VP.) 

Man möge auf sozialistischer Seite doch end­
lich von solch planwirtschaftlichen Rezepten 
Abstand nehmen oder aber offen erklären, 
daß wir um 1 Million Hektar landwirtschaftlich 
genutzten Boden im Verhältnis zur Bevöl­
kerung Österreichs zuviel haben, deshalb zu­
viel haben, weil wir nach Ansicht der Sozialisten 

einen Teil unserer landwirtschaftlichen Pro­
duktion nicht exportieren sollten, oder aber 
weil der Konsumenten in Österreich zu wenige 
sind. 

Die vorliegellde 5. Marktordnungsgesetz ­
Novelle bringt in meritorischer Hinsicht e��ent­
lich nur in zwei Punkten wesentliche Ande­
rungen der bisher geltenden gesetzlichen Be­
stimmungen, das sind die Erhöhung des Bei­
trages zu den Kosten der Milchleistungs­
kontrolle von 0,5 auf 0,75 Groschen für das 
Kilogramm �ngelieferter Milch und Ände­
rungen der Bestimmungen über die Beschrän­
kung der Schweinehaltung. Wie aus den Er­
läuternden Bemerkungen hervorgeht, wird 
es dadurch möglich, für die Zwecke der Milch­
leistungskontrolle statt bisher 7,5 Millionen 
Schilling nun etwas über 10 Millionen Schilling 
jährlich zu verausgaben. 

So begrüßenswert es einerseits ist, daß hier 
für Zwecke einer echten Produktivitätsstei­
gerung mehr Geld zur Verfügung steht, so 
schmerzlich ist es natürlich auch wieder, 
daß diese Beitragserhöhung vom Milchpro. 
duz enten zu tragen ist. 

In der Öffentlichkeit ist, um nochmals' 
auf Forderungen der Bauernschaft zu kommen, 
mehr als zur Genüge bekannt, daß der Er. 
zeugerpreis für Milch nicht mehr kosten­
deckend ist und die dauernd steigenden Be. 
trie bskosten und Löhne die Milcherzeugung 
in vielen Betrieben unrentabel machen. Darauf 
mag es auch zurückzuführen sein, daß. man 
insbesondere in größeren Betrieben in Öster­
reich von der Milcherzeugung auf die Fleisch ­
erzeugung umgeschaltet hat. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit an die 
Vertreter aller Parteien dringendst appellieren, 
Verständnis für die Preiswünsche der Bauern­
schaft auf dem Milchsektor aufzubringen. Be­
kanntlich ist der Erzeugerpreis für Milch 
seit mehr als sechs Jahren völlig unver­
ändert. Die in diesen Jahren erfolgte Ver­
teuerung der Betriebsmittel und die Lohn­
erhöhungen konnten nur durch echte Pro­
duktivitätssteigerungen - der Industriegesell­
schaft unseres Vaterlandes sehr zur Nach­
ahmung empfohlen - wie vor allem durch 
eine höhere Jahresliterleistung pro Kuh auf­
gefangen werden. 

Die Landwirtschaft hat so wie kein anderer 
Wirtschaftszweig in Österreich die Appelle 
der Bundesregierung zur Erhaltung einer 
Preisdisziplin befolgt. Es ist aber jetzt so 
weit, daß sich die Bauern fragen, ob sie der 
einzige Wirtschaftszweig in Österreich sind, 
für den dieser Appell gilt. Nicht umsonst 
befaßte sich die österreichische Agrarpolitik 
in den letzten J amen immer wieder mit 
den Fragen der Milchwirtschaft. So konnten 
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im Vorjahr in langwierigen und schwierigen 
Verhandlungen verschiedene absatzfärdernde 
Maßnahmen durchgesetzt werden. 

Die österreichische Landwirtschaft hat zur 
Kenntnis genommen , daß ab 1. Juli 1961 
beim Verkauf von Trinkmilch ein Aufschlag 
von 10 Groschen eingehoben wird, der mit 
Wirkung vom 1 .  Jänner 1962 auf 20 Groschen 
erhöht wurde. Die Einnahmen aus diesem 
Aufschlag fließen dem Fonds für Markt­
entlastung zu. Dadurch ist es gelungen, den 
Bauern eine Erhöhung des Beitrages für den 
Krisenfonds zu ersparen. Erfreulicherweise 
ist auch festzustellen, daß der Absatz von 
Trinkmilch, wenn auch nur langsam, steigt 
und daß der Butterahsatz gegenüber dem Vor­
jahr um etwa 7 Prozent zugenommen hat. 
Auch die Nachfrage nach Schlagobers und 
Käse steigt weiter an, ein Beweis für den 
gehobeneren Lebensstandard breitester Schich­
ten unseres Volkes. Auch bei Vollmilch­
pulver und Kondensmilch ist eine Absatz­
steigerung von über 30 Prozent festzustellen. 

Aus diesem Grunde konnte auch der viel­
gelästerte Butterexport, der im Jahre 1960 
noch 5340 Tonnen betrug, im Jahre 1 961 
um über 2000 Tonnen eingeschränkt werden: 
Er betrug im Jahre 1961 nur mehr 3260 Tonnen. 
Stellt man nun diesen Butterexport des 
Jahres 1961 sowie den Export von Trocken­
milch in der Höhe von rund 6800 Tonnen 
einem Import von pflanzlichen Fetten und 
Ölen von rund 73.000 Tonnen im Jahre 1960 
und von rund 67.000 Tonnen im Jahre 1961  
gegenüber, so sieht man daraus deutlich, 
daß auf diesem Sektor kein Überschuß be­
steht, sondern im Gegenteil Österreich noch 
immer Fettzuschußland ist. 

Die österreichische Bauernschaft ist seit 
Jahren der Ansicht, daß die Fragen der Milch­
wirtschaft nur im Zusammenhang mit einer 
gemeinsamen Fettpolitik geregelt werden kön­
nen. Sie fordert daher immer wieder, daß 
eine mäßige Abgabe auf importierte Fett­
rohstoffe gelegt wird. Nach den letzten Mel­
dungen stimmen auch die französischen Milch­
erzeuger dem von der' EWG-Kommission aus­
gearbeiteten Entwurf einer gemeinsamen 
Milchmarktordnung nur zu, wenn in der EWG 
ebenfalls eine gemeinsame Fettpolitik be­
trieben wird. Sie erklärten wörtlich, daß 
angesichts eines Importbedarfes von 
2,700.000 Tonnen tierischen und pflanzlichen 
Fetten im EWG-Raum die Unterbringung 
des für 1965 erwarteten Butterüberschusses 
von 260.000 Tonnen kein unüberwindliches 
Pro blem darstellen kann. 

Diese Forderung beweist, daß die Wünsche 
der österreichischen Bauernschaft sehr reale 
Hintergründe haben und daß die milch- und 

fettwirtschaftlichen Probleme nicht nur öster­
reichische, sondern westeuropäische Probleme 
sind. Gerade im Hinblick auf eine Angleichung 
der Marktordnungen muß auch in Österreich 
dieser Fragenkomplex ehestens gelöst werden. 

Die zweite wesentliche meritorische Än­
derung ist die im § 38 des Marktordnungs­
gesetzes vorgenommene Änderung der Be­
stimmungen über die Schweinehaltung, die 
vor allem jenen bäuerlichen Schweinehaltern 
Schutz bieten sollen, die auf eigener Futter­
basis Schweine halten und unter Umständen 
von jenen Betrieben, die nur mittels zuge­
kaufter Futtermittel mästen, in ihrer Existenz 
gefährdet werden. Es ist bereits in den bisher 
geltenden Bestimmungen des Marktordnungs­
gesetzes vorgesehen, das Halten von mehr 
als 100 Schweinen durch Verordnung zu ver­
bieten, beziehungsweise solchen Betrieben, die 
mehr als 100 Schweine über zwölf Wochen 
Alter halten, die Vermarktung ihrer Ware 
für die Zeit zu untersagen, in der die Haupt­
masse der von kleinen und mittleren land­
wirtschaftlichen Betrieben produzierten 
Schweine auf den Markt kommt. 

Die Entwicklung der letzten Jahre hat 
aber gezeigt, daß diese Bestimmungen nicht 
ausreichen, sondern zur Gewährleistung eines 
solchen Schutzes nötigenfalls die Schweine­
produktion durch Personen und Betriebe, 
für die dieser Produktionszweig im allge­
meinen keine Existenzfrage ist, zu Zeiten 
gedrosselt werden muß. Es wird also in den 
neuen :f:\estimmungen im wesentlichen auf 
die bereits mit dem Bundesgesetz BGBI. 
Nr. 109/1 951 in Kraft gewesenen Maßnahmen 
zurückgegriffen, nur wurden diese Bestim­
mungen in der 5. Marktordnungsgesetz-No­
velle etwas elastischer gefaßt. 

Die übrigen Änderungen sind mehr for­
meller Natur. Sie betreffen vor allem eine 
bessere gesetzliche Fundierung der Zuschlags­
praxis in den einzelnen Fonds und die Schaf­
fung einer gesetzlichen Möglichkeit, bestimmte 
Auflagen anläßlich der Einfuhr im Interesse 
einer ordnungsgemäßen Versorgung zu er­
teilen . 

Leider war es nicht möglich, im Rahmen 
dieser Marktordnungsgesetz-Novelle eine be­
absichtigte Angleichung der Bestimmungen 
des Marktordnungsgesetzes an die EWG­
Marktordnung durchzusetzen. Ich möchte 
aber betonen, daß diese Frage im Hinblick 
auf die kommenden Verhandlungen mit der 
EWG von außerordentlicher Bedeutung für 
die österreichische Landwirtschaft ist. Die 
EWG-Marktordnungen sind bereits zum Groß­
teil bekannt und umfassen weit mehr Agrar­
erzeugnisse als die österreichische Marktord­
nung. Wir haben zum Beispiel keine EWG-
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ähnliche Regelung bei Eiern, Geflügel und 
deren Verarbeitungsprodukten, bei Kartoffel­
stärkemehl und Weizenstärkemehl. Um nun 
unsere Preis- , Absatz- und Einfuhrpolitik 
bei diesen Produkten der EWG-Politik an­
zugleichen, ist es notwendig, diese EWG­
Regelungen genau zu studieren und ähnliche 
Regelungen in Österreich mittels einer wei­
teren Marktordnungsgesetz-Novelle einzu­
führen . 

Man kann heute noch nicht sagen, wie 
sich die im Spätherbst des Jahres wahr­
scheinlich beginnenden Verhandlungen mit 
der EWG für Österreich gestalten werden 
und welche handelspolitische Lösung gefunden 
wird. Es ist jedoch für die österreichische 
Landwirtschaft, die fast ausschließlich in 
den EWG-Raum exportiert, völlig klar, daß 
sie auf jeden Fall auf einen gemeinsamen 
europäischen Markt vorbereitet sein muß. 

Neben den sicher sehr wichtigen struktur­
und förderungspolitischen Maßnahmen, die 
durchzuführen sind, verstärkt durch ent­
sprechende Mittel auch des Grünen Planes, 
sind es aber vor allem auch marktpolitische 
Maßnahmen, die denen der EWG möglichst 
angeglichen werden müssen. Es ist daher 
sehr bedauerlich, daß die Geltungsdauer des 
Mai"ktordnungsgesetzes wiederum nur bis 
31 .  Dezember 1963 erstreckt werden konnte. 
Es wäre hoch an der Zeit, in diesem Fall 
von der sozialistischen Seite den politischen 
Kuhhandel aufzugeben und in diesen wich­
tigen Fragen einmal nur wirtschaftliche Ar. 
gumente gelten zu lassen. Es ist die gemein. 
same Aufgabe der beiden Regierungsparteien, 
die agrar- und marktpolitischen Pro�leme 
im Sinne gesunder volkswirtschaftlicher Über­
legungen zu lösen, nicht aber nach partei­
politischen Gesichtspunkten zu handeln. Die 
Vertreter des Bauernbundes innerhalb der 
Volkspartei sind dazu ausnahmslos und jeder­
zeit bereit, weshalb sie diesem Geset.z gerne 
die Zustimmung geben. (Beifall bei der 
(J VP.) 

Präsident : Zum Wort gemeldet hat sich der 
Herr Abgeordnete Winkler. Ich erteile es 
ihm. 

Abgeordneter Winkler : Hohes Haus ! Meine 
Damen und Herren ! Der Herr Bericht­
erstatter hat so ausgezeichnet dargestellt, 
was diese Novelle bedeutet, daß ich sachlich 
zunächst nicht viel dazu zu sagen habe. 
Präsident Gruber hat im ersten Teil seiner 
Rede so sachlich gesprochen, daß ich schon 
fast entwaffnet war und mich als Redner 
streichen lassen wollte. Aber dann hat er 
doch wieder so in der üblichen Weise -
natürlich , wir stehen knapp vor der Wahl, 
das ist verständlich - seine Seitenhiebe 

gegen die Sozialisten gemacht. Gestatten 
Sie daher, daß ich doch auch einige grund­
sätzliche Bemerkungen zu diesem Gesetz 
und zu dieser Novelle mache. 

Das Gesetz , das wir Marktordnungsgesetz 
nennen, ist nach unserer Meinung ein sehr 
wichtiges Gesetz. Es sichert den Bauern 
Absatz und Preis für Milch und Milchprodukte, 
für Getreide und Futtermittel und auch für 
Vieh und Fleisch. Diese Produkte sind für 
die durchschnittlichen Landwirtschaftsbe­
triebe sicherlich die entscheidende Einnahme. 
Daß diese entscheidende Einnahme heute ge­
sichert ist, ist nach unserer Überzeugung 
ein wirklicher Fortschritt. 

Es freut mich, daß heute Präsident Gruber 
auch anerkannt hat, daß die Marktordnung 
für die Landwirtschaft ein Segen ist. (Abg. 
Eiching e r : Das haben ja wir erkämpft, 
nicht die Sozialisten ! - Heiterkeit bei der 
SPÖ.) Er hat von uns schon etwas ge­
lernt ! (Beifall bei der SPÖ.) Ich darf hier 
behaupten, und Sie können es täglich in den 
Zeitungen lesen, daß das nicht die allge­
meine Auffassung von ÖVP·Vertretern ist. 
Wenn ich mich daran erinnere, was erst so 
in den letzten Wochen und Monaten gegen 
die Preisbindungen, gegen die amtliche Preis­
bestimmung gesagt wurde aus dem Munde 
des Herrn Bundeskanzlers, in einem Artikel 
des Handelsministers Bock, in Reden auf 
den Bauerntagen, dann dürfen wir behaupten, 
daß die Auffassung, daß die Marktordnungs. 
gesetze für die Land wirtschaft so viel be. 
deuten, nicht so selbstverständlich ist, wie 
es heute Herr Präsident Gruber zu unserer 
Freude festgestellt hat. Im Gegenteil, wir 
haben immer wieder gehört - und damit 
wurden sogar gewisse Forderungen begrün­
det -, daß die Preis-Qindung an den niedrigen 
Agrarpreisen schuld sei. 

Hohes Haus ! Ich bestreite das ganz ent· 
schieden. Wir leben in bezug auf alle diese 
Produkte, sowohl bei der Milch als auch beim 
Weizen und - deshalb machen wir auch 
heute diese Novelle - zum Teil schon beim 
Fleisch, in einer Zeit, in der mehr produziert 
wird, als im Inland abgesetzt werden kann. 
In dieser Zeit die Preise dem freien Markt 
zu überlassen, wie manche Vertreter des 
Bauernbundes offenbar meinen, würde einen 
Zusammenbruch dieser Preise bedeuten. 

Ich habe mich schon seit fünf Jahren be­
müht, hier im Hohen Haus und auch draußen 
in Artikeln darzulegen , daß in einer Zeit 
der Überproduktion die Produzenten das 
größte Interesse an einer Sicherung der Preise 
und an einer Sicherung des Absatzes haben. 
Ich habe offenbar vergeblich darüber ge­
redet, denn es wird immer wieder behauptet : 
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Ja, wenn die Preisbindungen nicht wären, 
dann hätten wir wahrscheinlich nicht einen 
so niedrigen Weizenpreis und nicht einen so 
niedrigen Milchpreis ! 

Ich .vill nicht wieder darüber diskutieren, 
wie falsch das ist. Ich will jenen Damen und 
Herren, die die Preisbindungen dafür verant­
wortlich machen, heute in aller Freundschaft 
einen Vorschlag machen. Wenn Sie wirklich 
der Meinung sind, der ich nicht bin, daß wir 
diese Preisbindungen abbauen sollen, daß die 
Preisbindungen der Landwirtschaft schaden, 
dann mache ich hier in aller Form dem Hohen 
Haus und vor allem den Vertretern der ÖVP 
den Vorschlag : Verhandeln wir über den 
Abbau dieser Preisbindungen !  (A bg.  Eich i n­
g e r  : Das sagen Sie heute, wo wir Überfluß 
haben !) Ich sage ja : Ich bin nicht dieser 
Meinung, aber wenn Sie immer wieder be­
haupten (Ruf bei der Ö V P : Wer denn ?), 
die Preisbindungen seien daran schuld, dann 
können Sie uns zu jeder Stunde dazu bereit 
finden, über den Abbau dieser Preisbindungen 
zu verhandeln. Wenn Sie dagegen protestieren, 
dann freut mich das ja, aber dann bitte ich 
Sie, auch in der Agitation so zu reden. Aber 
draußen zu behaupten : "Ja wenn die Soziali­
sten nicht solche Wirtschaftslenker wären, wenn 
die Sozialisten nicht so an dieser Preisbindung 
für die Landwirtschaft festhalten würden, 
dann -ginge es der Land wirtschaft besser ! "  , 
das geht nicht ! 

Wenn Sie uns das vorwerfen, erkläre ich hier : 
Wir sind gern bereit, die Preisregelungen 
abzubauen, wenn Sie glauben, daß das gut ist ; 
ich glaube es nicht. Solange es in Österreich 
Sozialisten gibt, haben wir immer wieder er­
klärt, daß der freie Markt für landwirtschaft­
liche Produkte ein Unglück wäre. Wir haben 
das ja schon in unserem AgrarprograUlm fest­
gelegt, und wir wiederholen es immer. Aber 
wenn Sie uns jetzt förmlich angreifen, dann 
bieten wir Ihnen den Abbau dieser Preis­
bindungen an. (Abg. Se b i nge r :  Herr Kollege ! 
Es geht um etwas ganz anderes ! Sie wissen ja 
genau, daß seit 1956 die Preise der Agrar­
produkte unverändert sind, bei Getreide noch 
länger ! Um das geht es, und da gehen Sie nicht 
mit J) 

Der Herr Kollege Sebinger sagt, sie reden 
nicht gegen die Preisbindungen, sie sind nicht 
gegen die Marktordnung - ich konstatiere das 
mit Freude. Aber ich bitte, das auch draußen so 
zu sagen und nicht nur hier in diesem Haus. 
Wenn Sie das anerkennen, dann sind wir uns 
ja einig, und ich weiß ja, daß jeder denkende 
Landwirt das in Wirklichkeit anerkennen muß. 
(Abg. Se b i ng e r :  Aber Sie müssen anerkennen, 
daß wir eine neue Preisbildung brauchen I) 
Darüber werden wir noch reden, Herr Kollege 

Se bin ger ! Jetzt reden wir grundsätzlich . . .  

( Abg. Se b i n  ger  : Jetzt hätte ich Beifall ge­
klatscht, wenn Sie gesagt hätten : "Jawohl, das 
brauchen wir I") Hören Sie nur weiter ! Grund­
sätzlich, sage ich, sind wir zum Abbau bereit , 
wenn Sie glauben, daß das eine Wirtschafts­
lenkung ist, die wir beseitigen müssen. Sie 
finden uns bereit dazu, denn es ist klar : In 
einer Zeit der Überproduktion braucht diese 
Preisbindung, braucht diese Marktordnung 
nicht der Konsument, sondern der Produzent. 
Wir anerkennen das. Wir treten dafür ein. 
Ich habe nur eine Erwiderung zu geben : 
Wenn Sie das Gegenteil wünschen, finden Sie 
auch uns zu Verhandlungen bereit . Ich weiß 
aber, daß Sie in Wirklichkeit das nicht wollen. 
(Zwischenrufe.) 

Wir haben im Juni 1961 über den Milchpreis 
und über die Regelung der Butterpreise ver­
handelt und haben dabei am 2. Juni - ich 
habe hier den Aktenvermerk - eine Verein­
barung beschlossen, die lautet : 

"Bei Milch und Butter soll die amtliche 
Preisregelung aufrecht bleiben, wahrend sie bei 
anderen Milchprodukten, wie Schlagobers, 
Rahm, Topfen, Käse etc .  ab 1 .  Jänner 1 962 
bzw. bei einzelnen Erzeugnissen schon ab 
1 .  Juli 1961 aufgehoben werden könnte. llin­
gegen hätten Milch und Milcherzeugnisse nach 
wie vor in der Marktordnung zu verbleiben." 

Diese Vereinbarung haben wir gemeinsam 
bei den Verhandlungen geschlossen. Das war 
am 2. Juni 1961 . Am 30. August 1961 haben 
wir von der Präsidentenkonferenz der Land­
wirtschaftskammern einen Brief ·bekommen. 
In diesem Brief heißt es unter anderem wört­
lich : 

"Die Präsidentenkonferenz hat sich über­
haupt gegen die Herausnahme des Käses aus 
der amtlichen Preisregelung im gegenwärtigen 
Zeitpunkt ausgesprochen." 

Sie sehen, wir haben damals im Juni die 
Frejgabe von Käse angeboten - wir Sozialisten 
haben unter der Leitung des Innenministers 
verhandelt -, und schon im August hat sich 
die Präsidentenkonferenz dagegen ausgespro­
chen, wahrscheinlich mit gutem Grund. Das 
leugne ich nicht. Aber was ist denn das für 
eine Agitation, wenn Sie uns immer vor­
werfen, daß wir die Schuld daran haben, daß 
diese Preisregelung besteht, während Sie sich 
in Wahrheit, ich glaube mit Recht, gegen den 
Abbau der Preisregelung wehren ! 

Das möchte ich heute einmal hier festgestellt 
haben. Wir halten die Preisregelung für not­
wendig, aber wenn Sie in Ihrer Agitation 
weiter so argumentieren, dann - ich habe 
das heute getan - schlage ich vor, daß wir 
darüber reden, sie zu beseitigen. 
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Ich möchte zum Milchpreis zurückkommen. 

I 

zugeben. (Zwischenrufe der Abg. Dr. J. Gruber  
Der Kollege Bebinger sagt, daß der Milchpreis und Nimmervo ll. - Der Präsident  gibt das 
seit 1956 nicht erhöht wurde. Das ist nur 

I 
Glockenzeichen.) Lesen Sie die Rede, die der 

bedingt richtig . Kollege Sebinger und alle Herr Präsident WaHner in der Budgetdebatte 
Herren, die mit der Landwirtschaft zu tun gehalten hat . Der Herr Präsident Wallner hat 
haben , wissen, daß vom 1 .  März 1958 bis an dieser Stelle erklärt : Wir anerkennen das 
1 .  März 1959 ein Krisenfondsbeitrag von als ein Entgegenkommen der Konsumenten-
15 Groschen pro Liter abgezogen wurde. Jetzt vertreter. (Ironische Heiterkeit bei der Ö V  P.) 
beträgt der Krisenfondsbeitrag 2 Groschen . Lesen Sie im Protokoll über die Budgetdebatte 
Das ist seit 1 .  März 1 959 so . Es ist dieser nach. Wenn das alles nichts ist � (Abg. Dr. J. 
Krisenbeitrag in Stufen abgebaut worden. Vom G" u b e r :  Aber der Produzent€npreis ist nicht 
Sommer 1 959 an wurde der Milchpreis dadurch höher !) Ja, warum ist der Produzentenpreis 
faktisch um 13 Groschen erhöht. ( Wider- nicht höher ? Das ist jetzt die Frage. Die Ant­
spruch bei der Ö VP.- Abg. Se b in ge r :  Das wort ist : Weil Sie sich bisher geweigert haben, 
war notwendig, Sie haben un8 ja dazu ge- das zu tun, was wir heute bei den Schweinen tun 
zwungen J) Aber w e r  hat das weggenommen, (Zu ,stimmung bei der SPÖj, nämlich die Pro­
Herr Kollege Sebinger ? Haben wir das wegge- duktion zu regeln. Es ist eine alte Erfahrung, 
nommen ? (Abg. Seb i nger :  Die Not, weil die Sie in der ganzen Volkswirtschaftslehre 
Sie zu einer vernünftigen Regelung nicht bereit bestätigt finden : Wenn ich bei einer Ware den 
waren ! - Weitere Zwischenrufe bei der Ö VP.) Preis regle, wenn ich den Preis ausschalte als 
Wir haben mehr getan : Wir haben im Jänner Regulator von Angebot und Nachfrage, dann 
oder Februar 1961 mit dem Herrn Minister muß ich auch den zweiten Schritt tun und muß 
Hartmann über die Milchauffettung verhan- entweder das Angebot oder die Nachfrage 
delt und dann über die Erhöhung der Milch- regeln. (Abg. S e b i n g e r :  Warum haben Sie 
preise. Wir haben zugestimmt , daß die Fla- das bei der Margarine verhindert ?) 

Erinnern Sie sich an beide Weltkriege ! Wir 
hatten damals Höchstpreise, aber der Höchst­
preis allein hat nicht genützt. Die Waren 
mußten auch durch Lebensmittel- oder Kleider-

schenmilch, die einen Fettgehalt von 3,2 Pro­
zent hatte, auf 3,6 Prozent aufgefettet wird, 
aber natürlich auch im Preis "aufgefettet" wird. 
( Rut : Das ve1'steht niemand !) Das hat für 
den Konsumenten eine Erhöhung um 15 Gro­
schen von 2,45 S auf 2,60 S bedeutet . (Zwi- karten zugewiesen werden. Wenn ich zu regeln 

8chenrufe.) Auf das Fett waren die Konsu- beginne und A sage, so muß ich auch B sagen. 

menten, wie Sie wissen, gar nicht so erpicht, 
weil man ihnen vorher immer wieder erklärt 
hatte : Trinkt entfettete Milch ! Wenn ihr zuviel 
Fett zu euch nehmt, kriegt ihr den Herz­
infarkt und werdet krank ! (Widerspruch bei 
der Ö VP.) Die Konsumenten haben sich für 
die entfettete Milch entschieden. Wir hatten 
zwei Milchsorten. In Wien wurden 70 Prozent 
entfettete Flaschenmilch gekauft . 70 Prozent ! 
Die Konsumenten haben diese entfettete Milch 
vorgezogen . (Ruf bei der Ö V P :  Weil sie keine 
andere gekriegt haben !) Das war eine Tatsache . 
Wir haben die Milch Ihnen zuliebe trotzdem 
aufgefettet - den Konsumenten zuleide. 
Wir haben damit die Erhöhung auf 2,60 S 
auf uns genommen. Wir haben - das wurde 
auch vom Kollegen Präsidenten Gruber fest­
gestellt - dann ab 1 .  Juli 1961 den Milch­
preis um 10 Groschen erhöht. Wir haben 
des weiteren schon damals zugestanden , ihn ab 
1 .  Jänner 1962 wieder um 10 Groschen zu 
erhöhen. (Abg. Dr. J. Grube r :  Aber der Pro­
duzentenpreis ist nicht höher !) 

Meine Damen und Herren ! Sie werden 
zugeben, daß das doch sicherlich gewisse Opfer 
waren, die die Konsumenten und die Konsu­
mentenvertreter auf sich genommen haben. 
Eine Milchpreiserhöhung um 20 Groschen ist 
keine sehr populäre Maßnahme, das werden Sie 

Ich freue mich - und das ist ja das Neue 
daran -, daß Sie in der gegenständlichen 
Novelle bei der Schweineproduktion diesen 
Standpunkt anerkennen. Hier regeln wir, so­
daß damit der Grundsatz, daß man nicht 
regeln darf - wir freuen uns, das zu konsta­
tieren -, von Ihnen selbst eigentlich auf­
gegeben wurde. (Abg. G r i e ß n e r :  Das ist ja 
kein Vergleich !) Ich weiß schon, der Herr 
Präsident Wallner hat mir im Ausschuß gesagt : 
Bei der Milch ist es halt viel schwerer ! Das 
gebe ich zu. Aber ich stelle hier fest, daß auch 
Sie nicht mehr den Grundsatz aufrecht­
erhalten, daß jede Produktionsregelung - Sie 
machen es bei der Zuckerrübe durch Kon­
tingente , wir machen es heute durch die 
Marktregelung bei den Schweinen -, wie ein­
mal gesagt wurde, eigentlich der Verfassung 
widerspreche, daß dadurch die Gleichheit der 
Staatsbürger vor dem Gesetz verletzt würde . 
Sie sehen also, dieser Standpunkt ist mit der 
heutigen Novelle aufgegeben. Wenn man ver­

suchen würde, das auch bei anderen Produkten 
durchzuführen, dann könnten wir die 20 Gro­

schen, die wir jetzt für den Export ins Ausland 
ausgeben, den Produzenten geben. . ( Abg. 
E i c hin g e r :  Was ist mit den 16 Groschen Ab­
dingung für die Molkereiarbeiter ? D'as wollen wir 
wissen, was damit ist ! Jetzt heißt es Farbe 
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bekennen !) Über die 16 Groschen werden wir 
auch reden. Ich erkläre hier : Ich habe diese 
Frage im Parteivorstand besprochen. Wir haben 
auch das Protokoll . . .  (Abg. Lackne r :  Macht 
in den Molkereien einmal Ordnung ! - Weitere 
Zwischenrufe. - Der Präsident  gibt das 
Glockenzeichen. - Abg. E ichi nge r :  Sie haben 
keine Ahrnung ven der Molkerei I) 

Wir haben im Protokoll der Paritätischen 
Kommission, wo das angeblich versprochen 
worden sein soll, nachgesehen, und ich darf 
feststellen, daß nirgends drinnen steht, daß 
die sozialistischen Vertreter ab 1 .  Juli 16 Gro­
schen versprochen haben. (Abg. E i c h i ng e r :  
So ? Sie woll€n also ein gegebenes Wort brechen ? 
- Abg. Ferdinand M aye r :  Ein gegebenes 
Wort gilt nicht f) Jawohl, das, was ich hier 
feststelle, habe ich vom Präsidenten Olah und 
VOll anderen Mitgliedern der Paritätischen 
Kommission erhoben. (Abg . Grießne r :  Da 
sind Sie schlecht informiert!) Also ein wirk­
liches Versprechen liegt nicht vor ! (Abg. Dok­
tor H urde s :  Kein wirkliches Versprechen, aber 
ein tatsächliches!) Das wäre dasselbe. (Abg. 
L a c k n e r :  Zeigen Sie das Protokoll, wo das drin­
steht ! - Abg. Dr. H urdes :  Vielleicht wird 
A ufklärung gegeben ! - Abg. Dr. J. Gru b e r :  
Zuerst ersuchen, daß es nicht aufgenommen wird, 
und dann abstreiten ! So macht man das ! -
Abg. E ichinge r :  Wortbruch ! - Der Präsi­
d

.
e n t  gibt das Glockenzeichen. - Ruf bei der 

o V P :  Aus wahltaktischen Gründen haben Sie es 
per 1 .  Dezember versprochen ! - Abg. Eichinger  
Wortbrecher ! - Abg. Ei  b e g  g e r :  Erheben Sie 
keine derartige Pauschalbeschuldigung !) Und 
dann wissen wir ja sehr gut, daß die 16 Groschen 
auch für die Produzentenpreise absolut nichts 
bedeuten würden - sie werden ja wahrscheinlich 
später bewilligt , sondern da würden 
10  Groschen wieder auf den Milchausgleichs­
fonds kommen und die anderen 6 Groschen 
bekanntlich auf die Kleinhandelsspanne. Auch 
die 16 Groschen - Herr Kollege Eichinger, 
darüber sind Sie sich klar - würden keine Er­
höhung des Produzentenpreises bringen. Stimmt 
das ? (Abg. Eichinge r :  Das wissen wir ! Aber 
wer soll es zahlen .'l Immer Lohnerhöhungen 
fordern, aber abgelten wollen Sie sie nicht !) 

Also, solange wir diesen Zustand der Über­
schüsse haben und Millionen Kilogramm expor­
tieren (Zwischenrufe.) Wir haben im 
letzten Jahr immerhin - und das hat nur die 
unpopuläre Rücknahme von Butter ermög­
licht - noch über 3 Millionen Kilogramm 
Butter exportiert ; und das kostet offenbar die 
20 Groschen, die die Konsumenten mehr auf 
sich genommen haben. 

Ich glaube also, daß wir sagen dürfen : Wir 
haben unseren guten Willen gezeigt. Wir 
h&ben den Milchpreis zweimal erhöht, und 

auch wenn wir ihn das dritte Mal erhöhen 
werden die Produzenten trotzdem davon nicht� 
bekommen. 

Der Produzentenpreis kann nach meiner 
Überzeugung erst dann erhöht werden, wenn 
wir imstande sind, 'irgendwie der Überpro­
duktion Herr zu werden. Wenn wir jetzt die 
Milchpreise in dem Ausmaß erhöhen, wie es 
zum Beispiel der Bauernverband verlangt, 
nämlich um 60 Groschen pro Liter - was 
würde das bedeuten ? Das würde bedeuten, 
daß wir dann, wenn wir diese 60 Groschen 
auf die Trinkmilch umlegen - die Butter­
preise, glaube ich, könnten wir ja kaum er­
höhen, das hat j a  auch niemand vorgeschlagen ,  
denn diese sind jetzt schon so hoch, daß uns 
Butter übrigbleibt -, eine enorme Milchpreis­
erhöhung bekämen. Wir haben heuer eine 
Marktlieferung von mindestens 1700 Millionen 
Liter und einen Trinkmilchverbrauch von etwa 
500 Millionen Liter. Das heißt, wenn ich 
jedem Produzenten 60 Groschen gebe, dann 
müßte ich den Konsumenten mit mehr als 
3 mal 60 Groschen pro Liter belasten. Und ich 
frage nun das Hohe Haus : Ist es ein ernster 
Vorschlag, zu glauben, man könne in der 
heutigen Zeit, wo wir alle so bemüht sind, die 
Preise zu stabilisieren (Abg. E i c h i nge r :  
Ausgerechnet bei der Milch !) , den Milchpreis, 
wie es der Bauernverband vorschlägt, um 2 S 
pro I,iter zu erhöhen 1 Ja, meine Herren, 
mich wundert, daß Sie mich unterbrechen ! 
Ich habe vor mir Reden des Herrn Ministers 
Hartmann (Zwischenrufe bei der O VP), ich 
habe hier Aussendungen des Milchwirtschafts­
fonds, wo ebenfalls das erklärt wird, was ich 
hier sage : daß eine Produzentenpreiserhöhung 
von 60 Groschen eine wirtschaftliche Unmög­
lichkeit ist, Das erkläre nicht ich, das haben 
Sie vor mir erklärt. 

Daher glaube ich : Wenn man über diese 
Dinge redet, dann muß man doch sachlich 
und wirtschaftlich reden, und man muß be­
denken - das gilt natürlich für jede Produ­
zentenpreiserhöhung -, daß das beim Über­
wälzen auf den Konsumentenmilchpreis eine 
mehr als dreifache Erhöhung bedeutet. Wenn 
wir heute die Produzentenpreise um 20 Gro­
schen erhöhen, und wir schlagen das auf die 
Trinkmilch auf, so bedeutet das eine Er­
höhung nicht nur von 60 Groschen - denn 
es werden ja auch die Kleinhändler kommen -, 
sondern von 70 Groschen. Und ich gestehe 
hier - ich habe das auch in den Verhand­
lungen vertreten -, daß die Kleinhandels­
spanne gering ist, Wir alle, glaube ich, wären 
bereit, soweit es geht, die Kleinhandelsspanne 
zu erhöhen, Das liegt auch im Interesse der 
Produzenten, denn wenn die Händler etwas 
mehr dabei verdienen - die Milch muß ja 
sorgsam behandelt werden, sie muß gekühlt 
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werden, sie muß reingehalten werden -; dann 
werden sie auch daran interessiert sein, mehr 
zu verkaufen. (Abg. Dr. Hurde s :  Das war 
in den 16 Groschen vorgesehen !) Ja, das ist 
in den 16 Groschen vorgesehen (Abg. Dr. H ur­
d e s :  Ist aber nicht eingehalten worden !) ,  
und die 16 Groschen werden zu gegebener 
Zeit sicherlich bewilligt. (Zwischenrufe bei 
der Ö V P.) Wir sind uns also einig über die 
Möglichkeiten und Unmöglichkeiten. 

Vor allem sollten wir bei der Milch dasselbe 
tun, was wir heute bei den Schweinen machen, 
und damit komme ich zur vorliegenden N 0-
velle. Die Novelle zeichnet sich vor allem 
dadurch aus, daß wir im § 38 . . . (Abg. M i t te­
r e r .'  Schon ?) Der Herr Präsident Gruber hat 
auch nicht nur über die Novelle gesprochen, 
sondern auch über die Zusammenhänge, in 
denen man das sehen muß. Wir reden ja von 
der Marktordnung, und es sind in der Novelle 
auch kleine Änderungen hinsichtlich des Milch­
wirtschaftsfonds und des Getreidewirtschafts­
fonds enthalten, und ich glaube, daß es ge­
rechtfertigt ist, allgemein darüber zu reden, 
(Abg, Pölze r :  Du brauchst dir nicht v01'schrei­
ben lassen, was du sagst, von einem, der über­
heblich ist !) 

Was uns am meisten interessiert, ist dieNeu­
fassung des § 38, j enes Paragraphen, der sich 
mit der Schweinehaltung beschäftigt und der 
schon im bestehenden Gesetz enthalten ist , 
der aber jetzt sagt, daß der Landwirtschafts­
minister durch Verordnung bestimmen kann, 
daß Betrieben, in denen mehr als hundert 
Schweine gehalten werden, zu gewissen Zeiten 
die Anlieferung auf die Märkte verboten werden 
kann. Es kann also die Anlieferung verboten 
werden, aber nicht die Schweinehaltung ; 
der Minister kann nur - nach dem jetzigen 
§ 38 - die Zeiträume bestimmen, in denen 
- wie es da heißt - diese Betriebe liefern dür­
fen. Jetzt, in der neuen Bestimmung, gehen wir 
weiter, und das, meine Herren, ist eine wirk­
liche Regelung. Und in diesem Fall ist es 
- so hat es auch der Herr Präsident Gruber ge­
nannt - eine Drosselung der Schweinepro­
duktion. Jetzt heißt es, daß der Minister durch 
Verordnung - ursprünglich hat es geheißen : 
"Personen, denen aus eigener landwirtschaft­
licher Urproduktion keine geeigneten Futter­
mittel zur Verfügung stehen" - die Haltung 
von Schweinen untersagen kann. Das steht 
im Regierungsentwurf. 

Es ist im Ausschuß gelungen, dies zu ändern, 
Ich bitte den Herrn Mitterer, zu beachten, 
daß es jetzt ni c h t heißt : "Personen, denen 
aus eigener landwirtschaftlicher Urproduktion 
keine Futtermittel zur Verfügung stehen" , 
sondern "aus dem eigenen Betrieb" .  Warum 
das gemacht wurde 1 Weil wir glauben, daß es 

nicht nur Landwirte gibt, die Schweine füttern, 
sondern auch Gewerbetreibende. (Abg . M i l­
t e re r .'  Warum nennen Sie gerade mich, Herr 
Kollege ?) Weil Sie der Vertreter des Ge­
werbes sind. Das ist eine Bestimmung, die wir 
zugunsten des Gewerbes hineingenommen ha­
ben, weil wir glauben . . . (Abg. Mit t e r e r :  Seit 
wann haben Sie so eine Vorliebe tür das Gewer­
be ? - Heiterkeit.) Ja, Sie sehen, wir denken 
eben an alles, auch an das Gewerbe. (Abg. 
Dr. H u1'de s :  Immer an die 16 Groschen den­
ken ! - Ruf bei der Ö V P :  Da kann man nur sa­
gen: Jetzt haben wir aber eine Sau gehabt ! -
Heiterkeit.) Wir haben das hineingenommen, 
weil wir Bescheid wissen - den Herren dürfte 
es bekannt sein : bis 1954 hatten wir ähnliche 
Bestimmungen -, denn ich war selber für die 
Arbeiterkammer in einer Kommission, und 
damals mußte auch ein gewerblicher Be­
trieb die Futtermittelbasis nachweisen. Ich 
weiß daher, daß es in Wien und auch anderswo 
Gewerbetreibende wie Wirte und Restau­
rateure gibt, die mit den Abfällen aus ihren 
Küchen Schweine füttern. Wir haben daher 
gemeint : Wenn es heißt : "aus dem eigenen 
Betrieb",  dann ist diesen Gewerbetreibenden 
die Haltung von Schweinen erlaubt. 

Die zweite Bestimmung, die ich begrüßen 
darf, ist die, daß nun eine Haltung bis zu fünf 
Schweinen an keine Bewilligung des Mini­
steriums gebunden ist, daß diese Schweine­
haltung erlaubt ist. Ich konstatiere, daß auch 
die Herren der ÖVP im Ausschuß das ohne­
weiters konzediert haben, weil es natürlich 
einen unerhörten bürokratischen Apparat er­
fordern würde, wenn jeder Arbeiter oder Ange­
stellte oder Gewerbetreibende, der ellllge 
Schweine füttert, eine behördliche Bewilligung 
braucht und einen Nachweis der Futtermittel­
basis zu erbringen hätte und dergleichen. 
Wir haben also durch diese Änderung diesen 
fünf Schweinen pro Betrieb das Leben ge­
rettet (Abg. Dr. Hurde s :  Bravo !) und natür­
lich diesen kleinen Leuten damit wirtschaft­
lich geholfen, 

Noch einschneidender als der Absatz 3 
ist eine Bestimmung im Absatz 4, und die 
lautet : "Unter den Voraussetzungen des Ab­
satzes 3" - falls der Markt überfüllt ist 
und so weiter - "kann ferner die Haltung 
von mehr als 100 Schweinen durch Verordnung 
des Bundesministeriums für Land- und Forst­
wirtschaft für jedermann verboten werden." 
Das ist eine wirkliche Produktionsdrosselung 
der größeren Betriebe, die durch Verordnung 
ausgesprochen werden kann. 

Auf unseren Antrag ist hier noch eingefügt 
worden - der Herr Berichterstatter hat das 
mitgeteilt -, daß die Verordnung erst nach 
Anhörung des Viehverkehrsfonds erlassen wer-
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den kann, damit wenigstens auch die für die 
Versorgung mit Fleisch verantwortliche Stelle 
mit dem Herrn Minister darüber sprechen 
kann. Sie werden aber zugeben, daß hier der 
Grundsatz der Produktionsregelung verwirk­
licht ist, und daher glaube ich, nachdem Sie 

. jetzt ihren alten Grundsatz aufgegeben haben� 
wir sollten im beiderseitigen Interesse ernsthaft 
darüber nachdenken, eine Produktionsregelung 
auch bei anderen Produkten durchzuführen. 

Wir haben in diesem Jahr - soweit das 
heute bekannt ist - einen Weizenüberschuß 
von etwa 145 .000 Tonnen. Wir habenim "Nieder­
österreichischen Bauernbündler" einen Ar­
tikel von Herrn Dr. Schober gelesen, in 
dem mitgeteilt wird, daß wir den größten 
Teil dieses Weizenüberschusses im Ausland 
gegen Mais eintauschen werden. Herr Dr. 
Schober teilt auch mit, daß wir bei diesem 
Tausch wahrscheinlich für unseren Weizen, 
den wir im Durchschnitt um 2,47 S kaufen, 
1 ,60 S bekommen. Sie werden zugeben, daß 
das ein sehr kostspieliges Geschäft ist. 

Es freut mich, daß Herr Präsident Gruber 
vor mir festgestellt hat, daß wir wahrscheinlich 
die Stützungen nach Futterweizen und Quali­
tätsweizen differenzieren werden. Ich habe 
gehört, es ist auch an eine Verlagerung der 
Stützungen für Futtermittel gedacht. Wir 
haben zuwenig Gerste, wir haben zuwenig 
Mais, ich glaube, es ist im Interesse aller, 
wenn wir hier produktionsregelnd eingreifen. 

Das ist keine bauernfeindliche Maßnahme, 
sondern das ist doch eine Maßnahme im Inter­
esse der Bauern, genauso wie wir heute die 
Regelung der S chweineproduktion beschließen. 
Die Schweineproduktion ist ja auch vorüber­
gehend eine Überproduktion, gegenwärtig 
führen · wir - wir haben jetzt Sommer und 
den Fremdenverkehr - sogar wieder Schweine 
ein. Ich habe gehört, daß erst in den letzten 
Tagen die Einfuhr von 1000 Schweinen aus 
dem Ausland bewilligt worden ist. Zu ge­
wissen Zeiten haben wir aber zu viel, und daher 
beschließen wir heute diese Änderung der 
Marktordnung. 

Wir Sozialisten haben im Ausschuß erklärt 
und erklären es auch hier : wir werden für 
diese Änderung stimmen. Ich sehe diese 
Vorlage zumindest als ersten Beweis an, daß 
jetzt a.uch die Vertreter der ÖVP-Ba uern­
bünde zu einer Produktionsregelung bereit 
sind. Wenn wir das auch bei Weizen und Milch 
tun, dann wird die Milchpreiserhöhung auch 
für die Produzenten kommen können, von der 
heute die Kollegen soviel gesprochen haben. 
Danke schön. ( Beifall bei der SPO.) 

Präsident : Zum Wort gemeldet hat sich 
der Herr Abgeordnete Dipl.-Ing. Dr. Scheueh. 
Ich erteile es ihm. 

Abgeordneter Dipl.-Ing. Dr. Scheueh : Hohes 
Haus ! Die 5. Marktordnungsgesetz-Novelle 
sieht in der Fassung der Regierungsvorlage 
Maßnahmen auf dem Gebiete der Milchwirt­
schaft, der Getreidewirtschaft und der Vieh­
wirtschaft vor. Unsere Fraktion wird dieser 
Vorlage die Zustimmung geben, weil wir 
grundsätzlich ein Ordnungsprinzip in der 
landwirtschaftlichen Produktion und in der 
landwirtschaftlichen Vermarktung bejahen und 
weil wir Mängel in der Durchführung dem 
Grundsatz gegenüber zurückstellen. 

, Auf dem milchwirtschaftlichen Sektor ist in 
der 5 .  Marktordnungsgesetz-Novelle eine 50pro­
zentige Erhöhung des Beitrages für die Milch­
leistungskontrolle vorgesehen, das heißt also, 
daß pro Liter Milch - analog auch beim 
Rahm - der Abgabebeitrag von 0,5 Groschen 
auf 0,75 Groschen gesteigert wird. Es handelt 
sich dabei um eine fondsgesetzlich abgesicherte 
Ausgleichsmaßnahme innerhalb der Land­
wirtschaft .  

Über die Notwendigkeit der Milchleistungs­
kontrolle und ihre Bedeutung für die Zucht­
viehproduktion und auch für den künftigen 
europäischen Markt brauche ich hier nicht zu 
sprechen. Ich glaube, daß ich hier im Hohen 
Haus die Übereinstimmung mit allen Par­
teien annehmen kann. Worüber aber unserer 
Meinung nach gesprochen werden muß, ist 
die Frage der Auf teilung dieser zweckge­
bundenen Beträge, denn in der 3. Markt­
ordnungsgesetz-N ovelle ist ausdrücklich vor­
gesehen, daß das Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft die Auf teilung auf die 
Landwirtschaftskammern unter Bedachtnahme 
auf die Notwendigkeit der planmäßigen För­
derung der Milchleistungskontrolle, insbeson­
ders - heißt es dann - unter Berücksichti­
gung der Zahl der kontrollierten Kühe durch 
Verordnung festzusetzen hat. 

Das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft hat nun einen Schlüssel fest­
gelegt, der sich wie folgt aufbaut : zwei 
Drittel Milchkontroll-Kuhstand und ein Drittel 
Milchmarktleistung des betreffenden Bundes­
landes. Daß dieser Verordnung des Land­
wirtschaftsmillisteriums angeblich ein kon­
former Beschluß der Präsidentenkonferenz 
vorausging, ist bei der bekannt übergeord­
neten Stellung eines gewissen Bundeslandes 
kein Beweis, daß die Auf teilung tatsächlich 
richtig und im Sinne der Zweckmäßigkeit , 
im Sinne der Widmung durch den Gesetz ­
geber erfolgt ist. 

Es geht doch bei dieser Frage heute in 
erster Linie um die Zucht \Tiehproduktion , 
auf welche die Alpenländer bereits standorts­
mäßig naturgemäß angewiesen sind, und ich 
darf schon bitten, daß das Bundesministerium 
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für Land- und !orstwir�schaft im Gegen- I die heutigen Agrarpreise bei den heutigen Auf­
stande nochmals In eine Überprüfung dieses wandsposten dem Bauern und seinen Mitarbei­
Aufteilungsschlüssels eintritt. tern noch einen sozial gerechten Lohn ermög-

In den Erläuternden Bemerkungen wird lichen. Das ist meiner Ansicht nach der richtige 
mit vollem Recht darauf hingewiesen, daß Standpunkt, der letzten Endes für alle ar­
bei der Milchleistungskontrolle eine unge- beitenden Menschen unseres Landes gelten 
heure Steigerung der Kosten eingetreten müßte. 
ist . In Kärnten sind die Schwierigkeiten Was aber die Produktionssteigerung auf 
auf diesem Gebiete personell und finanziell dem Gebiete der Milch betrifft, muß ich et­
schon so groß, daß man sagen kann, daß was wiederholen, was ich schon einmal hier 
die Funktion eines Obmannes des zuständi- im Hohen Hause gesagt habe : Gegenwärtig 
gen Kontrollverbandes nahezu schon als Straf- liegen die Dinge so, daß die Marktlieferung 
posten angesehen zu werden beginnt. In den je Kuh in Österreich pro Tag nicht einmal 
anderen Bundesländern liegen die Dinge ähn- 4 Liter beträgt. Vom europäischen Stand­
lieh. punkt aus muß daher gesagt werden - und 

Ich möchte aber auch noch in grundsätz- wir müssen heute auch schon in der Agrar­
licher Form zum milchwirtschaftlichen Ge- produktion europäisch denken -, daß noch 
biet Stellung nehmen. Ich darf dazu sagen, eine bedeutende Steigerung notwendig ist, 
daß die österreichische Bauernschaft in diesen damit wir annähernd an die Länder heran­
Tagen alles eher erwartet hat, als daß man kommen, mit denen wir schon in allernächster 
ihr neuerlich beim Milcherzeugerpreis einen Zeit wahrscheinlich in Zusammenarbeit, aber 
weiteren Viertelgroschen abzieht. Die öster- gleichzeitig auch in Konkurrenz treten wer­
reichische Bauernschaft hat bekanntermaßen den. 
obwohl drei Preis erhöhungen bei den Ver: Ich möchte dann weiterhin folgendes sagen : 
brauchern erfolgt sind, für die angelieferte Die Frage der gesamten Produktion auf dem 
Milch nicht um einen Groschen mehr er- Gebiete der Landwirtschaft kann natürlich 
halten. Ich muß sagen, daß die Bauern� mit Produktionseinschränkungen einseitiger 
schaft viel mehr erhofft und erwartet Art auf dem einen oder anderen Sektor 
hat, daß sich die Regierung und das Parlament nicht gelöst werden. Ich wiederhole, daß 
auch mit der Sicherung des bäuerlichen nach unserer Auffassung nur ein Gesamt­
Milcherzeugerpreises einmal eingehend be- konzept aus diesen Schwierigkeiten heraus­
schäftigen, insbesonders mit der Frage, in- führen kann. Wenn man bei den Schweinen 
wieweit der heutige Milchpreis noch einen von einer Produktionseinschränkung spricht, 
annähernd sozial gerechten Lohn für den wenn man jetzt auch schon bei der Milch 
Bauern und seine Familie darstellt. einen ähnlichen Standpunkt geltend macht, 

Die erste Etappe zur Milchpreisnachziehung dann müssen jene Personen, die diese Vor­
von 1 ,90 S auf 2,50 S, die ja allgemein zur schläge machen, gleichzeitig auch den Aus­
Debatte steht, hätte nach unserer Meinung weg zeigen, was nämlich die Bauern als Er­
am 1 .  7. 1962 unter anderem mit voller satz an Stelle der Milch und an Stelle der 
Berechtigung in Form eines Qualitätszu- Schweine erzeugen sollen und wie sie diese 
schlages für tuberkulose- und bangfreie Milch Produkte dann auch verwerten können. 
gewährt werden können. Sie wissen, daß Ich mache weiters darauf aufmerksam, 
die österreichische Landwirtschaft für die daß gerade jetzt auch in der Öffentlichkeit die 
gesundheitliche Sanierung ihrer Rinder- Frage der Futtermittelpreiserhöhung sehr leh­
bestände his heute rund 450.000 Rinder haft erörtert wird. Im Marktordnungsgesetz 
als Reagenten abgestoßen und hiefür ist ausdrücklich vorgesehen, daß der Ge­
aus eigenen Mitteln über eine halbe Milliarde treidewirtschaftsfonds drei Hauptaufgaben 
Schilling aufgewendet hat. Es handelt sich zu erfüllen hat : erstens den Schutz der in­
dabei also um eine Maßnahme, die einer ab- ländischen Getreideproduktion, zweitens die 
soluten Qualitätsverbesserung gleichkommt Stabilisierung der Brot- und Mehlpreise und 
und darüber hinaus auch vom a.llgemeinen drittens die Gewährleistung einer ausreichen­
Standpunkt der Volksgesundheit außerordent- den Versorgung mit Brotgetreide, Mahlerzeug­
lieh wichtig erscheint und zu begrüßen ist. nissen und Futtermitteln. 

Wenn in der vorangegangenen Auseinander­
setzung über den Milchpreis gesprochen wurde, 
dann müssen wir eines noch einmal ganz 
deutlich herausstellen : Bei den Fragen über 
die agrarischen Preise kann man nur von 
einer sozialen Warte ausgehen. In diesem Zu­
sammenhang muß immer geprüft werden, ob 

Ich möchte mich mit der letztgenannten 
Warengruppe und ihren Versorgungsverhält­
nissen etwas näher auseinander�etzen. 

In der letzten Zeit war eine andauernd un­
günstige Versorgungslage bei Futtermitteln 
festzustellen, was zu einer starken Beunruhi­
gung und auch zu Unmutsäußerungen und 
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heftiger Kritik geführt hat, zumal man es 
unterlassen hat, die bäuerliche Bevölkerung 
über die wahren Ursachen dieser Situation 
aufzuklären. Wenn es sich wirklich um eine un­
abwendbare Zwangslage gehandelt hätte, hätte 
die bäuerliche Bevölkerung bei entsprechender 
Aufklärung sicherlich Verständnis dafür be­
WIesen. 

Es wurde nun vielfach die Frage aufge­
worfen, ob der Getreideausgleichsfonds seiner 
gesetzlichen Verpflichtung auf ausreichende 
Versorgung überhaupt nachgekommen ist und 
ob nicht schon früher ein Einschreiten des 
Bundesministeriums für Land- und Forst­
wirtschaft als Aufsichtsbehörde notwendig 
gewesen wäre. Das "Beruhigungsbulletin", 
das das Landwirtschaftsministerium mit 
5. Juli 1962 durch das AIZ verlautbaren 
ließ, kam reichlich spät und brachte auch 
für Uneingeweihte kaum eine Aufklärung 
im Wortspiel von "ausladen" und "eintreffen" .  
Jedenfalls ist eines erfreulich : daß zumin­
dest nun nachträglich durch eine Futterge­
treideeinfuhr von 53.000 Tonnen bis ungefähr 
Mitte dieses Monats wiederum eine Beruhigung 
in der Versorgungslage bei Futtermitteln 
eintritt. 

In Fachkreisen spricht man von mehreren 
Ursachen des bisher unbefriedigenden Ver­
sorgungsstandes mit Futtermitteln. Einerseits 
macht man handelspolitische Gründe geltend, 
nämlich dahin gehend, daß man die Futter­
mittelimporte aus den westlichen Bezugs­
positionen ungefähr zu 50 Prozent auf die 
Ostländer umgeleitet hat. Diese Ostbezüge, 
das muß man zugeben, sind in der Qualität 
besser, aber was die Liefertermine anbetrifft, 
herrscht keine Ordnung. Die Liefertermine 
werden zum Teil bis zu drei Monaten überschrit­
ten. Eine ordnungsgemäße Abwicklung einer 
zeitlich geordneten, steten Versorgung er­
scheint daher bei solchen Verzögerungen der 
Ostlieferungen kaufmännisch einfach unmög­
lich. Dazu kommt noch, daß angeblich die 
Sperrlager, die früher bestanden haben, auf­
gelassen worden sind. Früher hat doch die 
Bestimmung bestanden, daß die staatliche 
Vorratsreserve in diesen Sperrlagern ungefähr 
bis zu 35.000 Tonnen Futtermittel betragen 
soll. Der monatliche Verbrauch an Futter­
mitteln liegt gegenwärtig bei 40.000 Tonnen. 
Ob bei diesen Verhältnissen eine Wieder­
errichtung der Sperrlager in diesem Umfang 
oder andere Maßnahmen möglich sind, u m  
solche Verzögerungen in den Ostlieferungen 
auszugleichen, ist eine Aufgabe, die der Ge­
treideausgleichsfonds zu lösen hat. Dazu kam 
zweifellos auch noch eine gewise Drosselung 
der Importe von österreichischer Seite. Viel­
leicht wurde die Versorgungssituation durch 

die angespannte Anbotslage bei Gerste, die 
auf dem Weltmarkt herrscht, weiter erschwet't . 

Es muß aber auch einmal darüber gesprochen 
werden, ob der Modus der Futtermittel­
verteilung im Sinne der Bezugsansprüche der 
Letztverbraucher unter den heutigen Verhält­
nissen richtig liegt oder ob er nicht eigentlich 
im stärkeren Maße abgeändert werden müßte. 

Größte Beachtung löste in der österreichi­
schen Öffentlichkeit die Mitteilung aus, daß 
das Landwirtschaftsministerium bei der Preis­
kommission im Innenministerium den Antrag 
gestellt hat, den Verbraucherpreis für Futter­
mais von 2,05 S auf 2,25 S, bei Gerste von 
2,05 S auf 2,10 S je Kilogramm zu erhöhen und 
lediglich den Futterweizenpreis bei 2,05 S 
zu belassen. Dieser Antrag steht bei der 
Preiskommission im Innenministerium gegen­
wärtig in Behandlung. 

Die heutige Regierungsvorlage behandelt 
im § 28 den Importausgleich und legt gleich­
zeitig auch die Maßnahmen der Verwendung 
dieser Importabgabe fest. . 

Wenn den beantragten Preiserhöhungen 
stattgegeben wird, würde der Importausgleich 
allein bei Mais eine Steigerung von 20 Groschen 
pro Kilogramm, und bei der Futtergerste um 
5 Groschen pro Kilogramm erfahren. In grund­
sätzlicher Hinsicht möchte ich dazu sagen, 
daß wir eine allgemeine Verteuerung der Futter­
mittel, die ein außerordentlich wichtiges und 
bestimmendes Produktionsmittel darstellen, im 
gegenwärtigen Zeitpunkte und bei der gegen­
wärtigen Entwicklung für sehr gefährlich 
halten und daher auch vor übereilten Schritten 
warnen. 

Wir haben nichts gegen eine Ersatzproduk­
tion der heute übermäßigen Weizenproduktion 
einzuwenden. Aber diese Ersatzproduktion 
kann doch nur dort erfolgen, wo die klimati­
schen und arbeitswirtschaftlichen Verhältnisse 
gewisse Anbaugebiete hiezu prädestinieren. 

Ich möchte darauf hinweisen, daß die Mais­
preiserhöhung, wie sie hier beantragt ist und 
jetzt von der Preiskommission im Innen­
ministerium behandelt wird, dazu führen 
würde, daß der österreichische Maispreis gegen­
über dem Weltmarktpreis eine neuerliche starke 
Überhöhung erfahren würde. Wir würden also 
hier einen der Anpassung an die übrigen 
Märkte der EWG entgegengesetzten Weg 
gehen. 

Ich erinnere jene Herren des Hohen Hauses, 
welche der Parlamentsdelegation, die vor Er­
lassung des Landwirtschaftsgesetzes Dänemark 
besucht hat, angehört haben, daran, daß den 
dänischen Bauern die ausländischen Futter­
mittel für ihre tierische Produktion auf dem 
Rinder-,  Schweine- und Geflügelgebiete mit 
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1,40 S cif Kopenhagen zur Verfügung stehen . 
(Abg. Dipl. -Ing. Pius Fink : Bitte auch den 
Milchpreis zu sagen !) Unter solchen Verhält­
nissen wird natürlich auch die Lage der öster­
reichischen Geflügelwirtschaft noch schwieriger 
werden, als sie heute schon ist, zumal sich 
dieser Produktionszweig auf Grund der ver­
hältnismäßig hohen Futtermittelpreise ohne­
dies schon in außerordentlichen Schwierig­
keiten befind et. 

Zweitens bedenken Sie, daß eine Erhöhung 
der Produktionskosten durch Verteuerung der 
Futtermittel zweifellos einen Preis auf trieb bei 
Schweinen und Rindern auslösen wird und 
das dann wahrscheinlich zwangsläufig zu einer 
Erhöhung der Preisbänder führen wird. 

Drittens möchte ich daran erinnern, daß 
Österreich sehr unterschiedliche Produktions­
verhältnisse hat, daß das Flachland, vom 
produktionspolitischen Standpunkt aus ge­
sehen, noch vielseitige Ausweichmöglichkeiten 
hat, das Bergland und die Übergangs­
gebiete ihren natürlichen und wirts<Jhaftlichen 
Verhältnissen entsprechend aber einseitig auf 
die Produktion von Vieh und Milch angewiesen 
sind. 

Es muß ein anderer Weg gefunden werden, 
der einerseits der alpenländischen Landwirt­
schaft die Produktionsmittel nicht verteuert, 
aber auf der anderen Seite die übermäßige 
Verwendung von ausländischen Futtermitteln 
in den Hauptverbrauchsgebieten, wozu das 
Bergland nicht gehört , einschränkt. 

Zum Importausgleichsprogramm möchte ich 
folgendes sagen : Alles schön und gut, aber 
Beihilfen und Aktionen aller Art gleichen 
niemals eine Produktionsmittelverteuerung mit 
allen ihren Folgen aus ! Ich muß 
ergänzend sagen, daß meine Ausfüh-
rungen durchaus keinen Anspruch auf Voll­
ständigkeit erheben . 

Ob diese Futtermittelknappheit in der Ver­
gangenheit auch auf die beabsichtigte Futter­
mittelpreiserhöhung zurückzuführen ist und 
ob es wirklich zu einer Zurückhaltung von 
Lagerbeständen gekommen ist, wie das von 
manchen Seiten behauptet wird, vermag ich 
weder nach der einen noch nach der anderen 
Seite zu bestätigen . 

In der neuen Fassung des § 35 Abs. 4 
werden mit der Bewilligung Auflagen ver­
bunden. Die Auflage hinsichtlich der Qualität 
sehe ich als besonders wichtig an, und ich ver­
trete die Auffassung, daß diese Bestimmung 
in Zukunft viel schärfer gehandhabt 
werden muß als bisher . Wenn hier im Hohen 
Hause Obmänner von Lagerhausgenossen­
schaften sitzen, werden Sie mir bestätigen, 
daß bei den Futtermittelimporten im aUge-

meinen sehr starke Qualitätsbeanstandungen 
vorzunehmen sind. Man kann ruhig sagen, 
daß bei der Futtergerste von zehn Waggons 
nur zwei in Ordnung sind, während acht Wag­
gons irgendwelche mindere oder stärkere 
Mängel aufweisen. Bei Mais ist es umgekehrt, 
da sind meist acht von zehn Waggons in 
Ordnung und nur zwei zu beanständen . 

Zu den in § 38 Abs . 3 bis 6 erstmalig ver­
ankerten Möglichkeiten einer Produktions­
beschränkung bei Schweinen möchte ich sagen, 
daß der Erfolg oder der Mißerfolg von der 
Handhabung dieser Bestimmung abhängen 
wird. Die Anordnungen vom Jahre 1951 
wurden ja bekanntermaßen eigentlich niemals 
praktisch gehandhabt . 

Zu der über Wunsch der Sozialisten ge­
troffenen Einfügung, daß bei einer Schweine­
haltung ohne bodenverbundene Futtermittel­
basis nur bei einem Stand von mehr als 
fünf Schweinen eine Beschränkung eintreten 
kann, möchte ich sagen, daß mir eine weiter­
gehende Formulierung zweckmäßiger erschie­
nen wäre, daß nämlich eine Einschränkung 
nur über den Eigenbedarf hinaus vorge­
nommen werden kann. Das wäre zweifellos 
eine erweiterte Möglichkeit gewesen und hätte 
weitere bürokratische Maßnahmen vollkom­
men ausgeschlossen. ( Ruf bei der S p(j .' 
Eigenverbrauch ! - Abg. W i n k l e r .'  Ein Eisen­
bahn'!r will auch ein Schweinderl verkaufen !) 
Ja, selbstverständlich, Eigenverbrauch, selbst­
verständlich ! 

Im übrigen messe ich aber dieser ganzen 
Bestimmung, für die Dauer der gegenwärtigen 
Kpnjunktur überhaupt keine wesentliche Be­
deutung bei, denn auch bei uns macht sich 
bereits bei nicht hauptberuflich geführten 
kleinen landwirtschaftlichen Betrieben eine 
Art Sozialbrache bemerkbar, die bekannter­
maßen im Ruhrgebiet bereits zu einer all­
gemeinen Erscheinung geworden ist. Dem 
aufmerksamen Beobachter fällt auf, daß auch 
bei uns in den letzten Jahren viele Siedlungen 
entstanden sind, denen das früher nicht weg­
zudenkende Kleinstallgebäude vollkommen 
fehlt.  

Wenn der neue § 38 die Schweineproduktion 
ohne ausreichende eigene Futtermittelbasis 
einschränken soll, dann darf ich abschließend 
darauf verweisen, daß diese einschränkenden 
Klauseln anscheinend gewissen Kreisen schon 
viel früher bekannt geworden sind als den 
Herrn . Abgeordneten durch diese Vorlage. 
Denn seit Wochen haben wir in Kärnten 
die Wahrnehmung machen können, daß man 
mit einem forcierten System der Vertrags­
mast vorgegangen ist und diese aktiviert hat, 
womit man anscheinend allen Eventualitäten 
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Dipl.-Ing. Dr. Scheuch 
einer Untersagung und Beschränkung aus 
dem Wege gehen will. 

Abschließend lassen Sie mich sagen : Wenn 
sich die Nachricht bestätigt, die dem USA­
Land wirtschaftsminister zuge schrie ben wird, 
daß es in den USA gelungen ist, eine Roggen­
Weizen-Kreuzung vorzunehmen, die im Er­
trag selbst die Hybridmaissorten übersteigt, 
dann stehen wir am Beginn einer völlig neuen 
Situation, von der noch kaum gesagt werden 
kann, wie sie einst gemeistert werden soll. 
(Beifall bei der F PO.) 

Präsident : Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen . -
Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das 
Schlußwort. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung. 

Da der vorliegende Gesetzentwurf eine 
Verfassungsbestimmung enthält, stelle ich die 
gemäß § 61 Abs. 2 des Geschäftsordnungs­
gesetzes für die Abstimmung erforderliche 
Beschlußfähigkeit fest . Es ist die Hälfte 
der Abgeordneten anwesend. 

Bei der A b stimmung wird der Gesetz­
entwurf mit den vom Ausschuß beschlossenen 
Abänder-ungen in zwei t e r  und dri t t er  Lesung 
e i nstimmig  zum Besch luß erhoben. 

4. Punkt : Bericht des Landesverteidigungs­
ausschusses über die Regierungsvorlage (759 der 
Beilagen) : Bundesgesetz, mit dem das Wehr­
gesetz neuerlich abgeändert wird (Wehrgesetz-

Novelle 1962) (770 der Beilagen) 

Präsident : Wir gelangen zum 4. Punkt der 
Tagesordnung : Wehrgesetz-Novelle 1962. 

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete 
Franz Mayr. Ich bitte ihn, zum Gegenstand 
zu berichten. 

Berichterstatter Franz Mayr : Hohes Haus ! 
Sehr geehrte Damen und Herren ! Im Auftrag 
des Landesverteidigungsausschusses habe ich 
über die Wehrgesetz-Novelle 1962 zu berichten. 

Um den weiteren Aufbau einer wirksamen 
Landesverteidigung zu gewährleisten, ist es 
notwendig, das seit 22. September 1 955 gel­
tende Wehrgesetz auf Grund der gemachten 
Erfahrungen zu novellieren. Eine solche No­
vellierung des Wehrgesetzes ist ins besondere 
im Hinblick auf die Beschlüsse der Bundes­
regierung vom 26 . September 1961  und vom 
21 .  November 1961 erforderlich. 

Mit Beschluß vom 26. September 1 961 hat 
die Bundesregierung den Grundsätzen der 
Organisation eines territorialen Grenzschutzes 
zugestimmt. Entsprechend diesen Organi­
sationsgrundsätzen ist die Bildung von Grenz-

schutztruppen aus Wehrpflichtigen der Reserve 
des Bundesheeres nach territorialen Gesichts­
punkten vorgesehen. Auf Grund eines ge­
sonderten Aufrufes sollen die Angehörigen 
dieser Grenzschutztruppen im Bedarfsfalle 
an bestimmten Sammelorten zusammentreten. 
Da die jeweiligen Sammelorte in der Nähe 
der Wohnorte der Angehörigen der Grenz­
schutztruppen sein werden, wird durch die 
vorgesehene Maßnahme eine rasche Mobili­
sierung der Grenzschutztruppen möglich sein. 

Mit Beschluß vom 21 . November 1961 hat 
die Bundesregierung der als vorläufige Maß­
nahme gedachten übergabe von Bekleidungs­
und Ausrüstungsgegenständen zur Verwahrung 
an Wehrpflichtige der Reserve, die im Bedarfs­
falle zu Grenzschutzeinheiten im Mühlviertel 
einberufen werden, zugestimmt. Durch eine 
derartige Maßnahme soll gleichfalls eine rasche 
Einsatzbereitschaft der Wehrpflichtigen der 
Reserve gewährleistet werden. 

Um den Aufbau der Grenzschutztruppen im 
Sinne der Beschlüsse der Bundesregierung in 
wirksamer Weise durchführen zu können, ist 
eine entsprechende Erweiterung der Wehr­
gesetzgebung notwendig. Aus diesen Gründen 
enthält der vorliegende Gesetzentwurf Be­
stimmungen hinsichtlich der Verwahrung von 
Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen 
durch Wehrpflichtige der Reserve. Nach diesen 
Bestimmungen sollen die Wehrpflichtigen der 
Reserve verpflichtet sein, übergebene Beklei­
dungs- und Ausrüstungsgegenstände zu ver­
wahren, um im Bedarfsfalle mit diesen unver­
züglich den Dienst antreten zu können. Um 
zu gewährleisten, daß im Einsatzfalle diese 
Gegenstände vollständig und in brauchbarem 
Zustand den Wehrpflichtigen der Reserve zur 
Verfügung stehen, bedarf es einer fallweisen 
Kontrolle dieser Gegenstände. Diesem Zwecke 
dienen die im vorliegenden Entwurf nor­
mierten Inspektionen, die gleichzeitig auch die 
bereits derzeit vorgesehenen Standesevidenz­
kontrollen umfassen sollen. Des weiteren ent­
hält der vorliegende Gesetzentwurf Bestim­
mungen über kurzfristige Instruktionen, die 
der Erhaltung des Ausbildungsstandes der 
Wehrpflichtigen der Reserve dienen. 

Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, daß die 
Möglichkeit, bestimmte Beamte und Vertrags­
bedienstete der Heeresverwaltung vorüber­
gehend zur Ausübung einer Unteroffiziers­
funktion heranzuziehen, nicht ausreichend 
war, dem Mangel an zeitverpflichteten Soldaten 
wirksam zu begegnen. Es ist daher eine Rege­
lung vorgesehen, wonach Beamte und Ver­
tragsbedienstete, die im Bereiche des Bundes­
ministeriums für Landesverteidigung in Ver­
wendung stehen, unter zweckmäßigeren Vor-
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aussetzungen zur Ausübung einer Unter­
offiziersfunktion herangezogen werden können. 

Der vorliegende Entwurf enthält weiters 
einige Ergänzungen und Erweiterungen ein­
zelner Bestimmungen des Wehrgesetzes sowie 
Verbesserungen der Systematik des Gesetzes 
und der Formulierung einzelner Bestimmungen. 

Der Landesverteidigungsausschuß hat die 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
10. Juli 1962 in Verhandlung gezogen. In 
der Debatte ergriffen außer dem Bericht­
erstatter die Abgeordneten Probst, Kindl, 
Glaser, Grubhofer, Preußler und Pölzer so­
wie der Herr Bundesminister für Landes­
verteidigung Dipl.-Ing. Dr. Schleinzer, Staats­
sekretär Rösch und der Ausschußobmann 
das Wort. 

Im Zuge der Beratungen sah sich der Aus­
schuß veranlaßt, die Regierungsvorlage an 
einigen Stellen abzuändern . 

Zu diesen Abänderungen ist folgendes zU be­
merken : 

Zu Artikel I Z. 4 § 6 Abs. 1 :  

Da Absatz 1 insoweit eine Erweiterung der 
verfassungsgesetzlich geregelten Aufgaben des 
Nationalrates vorsieht, als der Vorsitzende 
der Beschwerdekommission vom Nationalrat 
zu bestellen ist, war der Ausschuß der Auf­
fassung, daß die einschlägige Bestimmung des 
Absatzes 1 des § 6 der Regierungsvorlage zur 
Verfassungsbestimmung erklärt werden soll. 

Zu Artikel I Z. 4 § 6 Abs. 2 :  

Um die Verfassungsbestimmung auf das 
notwendige Ausmaß einzuschränken, war der 
letzte Satz des § 6 Abs. 1 der Regierungsvorlage 
als neuer Absatz 2 in den § 6 aufzunehmen. 

Zu Artikel I Z. 4 § 6 Abs. 3 :  

Infolge der Einfügung des nunmehrigen 
Absatzes 2 in den § 6 wird der Absatz 2 des § 6 der 
Regierungsvorlage zu Absatz 3. 

Zu Artikel I Z. 4 :  
Da im § 6 ein zusätzlicher Absatz eingefügt 

wurde, hat der derzeitige Absatz 3 des § 6 des 
Wehrgesetzes die Bezeichnung Absatz 4 zu 
erhalten. 

Zu Artikel I Z. 6 § 11 Abs. 4 :  

Die�Einfügung wurde in Analogie z u  Absatz 2 
des § 1 1  der Regierungsvorlage vorgenommen. 

Zu Artikel I Z. 22 § 29 Abs. 1 lit. a :  
§ 501 der Strafprozeßordnung 1960 ist 

irrtümlich in den Klammerausdruck des § 29 
Abs. 1 lit. a der Regierungsvorlage aufge­
nommen worden. Die Zitierung des § 501 hat 
daher zu entfallen. 

Im übrigen darf ich auf den Ausschuß­
bericht und die ihm beigedruckten Abänderun­
gen verweisen. 

Namens des Landesverteidigungsausschusses 
stelle ich den A ntr ag,  das Hohe Haus möge 
dem Gesetzentwurf mit den dem Ausschuß­
bericht beigedruckten Abänderungen die ver­
fassungsmäßige Zustimmung erteilen.  

Für den Fall, daß Wortmeldungen erfolgen, 
beantrage ich, General- und Spezialdebatte 
unter einem durchzuführen. 

Präsident: Es ist beantragt, General- und 
Spezialdebatte unter einem durchzuführen. -
Ein Einwand hiegegen wird nicht erhoben. 
General- und Spezialdebatte werden daher 
unter einem vorgenommen. 

Wir gehen in die Debatte ein. Zum Wort 
gemeldet hat sich der Herr Abgeordnete 
Kindl. Ich erteile es ihm. (Abg. Pro b s t :  
Der Panzerkusar !) 

Abgeordneter Kindl : Herr Präsident ! Sehr 
geehrte Damen und Herren ! Obwohl die 
Zeit vorgeschritten ist und ich auch die 
Unruhe merke, glaube ich doch, daß es not­
wendig ist, zu dieser Regierungsvorlage etwas 
zu sagen, denn es werden immerhin über 
100.000 Reservisten davon betroffen, und auch 
Vorkommnisse der letzten Zeit machen es 
notwendig, in diesem Hause - wo anders 
sollte es sonst sein ? - darüber zu reden. 

Es wäre absolut falsch, wenn die Bevölkerung 
nur auf die Pressemeldungen über die be­
absichtigte Novellierung des Wehrgesetzes 
angewiesen wäre. Ich brauche hier nur eine 
Zeitung herauszunehmen, es ist der "Express" 
von heute. Hier wird angeführt : "Für Re­
servisten :Uniform,  Stahlhelm nach Hause !" 
Und dann wird hier wörtlich ausgeführt : 
"Wie ,Express' aus dem Verteidigungsmini­
sterium erfährt . . .  " wird Ausrüstung und 
Bekleidung den Reservisten übergeben. Dann 
liest man, fett gedruckt eine Behauptung, 
die meines Erachtens vollkommen falsch ist. 
Es heißt hier : "Zur Kontrolle dieser Be­
stimmung sind Inspektionen" - und nun 
kommt es - , ,- Spindappelle in der Privat­
wohnung - vorgesehen" . (Heiterkeit. 
Abg. Hartl :  Das ist dock ein Witz!) Meine 
sehr geehrten Damen und Herren ! Das 
klingt wie ein Witz . Sie lachen dazu, aber ich 
wurde heute bereits gefragt, ob dieses demokra­
tische Haus wirklich ein . Gesetz beschließen 
würde, wo Inspekteure Spindappelle in den 
Privatwohnungen vornehmen. (Abg. Uh l ir :  
Der Mann spinnt !) Da es vorher noch heißt : 
"Information aus dem Landesverteidigungs­
ministerium", zweifelt niemand daran. (Abg. 
Dr. Hofene d e r :  Das ist doch keirn,e O VP­
Zeitung !) Ich glaube, es würde mir nicht viel 
besser ergehen, wenn ich eine ÖVP-Zeitung 
lesen würde. (Heiterkeit. - Ruf bei der O v  P :  
Nur die Wahrheit !) Ich freue mich, daß ich 
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Kindl 
das Haus wieder etwas aufgeweckt habe, 
obwohl der Gegenstand wirklich nicht so 
sehr zum Lachen ist. (Abg. Dr. Hofeneder :  
Wieso : ein 8pindappell ?) 

Nun zur Vorlage selbst. Ich habe im Aus­
schuß zwei Abänderungsanträge gestellt. In 
dieser Novellierung wird der Paragraph über 
den Landesverteidigungsrat neu gefaßt, des­
gleichen parallel dazu der über die Besch werde­
kommission. Ich habe auf den Hauptausschuß 
hingewiesen, habe eine bescheidene Anfrage ge­
stellt und dann den Antrag, 0 b nicht alle 
im Hauptausschuß vertretenen Parteien in 
diesen zwei Institutionen vertreten sein könn­
ten. Ich weiß genau, daß ich Ihre Wehr­
freudigkeit oder die Wehrfreudigkeit des Hohen 
Hauses nicht steigern würde, wenn ich jetzt 
diese Anträge hier wiederholte und Sie dann 
bei der Abstimmung statt einmal drei- oder 
viermal aufstehen müßten. Ich unterlasse 
also die Antragstellung hier im Hause, weil 
ich weiß, daß die Anträge wieder abgelehnt 
würden, und es wirklich nicht dazu beiträgt, 
die Wehrfreudigkeit hier zu heben. (Abg. 
Pölze r :  Ein Men8chenfreund ! - Abg. Dr. N eu­
g e b a u e r :  Sie sind sehr menschenfreundlich ! 
Wirklich alle Achtung ! - Heiterkeit.) Ja, 
ich bin heute sehr gut zu Ihnen. 

Nun die Regierungsvorlage im wesentlichen : 
Man kann drei Punkte herausgreifen. Erstens 
werden die sogenannten Instruktionen be­
ziehungsweise Inspektionen eingeführt. Die 
Instruktionen sollen ein bescheidener Ersatz 
sein für sogenannte Reserveübungen, und ich 
glaube, sie sind auch notwendig. Ich möchte 
nicht weiter darauf eingehen, wie dürftig sie 
sind, aber sie sind ein Anfang. 

Der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, 
ist eine lange Abhandlung über die Möglichkeit 
der Rückversetzung beziehungsweise Heran­
ziehung von Vertragsbediensteten und Be­
amten, also Zivilisten, in der Landesverteidi­
gung wieder zum aktiven Unteroffiziersdienst. 
Das ist insofern sehr traurig, als ja in den Er­
läuterungen dazu ausdrücklich Stellung ge­
nommen wird . Ich kann nicht umhin, Ihnen 
dies hier kurz mitzuteilen. Es heißt hier in 
einer langen Abhandlung, daß die Meldung 
von Längerdienenden, Zeitverpflichteten weit 
hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist 
und daß man sich daher zu dieser Maßnahme 
genötigt sieht. 

Wie weit das stimmt, weiß ich aus Fällen, 
die mir berichtet worden sind. Da wurde zum 
Beispiel die beantragte Versetzung eines Zugs­
führers, in seiner Eigenschaft Bataillonschrei­
ber, obwohl ein Erlaß des Herrn Verteidi­
gungsministers vorhanden ist, aus berücksich­
tigungswürdigen familiären Gründen Versetzun­
gen vorzunehmen, abgelehnt, weil ein ganzes 

Bataillon nicht in der Lage war, für einen 
Bataillonschreiber Ersatz zu stellen. Die Dinge 
sind schon sehr arg. 

Meine sehr geehrten Frauen und Herren ! 
Ich glaube, wir sollten darüber nicht lachen. 
Wenn ich eingangs sagte, in der letzten Zeit 
und in den letzten Tagen haben sich Vor­
fälle ereignet, die uns wirklich zum Nachdenken 
bringen müssen, so führe ich nur das Spreng­
stoffunglück, die Granatenexplosion In 
Kärnten an. Glauben Sie nicht, daß dies 
im ursächlichen Zusammenhang mit diesem 
großen Manko auf dem Sektor der Unter­
offiziere steht ? Ich hätte erwartet, daß man 
mit dieser Novelle endlich dem Rechnung 
trägt, woran das heutige Bundesheer 
krankt. Nicht die Offiziere fehlen, nicht die 
Soldaten, die einrücken müssen oder bereit 
sind, einzurücken, sondern es fehlt das aktive 
Unteroffizierskorps, das allein imstande ist, 
eine gute Ausbildung durchzuführen und die 
Aufsicht zu führen, damit Dinge wie dieses 
Sprengunglück nicht vorkommen können. 
Denn, meine sehr geehrten Frauen und Herren 
hier im Hause, das kann täglich immer wieder 
passieren. Wenn Sie das auf das Privatleben 
übertragen : Bedenken Sie, welche Vorsichts­
maßnahmen im BerufsIe ben überall getroffen 
werden ! Und hier wird mit Waffen und Geräten 
herumgegangen, hier schleppen junge Soldaten 
eine Granate und spielen damit. Das wäre 
bei einem wirklich gut ausgebildeten Unter­
offizierskorps nicht möglich. 

Nun heißt es hier in dieser Novelle, daß 
sich die Zeitverpflichteten drei Jahre, sechs 
Jahre, bis zur Höchstdauer von neun Jahren 
verpflichten können, aber länger nicht. Was 
sollen sie nach diesen neun Jahren tun ? 
Hier besteht wieder ein weiterer Zusammen­
hang, denn welcher junge Mann wird sich neun 
Jahre zum Bundesheer verpflichten, wenn er 
sieht, wie in der Zwischenzeit seine Alterskolle­
gen und -genossen im Berufsleben vorwärtskom­
men ! Er müßte dann nach neun Jahren dort 
anfangen, wo die -anderen bereits neun Jahre 
vorher begonnen haben. ""Yir bekommen da­
durch gerade bei den Zeitverpflichteten, auf 
die es ankommt, bei den Unteroffizieren 
eine Auslese, die niemals positiv sein kann, 
sondern negativ sein muß. 

Meine sehr geehrten Frauen und Herren ! 
Ich glaube, wenn wir das Bundesheer auf­
rechterhalten wollen und wenn wir jedes 
Jahr in zwei Turnussen 17.000 bis 25.000 junge 
Menschen zur Waffenausbildung schicken, zur 
Ableistung ihres Präsenzdienstes, dann müssen 
wir auch Sorge tragen, daß dort ein Aus­
bildungskader vorhanden ist, der, soweit es 
Menschen überhaupt garantieren können, ver­
hindert, was hier passiert ist. 
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Eines ist noch aufgefallen. Unter diesen vielleicht in den Kopf gesetzt hat. Es 

fünf Toten in Kärnten waren zwei, die die ist tragisch, daß sich diese Fälle bei unserem 
einzigen Söhne von Vätern waren, die im jungen Bundesheer häufen. Nehmen Sie es 
letzten Krieg gefallen sind. Das wurde aus- daher nicht zu leicht ! 
drücklich in einer Zeitung, im "Kurier" , Das war der Hauptgrund meiner heutigen 
angeführt. Müßte man hier nicht auch über- Wortmeldung. Ich habe mich nicht gemeldet, 
legen, ob diese einzigen männlichen Familien- um Sie zu langweilen, auch nicht um Ihnen 
nachkommen nicht innerhalb des Wehrdienstes die Zeit zu nehmen, sondern ich habe das Wort 
vom Waffendienst befreit und zu anderen Dien- ergriffen, um das zu fordern, was wir beim 
sten eingesetzt werden könnten ? Muß es Bundesheer brauchen. Geben Sie dem Minister 
denn unbedingt sein, daß bei einem solchen die Möglichkeit, ein aktives Unteroffizierkorps 
Unglück, von dem fünf junge Menschen be- aufzustellen ! Dann können wir etwas beruhig­
troffen wurden, zwei sind, die das Letzte für ter sein, wenn die jungen Soldaten einrücken. 
eine Kriegerwitwe, das Letzte für eine Mutter Im übrigen gibt die Fraktion der Freiheit-gewesen sind ? lichen der Vorlage, weil sie ein teilweiser Fort-

Es ist ein Vorfall, der uns wirklich zwingt, schritt ist, ihre Zustimmung (Beifall bei 
darüber nachzudenken, und zwar nicht nur der F PÖ.) 
darüber nachzudenken - ich bin nun einmal 
ein Optimist und bin der Meinung, kein Wort 
ist umsonst gesprochen -, sondern diese 
Anregung sollte uns zum Nachdenken bringen, 
um dem Herrn Minister auch die entsprechende 
Möglichkeit zu geben. Ich sage das hier 
ausdrücklich : Diese Verhältnisse sind nicht 
die Schuld des Herrn Ministers. Ich bin mir 
dessen bewußt, und mir ist es bekannt, daß 
er diese Schwächen genau kennt. Aber Sie 
in der Koalitionsregierung sind es, die ihm 
nicht die Möglichkeit geben, hier Abhilfe zu 
schaffen. 

Meine sehr geehrten Frauen und Herren ! 
Lassen Sie die Dinge nicht weitertreiben ! 
Auch die Selbstmorde sind nicht zurück­
zuführen auf den harten Dienst. Man könnte 
heute Beispiele von echt demokratischen 
Staaten anführen, in denen die Ausbilqung 
weit, weit härter ist, ob Sie nun Amerika 
nehmen oder ob Sie die Schweiz nehmen. 
Diese Länder sind sich vollkommen bewußt, 
je besser und je härter die Ausbildung, desto 
mehr Blut wird im Ernstfall gespart, wie 
es in dieser Fachsprache heißt. Also nicht 
dar an liegt es, denn die Ausbildung ist nicht 
zu hart, sondern es liegt an dem Umstand, 
daß wieder der Unteroffizier fehlt, der immer 
da sein muß und der einem jungen Menschen, 
wenn er in Gewissensnot ist, zur Seite stehen 
und ihm etwas ausreden kann, was er sich 

Präsident : Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Der 
Herr Berichterstatter verzichtet auf das 
Schlußwort. Wir gelangen nunmehr zur Ab­
stimmung. 

Da der vorliegende Gesetzentwurf eine 
Verfassungsbestimmung enthält, stelle ich die 
gemäß § 61 Abs. 2 des Geschäftsordnungs­
gesetzes für die Abstimmung erforderliche 
Beschlußfähigkeit fest. Es ist die Hälfte der 
Abgeordneten anwesend. 

Bei der A bs timmung wird der Gesetz­
entwurf mit den vom Ausschuß beschlossenen 
Abänderungen in zwe i te r  und dr i t t e r  Lesung 
e ins t immig  zum Beschlu ß  erhoben. 

Präsident : Die Tagesordnung ist e r s c höpft. 
Der Herr Obmann des Justiz ausschusses 

hat mich ersucht, darauf aufmerksam zu 
machen, daß sofort nach Schluß der Haus­
sitzung der Justizausschuß im Lokal IV 
zusammentritt. 

Die n ä c h s t e  Sitzung findet Mittwoch, 
den 18. Juli, 11 Uhr vormittag, statt. 
Eine weitere Sitzung ist für Donnerstag, 
den 19. Juli, in Aussicht genommen. Eine 
schriftliche Einladung wird noch ergehen. 

Die Sitzung ist g e s c hl o s s e n. 

SchlUß der Sitzung : 18 Uhr 35 Minuten 

österreichische Staatsdruckerei. 8605 62 
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